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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) freut sich, mit diesem 
Arbeitsheft wie schon bei den vorangegangenen Wahlen den Wahlvorstand, die Wahlleitung und alle mit der 
Wahlvorbereitung befassten Personen bei der Planung und Durchführung der SBV-Wahlen im Herbst 2018 
unterstützen zu können.

Die Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung unterliegen den allgemeinen Wahlrechtsgrundsätzen:
��  Allgemein – alle Menschen, die die Voraussetzungen des SGB IX erfüllen, sind wahlberechtigt.
��  Direkt – die Wähler stimmen höchstpersönlich ab und ihre Stimme wirkt sich direkt auf das Wahlergebnis aus. 
��  Frei – die Aufstellung der Kandidaten sowie die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts werden 

nicht durch Dritte beeinflusst.
��  Gleich – jede gültige Stimme hat denselben Stimmenzählwert.
��  Geheim – der Wähler gibt seine Stimme unbeobachtet und unbeeinflusst ab. 
��  Öffentlich – der Weg von der Wählerstimme über die Stimmenauszählung bis zur Verkündung des Wahler-

gebnisses muss transparent und nachvollziehbar sein.

Aus diesen Wahlgrundsätzen ergeben sich in der Praxis zahlreiche Fragen und Anforderungen an die Einlei-
tung und Durchführung der Wahl zur Schwerbehindertenvertretung, auf die in der nun vorliegenden neu 
bearbeiteten 11. Auflage eingegangen wird. Das Arbeitsheft berücksichtigt dabei – wie in den Vorauflagen 
auch – die neueste Literatur und Rechtsprechung. 

Neu aufgenommen wurden Hinweise zu den Anforderungen an die Barrierefreiheit der Wahl, praktische 
Arbeitshilfen wie Berechnungsbeispiele, Hinweise auf besondere Fallkonstellationen und Entscheidungsta-
bellen zu den Wahlvoraussetzungen und dem aktiven wie passiven Wahlrecht. Die maßgeblichen gesetzli-
chen Regelungen zur Wahl sind diesem Heft ebenso beigefügt wie ein Verzeichnis von relevanten Urteilen, 
Kommentaren und Zeitschriftenaufsätzen. 

Das Plakat „Schwerbehinderte Menschen wählen“, ein Wahlkalender, Formulare zu den Wahlen getrennt nach 
förmlichen und vereinfachten Wahlverfahren und das umfangreiche BIH-Online-Angebot „SBV WAHL KOM-
PAKT“ unter der Kurzadresse www.integrationsaemter.de/wahl vervollständigen das „Wahl-Paket“ der BIH. 

Die Ausführungen basieren auf sorgfältigen Recherchen. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
Einzelfallentscheidungen nicht bekannt geworden oder in der Phase der Redaktion erfolgt sind. Verfasser und 
Herausgeber können deshalb keine Haftung für die Angaben oder deren Vollständigkeit in dieser Broschüre 
übernehmen. Ihre Hinweise und Anregungen zu diesem Arbeitsheft nehmen wir gern entgegen. 

Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche SBV-Wahl 2018

Ihr
Christoph Beyer
Vorsitzender der BIH

https://www.integrationsaemter.de/wahl


Wahl der 
Schwerbehinderten
vertretung

7

Wahl der 
Schwerbehinderten-
vertretung



8 ZB  SPEZIAL SBV WAHL 2018

1  WO WIRD GEWÄHLT?

Wenigstens fünf
Das Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) schreibt in § 177 Absatz 1 Satz 1 zwingend vor, 
dass in Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen 
nicht nur vorübergehend beschäftigt werden, eine Vertrauensperson und mindestens ein stell
vertretendes Mitglied zu wählen sind. Eine örtliche Schwerbehindertenvertretung kann des-
halb, anders als die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), auch dann gewählt werden, 
wenn kein Betriebs- oder Personalrat besteht. Sie kann, ohne der Zustimmung des Betriebs
oder Personalrats zu bedürfen, selbstständig ihre Rechte vor dem Arbeitsgericht durchsetzen 
(vergleiche 

-

- 

§ 2a Absatz 1 Nummer 3a ArbGG). 

Eigenständige 
Interessenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung ist nach dem SGB IX eine eigenständige, rechtlich vom Be
triebs- und Personalrat unabhängige Interessenvertretung

-
1) der schwerbehinderten Beschäf

tigten mit Beteiligungs- und Anhörungsrechten nach § 178 Absatz 2 SGB IX.
-

Das Wahlrecht zur Schwerbehindertenvertretung übernimmt viele Elemente aus dem Be
triebsverfassungs- und dem Personalvertretungsrecht. Vorschriften zur Wahl der Betriebs- und 
Personalräte einschließlich dazu ergangener Rechtsprechung können deshalb grundsätzlich 
auf die Wahl der Schwerbehindertenvertretung übertragen werden,

-

2) solange nicht die eigen
ständigen schwerbehindertenrechtlichen Wahlvorschriften etwas anderes regeln.

-

Betriebliche 
Voraussetzungen

Die nachfolgend dargestellten betrieblichen Voraussetzungen, wie die Mindestzahl und die 
Betriebsratsfähigkeit, müssen am Tag der Einleitung der Wahl vorliegen. Der Tag der Einleitung 
der Wahl ist im förmlichen Wahlverfahren der Tag des Erlasses des Wahlausschreibens (§ 5 Ab
satz 1 Nummer 1 SchwbVWO) und im vereinfachten Verfahren die Einladung zur Wahlversamm
lung (§ 19 Absatz 1 SchwbVWO).

-
-

Gewählt wird je Betrieb 
oder Dienststelle

Gewählt wird grundsätzlich nur für den Bereich eines Betriebs oder einer Dienststelle. Der 
 Begriff des Betriebs und der Begriff der Dienststelle bestimmen sich nach dem Betriebsverfas
sungsgesetz (§§ 1, 3, 4 BetrVG) und nach dem Personalvertretungsrecht (Bundespersonalver
tretungsgesetz und Personalvertretungsgesetze der Länder) (§ 170 Absatz 1 Satz 2 SGB IX). Die 
Bildung der Schwerbehindertenvertretung knüpft an die im Betrieb oder in der Dienststelle 
vorgefundenen Strukturen an

-
-

3). Nur ausnahmsweise können mehrere Betriebe für die Wahl 
zusammengefasst werden (Näheres dazu unter Abschnitt 1.3).

1 

http://dejure.org/gesetze/ArbGG/2a.html
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WO WIRD GEWÄHLT?

1.1 Wenn das Unternehmen aus mehreren Teilen besteht

Mehrere Teile
Nach dem Betriebsverfassungs- oder dem Personalvertretungsrecht ist auch zu entscheiden, 
ob mehrere Teile eines Unternehmens einen Betrieb bilden, in dem gemeinsam eine Schwer
behindertenvertretung gewählt wird.

-

Rechtliche BegriffeDas Betriebsverfassungsrecht geht von folgenden Begriffen aus:

Betrieb ist die organisatorische Einheit, mit der ein Unternehmer gemeinsam mit seinen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern mithilfe von technischen und immateriellen Mitteln bestimm
te arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt (zum Beispiel Produktion oder Verkauf be
stimmter Gegenstände, Erbringung von Dienstleistungen).

-
-
-

4)

Betriebsratsfähigkeit im Sinne der §§ 1 und 4 BetrVG ist gegeben, wenn in der Regel mindes
tens fünf ständige wahlberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorhanden sind, 
von denen drei wählbar sein müssen.

-

Klärung der Betriebsratsfähigkeit 
Ihr Betriebsrat muss die Frage der Betriebsratsfähigkeit einige Monate zuvor für die Durch
führung der Betriebsratswahl geprüft haben. Tauschen Sie sich deshalb mit ihm aus und for
dern Sie gegebenenfalls dazu Unterlagen an. Das Gleiche gilt für Dienststellen mit Personalrat. 

-
-

Gemeinsamer Betrieb 
Mehrere rechtlich selbstständige Unternehmen können einen einheitlichen Betrieb bilden. Ein 
gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen (auch: Gemeinschaftsbetrieb) wird vermutet, 
wenn die Arbeitnehmer und die Betriebsmittel von den Unternehmen gemeinsam zur Verfol
gung arbeitstechnischer Zwecke eingesetzt werden (§ 1 Absatz 2 Nummer 1 BetrVG).

-

Dasselbe gilt, wenn die Spaltung eines Unternehmens zur Folge hat, dass von einem Betrieb 
ein oder mehrere Betriebsteile einem an der Spaltung beteiligten anderen Unternehmen zu
geordnet werden, ohne dass sich dabei die Organisation des betroffenen Betriebs wesentlich 
ändert (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 BetrVG).

-

Beispiel
Produktion und Auslieferung sind jeweils eine GmbH = zwei Unternehmen, arbeiten aber un
ter einem Dach zusammen und haben einen gemeinsamen Geschäftsführer = ein Betrieb.

-
5) 

Selbst wenn ein Unternehmen aus mehreren Betrieben im oben genannten Sinne besteht, 
kann betriebsverfassungsrechtlich nur ein Betrieb vorliegen. Das ist der Fall, wenn der Arbeit
geber den gleichen arbeitstechnischen Zweck in mehreren selbstständigen Betrieben verfolgt, 
von denen aber nur einer die Voraussetzungen der Betriebsratsfähigkeit gemäß § 1 BetrVG 
erfüllt. Unter dieser Voraussetzung werden die nicht betriebsratsfähigen Kleinstbetriebe eines 
Unternehmens unabhängig von ihrer räumlichen Lage

-

6) dem betriebsratsfähigen Hauptbe
trieb (§ 4 Absatz 1 BetrVG) zugeordnet (§ 4 Absatz 2 BetrVG) und bilden mit ihm einen einzigen 
Betrieb. Zu wählen ist hier folglich eine gemeinsame Schwerbehindertenvertretung.

-

1

1 

https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__1.html
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WO WIRD GEWÄHLT?

Betriebsteile sind räumlich und organisatorisch abgrenzbare und damit relativ verselbststän
digte Teile von Betrieben, die aber auf dessen arbeitstechnischen Zweck ausgerichtet und in 
dessen organisatorischen Gesamtrahmen eingegliedert sind.

-

7)

Beispiele 
Auslieferungslager von Produktionsbetrieben; Druckerei eines Zeitungsverlags

Eigenständiger Betrieb Für einen Betriebsteil ist nur dann eine Schwerbehindertenvertretung zu wählen, wenn er ge
mäß § 4 Absatz 1 BetrVG als eigenständiger Betrieb gilt. Das ist der Fall, wenn der Betriebsteil 
betriebsratsfähig ist (siehe oben) und 

-

��entweder räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder 
��durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig ist.

Räumliche Entfernung Ob ein Betriebsteil „räumlich weit entfernt“ ist, hängt neben der kilometermäßigen Entfer
nung vor allem auch von den Verkehrsbedingungen mit Pkw und öffentlichen Verkehrsmitteln 
ab. Die Rechtsprechung zu § 4 Satz 1 BetrVG hat Entfernungen bis zu 40 Kilometern bei guten 
Straßen- und Bahnverbindungen nicht als räumlich weit entfernt angesehen, bei 50 Kilome
tern Entfernung und einer Mindestfahrzeit von einer Stunde aber einen eigenständigen, weil 
weit entfernten Betrieb bejaht.

-

-

8) Es kommt auf die Verhältnisse im Einzelfall an.9)

Eigene Personalkompetenz

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BetrVG gilt ein Betriebsteil – unabhängig von seiner räum
lichen Lage zum Hauptbetrieb – auch dann als selbstständiger Betrieb, wenn er durch Aufga
benbereich und Organisation eigenständig ist. Für die Eigenständigkeit ist maßgeblich, dass der 
Betriebsteil eigene Entscheidungsbefugnisse im Personal- und Sozialwesen besitzt; auf die Eigen
ständigkeit in wirtschaftlichen Angelegenheiten kommt es dagegen nicht entscheidend an.

-
-

-
10)

Beschluss der Belegschaft

Auch wenn ein Betriebsteil gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 BetrVG als selbstständiger Betrieb gilt, 
sodass dort ein eigener Betriebsrat gewählt werden kann, können die Arbeitnehmer dieses 
Betriebsteils formlos mit Stimmenmehrheit beschließen, an der Wahl des Betriebsrats des 
Hauptbetriebs teilzunehmen, sofern dort kein eigener Betriebsrat gewählt wurde (§ 4 Absatz 1 
Satz 2 BetrVG). Diese Entscheidung kann mündlich getroffen werden; weder ist eine förmliche 
Betriebsversammlung erforderlich noch muss die Abstimmung geheim erfolgen.11) Ein solcher 
Beschluss der Belegschaft eines Betriebsteils, an der Betriebsratswahl im Hauptbetrieb teilzu
nehmen, gilt auch für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung.

-
12)

Die Tarifparteien können durch Tarifvertrag vom gesetzlichen Regelfall des § 1 BetrVG – ein 
Betriebsrat pro Betrieb – abweichen und stattdessen unternehmens- oder konzernspezifische 
Betriebsstrukturen für die Wahl von Betriebsräten durch Zuordnungstarifvertrag oder Be
triebsvereinbarung miteinander vereinbaren, soweit dies dem Interesse der Arbeitnehmer an 
einer wirksamen und zweckmäßigen Interessenvertretung dient (§ 3 Absätze 1 und 2 BetrVG).

-

13)

Folgende Gestaltungsformen sind danach möglich:

��  Unternehmenseinheitlicher Betriebsrat  
Hat ein Unternehmen mehrere Betriebe, so ermöglicht § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a) 
BetrVG die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats. Statt in den einzelnen 
Betrieben des Unternehmens jeweils einen örtlichen Betriebsrat zu bilden, kann ein stand
ortübergreifender Betriebsrat für alle Betriebe des Unternehmens errichtet werden. Dabei 

-

1

https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__4.html
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WO WIRD GEWÄHLT?

ist aber nicht nur der Umstand zentralisierter unternehmerischer Entscheidungen, sondern 
auch der Grundsatz der Ortsnähe zu berücksichtigen.14)

Vorhandensein  
eines Hauptbetriebs 

��Filialunternehmen  
 Das BAG hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 2008 die Betriebseigenschaft und die Be
triebsratsfähigkeit von räumlich weit voneinander entfernten Einzelhandelsfilialen ange
nommen und festgestellt, dass nach dem Wortlaut des § 4 Absatz 1 BetrVG die Erreichbarkeit 
des im Hauptbetrieb bestehenden Betriebsrats per Post oder Telefon oder mithilfe moderner 
Kommunikationsmittel unerheblich ist.

-
-

15) Ob diese Entscheidung auf Filialunternehmen ge
nerell übertragbar ist, ist nicht geklärt. In jedem Einzelfall sollten deshalb die maßgeblichen 
Voraussetzungen (Vorhandensein eines Hauptbetriebs = einheitlicher Leitungsapparat für 
alle personellen und sozialen Angelegenheiten) sorgfältig geprüft werden, bevor jede Einzel
handelsfiliale für sich – bei Vorliegen der weiteren Wahlvoraussetzungen – als eigenständi
ger Betrieb im Sinne der Wahl der Schwerbehindertenvertretung angesehen wird.

-

-
-

 
 

Filialunternehmen

��Zusammenfassung von Betrieben 
 Hat ein Unternehmen mehrere Betriebe, können einzelne Betriebe gemäß § 3 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe b) BetrVG zusammengefasst werden. Diese Möglichkeit ist in der 
Praxis zum Beispiel für Filialunternehmen interessant, die über eine Vielzahl von Betrieben 
verfügen. Durch die Zusammenfassung von Betrieben kann eine überschaubare Zahl von 
„Regionalbetriebsräten“ gebildet werden. 

 
 

Unternehmen oder Konzern
��Spartenbetriebsrat

Ist ein Unternehmen oder Konzern nach produkt- oder projektbezogenen Geschäftsberei
chen organisiert, eröffnet § 3 Absatz 1 Nummer 2 BetrVG die Möglichkeit, einen Sparten
betriebsrat zu errichten. Denkbar sind mehrere solcher Betriebsräte für mehrere Sparten in 
einem Betrieb sowie betriebsübergreifende und unternehmensübergreifende Spartenbe
triebsräte. § 3 Absatz 5 Satz 1 BetrVG bestimmt ausdrücklich, dass die aufgrund eines Tarif
vertrages oder einer Betriebsvereinbarung nach § 3 Absatz 1 Nummern 1 und 2 gebildeten 
Organisationseinheiten als Betriebe im Sinne des BetrVG gelten. 

-
-

-
-

   

Keine tarifliche RegelungBesteht keine tarifliche Regelung und gilt auch kein anderer Tarifvertrag, kann in den Fällen des § 3 
Absatz 1 Nummern 1, 2, 4 oder Nummer 5 BetrVG die Regelung durch Betriebsvereinbarung getrof
fen werden (§ 3 Absatz 2 BetrVG). Die darin vereinbarten Betriebsstrukturen sind nicht nur für die 
Betriebsratswahlen, sondern auch für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung maßgeblich.

-

16)

TarifvertragSofern der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nichts anderes bestimmt, sind Vereinba
rungen über Sonderformen der Betriebsstruktur(en) erstmals bei der nächsten regelmäßigen 
Wahl der Schwerbehindertenvertretung anzuwenden, es sei denn, es besteht keine Schwerbe
hindertenvertretung oder es ist aus anderen Gründen eine Zwischenwahl der Schwerbehin
dertenvertretung erforderlich (vergleiche § 3 Absatz 4 Satz 1 BetrVG).

-

-
-

Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung
Nicht übertragbar auf die Wahl der Schwerbehindertenvertretung ist § 3 Absatz 4 Satz 2 
BetrVG. Diese Vorschrift ermöglicht, in den Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen ei
nen anderen Wahlzeitpunkt für die Betriebsratswahl vorzusehen. § 94 Absatz 5 enthält keine 
dem § 3 Absatz 4 Satz 2 BetrVG entsprechende Öffnungsklausel zum Wahltermin, sondern 
ist nach seinem Wortlaut zwingendes Gesetzesrecht.

-

17) 

1
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Rechtliche Begriffe Das Personalvertretungsrecht geht von folgenden Begriffen aus:

Zu den Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsrechts können Behörden, Verwaltungs
stellen, öffentliche Betriebe, Hochschulen, Schulen und Gerichte gehören. Was eine Dienststelle 
ist, ist § 6 Absatz 1 BPersVG oder dem jeweils anwendbaren Landespersonalvertretungsgesetz 
zu entnehmen.

-

Unselbstständige Teile Verwaltungsteile sind räumlich und organisatorisch zwar abgrenzbare, aber unselbstständige 
Teile einer Behörde, die deren Gesamtzweck dienen (zum Beispiel der Bauhof einer Stadtver
waltung); sie gehören zur Dienststelle.

-

Beschluss der 
Beschäftigten

Nebenstellen und Teile einer Dienststelle des Bundes im Geltungsbereich des BPersVG, die 
räumlich weit von dieser entfernt liegen, gelten als selbstständige Dienststellen, wenn die 
Mehrheit ihrer wahlberechtigten Beschäftigten dies in geheimer Abstimmung beschließt (§ 6 
Absatz 3 BPersVG). Der Beschluss ist für die darauffolgende Wahl und die Amtszeit der aus ihr 
hervorgegangenen Personalvertretung wirksam. Dieselbe Rechtslage gilt auch in vielen Bun
desländern. Die Eigenschaft als selbstständige Dienststelle erstreckt sich dann auch auf die 
Wahl der Schwerbehindertenvertretung.

-

Manche Landespersonalvertretungsgesetze sehen die Möglichkeit vor, dass Nebenstellen oder 
Teile von Dienststellen von der obersten Dienstbehörde zu selbstständigen Dienststellen er
klärt werden (zum Beispiel § 1 Absatz 3 LPVG NRW in der Fassung vom 5. Juli 2011). Dies gilt 
dann auch für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung.

-

1.2 Mindestens fünf schwerbehinderte (abhängig) Beschäftigte, Mindestzahl

Nach § 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX wird eine Schwerbehindertenvertretung gewählt in Betrie
ben oder Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen oder ihnen ge
mäß § 151 SGB IX gleichgestellte behinderte Menschen nicht nur vorübergehend abhängig

-
-

18) 

beschäftigt werden (Mindestzahl).

Grundregel ist, dass für das Erreichen der Mindestzahl alle Wahlberechtigten zur Schwerbe
hindertenvertretung nach § 177 Absatz 2 SGB IX mitzählen, mit Ausnahme der im Betrieb oder 
der Dienststelle nur vorübergehend Beschäftigten.

-

19)

1.2.1 Nicht nur vorübergehend

Mindestens acht Wochen

Die Beschäftigung darf nicht nur vorübergehender Natur sein. In Anlehnung an § 156 Absatz 3 
Fall 1 SGB IX (Kurzzeitbeschäftigte) zählt dazu jede Beschäftigung, die nach der Natur der Ar
beit oder nach den zwischen den Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen auf die Dauer 
von acht Wochen oder mehr angelegt ist.

-

20)

Vereinbarte Probezeit
Ein unbefristet eingestellter Mitarbeiter ist nicht nur vorübergehend beschäftigt im Sinne von 
§ 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX, auch wenn das Arbeitsverhältnis mit einer Probezeit, in der die 
Kündigung erleichtert ist, vereinbart ist. Er zählt bei der Bestimmung der Mindestzahl mit. Das 
gilt auch für Mitarbeiter mit befristetem Arbeitsvertrag von acht Wochen oder mehr.21)

1
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Probebeschäftigung Probebeschäftigung nach § 46 SGB III in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB II 
Das Beschäftigungsverhältnis nach § 46 SGB III in Verbindung mit § 16 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 SGB II (befristete Probebeschäftigung), das durch Zuschuss der Agentur für Arbeit geför-
dert wird, ist nur als vorübergehende Beschäftigung angelegt. Die probeweise Beschäftigten 
zählen bei der Bestimmung der Mindestzahl nicht mit. Durch die Vermittlung der Probebe-
schäftigung wird ein von den Grundsätzen des öffentlichen Rechts geprägtes Rechtsverhältnis 
und kein Beschäftigungsverhältnis begründet.22)

1.2.2 Schwerbehinderte oder gleichgestellte behinderte Beschäftigte

Weder das SGB IX noch die Wahlordnung sagen etwas darüber aus, welchen Nachweis der ein
zelne behinderte Beschäftigte zu führen hat, um bei der Mindestzahl berücksichtigt zu werden.

-

Nachweis der 
Schwerbehinderteneigenschaft

Grundsätzlich dient der Schwerbehindertenausweis (vergleiche § 152 Absatz 5 Satz 2 SGB IX) 
als Nachweis für die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch. Der gleichgestellte behinder
te Beschäftigte weist seine Gleichstellung durch den entsprechenden Bescheid der Agentur für 
Arbeit nach (§ 2 Absatz 3 SGB IX in Verbindung mit § 151 Absatz 2 SGB IX).

-

Bescheid der Agentur für Arbeit 

In der Praxis kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn über einen Antrag auf Feststellung der 
Schwerbehinderteneigenschaft im Zeitpunkt der Wahl noch nicht entschieden ist. 

Zum Beispiel: 
Kleinwuchs

Ist die Schwerbehinderung offensichtlich (zum Beispiel Kleinwuchs bei einer Körpergröße von 
weniger als 130 cm = GdB 50), ist der schwerbehinderte Beschäftigte bei der Wahl auch ohne 
Schwerbehindertenausweis zu berücksichtigen.23)

Ist die Schwerbehinderung hingegen nicht offensichtlich, kommt eine Berücksichtigung ohne 
Schwerbehindertenausweis wegen der strengen Förmlichkeit des gesamten Wahlverfahrens 
nicht in Betracht.24)

Grad der Behinderung 
weniger als 50

Mitgezählt werden auch behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung sich auf weniger 
als 50 verringert hat, wenn der Bescheid, der die Verringerung des Grades der Behinderung 
feststellt, noch nicht bestandskräftig ist.

NachwirkungszeitMitgezählt werden darüber hinaus behinderte Menschen in der Nachwirkungszeit des § 199 
Absatz 1 SGB IX, das heißt, wenn nach Bestandskraft des Widerrufsbescheids der Tag der Ein
leitung der Wahl noch in die dreimonatige Nachwirkungszeit des § 199 SGB IX fällt.

-

GleichstellungMitgezählt werden auch gleichgestellte behinderte Menschen, deren Gleichstellung widerru
fen wurde, wenn der Widerrufsbescheid der Agentur für Arbeit noch nicht bestandskräftig ist.

-

Nicht mitgezählt werden behinderte Menschen, die einen Gleichstellungsantrag bei der Agen
tur für Arbeit gestellt haben, über den aber noch nicht entschieden ist. Denn die Gleichstellung 
wird erst mit der positiven Entscheidung der Agentur für Arbeit wirksam.

-

1
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Gleichstellungsverfahren
Wenn der Antrag auf Gleichstellung parallel zu einem Antrag an das Versorgungsamt 
auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft gestellt wird25), stellt die Agentur für 
 Arbeit die Prüfung des Gleichstellungsantrags zurück, bis das Verfahren beim Versorgungs
amt abgeschlossen ist (fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 2 SGB IX). 
Erst wenn das Verfahren beim Versorgungsamt abgeschlossen und ein Grad der Behinde
rung von 30 oder 40 festgestellt ist, wird das Gleichstellungsverfahren fortgeführt. 

-

-

1.2.3 Beschäftigungsverhältnis

Arbeitet ein Beschäftigter in mehreren Betrieben, zählt er grundsätzlich in allen mit (es sei 
denn, er arbeitet in einem der Betriebe nur vorübergehend, dazu Abschnitt 1.2.1).26)

Die Art des Beschäftigungsverhältnisses ist unerheblich. Entscheidend ist nach dem Wortlaut 
des § 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX nur die tatsächliche Beschäftigung.

Ob die schwerbehinderten Menschen oder gleichgestellten behinderten Menschen auf Stellen 
beschäftigt werden, die als Arbeitsplätze im Sinne von § 156 Absatz 1 SGB IX zählen, ist uner
heblich. Auch diejenigen schwerbehinderten Menschen, die auf Stellen beschäftigt werden, 
die für den Umfang der Beschäftigungspflicht nicht als Arbeitsplätze gelten (§ 156 Absatz 2 
SGB IX), sind bei der Bestimmung der Mindestzahl für die Wahl der Schwerbehindertenvertre
tung zu berücksichtigen.

-

-
27)

Weniger als 18 Stunden
Teilzeitbeschäftigte zählen als Beschäftigte bei der Bestimmung der Mindestzahl mit, auch 
wenn ihre Stelle nach (§ 156 Absatz 3 SGB IX) nicht als Arbeitsplatz gilt, weil sie weniger als 18 
Stunden wöchentlich beschäftigt sind.28)

Beschäftigte im Teilzeitmodell der Altersteilzeit zählen deshalb auch mit, wenn die Reduzie
rung der Wochenarbeitszeit zu einer Beschäftigung von unter 18 Stunden führt.

-

Auszubildende Schwerbehinderte Auszubildende zählen ebenfalls mit, obwohl ihre Stelle im Rahmen der Er
hebung der Ausgleichsabgabe bei der Ermittlung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der 
Pflichtarbeitsplatzzahl nicht mitgerechnet wird (§ 157 Absatz 1 SGB IX).

-

Ausbildung in verschiedenen 
Betrieben des Unternehmens

Wird die Berufsausbildung abschnittsweise in verschiedenen Betrieben des Ausbildungsunter
nehmens durchgeführt, jedoch von einem dieser Betriebe aus mit Entscheidungsbefugnissen 
zentral gelenkt (Stammbetrieb), dann wird der schwerbehinderte Auszubildende für die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung diesem Stammbetrieb zugeordnet.

-

29)

Ausbildung bei einem 
anderen Unternehmen

Schwerbehinderte Auszubildende hingegen, die ein Arbeitgeber mangels eigener Ausbildungs
möglichkeiten ganz (oder doch weit überwiegend) bei einem anderen Unternehmer in des
sen Betrieb ausbilden lässt, sind dort, in der eigentlichen Ausbildungsstätte, als beschäftigte 
schwerbehinderte Menschen mitzuzählen.

-
-

30)

Schwerbehinderte Freiwillige im Jugend- oder Bundesfreiwilligendienst zählen als Beschäf
tigte mit, da sie ebenso dem Weisungsrecht der Leitungen der Einrichtung, in der sie ihren 
Dienst verrichten, unterliegen wie andere Beschäftigte auch.

-

31) 

1
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Leitende AngestellteLeitende Angestellte (im Sinne des § 5 Absätze 3 und 4 BetrVG) zählen bei der Bestimmung der 
Mindestzahl mit, obwohl sie nach § 5 BetrVG nicht als Arbeitnehmer gelten.32)

Leitenden Angestellten 
vergleichbar

Inklusionsbeauftragte nach § 181 SGB IX – soweit sie selbst schwerbehindert sind – vertreten 
in dieser Funktion zwar den Arbeitgeber in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, 
ihre Befugnisse dabei sind aber funktional mit denen leitender Angestellter vergleichbar. Da
mit zählen schwerbehinderte Inklusionsbeauftragte bei der Ermittlung der Mindestzahl mit.

-
33)

Ein Fremdgeschäftsführer (Geschäftsführer ohne Gesellschaftsanteile beziehungsweise Min
derheitsgesellschafter) zählt bei der Bestimmung der Mindestzahl als Beschäftigter mit, wenn 
die Voraussetzungen nach § 7 SGB IV (Weisungsgebundenheit und Eingliederung in die Ar
beitsorganisation des Weisungsgebers) gegeben sind.

-

-
34) Wer im Unternehmen dagegen die 

Arbeitgeberfunktion ausübt, zählt nicht mit.

Außenarbeiter (Bauarbeiter, Straßenarbeiter, Gärtner, Monteure oder sonstige im Außendienst 
arbeitende Arbeitnehmer) gehören zu den im Betrieb Beschäftigten, da ihre Arbeitsplätze Be
standteil der vom Arbeitgeber eingerichteten und geleiteten Betriebsorganisation sind.

-
35)

Das Gleiche gilt für Telearbeiter.36)

ArbeitnehmerüberlassungDas Recht der Arbeitnehmerüberlassung wurde zum 1. April 2017 geändert. Unverändert gilt 
nach § 14 Absatz 1 AÜG, dass Leiharbeitnehmer auch während der Zeit ihrer Arbeitsleistung 
bei dem Entleiher Angehörige des Betriebs des Verleihers bleiben (vergleiche § 14 Absatz 1 
AÜG). Sie zählen beim Verleiher bei der Bestimmung der Mindestzahl mit.

Geändert wurde § 14 Absatz 2 AÜG. Nach der Neuregelung sind Leiharbeitnehmer bei den 
betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerten (Ausnahme: 112a BetrVG) auch im Entleiher
betrieb zu berücksichtigen (§ 14 Absatz 2 Satz 4 AÜG neue Fassung). 

-

Leiharbeitnehmer 
zählen doppelt

Die Neuregelung, die ausdrücklich Bezug auf die Wahlordnungen nimmt, ist auf die Wahlen 
zur Schwerbehindertenvertretung übertragbar. Daraus folgt, dass Leiharbeitnehmer zur Be
stimmung der Mindestzahl bei der Wahl zur Schwerbehindertenvertretung doppelt zählen: 
bei ihrem Vertragsarbeitgeber (Verleiher) und auch im Entleiherbetrieb. Sie zählen vom ersten 
Tag der Beschäftigung an. 

-

Nicht nur vorübergehend 
beschäftigt

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts zählen Rehabilitanden in Einrichtungen wie 
 Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken zu den Beschäftigten im Sinne der Wahlvor
schriften des Schwerbehindertenrechts. Maßgeblich ist nach Auffassung des BAG aufgrund 
des Wortlauts des § 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX allein die Tatsache der nicht nur vorüberge
henden Beschäftigung, nicht hingegen die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne des Innehabens 
eines Arbeitsplatzes gemäß § 156 Absatz 1 SGB IX.

-

-

37)

Beamte, Soldaten sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten, die in privatrechtlich organisierten Unternehmen tätig sind 
(§ 5 Absatz 1 Satz 3 BetrVG), werden für die Dauer der tatsächlichen Beschäftigung als Arbeit
nehmer des Beschäftigungsbetriebs angesehen. § 5 Absatz 1 Satz 3 BetrVG ist eine Sondervor
schrift für die Überlassung von Beschäftigten aus dem öffentlichen Dienst.

-
-

38) Die überlassenen 
Beschäftigten zählen bei der Mindestzahl des aufnehmenden Betriebs mit. Im entschiedenen 
Fall ist das Bundesarbeitsgericht davon ausgegangen, dass sie auch bei der Stammdienststelle 
mitgezählt werden;39) (siehe dazu aber im Einzelnen unter dem Stichwort: Besonderheiten im 
öffentlichen Dienst).40) 

1
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Beamte der ehemaligen Deutschen Bundespost oder Deutschen Bundesbahn zählen bei dem 
Nachfolgeunternehmen, in dem sie beschäftigt werden (zum Beispiel Telekom AG, Deutsche 
Bahn AG), als Beschäftigte mit (§ 24 Absatz 3 Satz 1 PostPersRG in der Fassung vom 28. Mai 
2015; § 19 Absatz 2 DBGrG in der Fassung vom 23. Juli 2001). 

Arbeitsunfähigkeit Während einer Arbeitsunfähigkeit besteht das Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis fort; der 
Beschäftigte zählt bei der Bestimmung der Mindestzahl mit. Dies gilt unabhängig davon, ob 
ein Anspruch auf Krankengeld besteht.

Ruhende Arbeitsverhältnisse Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis ruht (beispielsweise bei einem Beschäftigungsverbot 
nach § 3 MuSchG, in der Elternzeit nach § 16 BEEG, während der kurzzeitigen Arbeitsverhinde
rung nach § 2 PflegeZG oder in der Pflegezeit nach § 3 PflegezG, in der Familienpflegezeit nach 
§ 2 FPflZG), werden bei der Bestimmung der Mindestzahl mitgezählt.

-

41) Denn der schwerbehin
derte Mensch hat ein berechtigtes Interesse

-
42) an der Zusammensetzung der Schwerbehinder

tenvertretung bei der künftigen Wiederaufnahme der Arbeit. 
-

Erwerbsminderungsrente 
auf Zeit

Dies gilt auch für Bezieher einer (vollen oder teilweisen) Erwerbsminderungsrente auf Zeit.43)

Der Bestand des Arbeitsverhältnisses wird durch den Bezug einer vollen oder teilweisen Er
werbsminderungsrente auf Zeit nicht berührt; die Beschäftigten zählen bei der Bestimmung 
der Mindestzahl mit, solange das Arbeitsverhältnis besteht.

-

Unterstützte Beschäftigung Die Unterstützte Beschäftigung (§ 55 SGB IX) umfasst eine individuelle berufliche Qualifizie
rung und nach Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses 
eine individuelle berufliche Begleitung. Rehabilitanden in der ersten Phase der beruflichen 
Qualifizierung der Unterstützten Beschäftigung sind Teilnehmer einer Rehabilitationsmaß
nahme und nicht Beschäftigte. In der zweiten Phase der Berufsbegleitung nach Abschluss 
eines Arbeitsvertrags ist der Rehabilitand als Beschäftigter bei der Mindestzahl mitzuzählen.

-

-

Perspektiv-Jobber Personen, die auf absehbare Zeit voraussichtlich keine Chance haben, auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt einen nicht geförderten Arbeitsplatz zu finden (sogenannte Perspektiv-Jobber), 
deren Arbeitgeber von der Agentur für Arbeit durch einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt nach 
§ 16e SGB II gefördert wird, zählen als Beschäftigte bei der Mindestzahl mit, wenn der Arbeit
geber nach der Zuweisung ein Arbeitsverhältnis begründet.

-
44)

Ein-Euro-Jobber
Abzugrenzen sind diese Beschäftigten von Personen, die zur Erhaltung oder Wiedererlan
gung ihrer Beschäftigungsfähigkeit nach § 16d SGB II in eine Arbeitsgelegenheit zugewie
sen werden (sogenannte Ein-Euro-Jobber), die nicht zählen.

-
-

Budget für Arbeit Personen, deren Arbeitsverhältnis durch ein Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX gefördert wird, 
zählen als Beschäftigte mit. Die Budgetnehmer stehen in einem sozialversicherungspflichti
gen Arbeitsverhältnis.

-
45) 

Nicht mitgezählt werden:

Der schwerbehinderte Arbeitgeber selbst wird nicht mitgezählt.46) Das Gleiche gilt für schwer
behinderte Personen, die die Arbeitgeberfunktion ausüben (zum Beispiel der GmbH-Ge
schäftsführer, der zugleich Mehrheitsgesellschafter ist).

-
-

47)

1
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Werk- oder Dienstvertrag Personen, die im Betrieb des Arbeitgebers Leistungen auf der Grundlage eines Werkvertrags 
oder Dienstvertrags erbringen (zum Beispiel Mitarbeiter eines Wachdienstes), werden im Be
trieb, in dem die Dienstleistung erbracht wird, nicht mitgezählt.

-
48)

Selbstständige Handelsvertreter 
Nicht organisatorisch in den Betrieb eingegliederte, nur wirtschaftlich vom Betrieb abhängige 
Personen (zum Beispiel selbstständige Handelsvertreter, vergleiche § 5 Absatz 1 Satz 2 ArbGG), 
die nicht im Betrieb beschäftigt werden, zählen bei der Mindestzahl nicht mit.49)

Altersteilzeit im Blockmodell Schwerbehinderte Beschäftigte, die sich im sogenannten Blockmodell der Altersteilzeit in der 
Phase der vollständigen Freistellung von der Arbeit befinden, werden bei der Bestimmung der 
Mindestzahl nicht mitgezählt.50) Sie sind nicht mehr in die betriebliche Organisation eingeglie
dert, ihre Arbeitspflicht ist auf Dauer erloschen.

-
51)

Kündigungsfrist beachtenGekündigte Arbeitnehmer sind nicht mehr in den Betrieb eingegliedert, sobald sie nach Ablauf 
der Kündigungsfrist nicht mehr beschäftigt werden. Ist aber am Wahltag die Kündigungsfrist 
noch nicht abgelaufen oder wird der gekündigte Arbeitnehmer vorläufig weiterbeschäftigt, ist 
er weiterhin in den Betrieb eingegliedert mit der Folge, dass er bei der Ermittlung der Mindest
zahl beschäftigter schwerbehinderter Menschen für die Wahl der Schwerbehindertenvertre
tung berücksichtigt wird.

-
-

52)

Heimarbeiter werden nicht mitgezählt, weil sie nicht im Betrieb beschäftigt sind.53) Die Fiktion 
aus § 5 Absatz 1 BetrVG ist nicht in das SGB IX übertragen worden.54)

Werkstatt für 
behinderte Menschen

Die in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) als Rehabilitanden im Eingangsver
fahren, im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich tätigen behinderten Menschen gehören nicht 
zu den Beschäftigten im Sinne des § 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX. Sie wählen nach dem Schwer
behindertenrecht ihre eigene, besondere Interessenvertretung, den Werkstattrat (vergleiche   
§ 221 Absatz 1, § 222 SGB IX).

-

-

Ausgelagerte Arbeitsplätze Dies gilt auch, wenn die Werkstattbeschäftigten auf ausgelagerten Arbeitsplätzen in Betrie
ben des allgemeinen Arbeitsmarktes beschäftigt werden. Sie sind in diesem Fall zwar räumlich 
in den Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes eingegliedert, behalten aber ihren Status als 
WfbM-Beschäftigte. Durch die zeitweise Beschäftigung auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz 
wird die Verantwortlichkeit der Werkstatt gegenüber dem Beschäftigten nicht eingeschränkt; 
die Interventionsmöglichkeit der Werkstatt muss dort jederzeit rechtlich und tatsächlich ge
währleistet sein.

-

-
55)

Personen, die zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit nach § 16d 
SGB II in eine Arbeitsgelegenheit zugewiesen werden (sogenannte Ein-Euro-Jobber), zählen 
bei der Bestimmung der Mindestzahl nicht mit. Durch die Zuweisung wird kein Arbeits- oder 
Beschäftigungsverhältnis im Sinne des SGB VI begründet.56 u. 57) 

Besonderheiten im öffentlichen Dienst 

Ob Beschäftigte bei der Bestimmung der Mindestzahl im Sinne des § 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX 
mitzählen und ob sie wahlberechtigt sind (dazu Kapitel 3), richtet sich im öffentlichen Dienst 
nach dem jeweils anwendbaren Personalvertretungsrecht (BPersVG oder Personalvertretungs
recht der Länder).

-
58) Die folgende Darstellung bezieht sich auf die Vorschriften des Bundes

personalvertretungsgesetzes; die Landespersonalvertretungsgesetze können abweichende 
Regelungen enthalten.

-

1
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Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind 
nur bei ihrer Stammbehörde wahlberechtigt (§ 13 Absatz 3 BPersVG) und zählen demgemäß 
nur dort mit.

Dienststellenleiter und ihre Vertreter im öffentlichen Dienst sind Beschäftigte und zählen bei 
der Bestimmung der Mindestzahl mit.59)

Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertretung nach den Gleichstellungsgesetzen 
im Bund und in den Ländern stehen in einem Beschäftigungsverhältnis und zählen bei der 
Ermittlung der Mindestzahl mit. 

Abordnung Abordnung
Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung einer dem Amt des Beamten ent
sprechenden Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle desselben oder eines anderen Dienst
herrn unter Beibehaltung der Zugehörigkeit zur bisherigen Dienststelle (§ 27 BBG). Die 
Abordnung kann ganz oder teilweise erfolgen. Die Tarifverträge enthalten inhaltsgleiche 
Regelungen für die Beschäftigten (vergleiche Protokollerklärung zu § 4 Absatz 1 TVöD, Pro
tokollerklärung zu § 4 Absatz 1 TV-L).

-
-

-

Bestimmung der Mindestzahl Die Bestimmung der Mindestzahl in Abordnungsfällen folgt den Regelungen zum Wahlrecht. 
Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist, zählt bei der Bestimmung der Mindestzahl der Be
schäftigungsdienststelle mit, sobald die Abordnung länger als drei Monate gedauert hat (ver
gleiche § 13 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 BPersVG). „Länger als drei Monate gedauert“ bedeutet, 
dass das Wahlrecht mit Beginn des ersten Tages (0 Uhr) nach Vollendung des Dreimonatszeit
raums entsteht.

-
-

-
Länger als drei Monate 

Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass der Beschäftigte binnen weiterer sechs Monate in die alte 
Dienststelle zurückkehren wird (§ 13 Absatz 2 Satz 3 BPersVG). Folglich zählt er bei der Bestim
mung der Mindestzahl in der neuen Dienststelle nicht mit, wenn die Abordnung auf bis zu 
neun Monate verfügt ist, weil feststeht, dass die Abordnung innerhalb weiterer sechs Monate 
beendet sein wird. Maßgeblich ist, dass vom Beginn der Abordnung an drei Monate verstri
chen sind und dass die Abordnung nicht vor Ablauf von neun Monaten endet. 

-

-

Weitere sechs Monate 

Beispiel
Abordnung vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018: Das Wahlrecht entsteht am  
1. Januar 2018 um 0 Uhr, weil die Abordnung länger als neun Monate verfügt ist. 

In der alten Dienststelle zählt der abgeordnete Mitarbeiter nicht mehr mit, sobald die Abord
nung länger als drei Monate gedauert hat (vergleiche § 13 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 BPersVG).

-

1
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Zuweisung Zuweisung
Von einer Zuweisung spricht man bei einem Beamten, wenn ihm mit seiner Zustimmung 
vorübergehend eine dem Amt entsprechende Tätigkeit bei einer öffentlichen Einrichtung 
ohne Dienstherrnfähigkeit oder bei einer anderen Einrichtung oder einer privatrechtlich 
organisierten Einrichtung der öffentlichen Hand zugewiesen wird (Einzelheiten § 29 BBeamtG 
für Bundesbeamte, § 20 BeamtStG für Beamte in den Ländern). Die Tarifverträge enthalten 
inhaltsgleiche Regelungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (vergleiche Pro
tokollerklärung zu § 4 Absatz 2 TVöD, Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2 TV-L). 

-

Die Regelungen des § 13 Absatz 2 Sätze 1 und 3 BPersVG zum Wahlrecht gelten entsprechend 
in Fällen einer (befristeten) Zuweisung nach § 29 des Bundesbeamtengesetzes oder aufgrund 
entsprechender arbeitsvertraglicher Vereinbarung. Für die Bestimmung der Mindestzahl bei 
Zuweisung gelten die Ausführungen zur Abordnung entsprechend.

Personalgestellung Personalgestellung 
Werden Aufgaben der Beschäftigten auf Dauer zu einem Dritten verlagert und ist bei Fort
setzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleis
tung auf Verlangen des Arbeitgebers bei dem Dritten zu erbringen, spricht man von 
Personalgestellung (vergleiche Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3 TVöD, Protokollerklärung 
zu § 4 Absatz 3 TV-L). Anders als im Fall der Zuweisung ermöglicht die Personalgestellung 
die Überlassung von Beschäftigten auf Dauer. 

-
-

Beispiel
Eine Kommune überlässt ihr Reinigungspersonal aufgrund eines Personalgestellungsver
trags an ein privatrechtliches Gebäudereinigungsunternehmen und beauftragt dieses Un
ternehmen mit der Reinigung der Dienstgebäude. Die Beschäftigten bleiben Beschäftigte 
der Kommune.

-
-

Aufgabenverlagerung auf 
einen anderen Arbeitgeber 

Der Bundesgesetzgeber hat früher in Rechtsprechung und Literatur erörterte Streitfragen60) 

betreffend das Verhältnis öffentlich-rechtlicher Tarifregelungen, insbesondere des § 4 Absatz 3 
TVöD, zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) mit der Änderung des Arbeitnehmerüber
lassungsgesetzes in § 1 Absatz 3 Nummer 2b) und 2c) AÜG neue Fassung gekärt. Das AÜG gilt 
danach nicht, wenn bei einer Aufgabenverlagerung auf einen anderen Arbeitgeber aufgrund 
eines Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeit
geber weiter besteht und die Arbeitsleistung zukünftig bei dem anderen Arbeitgeber er
bracht wird (§ 1 Absatz 3 Nummer 2b) AÜG). Auch auf die Arbeitnehmerüberlassung zwischen 
Arbeitgebern, wenn diese juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind und Tarifverträge 
des öffentlichen Dienstes oder Regelungen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
anwenden, findet das AÜG keine Anwendung (§ 1 Absatz 3 Nummer 2c) AÜG). Begründet wird 

-

-
-

1
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dies damit, dass die Personalgestellung im Bestandsinteresse der von der Aufgabenverlage
rung betroffenen Arbeitnehmer erfolge. 

-

Für die Anwendung der Wahlvorschriften bedeutet dies: § 14 Absatz 2 Satz 4 AÜG neue Fas
sung (siehe Stichwort Arbeitnehmerüberlassung) findet keine Anwendung. Falls keine beson
deren Regelungen im Personalgestellungsvertrag getroffen wurden, findet aber § 5 Absatz 1 
Satz 3 BetrVG Anwendung (siehe Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in privat
rechtlich organisierten Unternehmen). 

-
-

-

Die im Wege der Personalgestellung in Betriebe der Privatwirtschaft überlassenen Beschäftig
ten gelten als Arbeitnehmer bei dem Beschäftigungs- oder Entleiherbetrieb und zählen dort 
mit. Die Beschäftigteneigenschaft in der gestellenden Dienststelle besteht fort

-

275), weil das 
Arbeitsverhältnis mit dem öffentlichen Arbeitgeber fortgesetzt wird. Bei Personalgestellung 
zählt der Beschäftigte deshalb auch in der gestellenden Dienststelle weiter mit. 

Gemeinsame Einrichtungen 
Jobcenter

Gemäß § 44i SGB II wird in gemeinsamen Einrichtungen (Jobcentern) eine Schwerbehinder
tenvertretung gewählt. Nach § 44h Satz 2 SGB II gelten hierzu die Regelungen des BPersVG 
entsprechend. In der Regelung kommt zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber dem Jobcenter 
Dienststelleneigenschaft beimisst.

-

61)

Beschäftigte der Bundesagentur für Arbeit, denen gemäß § 44g Absatz 1 Satz 1 SGB II Tätigkei
ten beim Jobcenter zugewiesen wurden, zählen nach Maßgabe der Fristenregelung in § 13 Ab
satz 2 Sätze 1, 3 und BPersVG (vergleiche dazu die Erläuterungen beim Stichwort Abordnung)
bei der Bestimmung der Mindestzahl bei der Bundesagentur für Arbeit beziehungsweise beim 
Jobcenter mit.

-
-

276) 

Sonderregelungen 
in den Ländern

Die Personalvertretungsgesetze der Länder können Sonderregelungen für ihre Bediensteten 
enthalten. So räumen Artikel 13 Absatz 1 Satz 2 BayPVG und Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 BayPVG 
das aktive und passive Wahlrecht bei der gestellenden Dienststelle auch Beschäftigten ein, die 
einer gemeinsamen Einrichtung mit der Bezeichnung Jobcenter nach §§ 6d, 44b SGB II oder 
einem privaten Arbeitgeber zur Arbeitsleistung überlassen werden.  

Wegen der Sonderregelungen für die Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung der Gruppe 
der Richter und Staatsanwälte wird auf Kapitel 6 verwiesen.

1
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§ 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX
Zählt mit

§ 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX
Zählt nicht mit

Grundvoraussetzungen Es werden mindestens fünf schwerbehinderte oder gleichgestellte 
behinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt

Abordnung (abhängig von der Dauer 
der Abordnung)

✔

Altersteilzeit im Blockmodell, 
hier Arbeitsphase 

✔

Altersteilzeit im Blockmodell, 
hier Freistellungsphase 

✔

Altersteilzeit in Teilzeit ✔

Arbeitgeber ✔

Arbeitnehmer in der Probezeit ✔

Arbeitsunfähigkeit (in der Entgeltfort
zahlung sowie im Krankengeldbezug) 

- ✔

Arbeitsverhinderung bei Pflege ✔

Ausländische Beschäftigte ✔

Außendienstmitarbeiter ✔

Auszubildende ✔

Beamte im Vorbereitungsdienst ✔

Behinderung offensichtlich (ohne 
 Feststellungsbescheid)

✔

Behinderung nicht offensichtlich (ohne 
Feststellungsbescheid)

✔ 

Beschäftigte in der Nachwirkzeit des 
§ 199 SGB IX

✔

WfbM-Beschäftigte ✔

Beschäftigte auf Arbeitsplätzen im Sinne 
von § 156 Absatz 2 SGB IX

✔

Beschäftigte mit befristetem Arbeitsver-
trag von mehr als acht Wochen

✔

Beschäftigte mit befristetem Arbeitsver
trag von weniger als acht Wochen

- ✔

1
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§ 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX
Zählt mit

§ 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX
Zählt nicht mit

Beschäftigung in mehreren 
Betrieben

✔

Beschäftigung nach § 16e SGB II bei 
bestehendem Arbeitsverhältnis

✔

Beschäftigung nach § 16d SGB II 
(Ein-Euro-Jobber) 

✔

Beschäftigung nach § 16 SGB II 
(befristete Probebeschäftigung)

✔

Budget für Arbeitnehmer ✔

Bundesfreiwilligendienst ✔

Dienststellenleiter im öffentlichen 
Dienst

✔

Elternzeit ✔

Erwerbsminderung auf Zeit ✔

Freistellung nach dem Pflegezeit gesetz ✔

Freiwilligendienste ✔

Fremdgeschäftsführer ✔

Geschäftsführer und Mehrheitsgesell
schafter 

- ✔

Gleichstellungsbeauftragte ✔

Gleichstellung – positiver Bescheid 
der Agentur für Arbeit liegt vor

✔

Gleichstellung (nur) beantragt ✔

Handelsvertreter ✔

Heimarbeiter ✔

Inklusionsbeauftragte ✔

Kündigung bis Ablauf der 
Kündigungsfrist

✔

Kündigung (in der Prozessbeschäftigung) ✔

Leiharbeiter im Verleiherbetrieb ✔

Leiharbeitnehmer im Entleiherbetrieb ✔

Leitende Angestellte ✔

Mutterschutz ✔

1
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§ 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX
Zählt mit

§ 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX
Zählt nicht mit

Personalgestellung (im gestellenden 
Betrieb)

✔

Personalgestellung (im Beschäftigungs
betrieb)

- ✔

Pflegezeiten ✔

Reduzierung des Grades der Behinderung  
auf unter 50 innerhalb der Nachwirkung 
des § 199 SGB IX

✔

Rehabilitanden in Berufsbildungs- und 
Berufsförderungswerken

✔

Saisonarbeitende bis zu acht Wochen ✔

Teilzeitbeschäftigung ✔

Telearbeit ✔

Unterstützte Beschäftigung (Phase II) ✔

Werk- oder Dienstvertrag ✔

Zuweisung ✔

1

*  Die Tabelle gibt Anhaltspunkte, ob Beschäftigte bei der Bestimmung der Mindestzahl von 
fünf beschäftigten schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Menschen mitzäh
len oder nicht. Vertiefende Informationen zu den Voraussetzungen, wann eine Person mit
zählt und wann nicht, können dem Abschnitt 1.2 entnommen werden. Dies gilt insbesondere 
für den öffentlichen Dienst, da die Regelungen im Bundespersonalvertretungsgesetz und in 
den Landespersonalvertretungsgesetzen die gleichen Sachverhalte teilweise unterschiedlich 
geregelt haben. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

-
-

1.3 Wenn’s keine fünf sind: Zusammenfassung bei räumlicher Nähe

Nicht nur vorüber
gehend beschäftigt

-Betriebe oder Dienststellen, in denen weniger als fünf schwerbehinderte Menschen nicht 
nur vorübergehend beschäftigt werden, können für die Wahl mit „räumlich nahe liegenden 
 Betrieben des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienststellen derselben Verwaltung zusammen
gefasst werden“ (§ 177 Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 1 SGB IX). 

-

Zusammenfassung 
von Filialbetrieben 

Auch wenn ein Betrieb oder eine Dienststelle fünf oder mehr schwerbehinderte Menschen be
schäftigt, kann eine Zusammenfassung mit Betrieben oder Dienststellen, in denen weniger als 
fünf schwerbehinderte Menschen beschäftigt sind, erfolgen. Voraussetzung einer Zusammenfas
sung ist nämlich nicht, dass alle Betriebe oder Dienststellen jeweils weniger als fünf schwerbehin
derte Mitarbeiter beschäftigen.

-

-
-

62) Es können zum Beispiel Filialbetriebe im Einzelhandel, Bank- und 
Versicherungsgewerbe mit dem Hauptbetrieb zusammengefasst werden, aber auch regional zu 
Gruppen (etwa für das Gebiet einer Bezirksdirektion), wenn und soweit räumliche Nähe besteht. 
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Zusammenfassung von Betrieben/Dienststellen

Ziel:
Erreichen der 

Wahlvoraussetzung 
„Mindestzahl“ 

Voraussetzung:
räumlich nahe liegende 

Standorte

Beispiel 1

Betrieb:  
3 schwerbehinderte Menschen 

Betrieb: 
1 schwerbehinderter Mensch

Betrieb:  
2 schwerbehinderte 

 Menschen 

Beispiel 2

Betrieb:  
7 schwerbehinderte Menschen 

Betrieb:  
2 schwerbehinderte  

Menschen 

1

Sonderformen der 
Betriebsstruktur

Wenn Arbeitgeber und Betriebsrat beziehungsweise Gewerkschaft nach § 3 BetrVG Vereinba
rungen über Sonderformen der Betriebsstruktur (siehe dazu Abschnitt 1.1) für die Wahl des 
Betriebsrats getroffen haben, wirkt sich dies automatisch auch auf die Wahl der Schwerbehin
dertenvertretung aus. Diese vereinbarten Betriebsstrukturen gelten dann nicht nur als „Wahl
bezirk“ für die Betriebsratswahl, sondern gleichermaßen auch für die Wahl der Schwerbehin
dertenvertretung, und zwar auch dann, wenn insoweit keine „räumliche Nähe“ der einzelnen 
Betriebsstätten vorliegen sollte.

-

-
-
-

Der Wortlaut des § 177 SGB IX lässt nicht eindeutig erkennen, ob es auch für die Zusammen
fassung gleichstufiger Dienststellen erforderlich ist, dass diese räumlich nahe beieinanderlie
gen. Aus Sinn und Zweck der Vorschrift – nämlich eine Schwerbehindertenvertretung zu wäh
len, die auch den kleinen Betrieb beziehungsweise die kleine Dienststelle ohne umständliche 
Dienstreisen mitbetreut – wird man dies bejahen müssen, sodass auch für die Zusammenfas
sung von Dienststellen deren räumliche Nähe notwendig ist.

-
-
-

-
63)

40 Kilometer

Ob Betriebe oder Dienststellen nahe beieinanderliegen, hängt nicht so sehr von der kilometer
mäßigen Entfernung, sondern in erster Linie von den Verkehrsverbindungen zwischen ihnen 
ab. Die Rechtsprechung hat zum Beispiel auch bei Entfernungen von 40 Kilometern und guten 
Straßen- und Bahnverbindungen noch Betriebsnähe angenommen (siehe Abschnitt 1.1). 

-

Entscheidung über 
Zusammenfassung 

Eine nachträgliche Zuordnung von Betrieben oder Dienststellen, die keine Schwerbehinder
tenvertretung gewählt haben, zu solchen Betrieben oder Dienststellen, in denen eine solche 
Vertretung vorhanden ist, ist nicht möglich. Die Zusammenfassung muss „für die Wahl“, also 
vorher erfolgen.

-

64) 

Über eine Zusammenfassung von Betrieben oder Dienststellen entscheidet der Arbeitgeber 
im Benehmen mit dem für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschließlich Gerichte 
zuständigen Integrationsamt (§ 177 Absatz 1 Satz 5 SGB IX). 
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Initiative für 
Zusammenlegung 

Die Initiative für eine Zusammenlegung muss aber nicht vom Arbeitgeber ausgehen, auch der 
Wahlvorstand kann sie vorschlagen. Betriebs- oder Personalrat können eine Zusammenfas
sung anregen (vergleiche § 176 Satz 2 Halbsatz 2 SGB IX), die örtliche Schwerbehinderten
vertretung und besonders auch die Stufenvertretungen nach § 180 SGB IX, da diese einen Ge
samtüberblick über alle Betriebe und Dienststellen ihres Wahlbezirks haben. 

-
-
-

Zuständigkeitsbereich  
verschiedener Integrationsämter 

Liegen die zusammenzufassenden Betriebe oder Dienststellen im Zuständigkeitsbereich ver
schiedener Integrationsämter, muss der Arbeitgeber das Benehmen mit allen betroffenen Inte
grationsämtern herstellen. „Im Benehmen“ bedeutet, dass er sein Vorhaben mit dem Integrati
onsamt erörtern und dessen Stellungnahme entgegennehmen muss; der Arbeitgeber ist aber 
nicht an diese Stellungnahme gebunden.

-
-
-

65)

Entscheidung über Zusammen-
fassung bekannt machen 

Seine Entscheidung über die Zusammenfassung muss der Arbeitgeber so rechtzeitig vor dem 
Zeitpunkt der (Neu-)Wahl treffen, dass keine Behinderung der Wahl eintritt, also spätestens 
bei der Bestellung oder der Wahl des Wahlvorstandes beziehungsweise der Einladung zur 
Wahlversammlung. Der Arbeitgeber hat die Zusammenfassung in geeigneter Form bekannt zu 
machen (zum Beispiel durch Rundschreiben an die Beschäftigten oder Aushang am „Schwar
zen Brett“).

-

Die Entscheidung über die Zusammenfassung gilt nur für eine Wahlperiode, aber auch für not
wendige Nachwahlen der Stellvertretung. Bei der nächsten Wahl sind demgemäß die Voraus
setzungen für die Zusammenfassung neu zu prüfen. Eine erneute Zusammenfassung kommt 
beispielsweise nicht mehr in Betracht, wenn in wenigstens zwei der zusammengefassten Be
triebe oder Dienststellen inzwischen jeweils so viele schwerbehinderte Menschen beschäftigt 
werden, dass nunmehr mehrere Schwerbehindertenvertretungen gewählt werden können. 

-
-

-

Bis zur Neuwahl bleibt allerdings die Zusammenfassung gültig; die Schwerbehindertenver
tretung ist bis zum Ablauf ihrer Amtszeit weiterhin für die zusammengefassten Betriebe oder 
Dienststellen zuständig. Erst für die Neuwahl wird die neue Entscheidung des Arbeitgebers 
wirksam. 

-

1.4 Und wenn der Betrieb nicht mitgewählt hat

Ersatzvertretung

Wenn ein Unternehmen aus mehreren selbstständigen Betrieben besteht, kann es vorkom
men, dass nicht für alle eine Schwerbehindertenvertretung gewählt wird. Dies gilt zum Bei
spiel für einen Betrieb mit weniger als fünf schwerbehinderten Menschen, der nicht mit 
einem anderen Betrieb zusammengefasst wurde. Auch für diese schwerbehinder ten Be
schäftigten gibt es eine Interessenvertretung („Ersatzvertretung“), wenn 

-
-

-

�� eine Konzern- oder Gesamtschwerbehindertenvertretung gewählt oder kraft gesetzlichen 
Auftrags vorhanden ist oder

�� eine Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung gewählt ist oder kraft gesetzlichen 
Auftrags vorhanden ist.

Einzelheiten dazu sind in Kapitel 7 dargestellt.

1

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__176.html
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2.1 Regelmäßiger Wahlzeitraum im Oktober und November 2018

Alle vier Jahre Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre im Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. November 
statt (regelmäßiger Wahlzeitraum, § 177 Absatz 5 Satz 1 SGB IX). Die nächsten regelmäßigen 
Wahlen finden im Jahr 2018 statt.

Gleichzeitig mit der Vertrauensperson muss mindestens ein stellvertretendes Mitglied gewählt 
werden. 

Wahl der Stellvertretungen 
Empfehlenswert ist es vor dem Hintergrund der Stärkung der Stellung der Schwerbehin
dertenvertretung durch das Bundesteilhabegesetz, mehrere stellvertretende Mitglieder 
zu wählen. Die Anforderungen und Aufgabenfülle der Schwerbehindertenvertretung sind 
in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Dem trägt der Gesetzgeber durch die erweiterte 
Möglichkeit der Heranziehung Rechnung. Das setzt aber voraus, dass genügend Stellver
treter gewählt sind.

-

-

Wahl außerhalb des 
 regelmäßigen Wahlzeitraums

Hat die vorangegangene Wahl außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums stattgefunden, wird 
die Schwerbehindertenvertretung in dem auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regel
mäßigen Wahlen neu gewählt (§ 177 Absatz 5 Satz 3 SGB IX). Die Amtszeit ist dann verkürzt. 

-

Beispiel
Bei einer Neuwahl im Januar 2016 findet die nächste Wahl im regelmäßigen Wahlzeit
raum vom 1. Oktober bis 30. November 2018 statt. 

-

2 
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Ausnahme: Wenn die Amtszeit zu Beginn des regelmäßigen Wahlzeitraums am 1. Oktober 
noch nicht ein Jahr betragen hat, wird die Schwerbehindertenvertretung im übernächsten 
Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu gewählt. In diesem Fall verlängert sich die Amtszeit 
(§ 177 Absatz 5 Satz 4 SGB IX; vergleiche Abschnitt 2.4). Die Amtszeit kann sich nach dieser 
Regelung auf längstens vier Jahre und 364 Tage verlängern.66)

Beispiel
Bei einer Neuwahl der Schwerbehindertenvertretung im Januar 2018 verbleibt sie ohne 
Neuwahl im Amt, weil die Amtszeit am 1. Oktober 2018 noch nicht ein Jahr betragen hat. 
Die nächste Wahl findet im übernächsten Zeitraum für regelmäßige Wahlen statt, also 
zwischen dem 1. Oktober und dem 30. November 2022. 

Wahl im regelmäßigen 
Wahlzeitraum 

Im regelmäßigen Wahlzeitraum vom 1. Oktober bis 30. November 2018 müssen daher alle 
Betriebe oder Dienststellen eine neue Schwerbehindertenvertretung wählen, in denen keine 
Schwerbehindertenvertretung gewählt ist oder deren bisherige Schwerbehindertenvertre
tung ihr Amt vor oder am 1. Oktober 2017 angetreten hat.

-

2.2 Außer der Reihe

VoraussetzungenAußerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums wird eine Schwerbehindertenvertretung nur ge
wählt, wenn  

-

��das Amt der Vertrauensperson vorzeitig erlischt und kein stellvertretendes Mitglied nachrückt,
��die Wahl rechtskräftig mit Erfolg angefochten worden ist oder
��eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist. 

Diese Wahl außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums wird von manchen Autoren Zwi
schenwahl genannt.

-
67)

Gesetzliche Voraussetzungen beachten 
Wird außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums gewählt, ohne dass die gesetzlichen Vo
raussetzungen vorliegen, ist die Wahl nichtig. 

-

2

Rechtlicher Begriff„Vorzeitig“ im Sinne des § 177 Absatz 7 Satz 3 SGB IX meint das Erlöschen des Amtes der 
Schwerbehindertenvertretung vor Ablauf von vier Jahren. 

Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die Vertrauensperson

��  das Amt niederlegt. Die Amtsniederlegung ist formlos möglich.68) Sie wird erst wirksam, wenn 
sie gegenüber dem ersten Stellvertreter als dem Repräsentanten der Gruppe der schwerbe
hinderten Menschen erklärt wird. Ihm obliegt es dann, die schwerbehinderten Beschäftigten, 
den Arbeitgeber sowie den Betriebs- oder Personalrat umgehend zu unterrichten.

-

277)
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��aus  dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhältnis ausscheidet (zum Beispiel kündigt, in 
Altersrente geht). 

��die Wählbarkeit verliert. Hierzu wird auf Abschnitt 3.2 (passives Wahlrecht) verwiesen. (Bei
spiele: Ernennung zum Inklusionsbeauftragten nach § 181 SGB IX; Wechsel in einen an
deren Betrieb desselben Arbeitgebers; Ausnahme: Das Amt erlischt nicht, wenn der neue 
und der bisherige Beschäftigungsbetrieb für die Wahl zusammengefasst worden sind be
ziehungsweise bei einer Abordnung für ein Jahr an eine andere Dienststelle).

-
-

-

��stirbt.

Die Fälle des vorzeitigen Erlöschens des Amtes der Schwerbehindertenvertretung sind ähnlich 
gefasst wie die Erlöschensgründe im Betriebsverfassungsrecht (§ 24 Nummer 2 bis 5 BetrVG) 
und im Personalvertretungsrecht (§ 29 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 BPersVG). Diese Vorschriften 
sowie dazu ergangene Rechtsprechung und Literatur können bei der Auslegung des § 177 Ab
satz 7 Satz 3 SGB IX angewendet werden.

-
69) 

Betriebliche oder 
dienstliche Gründe

Darüber hinaus gibt es betriebliche oder dienstliche Gründe für ein vorzeitiges Erlöschen des 
Amtes der Schwerbehindertenvertretung entsprechend der Rechtslage im Betriebsverfas
sungs- und Personalvertretungsrecht. 

-

Die Amtsführung der Schwerbehindertenvertretung nach erfolgter Wahl setzt das Bestehen 
eines Betriebs oder einer Dienststelle voraus. 

Das Amt erlischt daher im Bereich der Privatwirtschaft,  

��  wenn der Betrieb vollständig aufgelöst wird.70) Eine Betriebsauflösung liegt nicht vor, wenn 
ein Betrieb lediglich rechtlich – zum Beispiel in mehrere GmbHs – aufgespalten wird, von 
der Produktion, den Betriebsräumen und dem Zusammenwirken der Belegschaften her 
aber weiterhin organisatorisch eine Einheit bildet und die mehreren Unternehmen von ei
ner gemeinsamen Leitung geführt werden.

-
71) 

��  wenn der Betrieb in einen anderen Betrieb eingegliedert wird.72) Eine solche Eingliederung 
liegt dann vor, wenn aufnehmender und eingegliederter Betrieb rechtlich zu einer Ein
heit verschmolzen werden; zum Beispiel wenn der 250-Mann-Betrieb „Industria AG“ den 
50-Mann-Betrieb „Stanzerei Egon Müller“ am selben Ort aufkauft und einheitlich nur noch 
die Firma „Industria AG“ führt. 

-

��  wenn ein Betrieb mit einem oder mehreren selbstständigen Betrieben in der Weise zusam
mengelegt wird, dass jeder der beteiligten Betriebe seine bisherige Aufgaben- und Organi
sationsidentität verliert und ein ganz neuer Betrieb gegründet wird. In diesem Fall endet 
das Amt aller Schwerbehindertenvertretungen der früher selbstständigen Betriebe. 

-
-

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung des eingegliederten Betriebs endet, während sich 
der Tätigkeitsbereich der Schwerbehindertenvertretung des aufnehmenden Betriebs auf den 
hinzugekommenen Betrieb „von Gesetzes wegen“ als „Ersatzvertretung“ ausdehnt (siehe 
Übergangsmandat, Seite 29).

Betriebsübergang 
Das Amt der Schwerbehindertenvertretung endet nicht im Fall eines Betriebsübergangs 
nach § 613a Absatz 1 BGB. Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Vertrag auf einen an
deren Inhaber über und bleibt dabei die Identität als eigenständiger Betrieb unverändert, 
besteht das Amt der Vertrauensperson fort. 

-

2
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Grobe PflichtverletzungIn Fällen grober Verletzung der Pflichten als Vertrauensperson kann der Widerspruchsaus
schuss bei dem Integrationsamt das Erlöschen des Amtes der Vertrauensperson beschließen  
(§ 177 Absatz 7 Satz 5 SGB IX). Der Antrag muss von einem Viertel der wahlberechtigten 
schwerbehinderten Menschen beim Widerspruchsausschuss gestellt und bis zur Entscheidung 
des Widerspruchsausschusses mitgetragen werden. 

-

Verfahren zum vorzeitigen Erlöschen des Amtes  
Die rechtlichen Hürden für dieses Verfahren sind hoch. Keineswegs reichen bestehende 
Konflikte zwischen der Vertrauensperson und dem stellvertretenden Mitglied oder Kon
flikte der Schwerbehindertenvertretung mit dem Betriebsrat für die Feststellung einer 
groben Pflichtverletzung aus. Erst wenn rechtskräftig feststeht, dass das Amt der Vertrau
ensperson erloschen ist, wird neu gewählt. 

-

-

Keine Abwahl möglich 
Die im Gesetz geregelten Fälle des vorzeitigen Erlöschens des Amtes der Schwerbehinderten
vertretung sind abschließend. Das SGB IX sieht keine Möglichkeit der Abwahl einer Vertrau
ensperson oder eines stellvertretenden Mitglieds vor.

-
-

Übergangsmandat in der Privatwirtschaft 

Wegfall des Betriebsrats 

§ 21a BetrVG regelt bei Änderungen in der Unternehmensstruktur für den Betriebsrat ein 
Übergangsmandat, wenn die Organisationsänderung zum Wegfall des bisherigen Betriebsra
tes führt oder ein Teil der Arbeitnehmerschaft aus dem Betriebsrat herausfällt und die Arbeit
nehmer dadurch ihren betriebsverfassungsrechtlichen Schutz verlieren würden. 

-
-

Betriebsinterne 
Umstrukturierungen 

Durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behin
derung (Bundesteilhabegesetz – BTHG – vom 23. Dezember 2016, BGBl I, S. 3234) wurde mit 
Wirkung ab dem 30. Dezember 2016 § 94 SGB IX geändert. Es wurde ein Absatz 8 angefügt 
mit dem Wortlaut: “In Betrieben gilt § 21a des Betriebsverfassungsgesetzes entsprechend.“ 
Damit haben auch die Schwerbehindertenvertretungen in der gewerblichen Wirtschaft bei 
betrieblichen Umstrukturierungen ein Übergangsmandat. Hauptaufgabe der Schwerbehin
dertenvertretung während des Übergangsmandats ist es, in allen Betrieben, auf die sich das 
Übergangsmandat erstreckt, Neuwahlen einzuleiten und Wahlvorstände zu bestellen (§ 21a 
Absatz 1 Satz 2 BetrVG). Das Übergangsmandat endet mit der Bekanntgabe des Wahlergeb
nisses der Neuwahl (§ 21a Absatz 1 Satz 3 BetrVG). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf 
§ 21a BetrVG verwiesen.

-

-

-

Besonderheiten für den öffentlichen Dienst 

Änderungen in der 
Aufbauorganisation 

Im Geltungsbereich des BPersVG sind Änderungen in der Aufbauorganisation, beispielsweise 
die Auflösung, Eingliederung oder Zusammenlegung von Dienststellen, nicht ausdrücklich ge
regelt. Aus Rechtsprechung und Literatur zu Änderungen in der Aufbauorganisation im Bereich 
des öffentlichen Dienstes und deren Auswirkungen auf die Personalvertretung ergeben sich 
in analoger Anwendung für das Amt der Schwerbehindertenvertretung folgende Grundsätze: 

-

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung erlischt: 

��  Wird die Dienststelle vollständig aufgelöst, endet auch das Amt der Schwerbehindertenver-
tretung, weil dieses ohne zugehörige Dienststelle nicht bestehen kann.73) 
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��  Wird eine Dienststelle in eine andere Dienststelle eingegliedert, so besteht die Schwerbe
hindertenvertretung der „aufnehmenden“ Dienststelle weiter fort. Das Amt der Schwerbe
hindertenvertretung der aufgelösten Dienststelle erlischt. 

-
-

��  Das Amt der Schwerbehindertenvertretung endet ebenfalls, wenn durch Zusammenle
gung mehrerer Behörden eine neue Dienststelle entstanden ist, die mit keiner der früheren 
Dienststellen identisch ist.

-

74) 
��  Verliert die Dienststelle infolge Umstrukturierung beziehungsweise Neuorganisation der 

 Verwaltung ihre personalvertretungsrechtliche Selbstständigkeit, endet das Amt der 
Schwerbehindertenvertretung. Dies ist jedoch erst dann der Fall, wenn der Wegfall der 
Selbstständigkeit der Dienststelle offenkundig ist, weil dies meist schwierige rechtliche und 
tatsächliche Fragen aufwirft.75) 

Gesetzliche 
Übergangsregelungen 

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung besteht in der Übergangszeit bis zur Neuwahl nur 
dann weiter fort, wenn es für die Personalvertretung gesetzliche Übergangsregelungen, zum 
Beispiel in den Landespersonalvertretungsgesetzen oder in dem Gesetz, welches die Neustruk
turierung regelt, entsprechende Übergangsregelungen gibt. Zumindest ist eine Rechtsverord
nung oder ein Erlass der jeweils obersten Dienstbehörde erforderlich. 

-
-

Wie bei Verwaltungsreformen im öffentlichen Dienst der Bundesländer beim Übergangsman
dat zu verfahren ist, ist zum Beispiel in Artikel 27a BayPVG (Bayern), in § 32 PersVG (Branden
burg), in § 32 SächsPersVG (Sachsen) und in § 26a PersVG LSA (Sachsen-Anhalt) geregelt.

-
-

Kein Übergangsmandat Das neue Übergangsmandat des neuen § 177 Absatz 8 SGB IX in Verbindung mit § 21a BetrVG 
kann nicht auf den öffentlichen Dienst entsprechend übertragen werden. Das Übergangsman
dat des § 177 Absatz 8 SGB IX gilt nur im Anwendungsbereich des Betriebsverfassungsgeset
zes; dies wird aus dem Wortlaut der Vorschrift “in Betrieben“ abgeleitet.

-
-

76) Das BPersVG geht 
davon aus, dass es durchaus Dienststellen geben kann, in denen kein Personalrat existiert.77) 

Regelungen fürs Übergangsmandat
Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Interessenvertretung der schwerbehinderten 
Menschen wird deshalb empfohlen, bei Strukturreformen im öffentlichen Dienst Regelun
gen für ein Übergangsmandat der Schwerbehindertenvertretung zu treffen. 

-

Erfolgreiche Anfechtung 
der Wahl 

Die erfolgreiche Anfechtung der Wahl der Vertrauensperson führt nicht zur Neuwahl. Es rückt 
das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied für den Rest der Amts
zeit nach. Die erfolgreiche Anfechtung der Wahl des stellvertretenden Mitglieds führt dazu, 
dass das mit der nächsthöheren Stimmenzahl gewählte weitere stellvertretende Mitglied 
nachrückt – sofern vorhanden (anderenfalls siehe 2.3.) Bei der Wahl der Vertrauensperson und 
ihres Stellvertreters handelt es sich um zwei voneinander unabhängige Wahlen, die getrennt 
angefochten werden können.

-

78) 

Nachrücken bei 
Arbeitsunfähigkeit

Durch die Arbeitsunfähigkeit des stellvertretenden Mitglieds wird das Nachrücken nicht aus
geschlossen.

-
79) Ist kein stellvertretendes Mitglied gewählt worden oder hat auch das Amt des 

stellvertretenden Mitglieds oder aller stellvertretenden Mitglieder geendet, sind Neuwahlen 
einzuleiten.

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung erlischt nicht, wenn die Zahl der schwerbehin
derten Menschen im Betrieb oder in der Dienststelle nach der Wahl unter fünf absinkt, die 

-

2
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Schwerbehindertenvertretung versieht ihr Amt vielmehr bis zum Ablauf der Wahlperiode.80) 
Bleibt die Zahl unter fünf, kann dann aber keine neue Schwerbehindertenvertretung gewählt 
und auch keine Stellvertretung nachgewählt werden. 

Weniger als fünf

2.3 Wenn ein stellvertretendes Mitglied fehlt: Nachwahl 

Kein Wahlvorschlag 
Die Vertrauensperson und stellvertretende Mitglieder werden normalerweise am selben Wahl
termin gewählt. Es kann jedoch vorkommen, dass kein Wahlvorschlag für ein stellvertretendes 
Mitglied zustande kommt. Das Amt des stellvertretenden Mitglieds kann auch dadurch frei 
werden, dass alle stellvertretenden Mitglieder ausscheiden oder nacheinander in das Amt der 
Vertrauensperson nachrücken. 

-

Eine Nachwahl findet nur statt, wenn kein stellvertretendes Mitglied, das noch nachrücken 
kann, zur Verfügung steht.81)

Nachwahl außerhalb 
der Wahlperiode

Für diesen Fall sieht die Wahlordnung (§§ 17, 21 SchwbVWO) die Möglichkeit vor, auch au
ßerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums eine gesonderte Nachwahl eines stellvertretenden 
Mitglieds oder mehrerer stellvertretender Mitglieder für die restliche Amtszeit durchzufüh
ren.

-

-
82) Das bedeutet, dass die Amtszeit des nachgewählten stellvertretenden Mitglieds an die 

Amtszeit der Vertrauensperson gebunden ist.

Aufwand und Nutzen 
einer Nachwahl

Auch bei der Nachwahl ist zu prüfen, ob in förmlichen oder vereinfachten Wahlverfahren zu 
wählen ist; es gelten die allgemeinen Vorschriften. Die Einleitung der Nachwahl (durch Be
stellung eines Wahlvorstandes oder Einladung zur Wahlversammlung) liegt in der Hand der 
Vertrauensperson. Sie sollte jedoch sorgfältig prüfen, ob es unmittelbar nach der Wahl Erfolg 
verspricht, einen neuen Anlauf zur Wahl eines stellvertretenden Mitglieds zu nehmen. Auch 
unmittelbar vor der nächsten regelmäßigen Wahl sind Aufwand und Nutzen einer Nachwahl 
des stellvertretenden Mitglieds gegeneinander abzuwägen. 

-

2.4 Beginn und Ende der Amtszeit 

Keine Lücke
Der konkrete Wahltermin für die Wahl zur Schwerbehindertenvertretung sollte zwischen dem 
1. Oktober und dem 30. November möglichst so gelegt werden, dass keine Lücke entsteht zwi
schen der alten und der neuen Amtszeit. Dafür muss man wissen, wie lange die Amtszeit einer 
gewählten Schwerbehindertenvertretung dauert.

-

Beginn mit Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses

Die vierjährige Amtszeit (§ 177 Absatz 7 Satz 1 SGB IX) beginnt mit der Bekanntgabe des Wahl
ergebnisses (§ 177 Absatz 7 Satz 2 SGB IX in Verbindung mit § 15 SchwbVWO, § 20 Absatz 4 
SchwbVWO). Ist noch eine gewählte Schwerbehindertenvertretung im Amt, beginnt erst mit 
Ablauf deren Amtszeit die Amtsperiode der nachfolgenden Schwerbehindertenvertretung 
(§ 177 Absatz 7 Satz 2 SGB IX).

-

Termin zum Ablauf der Amtszeit
Um den genauen Termin des Ablaufs der Amtszeit der bisherigen Schwerbehindertenver
tretung zu klären, sollten die Wahlunterlagen der letzten Wahl hinzugezogen werden! 

-

2
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Endet nach vier Jahren 
Die Amtszeit endet bei Bekanntgabe des Wahlergebnisses im regelmäßigen Wahlzeitraum 
stets mit Ablauf von vier Jahren. Das gilt ohne Rücksicht darauf, ob eine Neuwahl stattgefun
den hat.

-
83) Es kann deshalb zu einem vertretungslosen Zeitraum kommen, wenn bei einer re

gelmäßigen Wahl am 2. Oktober die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung endet und 
der Termin für die Neuwahl erst am Ende des nächsten regelmäßigen Wahlzeitraums festge
setzt wird. Dies ist bei der Planung des Wahltermins unbedingt zu vermeiden.

-

-

Wenn die Schwerbehindertenvertretung außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums gewählt 
wurde (siehe 2.2), gilt diese Zwischenwahl nur bis zum Ende des nächsten regelmäßigen oder 
übernächsten Wahlzeitraums. Die Vertrauensperson bleibt also bis zum 30. November des 
nächsten (§ 177 Absatz 5 Satz 3 SGB IX) oder – wenn die Amtszeit am 1. Oktober des nächsten 
regelmäßigen Wahlzeitraums noch nicht ein Jahr gedauert hat (§ 177 Absatz 5 Satz 4 SGB IX) – 
bis zum 30. November des übernächsten regelmäßigen Wahlzeitraums im Amt.84)

Die Amtszeit endet auch dann am 30. November, wenn eine Neuwahl beispielsweise mangels 
Interesse oder wegen Absinkens der Zahl der schwerbehinderten Menschen auf unter fünf 
nicht durchgeführt wird.84)

Beispiel für eine verlängerte Amtszeit 
Die Vertrauensperson wurde wegen Erreichens der Mindestzahl schwerbehinderter Men
schen außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums im Oktober 2013 gewählt. 2014 war 
damit nicht neu zu wählen. Die nächste Wahl ist zwischen dem 1. Oktober  und dem 30. 
November 2018 durchzuführen. Die Amtszeit der gewählten Schwerbehindertenvertre
tung dauert bis zum 30. November 2018; die Amtszeit der neuen Schwerbehindertenver
tretung beginnt, wenn die Amtszeit der vorherigen beendet ist, also am 1. Dezember 2018. 

-

-
-

Beispiel für eine verkürzte Amtszeit 
Die Vertrauensperson wird wegen Erreichens der Mindestzahl schwerbehinderter Men
schen außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums im Oktober 2014 gewählt. Das Wahl
ergebnis wird am 20. Oktober 2014 bekannt gegeben. Die nächste Wahl ist zwischen dem 
1. Oktober und dem 30. November 2018 durchzuführen. Die Amtszeit der gewählten 
Schwerbehindertenvertretung dauert bis zum 19. Oktober 2018; die Amtszeit der neu
en Schwerbehindertenvertretung beginnt, wenn die Amtszeit der vorherigen beendet ist, 
also am 20. Oktober 2018. 

-
-

-

Dauer der Amtszeit 
Nur wenn die erste Wahl der Vertrauensperson im Wahlzeitraum eines Wahljahres statt
gefunden hat, dauert die Amtszeit exakt vier Jahre. In allen anderen Fällen ist die Amtszeit 
verkürzt oder verlängert und endet am 30. November des Wahljahres. 

-
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Amtszeit StellvertretungDie Amtszeit des stellvertretenden – auch des nachgewählten – Mitglieds ist an die Amtszeit 
der Vertrauensperson gebunden. Die Amtszeit beginnt gleichzeitig mit derjenigen der Vertrau
ensperson und dauert genauso lange. Dies folgt aus der Verzahnung des Amtes des stellvertre
tenden Mitglieds mit dem Amt der Vertrauensperson und nicht aus § 177 Absatz 5 Satz 3 SGB IX. 

-
-

Wird ein stellvertretendes Mitglied nachgewählt (siehe Abschnitt 2.3), endet seine – kürzere – 
Amtszeit ebenfalls mit derjenigen der Vertrauensperson; die Nachwahl erfolgt also immer nur 
für den Rest der Amtszeit der Vertrauensperson (§ 177 Absatz 8 Satz 4 Halbsatz 2 SGB IX, §§ 17, 
21 und 26 SchwbVWO).85)

Auch wenn die Amtszeit des nachgewählten stellvertretenden Mitglieds zu Beginn des für die 
regelmäßigen Wahlen der Schwerbehindertenvertretung festgelegten Zeitraums noch nicht 
ein Jahr betragen hat, ist das stellvertretende Mitglied in dem auf die Wahl folgenden nächs
ten (nicht übernächsten!) Zeitraum der regelmäßigen Wahlen zu wählen; § 177 Absatz 8 Satz 4 
SGB IX ist für den nachgewählten Stellvertreter aus den dargelegten Gründen nicht entspre
chend anwendbar.

-

-
86)

Erlöschen des Amtes 
der Stellvertretung

Das Amt des stellvertretenden Mitglieds kann unter den gleichen Voraussetzungen wie das 
der Vertrauensperson vorzeitig erlöschen. Das Amt als erstes stellvertretendes Mitglied er
lischt auch dann vorzeitig, wenn es nach dem vorzeitigen Ausscheiden der Vertrauensperson 
in dieses Amt nachrückt. 

-

Reihenfolge  
der nachrückenden 
Stellvertretung

An die Stelle des bisherigen ersten stellvertretenden Mitglieds tritt dann das mit der nächst
höheren Stimmenzahl gewählte bisherige zweite stellvertretende Mitglied (§ 177 Absatz 7 
Satz 4 Halbsatz 2 SGB IX). Endet auch dessen Amt vorzeitig und sind weitere stellvertretende 
Mitglieder gewählt worden, rückt wiederum das mit der nächsthöheren Stimmenzahl gewähl
te bisherige dritte stellvertretende Mitglied nach (und so fort, bis die Zahl gewählter stellver
tretender Mitglieder erschöpft ist). Auch die Amtszeit der in die zweite und dritte Stellvertre
terposition nachrückenden Mitglieder dauert genauso lange wie die der Vertrauensperson. 

-

-
-
-

Nachrücken ins Amt
In das Amt der Vertrauensperson kann nur das erste stellvertretende Mitglied nachrücken, 
nicht der bei der Wahl der Vertrauensperson unterlegene Gegenkandidat. Nur gewählte 
stellvertretende Mitglieder können in der Reihenfolge der Stimmenzahl aufrücken. Bei drei 
gewählten stellvertretenden Mitgliedern kann nicht auch der Wahlbewerber mit der viert
höchsten Stimmenzahl nachrücken. 

-

2
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Wahlberechtigung und  
Wählbarkeit

Sowohl Wahlberechtigung der Wähler als auch Wählbarkeit der Wahlbewerber müssen am Tag 
der Wahl gegeben sein.

3.1 Wählen darf (Aktives Wahlrecht) 

Alle schwerbehinderten und 
gleichgestellten Menschen

Wahlberechtigt sind alle am Wahltag beschäftigten schwerbehinderten und gleichgestellten 
behinderten Menschen, die zum Zeitpunkt der Wahl beschäftigt werden.27) Ein Arbeitsvertrag 
oder ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis ist keine Voraussetzung. 

Im Gegensatz zu den Regelungen zum aktiven Wahlrecht bei Betriebsratswahlen gibt es bei 
der Wahl zur Schwerbehindertenvertretung kein Mindestalter für Wahlberechtigte (vergleiche 
§ 7 Absatz 1 BetrVG). Minderjährige Auszubildende haben ein aktives Wahlrecht bei der Wahl 
zur Schwerbehindertenvertretung. Auch befristet und sogar nur vorübergehend Beschäftig
te (weniger als zwei Monate) sind wahlberechtigt.

-
87) Auch der Beschäftigungsumfang (zum 

Beispiel bei Teilzeit von unter 18 Stunden oder einem „Mini-Job“) hat keinen Einfluss auf die 
Wahlberechtigung. 

Nachweis der 
Wahlberechtigung

Weder das SGB IX noch die Wahlordnung sagen etwas darüber aus, welchen Nachweis der 
einzelne behinderte Beschäftigte zu führen hat, um sein aktives Wahlrecht ausüben zu kön
nen. Grundsätzlich dient der Schwerbehindertenausweis als Nachweis für die Eigenschaft 
als schwerbehinderter Mensch (vergleiche § 152 Absatz 5 Satz 2 SGB IX). Der gleichgestellte 
behinderte Beschäftigte weist seine Gleichstellung durch den entsprechenden Bescheid der 
Agentur für Arbeit nach (§ 2 Absatz 3 SGB IX in Verbindung mit § 151 Absatz 2 SGB IX).

-

In der Praxis kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn über einen Antrag auf Feststellung 
der Schwerbehinderteneigenschaft im Zeitpunkt der Wahl noch nicht entschieden ist. Ist die 
Schwerbehinderung offensichtlich (zum Beispiel Kleinwuchs bei einer Körpergröße von weni
ger als 130 cm = GdB 50), ist der schwerbehinderte Beschäftigte auch ohne Schwerbehinder
tenausweis wahlberechtigt.

-
-

23) Ist die Schwerbehinderung hingegen nicht offensichtlich, muss 
dem Betroffenen das aktive Wahlrecht wegen der strengen Förmlichkeit des gesamten Wahl
verfahrens verwehrt werden.

-
24)

Nachwirkungszeit Wahlberechtigt sind auch behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung sich auf weniger 
als 50 verringert hat, wenn der Bescheid, der die Verringerung des Grades der Behinderung 
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feststellt, noch nicht bestandskräftig ist (= im Rahmen der Frist zur Einlegung von Rechtsbe
helfen). Wahlberechtigt sind darüber hinaus behinderte Menschen in der Nachwirkungszeit 
des § 199 Absatz 1 SGB IX, das heißt, wenn nach Bestandskraft des Widerrufsbescheids der Tag 
der Wahl noch in die dreimonatige Nachwirkungszeit des § 199 SGB IX fällt.

-

Keine RückwirkungDas aktive Wahlrecht kann nicht rückwirkend in Anspruch genommen werden, wenn die Ver
sorgungsverwaltung die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch rückwirkend auf einen 
Zeitpunkt ausspricht, der den Wahltag einschließt.

-

88)

GleichstellungWahlberechtigt sind auch gleichgestellte behinderte Menschen, deren Gleichstellung widerru
fen wurde, wenn der Widerrufsbescheid der Agentur für Arbeit noch nicht bestandskräftig ist.

-

Nicht wahlberechtigt dagegen sind behinderte Menschen, die einen Gleichstellungsantrag bei 
der Agentur für Arbeit gestellt haben, über den aber noch nicht entschieden ist. Eine Gleich
stellung wird erst mit der positiven Entscheidung der Agentur für Arbeit wirksam.

-
89)

Geschäftsfähigkeit Das Vorliegen der Geschäftsfähigkeit (vergleiche § 104 BGB) ist keine Voraussetzung für die 
Wahlberechtigung. 

Gesetzliche BetreuungEin unter gesetzlicher Betreuung (§ 1896 BGB) stehender geistig behinderter Mensch kann 
von seinem aktiven Wahlrecht Gebrauch machen, wenn nicht die Betreuung ausdrücklich zur 
Besorgung aller Angelegenheiten angeordnet ist (vergleiche § 13 Nummer 2, § 15 Absatz 2 
Nummer 1 BWahlG).90)

Arbeitet ein Beschäftigter in mehreren Betrieben, ist er in allen Betrieben wahlberechtigt.91)

Außenarbeiter (Bauarbeiter, Straßenarbeiter, Gärtner, Monteure oder sonstige im Außen
dienst arbeitende Arbeitnehmer) und Telearbeiter sind wahlberechtigt, weil ihre Arbeitsplätze 
Bestandteil der vom Arbeitgeber eingerichteten und geleiteten Betriebsorganisation sind.

-

35) 

Ausbildung in 
verschiedenen Betrieben

Auszubildende haben ein aktives Wahlrecht bei der Wahl zur Schwerbehindertenvertretung. 
Wird die Berufsausbildung abschnittsweise in verschiedenen Betrieben durchgeführt, jedoch 
von einem der Betriebe aus mit Entscheidungsbefugnissen zentral gelenkt (Stammbetrieb), 
dann ist der schwerbehinderte Auszubildende im Stammbetrieb wahlberechtigt.29) Schwerbe
hinderte Auszubildende, die ein Arbeitgeber mangels eigener Ausbildungsmöglichkeiten ganz 
(oder doch weit überwiegend) bei einem anderen Unternehmer in dessen Betrieb ausbilden 
lässt, sind dort wahlberechtigt.

-

30) 

Ausbildung bei einem 
anderen Unternehmen

Schwerbehinderte leitende Angestellte (im Sinne des § 5 Absätze 3 und 4 BetrVG) sind wahl
berechtigt.

-
92)

Ein Fremdgeschäftsführer (Geschäftsführer ohne Gesellschaftsanteile beziehungsweise Min
derheitsgesellschafter) ist aktiv wahlberechtigt, wenn er weisungsgebunden und in die Ar
beitsorganisation des Weisungsgebers eingebunden ist (vergleiche § 7 SGB IV).

-
-

34)

Leitenden Angestellten 
vergleichbar

Schwerbehinderte oder gleichgestellte Inklusionsbeauftragte nach § 181 SGB IX haben das 
aktive Wahlrecht, obwohl sie in ihrer Funktion den Arbeitgeber in Angelegenheiten schwerbe
hinderter Menschen vertreten und ihre Befugnisse dabei funktional mit denen leitender An
gestellter vergleichbar sind.

-
-

33) 

ArbeitnehmerüberlassungDas Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) wurde in 2017 unter anderem dahingehend ge
ändert, dass Leiharbeitnehmer vom ersten Tag der Beschäftigung an das doppelte aktive Wahl

-
-
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recht haben (vergleiche § 14 Absatz 5 AÜG) – bei ihrem Vertragsarbeitgeber (Verleiher) und bei 
ihrem Beschäftigungsarbeitgeber (Entleiher). Ziel der Regelung ist es, den Leiharbeitnehmern 
die Möglichkeit zu geben, sich an der „betrieblichen“ Mitbestimmung zu beteiligen.93)  

Rehabilitanden in Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken sind Beschäftigte im Sinne 
der Wahlvorschriften des Schwerbehindertenrechts und damit wahlberechtigt.37)

Arbeitsunfähigkeit Die Wahlberechtigung besteht während einer Arbeitsunfähigkeit fort, da auch das Beschäfti
gungsverhältnis fortbesteht. Dies gilt auch bei Langzeiterkrankungen und Krankengeldbezug. 

-

Ruhende Beschäftigung Bei einem vorübergehenden Ruhen eines Beschäftigungsverhältnisses bestehen das Arbeits
verhältnis und damit auch die Wahlberechtigung fort. Die Beschäftigten haben zudem ein be
rechtigtes Interesse an der Zusammensetzung der Schwerbehindertenvertretung, die ihnen 
beratend und unterstützend zur Seite stehen soll, wenn sie ihre Tätigkeit wieder aufnehmen.

-
-

42)

Zu den ruhenden Beschäftigungsverhältnissen gehören:

��Volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente auf Zeit
��Beschäftigungsverbote nach § 3 Mutterschutzgesetz (MuSchG)
��Elternzeit nach § 16 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
��Kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
��Pflegezeit nach § 3 Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
��Familienpflegezeit nach § 2 Familienpflegezeitgesetz (FPflZG)
��  Nutzung von flexiblen Arbeitszeitmodellen nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 

(TzBfG), zum Beispiel längerer unbezahlter Urlaub, Sabbat-Jahr, Arbeitszeitkonten

Unterstützte Beschäftigung Die Unterstützte Beschäftigung (§ 55 SGB IX) setzt sich aus zwei Phasen zusammen. Phase 1 
ist die individuelle berufliche Qualifizierung. In Phase 1 sind Personen in der Förderung nach  
§ 55 SGB IX Teilnehmer einer Rehabilitationsmaßnahme und gelten nicht als Beschäftigte und 
sind somit auch nicht wahlberechtigt. In Phase 2 besteht ein sozialversicherungspflichtiges Be
schäftigungsverhältnis mit individueller beruflicher Begleitung; es besteht aktives Wahlrecht. 

-

Perspektiv-Jobber
Personen, die auf absehbare Zeit voraussichtlich keine Chance haben, auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt einen nicht geförderten Arbeitsplatz zu finden (sogenannte Perspektiv-Jobber), 
deren Arbeitgeber von der Agentur für Arbeit durch einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt nach 
§ 16e SGB II gefördert wird, haben als Beschäftigte das aktive Wahlrecht, wenn der Arbeitgeber 
nach der Zuweisung ein Arbeitsverhältnis begründet.44)

Ein-Euro-Jobber
Personen, die zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit nach § 16d 
SGB II in eine „Arbeitsgelegenheit“ eingewiesen werden (sogenannte Ein-Euro-Jobber), stehen 
ebenfalls nicht in einem Beschäftigungsverhältnis und sind nicht wahlberechtigt94) (siehe auch 
Abschnitte 1.2.3, Seite 16 und 17).

Budget für Arbeit Personen, deren Arbeitsverhältnis durch ein Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX gefördert wird, 
sind wahlberechtigt. Die Budgetnehmer stehen in einem sozialversicherungspflichtigen Ar
beitsverhältnis.

-
95)

Schwerbehinderte Freiwillige im Jugend- oder Bundesfreiwilligendienst besitzen die aktive 
Wahlberechtigung, da sie ebenso dem Weisungsrecht der Leitungen der Einrichtungen, in der  
sie ihren Dienst verrichten, unterliegen wie andere Beschäftigte auch.96)
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Altersteilzeit im 
Teilzeitmodell

Entscheidet sich ein schwerbehinderter Beschäftigter für das Teilzeitmodell der Altersteilzeit 
und reduziert er seine Wochenarbeitszeit, so behält er sein aktives Wahlrecht, da er weiterhin 
in die Betriebsorganisation eingegliedert ist.

Kündigungsfrist beachtenGekündigte Beschäftigte sind weiterhin wahlberechtigt, wenn am Wahltag die Kündigungsfrist 
noch nicht abgelaufen ist. Ist die Kündigungsfrist abgelaufen und hat der Beschäftigte Kündi
gungsschutzklage beim Arbeitsgericht erhoben, hängt die Wahlberechtigung davon ab, ob der 
gekündigte Beschäftigte zunächst weiterbeschäftigt wird (in einem sogenannten Prozessbe
schäftigungsverhältnis). Wird die Person weiterbeschäftigt, so ist sie auch wahlberechtigt. Erfolgt 
keine Weiterbeschäftigung, entfällt die Wahlberechtigung mit Ablauf der Kündigungsfrist.

-

-

97)

Beamte der ehemaligen Deutschen Bundespost oder Deutschen Bundesbahn sind eingeglie
dert in die jeweiligen Nachfolgeunternehmen, in denen sie beschäftigt werden (zum Beispiel 
Telekom AG, Deutsche Bahn AG) und dort wahlberechtigt (§ 24 Absatz 3 Satz 1 PostPersRG in 
der Fassung vom 28. Mai 2015; § 19 Absatz 2 DBGrG in der Fassung vom 23. Juli 2001).

-

Nicht wahlberechtigt sind:

Der Arbeitgeber – wenn er selbst schwerbehindert ist – ist kein „Beschäftigter“ im Sinne des 
SGB IX und deshalb auch nicht wahlberechtigt.98) Damit ist auch ein Geschäftsführer, der die 
Arbeitgeberfunktion (zum Beispiel der GmbH-Geschäftsführer, der zugleich Mehrheitsgesell
schafter ist) wahrnimmt, nicht wahlberechtigt.

-
47)

Werkvertrag oder 
Dienstvertrag

Personen, die in einem Betrieb Leistungen auf der Grundlage eines Werkvertrags oder Dienst
vertrags erbringen (zum Beispiel Mitarbeiter eines Wachdienstes), fallen nicht unter das Ar
beitnehmerüberlassungsgesetz; sie sind in dem Betrieb, in dem sie ihre Tätigkeit verrichten, 
nicht wahlberechtigt.

-
-

48)

Selbstständige Handelsvertreter
Nicht organisatorisch in den Betrieb eingegliederte, sondern nur wirtschaftlich vom Betrieb 
abhängige Personen, zum Beispiel selbstständige Handelsvertreter (im Sinne von § 5 Absatz 1 
Satz 2 ArbGG), sind keine Beschäftigten im Sinne von § 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX und damit 
nicht wahlberechtigt.99)

Heimarbeiter, die in der Hauptsache für einen Betrieb arbeiten (vergleiche § 5 Absatz 1 Satz 1 
BetrVG) sind nicht wahlberechtigt, weil die Fiktion des § 5 Absatz 1 BetrVG nicht in das SGB IX 
übertragen worden ist.

Altersteilzeit  
im Blockmodell

Schwerbehinderte Beschäftigte, die sich bei der Altersteilzeit für das Blockmodell entschieden 
haben, verlieren ihre Wahlberechtigung mit Eintritt in die Freistellungsphase. Im Gegensatz 
zu den sonstigen Fällen eines wahlrechtlich unschädlichen Ruhens des Arbeitsverhältnisses 
scheidet hier der Beschäftigte in Altersteilzeit aus dem Betrieb oder aus der Dienststelle aus. 
Das heißt, die Betriebs- beziehungsweise Dienststellenzugehörigkeit entfällt und mangels 
Wiederaufnahme der Arbeit besteht kein berechtigtes Interesse an der Zusammensetzung der 
betrieblichen Interessenvertretung.100) 

Werkstatt für 
behinderte Menschen

Ausgelagerte Arbeitsplätze

Die in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) als Rehabilitanden im Eingangsver
fahren, im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich tätigen behinderten Menschen gehören nicht 
zu den Beschäftigten im Sinne des § 177 Absatz 1 Satz 1 SGB IX. Sie wählen nach dem Schwer
behindertenrecht ihre eigene Interessenvertretung, den Werkstattrat (vergleiche § 221 Absatz 1, 
§ 222 SGB IX). Dies gilt auch, wenn Werkstattbeschäftigte auf ausgelagerten Arbeitsplätzen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden. Sie sind in diesem Fall zwar räumlich 
in einen Betrieb oder in eine Dienststelle des allgemeinen Arbeitsmarktes eingegliedert, be

-

-

-
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halten aber ihren Status als WfbM-Beschäftigte. Durch die zeitweise Beschäftigung auf einem 
ausgelagerten Arbeitsplatz wird die Verantwortlichkeit der Werkstatt gegenüber dem Beschäf
tigten nicht eingeschränkt; die Interventionsmöglichkeit der Werkstatt muss dort jederzeit 
rechtlich und tatsächlich gewährleistet sein.

-

55)

Besonderheiten im öffentlichen Dienst 

Die Wahlberechtigung von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes richtet sich nach dem kon
kreten Sachverhalt und nach dem jeweils anwendbaren Personalvertretungsrecht (BPersVG 
oder Personalvertretungsrecht der Länder).

-

58) Die folgende Darstellung bezieht sich auf die 
Vorschriften des Bundespersonalvertretungsgesetzes; die Landespersonalvertretungsgesetze 
können abweichende Regelungen enthalten.

Behördenleiter und ihre Stellvertreter (im Sinne des § 7 BPersVG) sind wahlberechtigt.101) 

Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind 
bei ihrer Stammbehörde wahlberechtigt (§ 13 Absatz 3 BPersVG).

Abordnung, Zuweisung und Personalgestellung
Erläuterungen zu den Begriffen Abordnung, Zuweisung und Personalgestellung im öffent
lichen Dienst finden Sie in Abschnitt 1.2. 

-

Wahlrecht bei Abordnung Für das Wahlrecht bei Abordnung gilt, dass der Beschäftigte, der zu einer anderen Dienststelle 
abgeordnet ist, bei ihr wahlberechtigt ist, sobald die Abordnung länger als drei Monate gedau
ert hat (§ 13 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 BPersVG). Im Gegenzug verliert er das Wahlrecht in der 
alten Dienststelle (§ 13 Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 BPersVG). „Länger als drei Monate gedau
ert“ bedeutet, dass das Wahlrecht mit Beginn des ersten Tages (0 Uhr) nach Vollendung des 
Dreimonatszeitraums entsteht. Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass der Beschäftigte binnen 
weiterer sechs Monate in die alte Dienststelle zurückkehrt (§ 13 Absatz 2 Satz 3 BPersVG); das 
Wahlrecht in der alten Dienststelle bleibt bestehen. Ein Wahlrecht in der neuen Dienststelle 
entsteht also immer dann nicht, wenn die Abordnung auf bis zu neun Monate begrenzt ist. 

-

-

Beispiel
Abordnung vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018: Das Wahlrecht entsteht am  
1. Januar 2018 um 0 Uhr, weil die Abordnung länger als neun Monate verfügt ist. 

Zuweisung
Ein Beamter oder Beschäftigter im Geltungsbereich des BPersVG ist wahlberechtigt in der neuen 
Dienststelle, sobald die Zuweisung länger als drei Monate gedauert hat (§ 13 Absatz 2 Satz 1 
Halbsatz 1 BPersVG); im Gegenzug verliert er das Wahlrecht bei der alten Dienststelle (§ 13 Ab
satz 2 Satz 1 Halbsatz 2 BPersVG).

-

Personalgestellung Falls keine besonderen Regelungen im Personalgestellungsvertrag getroffen wurden, findet § 5 
Absatz 1 Satz 3 BetrVG Anwendung. Danach werden Beamte, Soldaten sowie Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die in privat-
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rechtlich organisierten Unternehmen tätig sind, für die Dauer der tatsächlichen Beschäftigung 
als Arbeitnehmer des Beschäftigungsbetriebs angesehen.38) Die im Wege der Personalgestellung 
Betrieben der Privatwirtschaft überlassenen Beschäftigten haben somit das aktive Wahlrecht 
beim Beschäftigungsbetrieb (Entleiher), vom ersten Tag der Beschäftigungsaufnahme an. Das 
aktive Wahlrecht bei der personalstellenden Dienststelle erlischt, da keine Zugehörigkeit zur 
Dienststelle mehr besteht (§ 2 Absatz 2 Satz 1 BPersVWO in Verbindung mit § 13 BPersVG).102)

Die Drei-Monatsregelung des § 13 Absatz 2 BPersVG findet keine Anwendung.

Sonderregelungen in den 
Ländern 

Gemeinsame Einrichtungen
Jobcenter

Die Personalvertretungsgesetze der Länder können Sonderregelungen für das Wahlrecht bei 
Personalgestellung enthalten. So räumen Artikel 13 Absatz 1 Satz 2 BayPVG und Artikel 14 Ab
satz 1 Satz 2 BayPVG das aktive und passive Wahlrecht bei der gestellenden Dienststelle auch 
Beschäftigten ein, die einer gemeinsamen Einrichtung mit der Bezeichnung Jobcenter nach 
§§ 6d, 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder die einem privaten Arbeitgeber zur Ar
beitsleistung überlassen werden. Nach der Rechtsprechung zum Landespersonalvertretungs
gesetz steht in Hessen Leiharbeitnehmern nach einer Beschäftigungsdauer von länger als drei 
Monaten ein aktives Wahlrecht zu. Diese Rechtsprechung ist auch auf die Wahl der Schwerbe
hindertenvertretung in Hessen übertragbar. Leiharbeitnehmer haben nach hessischem Perso-
nalvertretungsrecht eine „doppelte Betriebszugehörigkeit und Dienststellenzugehörigkeit“.

-

-
-

-

103) 

Leiharbeitnehmer in Hessen 

Gemäß § 44i SGB II wird in gemeinsamen Einrichtungen (Jobcentern) eine Schwerbehindertenver
tretung gewählt. Nach § 44h Satz 2 SGB II gelten hierzu die Regelungen des BPersVG entsprechend.

-
61)

Die Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit, denen gemäß § 44g Absatz 1 Satz 1 SGB II Tätigkei
ten beim Jobcenter zugewiesen wurden, verlieren nach Maßgabe der Fristenregelung in § 13 Absatz 2  
Satz 1, 3 und 4 BPersVG (vergleiche Abordnung) das Wahlrecht bei der Bundesagentur Arbeit.

-

104)

Wegen der Sonderregelungen für die Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung der Gruppe 
der Richter und Staatsanwälte wird auf Kapitel 6 verwiesen.

3.2 Wählbar ist (Passives Wahlrecht) 

Der Kreis der zur Schwerbehindertenvertretung wählbaren Personen ist enger gefasst als der 
Kreis der Personen mit einem aktiven Wahlrecht (§ 177 Absatz 3 SGB IX). 

Danach ist nur wählbar, wer

�� nicht nur vorübergehend im Betrieb oder in der Dienststelle tätig ist (vergleiche Abschnitt 1.2)
��am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und
��am Wahltag seit mindestens sechs Monaten dem Betrieb oder der Dienststelle angehört.

Weitere Voraussetzungen Der Wahlbewerber muss in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen – im Gegensatz zum 
aktiven Wahlrecht kommt es nicht nur auf das Vorliegen einer Beschäftigung an.

Schwerbehinderteneigen
schaft nicht erforderlich 

-Es wird nicht vorausgesetzt, dass die zu wählenden Personen selbst schwerbehindert oder 
gleichgestellt sind. 

Zur Schwerbehindertenvertretung wählbar sind staatenlose Beschäftigte ebenso wie Beschäf
tigte mit ausländischen Nationalitäten. Unbeachtlich ist auch die Stellung im Betrieb als An
gestellter, Arbeiter, Auszubildender, Umschüler oder in der Fortbildung.

-
-

105)

3
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Mindestens sechs Monate 
Besteht ein Betrieb oder eine Dienststelle erst weniger als ein Jahr, so entfällt die Vorgabe der 
mindestens sechsmonatigen Zugehörigkeit zum Betrieb beziehungsweise zur Dienststelle (§ 177 
Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 SGB IX). In diesem Fall sind alle Beschäftigten wählbar, die bei der 
Einleitung der Wahl beschäftigt sind und die übrigen Wahlvoraussetzungen erfüllen.106)

Auf die sechsmonatige Betriebszugehörigkeit werden Zeiten angerechnet, in denen der Be
schäftigte unmittelbar vorher einem anderen Betrieb desselben Unternehmens oder Konzerns 
angehört hat.

-

107)

Der Beschäftigungsumfang hat keine Auswirkungen auf die Wählbarkeit; es können auch Teil
zeitbeschäftigte in die Schwerbehindertenvertretung gewählt werden.

-
108)

Ein gekündigter Beschäftigter, der Kündigungsschutzklage erhoben hat, bleibt bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist wählbar.109) 

Beschäftigte in ruhenden Arbeitsverhältnissen sind wählbar, da sie in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis stehen und wahrscheinlich ist, dass sie wieder in den Betrieb oder in die 
Dienststelle zurückkehren. Für die Zeit ihrer Abwesenheit sind sie an der Ausübung ihres Am
tes verhindert und werden von einem stellvertretenden Mitglied vertreten. 

-

Mitglieder des Wahlvorstandes oder (im vereinfachten Wahlverfahren) der Wahlleiter sind 
wählbar.110)

Befristete Beschäftigung 
Wird ein befristet Beschäftigter in die Interessenvertretung gewählt, so endet das Amt 
mit dem Ende des befristeten Arbeitsvertrags. Das Arbeitsverhältnis eines befristet Be
schäftigten kann bis zum Ende der Amtszeit verlängert werden, wenn dies zur Sicherung 
der personellen Kontinuität der Schwerbehindertenvertretung geeignet und erforderlich 
ist.

-

111) Die Weigerung des Arbeitgebers, nach Ablauf der Befristung einen Anschlussvertrag 
mit der sachgrundlos befristet beschäftigten Interessenvertretung abzuschließen, stellt 
eine unzulässige Benachteiligung dar, wenn sie wegen der Betriebsratstätigkeit erfolgt. 
Das Betriebsratsmitglied hat in einem solchen Fall einen Anspruch auf Abschluss eines 
Folgevertrags. Die Beweislast für eine unzulässige Benachteiligung liegt bei dem Betriebs
ratsmitglied, das sich darauf beruft.

-
112) 

Nicht wählbar ist, wer kraft Gesetzes einer betrieblichen Interessenvertretung nicht angehö
ren kann (§ 177 Absatz 3 Satz 2 SGB IX). 

-

Dazu gehören im Bereich des Betriebsverfassungsrechts zum Beispiel Geschäftsführer einer 
GmbH, Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft und leitende Angestellte (§ 5 Absätze 2 
und 3 BetrVG).113)

Im Gegensatz zum Betriebsverfassungsrecht fehlt es im SGB IX an einer Regelung, nach der 
Heimarbeiter Teil der Belegschaft und damit wählbar sind.115)

Da der Inklusionsbeauftragte den Arbeitgeber in allen Angelegenheiten, die die Gruppe der 
schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten betreffen, verantwortlich vertritt 
(§ 181 SGB IX), ist er ebenfalls vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen.114)
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Inklusionsbeauftragte
Will ein Inklusionsbeauftragter für die Schwerbehindertenvertretung kandidieren, hat der Ar
beitgeber ihn spätestens zum Zeitpunkt der Einreichung der Wahlvorschläge von seiner Funk
tion als Inklusionsbeauftragter zu entbinden. Dies gilt gleichermaßen für die Privatwirtschaft 
wie für den öffentlichen Dienst. Verweigert der Arbeitgeber oder der Dienstherr die Entbin
dung von der Funktion als Inklusionsbeauftragter, stellt dies eine Wahlbehinderung dar, weil 
der Inklusionsbeauftragte in der Ausübung seines passiven Wahlrechts beschränkt würde 
(§ 20 Absatz 1 Satz 2 BetrVG, § 24 Absatz 1 Satz 2 BPersVG und die entsprechenden Vorschrif
ten des Landespersonalvertretungsrechts, zum Beispiel § 21 Absatz 1 Satz 2 LPVG NRW). 

-
-

-

-

Freistellungsphase der 
Altersteilzeit 

Ein Beschäftigter verliert seine Wählbarkeit (und das Amt) mit Beginn der Freistellungsphase 
der Altersteilzeit im Blockmodell, da er ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Betrieb einge
gliedert ist und auch nicht mehr zurückkehren wird.

-

Leiharbeitnehmer sind im Entleiherbetrieb bei der Wahl der betriebsverfassungsrechtlichen 
Arbeitnehmervertretung nicht wählbar (§ 14 Absatz 2 Satz 1 AÜG); dies gilt entsprechend für 
die Wahl der Schwerbehindertenvertretung.  Einem Leiharbeiter, der in ein Beschäftigungsver
hältnis bei seinem bisherigen Entleiherbetrieb wechselt, wird bei der Ermittlung der sechsmo
natigen Betriebszugehörigkeit im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 1 BetrVG die unmittelbar vorher 
im Betrieb abgeleistete Zeit als Leiharbeitnehmer angerechnet.

-
-

116)

Kein Arbeits- oder 
Dienstverhältnis 

Handelsvertreter 

Nicht wählbar sind Personen, die in keinem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen und deshalb 
weder dem Betriebsverfassungs- noch dem Personalvertretungsrecht unterliegen. Dazu gehö
ren insbesondere Personen, die zur (Wieder-)Eingliederung oder Erziehung sowie aus karitati
ven oder religiösen Zwecken beschäftigt werden (§ 156 Absatz 2 Nummern 2 und 3 SGB IX). 
Ebenso nicht wählbar sind sonstige nur arbeitnehmerähnliche Personen wie Handelsvertreter 
oder nur wirtschaftlich vom Betrieb abhängige Personen.

-
-

117)

Berufsförderungswerke Rehabilitanden, die in Berufsförderungswerken beschäftigt werden, sind nicht wählbar.118) Die 
in Betrieben und Dienststellen tätigen Freiwilligen im Jugend- und Bundesfreiwilligendienst 
sind nicht wählbar.96) Es mangelt in beiden Fällen an einem Beschäftigungsverhältnis. 

GeschäftsunfähigkeitVom passiven Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die geschäftsunfähig im Sinne von 
§ 104 Absatz 2 BGB sind. 

Nicht wählbar ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus öffent
lichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt (§ 8 Absatz 1 Satz 3 BetrVG, § 15 Absatz 1 Satz 2 
BPersVG). Gemäß § 45 Absatz 1 StGB verliert jemand für die Dauer von fünf Jahren die Fähig
keit, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, der 
wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird. 
Hat ein ausländischer Arbeitnehmer nach dem Recht seines Heimatlandes die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, verloren, führt dies nur zum Verlust der Wähl
barkeit, wenn die Entscheidung nicht im Widerspruch zu deutschen Rechtsgrundsätzen steht.

-

-

-
119)

Regelungen im 
öffentlichen Dienst

Nach § 177 Absatz 3 Satz 2 SGB IX ist zur Schwerbehindertenvertretung nicht wählbar, wer 
kraft Gesetzes dem Personalrat nicht angehören kann. Deshalb ist für das passive Wahlrecht 
im öffentlichen Dienst auf die jeweiligen Vorschriften des BPersVG und der Landespersonalver
tretungsgesetze über die Wählbarkeit zum Personalrat abzustellen. 

-

3
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Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind Personen, die gesetzliche oder satzungsgemäße 
Arbeitgeberfunktionen wahrnehmen. Dazu gehören insbesondere Dienststellenleiter und deren 
Stellvertretungen im Amt sowie Beschäftigte, die zur selbstständigen Entscheidung in mitbestim
mungspflichtige Personalangelegenheiten berufen sind (§§ 7, 14 Absatz 3 BPerVG).

-
120) Das Landes

personalvertretungsrecht geht weiter und erklärt auch Personalsachbearbeiter, die lediglich Ent
scheidungen vorbereiten (vergleiche zum Beispiel § 9 Absatz 2 Ziffer 4 LPVG BW), für nicht wählbar. 

-
-

Beamte im Vorbereitungsdienst und vergleichbare Beschäftigte in einer Berufsausbildung haben das 
passive Wahlrecht auf der örtlichen Ebene, aber nicht zur Stufenvertretung (§ 14 Absatz 2 BPersVG).

Stadt- oder Gemeinderat Wer einem Stadt- oder Gemeinderat angehört, verliert das passive Wahlrecht zur Schwerbehinder
tenvertretung der Verwaltung der Stadt oder Gemeinde. In der Regel ist dies im jeweiligen Landes
recht geregelt.

-
-

121)

Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertretungen bei Dienststellen des Bundes sind 
nach dem Bundesgleichstellungsgesetz nicht wählbar, weil sie der Personalverwaltung ange
hören und unmittelbar der Dienststellenleitung zugeordnet sind (§ 24 Absatz 1 BGleiG). 

-

Für die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertretung nach den Gleichstellungs
gesetzen der Länder gilt: Enthält das jeweilige Landesgleichstellungsgesetz oder das Landes
personalvertretungsrecht der Länder keine dem § 24 Absatz 1 BGleiG entsprechende Vorschrift, 
kommt es auf die Ausgestaltung des Amtes und die organisatorische Zuordnung der Beauftrag
ten in der Behörde an. Die Beauftragte für Chancengleichheit ist dann nicht wählbar, wenn sie 
Arbeitgeberfunktionen ausübt (vergleiche § 9 Absatz 2 Nummer 5 LPVG BW).

-
-

-

122)

Personalgestellung Falls keine besonderen Regelungen im Personalgestellungsvertrag getroffen wurden, findet § 5  
Absatz 1 Satz 3 BetrVG Anwendung. Danach werden Beamte, Soldaten sowie Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die in privat
rechtlich organisierten Unternehmen tätig sind, für die Dauer der tatsächlichen Beschäftigung 
als Arbeitnehmer des Beschäftigungsbetriebs angesehen.

-

38) Die im Wege der Personalge
stellung Betrieben der Privatwirtschaft überlassenen Beschäftigten haben somit das passive 
Wahlrecht beim Beschäftigungsbetrieb (Entleiher), vom ersten Tag der Beschäftigungsaufnah
me an. Das passive Wahlrecht bei der personalstellenden Dienststelle erlischt, da keine Zu
gehörigkeit zur Dienststelle mehr besteht (§ 2 Absatz 2 Satz 1 BPersVWO in Verbindung mit  
§ 13 BPersVG).

-

-
-

123) Die Drei-Monatsregelung des § 13 Absatz 2 BPersVG findet keine Anwendung.

Sonderregelungen der Länder 
bei Personalgestellung 

Die Personalvertretungsgesetze der Länder können Sonderregelungen für das Wahlrecht bei 
Personalgestellung enthalten. So räumen Artikel 13 Absatz 1 Satz 2 BayPVG und Artikel 14 Ab
satz 1 Satz 2 BayPVG das aktive und passive Wahlrecht bei der gestellenden Dienststelle auch 
Beschäftigten ein, die einer gemeinsamen Einrichtung mit der Bezeichnung Jobcenter nach 
§§ 6d, 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch oder die einem privaten Arbeitgeber zur Ar
beitsleistung überlassen werden. Nach der Rechtsprechung zum Landespersonalvertretungs
gesetz steht in Hessen Leiharbeitnehmern nach einer Beschäftigungsdauer von länger als drei 
Monaten ein aktives Wahlrecht zu. Diese Rechtsprechung ist auch auf die Wahl der Schwerbe
hindertenvertretung in Hessen übertragbar. Leiharbeitnehmer haben nach hessischem Perso
nalvertretungsrecht eine „doppelte Betriebszugehörigkeit und Dienststellenzugehörigkeit“.

-

-
-

-
-

124)

Wahl eines Mitglieds des Betriebs- oder Personalrats zur Schwerbehindertenvertretung 
Auch ein Mitglied des Betriebs- oder Personalrats kann gewählt werden. Weder das Betriebs  
und Personalvertretungsrecht noch das SGB IX regeln eine Unvereinbarkeit der Ämter, da 
eine Kollision zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen ausgeschlossen wird. 

-

3
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3.3 Entscheidungstabelle: Aktives und Passives Wahlrecht Rechtsstatus*

Rechtsstatus

§ 177 Absatz 2 SGB IX:  
Wahlrecht  
(Aktives Wahlrecht)

§ 177 Absatz 3 SGB IX:   
Wählbarkeit  
(Passives Wahlrecht)

Grundvoraussetzungen Alle im Betrieb/in Dienststellen 
beschäftigten schwerbehinderten 
und gleichgestellten behinderten 
Menschen

Alle im Betrieb/in Dienststellen 
��  nicht nur vorübergehend 

 Beschäftigten, 
��  die am Wahltag das 18. Lebens-

jahr vollendet haben und 
��  dem Betrieb/der Dienststelle seit 

sechs Monaten angehören

Abordnung (abhängig von der Dauer 
der Abordnung)

✔ ✔

Altersteilzeit im Blockmodell, hier 
Arbeitsphase 

✔ ✔

Altersteilzeit im Blockmodell, hier 
Freistellungsphase 

Altersteilzeit, deren Freistellungs phase 
nach der Wahl beginnt 

✔ ✔

Arbeitgeber

Arbeitnehmer in der Probezeit ✔ ✔

Arbeitsunfähigkeit (in der Entgelt
fortzahlung und Krankengeldbezug) 

- ✔ ✔

Arbeitsverhinderung bei Pflege ✔ ✔

Ausländische Staatsangehörigkeit ✔ ✔

Außendienstmitarbeiter ✔ ✔

Auszubildende ✔ ✔

Beamter im Vorbereitungsdienst ✔

WfbM-Beschäftigte 

Beschäftigte auf Arbeitsplätzen im 
Sinne von § 156 Absatz 2 SGB IX

✔

Beschäftigte mit befristetem 
 Arbeitsvertrag 

✔ ✔

Beschäftigte in der Kündigungsfrist 
und in der Prozessbeschäftigung

✔ ✔

Beschäftigung in mehreren Betrieben ✔ ✔

3
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Rechtsstatus

§ 177 Absatz 2 SGB IX:  
Wahlrecht  
(Aktives Wahlrecht)

§ 177 Absatz 3 SGB IX:  
Wählbarkeit 
(Passives Wahlrecht)

Beschäftigung nach § 16d SGB II 
(Ein-Euro-Jobber) 

Beschäftigung nach § 16e SGB II ✔

Budget für Arbeitnehmer ✔ ✔

Freiwilligendienst ✔

Dienststellenleiter im öffentlichen Dienst ✔

Elternzeit ✔ ✔

Erwerbsminderung auf Zeit ✔ ✔

Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz ✔ ✔

Freiwilligendienste ✔

Fremdgeschäftsführer ✔

Geschäftsführer und Mehrheits
gesellschafter  

-

Gleichstellungsbeauftragte mit 
 Arbeitgeberfunktion

✔

Heimarbeiter 

Inklusionsbeauftragte ✔

Leiharbeiter im Verleiherbetrieb ✔ ✔

Leiharbeitnehmer im Entleiherbetrieb ✔

Leitende Angestellte ✔

Mutterschutz ✔ ✔

Personalgestellung (im gestellenden 
Betrieb)

Personalgestellung (im Beschäftigungs
betrieb)

- ✔ ✔

Pflegezeiten ✔ ✔

Reduzierung des Grades der Behinderung 
auf unter 50 innerhalb der  Nachwirkung 
des § 199 SGB IX

✔ ✔

Rehabilitanden in Berufsbildungs- 
und Berufsförderungswerken

✔
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Rechtsstatus

§ 177 Absatz 2 SGB IX:  
Wahlrecht  
(Aktives Wahlrecht)

§ 177 Absatz 3 SGB IX:  
Wählbarkeit  
(Passives Wahlrecht)

Teilzeitbeschäftigung ✔ ✔

Telearbeit ✔ ✔

Unterstützte Beschäftigung ✔ Phase 1: 
Phase 2: ✔

Wahlbewerber – 
nicht schwerbehindert/gleichgestellt

✔

Wahlleiter ✔ ✔

Wahlvorstand ✔ ✔

Werk- oder Dienstvertrag

Zuweisung ✔ ✔

*  Die Tabelle gibt Anhaltspunkte zum aktiven und passiven Wahlrecht. Vertiefende Informa-
tionen zu den Voraussetzungen des Wahlrechts können dem Kapitel 3 entnommen werden. 
Dies gilt insbesondere für den öffentlichen Dienst, da die  Regelungen im Bundespersonal-
vertretungsgesetz und in den Landespersonalvertretungsgesetzen die gleichen Sachverhalte 
teilweise unterschiedlich geregelt haben. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. 

3
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Wahlkalender zum 
Aufhängen

Diesem Heft ist ein herausnehmbarer Wahlkalender beigefügt, der die Schritte des Wahlver
fahrens sowie die Einzelheiten und Fristen enthält. Die für den jeweiligen Betrieb geltenden 
Termine können in frei beschreibbaren Feldern eingetragen werden. In den Abschnitten 4.2 und 
4.3 ist der Wahlkalender für das förmliche und das vereinfachte Wahlverfahren abgedruckt mit 
Seitenangaben zu den entsprechenden Formularen in Kapitel 9. Die Formulare können – von 
den meisten Betrieben – ohne weitere Schreibarbeiten direkt kopiert und benutzt werden. Die 
Formulare stehen auch als Word-Dokumente zum Download unter 

-

www.integrationsaemter.
de/wahlformulare zur Verfügung. Bei Änderung der Dokumente ist jeder Betrieb selbst dafür 
verantwortlich, dass die Inhalte den formalen Anforderungen des Wahlverfahrens entspre
chen. Eine Prüfung von veränderten Dokumenten durch das Integrationsamt erfolgt nicht. 

-

4.1 Das Verfahren ist vorgeschrieben

Förmliches oder vereinfachtes 
Wahlverfahren

Zwischen dem förmlichen und dem vereinfachten Wahlverfahren besteht keine Auswahlmög
lichkeit.

-
125) Maßgeblich für das zu nutzende Wahlverfahren sind allein die Verhältnisse zum 

Zeitpunkt der Einleitung der Wahl (§ 177 Absatz 6 Satz 3 SGB IX). Der Tag der Einleitung der 
Wahl ist im förmlichen Wahlverfahren der Tag des Erlasses des Wahlausschreibens (§ 5 Absatz 1 
Nummer 1 SchwbVWO) und im vereinfachten Verfahren die Einladung zur Wahlversammlung 
(§ 19 Absatz 1 SchwbVWO). Danach eintretende Veränderungen führen nicht zu einer Ände
rung des Wahlverfahrens. 

-

Das förmliche Wahlverfahren ist anzuwenden (§ 177 Absatz 6 Satz 3 SGB IX), 

��  wenn im Betrieb oder in der Dienststelle beziehungsweise in den für die Wahl zusammen
gefassten Betrieben oder Dienststellen am Tag der Einleitung der Wahl mindestens 50 
Wahlberechtigte beschäftigt werden 

-

126) oder 
��  wenn der Betrieb oder die Dienststelle bei weniger als 50 Wahlberechtigten aus räumlich 

weit auseinanderliegenden Teilen besteht (vergleiche Abschnitte 1.1 und 4.3). 

In allen anderen Fällen ist im vereinfachten Wahlverfahren zu wählen. 

4 
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4.2 Förmliches Wahlverfahren

Bestellung des 
Wahlvorstandes

Herr des förmlichen Wahlverfahrens ist der Wahlvorstand (§ 2 Absatz 1 SchwbVWO). Er wird 
von der bisherigen Schwerbehindertenvertretung bestellt (§ 1 SchwbVWO) und zwar 

Regelmäßige Wahl�� für die regelmäßige Wahl der Vertrauensperson und des stellvertretenden Mitglieds oder 
der stellvertretenden Mitglieder spätestens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit (§ 1 Ab
satz 1 SchwbVWO), 

-

Außerhalb der 
Wahlperiode

��für die Wahl außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums umgehend, sobald die Notwen
digkeit der Neuwahl feststeht (zum Beispiel, wenn die Vertrauensperson ausscheidet und 
kein stellvertretendes Mitglied gewählt ist). 

-

Wahl des Wahlvorstandes
Versäumt die Schwerbehindertenvertretung die Acht-Wochen-Frist zur Bestellung eines Wahl
vorstandes, darf sie den Wahlvorstand nicht mehr bestellen. Der Wahlvorstand ist in einer Ver
sammlung der Wahlberechtigten mit der Mehrheit der anwesenden Wahlberechtigten zu wäh
len. Dies gilt auch, wenn eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt ist. Wenn die 
Stufenvertretung wie eine örtliche Schwerbehindertenvertretung tätig wird (Fallgestaltungen 
der § 180 Absatz 6 Sätze 1 und 2 SGB IX in Verbindung mit § 1 Absatz 1 SchwbVWO analog), hat 
sie den Wahlvorstand zu bestellen. 

-
-
-

Einladung zur Wahl eines
Wahlvorstandes

Einladen können drei Wahlberechtigte, der Betriebs- oder Personalrat (§ 176 Satz 2 Halbsatz 2 
SGB IX) oder das Integrationsamt (§ 177 Absatz 6 Satz 4 SGB IX). Den im Betrieb oder in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaften steht ein Einladungsrecht nicht zu.127) Die Einladung 
muss die Berechtigung des oder der Einladenden erkennen lassen. 

Die Einladung zu dieser Versammlung ist an keine Frist oder Form gebunden (zum Beispiel 
schriftlicher Aushang oder Einladung per E-Mail). Sie muss aber so rechtzeitig erfolgen und 
muss so bekannt gemacht werden, dass alle Wahlberechtigten teilnehmen können. Werden 
diese Anforderungen nicht erfüllt, ist die Wahl des Wahlvorstandes (und damit die gesamte 
Wahl) unter Umständen nichtig.128) 

Die Versammlung findet während der Arbeitszeit statt. 

Für die Stimmabgabe in der Versammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes ist keine besondere 
Form vorgeschrieben, das heißt, eine Wahl per Handzeichen ist möglich.

Kommt es auf der Versammlung nicht zur Wahl eines Wahlvorstandes, kann das Arbeitsgericht 
(§ 17 Absatz 4 BetrVG, im öffentlichen Dienst der Dienststellenleiter, vergleiche § 22 BPersVG) 
auf Antrag von drei Wahlberechtigten oder des Betriebs- oder Personalrats den Wahlvorstand 
bestellen.129)

Zusammensetzung des 
Wahlvorstandes

Dem Wahlvorstand können (in Abweichung zu den Regelungen zu den Betriebsratswahlen) zwin
gend nur drei

-
130) in dem Betrieb oder in der Dienststelle Beschäftigte (vergleiche Kapitel 1) ange

hören, die mindestens 18 Jahre alt sind. Sie brauchen nicht selbst wahlberechtigt, das heißt schwer
behindert zu sein.

-
-

131) Ein Mitglied wird von der Schwerbehindertenvertretung zum Vorsitzenden 
bestellt oder bei Wahl des Wahlvorstandes von der Versammlung zum Vorsitzenden gewählt.132)

ErsatzmitgliedDie Bestellung oder Wahl von Ersatzmitgliedern des Wahlvorstandes ist nicht geregelt, aber 
unbedingt empfehlenswert. Der Wahlvorstand ist nur handlungsfähig, wenn er vollständig 
besetzt ist. Fällt zum Beispiel ein Mitglied durch Krankheit, Urlaub oder Dienstreise aus, muss 
ein Ersatzmitglied das Amt übernehmen. Die gerichtliche Ergänzung eines funktionsunfähi
gen Wahlvorstandes ist nicht möglich.

-
133)

WIE WIRD GEWÄHLT? 4
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Vollständigkeit des Wahlvorstandes 
Führt ein nicht vollständig besetzter Wahlvorstand die Wahl durch, kann diese angefoch
ten werden.

-
134) 

Sitzungsniederschrift Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit und hält sie in ei
ner Sitzungsniederschrift fest, die vom Vorsitzenden und mindestens einem weiteren Mit
glied unterschrieben wird. Die Sitzungsniederschriften gehören zu den Wahlunterlagen, die 
die Schwerbehindertenvertretung mindestens bis zum Ende ihrer Wahlperiode aufbewahren 
muss (§ 16 SchwbVWO). 

-
-

Aufgaben des Wahlvorstandes

Der Wahlvorstand, die örtliche Schwerbehindertenvertretung sowie die Stufenvertretungen 
können beim Arbeitgeber anregen, mehrere räumlich nahe liegende Betriebe oder Dienststel
len für die Wahl zusammenzufassen (siehe Abschnitt 1.3). 

-

Anzahl der Stellvertreter Der Wahlvorstand beschließt nach Erörterung mit der Schwerbehindertenvertretung, dem Be
triebs- oder Personalrat und dem Arbeitgeber, wie viele stellvertretende Mitglieder zu wählen 
sind (§ 2 Absatz 4 SchwbVWO).

-

Beschluss zur Art der 
Stimmabgabe 

Das Wahlrecht wird im Regelfall persönlich durch Abgabe des Stimmzettels in einem Wahlum
schlag ausgeübt (§ 9 Absatz 2 SchwbVWO). Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabga
be beschließen (§ 11 Absatz 2 Satz 1 SchwbVWO). Der Beschluss muss vor Erlass des Wahlaus
schreibens gefasst werden. Die schriftliche Stimmabgabe kann auch nur für Betriebsteile oder 
Nebenbetriebe sowie für Nebenstellen oder Teile einer Dienststelle beschlossen werden.

-
-
-

135)

Liste der Wahlberechtigten Der Wahlvorstand erstellt die Liste der Wahlberechtigten (§ 3 SchwbVWO). Der Arbeitgeber 
muss dazu das Namensverzeichnis der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten 
Beschäftigten nach § 163 Absatz 1 SGB IX und andere notwendige Unterlagen zur Verfügung 
stellen sowie Zu- und Abgänge nachmelden. Wenn die Liste der Wahlberechtigten aus mehre
ren Blättern besteht, müssen sie sicher miteinander verbunden werden. 

-

Ausländische Wahlberechtigte Der Wahlvorstand informiert die ausländischen Wahlberechtigten in ihrer Muttersprache über 
das Wahlverfahren (vergleiche § 2 Absatz 5 SchwbVWO).136) 

Ort, Tag und Zeit der 
Stimmabgabe

Der Wahlvorstand bestimmt Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe (vergleiche Kapitel 2). In Groß
und Schichtbetrieben kann auch ein mehrtägiger Wahltermin festgesetzt werden.

- 

Wahlausschreiben Die Wahl wird durch Erlass und Bekanntmachung eines Wahlausschreibens eingeleitet (§ 5 
SchwbVWO). Das Wahlausschreiben ist vom Tag seines Erlasses bis zum Wahltag an einer oder 
mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom Wahlvorstand auszu
hängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten. Der Wahlvorstand muss den Aushang und 
seinen Zustand daher regelmäßig kontrollieren.

-

137) Als geeignet sind die Stellen anzusehen, an 
denen der Arbeitgeber üblicherweise betriebliche Informationen bekannt gibt (zum Beispiel 
„Schwarzes Brett“).138)

Elektronische Bekanntmachung Eine elektronische Bekanntmachung des Wahlausschreibens ist – anders als bei der Betriebs
ratswahl – im Schwerbehindertenrecht nicht vorgesehen und demnach nicht ausreichend.

-
139) 

4
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AushangBei einem Betrieb, der aus mehreren Betriebsstätten in einem oder an verschiedenen Orten be
steht, muss in jeder Betriebsstätte ein Abdruck des Wahlausschreibens ausgehängt werden.

-
140) 

Es empfiehlt sich, das Wahlausschreiben zusätzlich auch im betrieblichen Intranet – soweit 
erforderlich – als barrierefreie Textdatei zu veröffentlichen wegen der Zugänglichkeit für seh
behinderte und blinde Wahlberechtigte beziehungsweise zur Erhöhung der Wahlbeteiligung.

-

Berechnung der Fristen 
Bei der Berechnung der Fristen für den Aushang des Wahlausschreibens und den Ein
spruch gegen die Liste der Wahlberechtigten sind bundesweite Feiertage und Feiertage 
nach den Feiertagsgesetzen der Länder zu berücksichtigen. 

-

Wählerliste
Auslegung bedeutet nicht 
Aushang! 

Die Liste der Wahlberechtigten wird an geeigneter Stelle ausgelegt (§ 3 Absatz 2 SchwbVWO). 
Die Auslegung an mehreren Stellen eines Betriebs oder einer Dienststelle ist zulässig und in 
größeren Betrieben oder Dienststellen zweckmäßig. Auslegung bedeutet aber nicht Aushang! 

Einsichtsrecht

Wahlberechtigte Beschäftigte und Beschäftigte, die ein berechtigtes Interesse an einer ord
nungsgemäßen Wahl glaubhaft machen, können Einspruch gegen die Richtigkeit dieser Liste 
einlegen.

-

258) Deshalb ist die Einsichtnahme in die gesamte Wählerliste und nicht nur auszugs
weise zu ermöglichen (§ 4 SchwbVWO). Erforderlich ist auch hier das Vorliegen eines berech
tigten Interesses. Zu den Personen mit berechtigtem Interesse auf Einsichtnahme in die Wäh
lerliste zählen auch nicht schwerbehinderte oder nicht gleichgestellte behinderte Bewerber 
zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung oder der stellvertretenden Mitglieder.

-
-
-

141) Dieses 
Einsichtsrecht beinhaltet aber nicht zugleich die Befugnis von Wahlbewerbern, Kopien der 
Wählerliste anzufertigen.142) Diese Einschränkung gilt auch für das Abfotografieren mit dem 
Smartphone. Zulässig ist, dass sich der Wahlbewerber handschriftliche Notizen macht. 

DatenschutzWelche Daten in die Liste eingetragen werden dürfen, ergibt sich aus § 3 SchwbVWO. Danach 
darf das Geburtsdatum nur dann ausnahmsweise eingetragen werden, wenn dies zur Unter
scheidung zweier namensgleicher Wahlberechtigter zwingend notwendig ist. 

-

Datenschutz 
Aus Datenschutzgründen darf der Grad der Behinderung keinesfalls in diese Liste einge
tragen werden. 

-

Berichtigung und Ergänzung 
der Wählerliste 

Nach Ablauf der Einspruchsfrist kann die Liste der Wahlberechtigten nur noch in den in § 4 
Absatz 3 Satz 2 SchwbVWO genannten Fallkonstellationen bis zum Tag vor dem Beginn der 
Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden:

��bei Schreibfehlern, 
��bei offenbaren Unrichtigkeiten,
�� in Erledigung rechtzeitig eingelegter Einsprüche oder 
��bei Eintritt oder Ausscheiden eines Wahlberechtigten.

Die Berichtigung beziehungsweise Ergänzung muss vom Wahlvorstand beschlossen werden.

WIE WIRD GEWÄHLT? 4
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Vom Wortlaut nicht erfasst ist der Fall, dass ein Beschäftigter erst nach Ablauf der Einspruchs
frist als schwerbehinderter Mensch anerkannt oder von der Agentur für Arbeit gleichgestellt 
wird. Die zeitliche Begrenzung „bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe“ bezieht sich 
nicht auf den Eintritt oder das Ausscheiden von Wahlberechtigten, sondern auf die Zulässig
keit der Berichtigung oder Ergänzung der Wählerliste. Solche Änderungen der Wählerliste aus 
den genannten Gründen sind deshalb nur bis zum Tag vor Beginn der Stimmabgabe, nicht aber 
danach zulässig.

-

-

143) 

§ 4 Absatz 3 Satz 2 SchwbVWO ist eine wesentliche Vorschrift des Wahlverfahrens. Änderun
gen und Ergänzungen der Wählerliste am Wahltag können die Anfechtung der Wahl recht
fertigen, wenn bislang nicht in der Liste geführte wahlberechtigte Arbeitnehmer an der Wahl 
teilnehmen und dadurch das Wahlergebnis beeinflusst werden konnte (siehe Kapitel 8).

-
-

Wahlvorschläge Die Wahlberechtigten können beim Wahlvorstand Wahlvorschläge einreichen, die einen Be
werber für das Amt der Vertrauensperson und einen Bewerber für das Amt des stellvertreten
den Mitglieds enthalten sollten. Hat der Wahlvorstand die Wahl mehrerer stellvertretender 
Mitglieder beschlossen, können entsprechend viele Bewerber dafür benannt werden, aber 
nicht mehr. Wenn also der Wahlvorstand beschlossen hat, dass beispielsweise drei Stellver
treter gewählt werden sollen, dann können in einem Wahlvorschlag auch nur maximal drei 
Stellvertreter vorgeschlagen werden. 

-
-

-

Doppelkandidatur  
Dieselbe Person kann sowohl auf dem Wahlvorschlag zum Amt der Vertrauensperson auf
geführt sein als auch auf dem Wahlvorschlag für das Amt eines stellvertretenden Mitglieds, 
weil es zwei voneinander getrennte Wahlgänge sind (§ 6 Absatz 3 Satz 1 SchwbVWO). 

-

Stützunterschriften Jeder Wahlvorschlag muss von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 
von drei Wahlberechtigten unterschrieben sein (§ 6 Absatz 2 Satz 1 SchwbVWO). Wenn es 
in  einem Betrieb 60 oder mehr Wahlberechtigte gibt, dann ist ein Wahlvorschlag nur gültig, 
wenn er von einem Zwanzigstel (= 5 Prozent) der Wahlberechtigten unterstützt wird. Bei weni
ger als 60 Wahlberechtigten genügt nicht ein Zwanzigstel der den Vorschlag unterstützenden 
Wahlberechtigten; vielmehr müssen in diesem Fall mindestens drei Wahlberechtigte unter
schreiben.

-

-
144) 

Beispiel
Es ist stets aufzurunden! 
1/20 von 62 Wahlberechtigten = 3,1 ➜ aufgerundet: 4 Stützunterschriften 
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Tabelle zur Errechnung der Stützunterschriften im förmlichen Wahlverfahren 

§ 6 Absatz 2 SchwbVWO

Anzahl der Wahlberechtigten Anzahl der Stützunterschriften

5 bis 60 3

61 bis 80 4

81 bis 100 5

101 bis 120 6

121 bis 140 7

141 bis 160 8

161 bis 180 9

181 bis 200 10

201 bis 220 11

221 bis 240 12

241 bis 260 13

261 bis 280 14

281 bis 300 15

301 ... 16

und so weiter*

* Abweichend vom Betriebsverfassungsrecht (§ 14 Absatz 4 Satz 2 BetrVG) und vom Personal
vertretungsrecht (§ 19 Absatz 4 Satz 3 BPersVG) regelt die SchwbVWO keine Deckelung auf 
50 Stützunterschriften.

-

Kopien WahlvorschlagEs ist zulässig, dass ein Wahlvorschlag in mehreren gleichlautenden Ausfertigungen (zum Bei
spiel Kopien) zur Unterzeichnung im Betrieb oder in der Dienststelle umläuft. Der Wahlbewer
ber führt die Ausfertigungen zusammen und reicht sie beim Wahlvorstand ein. Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass die Ausfertigungen innerhalb der Einreichungsfrist im Original beim 
Wahlvorstand eingehen. Der Wahlvorstand muss das Vorliegen der erforderlichen Unterschrif
ten im Original zuverlässig prüfen können. Dies kann er nur, wenn ihm die Originalunterschrif
ten vorliegen.

-
-

-
-

145) 
Unterschrift im Original 

Formale Wahlanforderungen 
Die elektronische Einreichung von Wahlvorschlägen per Telefax oder per E-Mail genügt 
den formalen Wahlanforderungen nicht.

WIE WIRD GEWÄHLT? 4
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Mehrseitiger 
Wahlvorschlag

Finden die Stützunterschriften auf dem Wahlvorschlag einschließlich Rückseite nicht genug 
Platz, müssen Wahlvorschlag und weitere Blätter der Unterschriftenliste vor Unterzeichnung 
sicher miteinander verbunden werden; ein zeitweiliges spurloses Trennen muss zuverlässig ver
hindert werden.

-
146) Gibt es mehrere Blätter, muss also eindeutig und zweifelsfrei erkennbar sein, 

auf welchen Wahlvorschlag sich die vorhandenen beziehen und mit ihm eine Einheit bilden.147) 

Zustimmung der 
Wahlbewerber

Außerdem muss die schriftliche Zustimmung der Wahlbewerber beigefügt werden. Ein Be
werber kann den Wahlvorschlag, mit dem er vorgeschlagen wird, auch selbst unterschreiben, 
wenn er wahlberechtigt ist.

-

148) Er muss in diesem Fall zwei Unterschriften leisten: die Stützun
terschrift  und die Unterschrift als Wahlbewerber, mit der er die Bereitschaft zur Kandidatur 
erklärt.

-

Ausschlussfrist
Wahlvorschläge können nur binnen zwei Wochen ab Erlass des Wahlausschreibens abgegeben 
werden (§ 6 Absatz 1 SchwbVWO). Diese Frist ist eine Ausschlussfrist; später eingehende Vor
schläge sind nicht zu berücksichtigen. Bei der Berechnung der Zwei-Wochen-Frist zählt der Tag 
des Erlasses = Aushang des Wahlausschreibens nicht mit; die Frist läuft daher zwei Wochen 
nach dem auf den Erlass des Wahlausschreibens folgenden Tag ab.

-

149) Das Wahlausschreiben 
muss diesen letzten Tag der Frist angeben (§ 5 Absatz 1 Nummer 9 SchwbVWO).

Beispiel 
Das Wahlausschreiben wird am Dienstag, 4. September 2018 erlassen und ausgehängt. 
Die Frist zum Einreichen des Wahlvorschlags, die zwei Wochen seit Erlass des Wahlaus
schreibens beträgt,  beginnt am Mittwoch, 5. September und endet mit Ablauf des Diens
tags, 18. September 2018. Wahltag ist dann Dienstag, 16. Oktober 2018.  

-
-

Keine Fristverkürzung Der Wahlvorstand darf die Frist nicht abkürzen, zum Beispiel auf das Ende der Dienst- oder 
Arbeitszeit am letzten Tag der Einreichungsfrist.150) Das gilt auch dann, wenn die Arbeits- oder 
Dienstzeit der überwiegenden Mehrzahl der Beschäftigten vor 24 Uhr endet. 

Gültigkeit des 
Wahlvorschlags

Im Gegensatz zum Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsrecht regelt die SchwbVWO 
keine Pflicht des Wahlvorstandes, Wahlvorschläge nach ihrem Eingang unverzüglich zu prü
fen und gegebenenfalls den einreichenden Listenvertreter zu unterrichten. Die umfassende 
Pflicht, die eingehenden Vorschläge auf ihre Gültigkeit zu überprüfen, besteht für den Wahl
vorstand erst nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist.

-

-
151)

Die Gültigkeit der Wahlvorschläge ist anhand der Vorgaben des § 6 Absätze 1 und 2 SchwbV
WO zu überprüfen:

-

��Eingang innerhalb der Zwei-Wochen-Frist
��Schriftform der Vorschläge
��  Getrennte Wahlvorschläge für die Wahl der Vertrauensperson und der stellvertretenden 

Mitglieder
��  Ausreichende Zahl von Stützunterschriften: ein Zwanzigstel der Wahlberechtigten, mindes

tens jedoch von drei Wahlberechtigten
-

��  Vollständige Angaben zur Person, zur Art der Beschäftigung und zum Betrieb oder zur 
Dienststelle

��Schriftliche Zustimmung zur Kandidatur des Wahlbewerbers

4
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Der Wahlvorstand kann nur die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Wahlvorschlags insgesamt 
feststellen. Die Wahlbewerber aus gültigen Wahlvorschlägen werden bekannt gemacht (§ 8 
SchwbVWO). Wahlbewerber aus einem ungültigen Wahlvorschlag bleiben unberücksichtigt.152)

Nachfrist

Gehen in der Zwei-Wochen-Frist keine gültigen Wahlvorschläge für die Vertrauensperson ein, hat 
dies der Wahlvorstand sofort in der gleichen Weise bekannt zu machen wie das Wahlausschreiben 
und eine Nachfrist von einer Woche für die Einreichung von Wahlvorschlägen (§ 7 Absatz 1 Satz 1 
SchwbVWO) zu setzen. Das gilt entsprechend, wenn für die Wahl der stellvertretenden Mitglieder 
in der Zwei-Wochen-Frist kein gültiger Wahlvorschlag eingeht oder wenn weniger Wahlbewer
ber vorgeschlagen worden sind als die vom Wahlvorstand beschlossene Zahl der Stellvertreter. 

-

Geht auch innerhalb der Nachfrist kein gültiger Vorschlag für das Amt der Vertrauens
person ein, hat der Wahlvorstand bekannt zu machen, dass die Wahl nicht stattfindet  
(§ 7 Absatz 2 SchwbVWO). Geht innerhalb der Nachfrist zwar ein Vorschlag für die Vertrauens
person ein, aber weniger Vorschläge für die Stellvertretung als im Wahlausschreiben angege
ben, reduziert sich die Zahl der zu wählenden Stellvertreter entsprechend. Gehen innerhalb 
der Nachfrist nur Vorschläge für die Wahl der Vertrauensperson ein, aber keine für die Stellver
tretung, wird nur eine Vertrauensperson gewählt.

-

-
-

-
153)

Ende des Wahlverfahrens 
Mit der Bekanntmachung, dass die Wahl nicht stattfindet, enden das Wahlverfahren und 
das Amt des Wahlvorstandes. Es darf keine weitere Nachfrist eingeräumt werden. 

Nachbesserung von 
Wahlvorschlägen

Zur Behandlung von (nicht unheilbar ungültigen) Wahlvorschlägen, die zwar Mängel enthal
ten, die aber durch Nachbesserung geheilt werden können, enthält die SchwbVWO nur zwei 
Verfahrensvorschriften: § 6 Absatz 3 Satz 3 SchwbVWO im Fall der Mehrfachnennung auf ver
schiedenen Wahlvorschlägen für dasselbe Amt sowie § 6 Absatz 4 Satz 3 SchwbVWO im Fall 
der mehrfachen Stützunterschrift auf verschiedenen Wahlvorschlägen. Soweit die SchwbVWO 
keine Regelung enthält, ist das betriebsverfassungs- oder personalvertretungsrechtliche Wahl
recht entsprechend anwendbar. Mit heilbaren Mängeln behaftet und daher nachbesserungs
fähig sind im Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes (§ 8 Absatz 2 WOBetrVG) die 
Wahlvorschläge, 

-

-

-
-

��  auf denen entgegen § 6 Absatz 2 Satz 2 SchwbVWO etwa die „Art der Beschäftigung“ von 
Bewerbern fehlt, 

��  bei denen entgegen § 6 Absatz 2 Satz 3 SchwbVWO die schriftliche Zustimmung von Bewer
bern zum Wahlvorschlag im Original

-
154) fehlt, oder 

��  die nach Streichung von Mehrfachunterschriften nach § 6 Absatz 4 SchwbVWO nicht mehr 
die erforderliche Anzahl von Stützunterschriften aufweisen. 

Personalvertretungsrecht

Werden die gegenüber dem Vertreter des Wahlvorschlags im Geltungsbereich des Betriebs
verfassungsgesetzes unverzüglich, schriftlich und gegen Nachweis der mitgeteilten Mängel 
unter Angabe der Gründe nicht binnen einer Frist von drei Arbeitstagen trotz Beanstandung 
beseitigt, so ist der Wahlvorschlag ungültig (§ 8 Absatz 2 letzter Halbsatz WOBetrVG). Im Gel
tungsbereich des Personalvertretungsrechts (§ 10 Absatz 5 WOBPersG und in den jeweiligen 
personalvertretungsrechtlichen Wahlordnungen der Länder) gelten entsprechende, aber teils 
weiter oder enger gefasste Bestimmungen. 

-

-

WIE WIRD GEWÄHLT? 4
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Frist zur Mängelbeseitigung 
Der Wahlvorstand sollte den Vertreter des Wahlvorschlags der schriftlichen Beanstandung 
unbedingt auf die Frist von drei Arbeitstagen zur Mängelbeseitigung und die drohende 
Ungültigkeit bei Nichtbeseitigung hinweisen. 

Bekanntgabe der 
Wahlvorschläge

Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe muss der Wahlvorstand die Namen der 
Kandidaten aus gültigen Wahlvorschlägen getrennt für die Vertrauensperson und die stellver
tretenden Mitglieder jeweils in alphabetischer Reihenfolge durch Aushang bekannt geben (§ 8 
SchwbVWO). 

-

Persönliche oder 
schriftliche Stimmabgabe

Wenn nicht vom Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe beschlossen wurde (siehe Ab
schnitt 4.2, Seite 48), muss die Stimme am Tag der Wahl persönlich abgegeben werden. Die 
Stimme wird in der Weise abgegeben, dass der Wähler den Stimmzettel unbeobachtet kenn
zeichnet, in den Wahlumschlag einlegt und den Wahlumschlag einem Mitglied des Wahlvor
standes aushändigt. Dieser vermerkt die Stimmabgabe in der Liste der Wahlberechtigten und 
wirft den Wahlumschlag in Gegenwart des Wählers in die Wahlurne.

-

-
-

Organisation und „Online“-Wahl
Rechtzeitig vor Beginn der Stimmabgabe sind die Unterlagen wie gleiche Stimmzettel, 
Wahlumschläge, Schreibstifte, Wahlurne zu besorgen. Eine „Online“-Wahl ist im förmlichen 
Wahlverfahren aufgrund der detaillierten Verfahrensabläufe (§§ 9 bis 11 SchwbVWO) aus
geschlossen.

-
155) 

Für die geheime Stimmabgabe muss sichergestellt werden, dass im Wahlraum an einer abge
schirmten Stelle eine geheime Wahl erfolgen kann, zum Beispiel durch Aufbau einer Wahlkabi
ne, Aufstellen von Wandschirmen oder Trennwänden. Auch ein Nebenraum kann als „Wahlzelle“ 
benutzt werden, wenn er ausschließlich vom Wahlraum aus betreten und der Eingang vom 
Tisch des Wahlvorstandes aus übersehen werden kann.

-
-

156)

Hilfestellung bei 
der Wahl

Ein Wähler, der infolge Behinderung in der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, kann eine Person 
bestimmen, die ihm bei der Stimmabgabe behilflich sein soll. Wahlbewerber, Mitglieder des 
Wahlvorstandes und Wahlhelfer dürfen dabei nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden 
(§ 10 Absatz 4 Satz 2 SchwbVWO). Diese Person darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlka
bine aufsuchen und hat nach seinen Anweisungen den Wahlvorgang auszuführen. 

-

Briefwahl Wahlberechtigte, die an einer persönlichen Stimmabgabe verhindert sind, können Briefwahl 
beim Wahlvorstand beantragen (§ 11 Absatz 1 SchwbVWO). Der Antrag ist weder an eine Form 
noch an eine Frist gebunden. Die Übermittlung der Wahlunterlagen kann durch Übergabe oder 
Übersendung stattfinden. Eine Übergabe kann durch ein Mitglied des Wahlvorstandes, einen 
Wahlhelfer oder Boten erfolgen. Die Übersendung kann durch die Post auf dem einfachen 
Postweg geschehen.157) Der Wahlvorstand muss die Übergabe oder Übersendung der Wahlun
terlagen in der Liste der Wahlberechtigten vermerken (§ 11 Absatz 1 Satz 4 SchwbVWO). 

-

Wenn der Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe beschlossen hat, muss er allen Wahlbe
rechtigten unaufgefordert die Briefwahlunterlagen übersenden. Die Wahlordnung setzt dafür 

-
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keinen Termin. Die Übermittlung der Briefwahlunterlagen muss so rechtzeitig erfolgen, dass 
der durch die Post zurückgesandte oder auf andere Weise zurückgegebene Freiumschlag mit 
dem Wahlumschlag und dem ausgefüllten Stimmzettel den Wahlvorstand noch rechtzeitig 
vor Abschluss der Stimmabgabe erreichen kann.158)

Schriftliche Stimmabgabe 
Wenn der Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe beschlossen hat, ist die persönliche 
Stimmabgabe ausgeschlossen (§ 9 SchwbVWO). 

Vorgedruckte 
Erklärung

Bei der schriftlichen Stimmabgabe im förmlichen Wahlverfahren ist dem Wahlberechtigten 
mit den Briefwahlunterlagen auch eine vorgedruckte Erklärung (Formular in Abschnitt 9.1)
auszuhändigen (§ 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SchwbVWO). Darin versichert der Wahlbe
rechtigte, dass er den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat oder – falls er infolge seiner 
Behinderung in der Stimmabgabe beeinträchtigt ist – ihn durch eine Person seines Vertrauens 
kennzeichnen ließ. Fehlt die unterschriebene Erklärung, ist der Stimmzettel ungültig. Hat der 
Wahlvorstand es bei schriftlicher Stimmabgabe unterlassen, die Erklärung nach § 11 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 SchwbVWO zu übersenden, ist die Wahl  anfechtbar.

-

StimmenauszählungUnmittelbar vor Abschluss der Wahl öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung die bis da
hin eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die Wahlumschläge sowie die vorge
druckten Erklärungen (§ 12 Absatz 1 SchwbVWO). Bei ordnungsgemäßer Stimmabgabe nach  
§ 11 SchwbVWO sind die Wahlumschläge nach Vermerk in der Liste der Wahlberechtigten unge
öffnet in die Wahlurne zu legen. Der konkrete Ort und Zeit der Öffnung der Freiumschläge 

-
-

-
159), der 

Wahlumschläge und die Stimmenauszählung müssen rechtzeitig bekannt gegeben werden.160) 

WahlergebnisGewählt für das Amt der Vertrauensperson oder als stellvertretendes Mitglied ist, wer jeweils 
die meisten Stimmen erhalten hat (§ 13 Absatz 2 SchwbVWO). Die Wahl mehrerer stellvertre
tender Mitglieder erfolgt in einem Wahlgang; ihre Reihenfolge (1., 2. stellvertretendes Mitglied 
und so weiter) richtet sich nach der Stimmenzahl, die auf die einzelnen Bewerber entfallen ist 
(§ 13 Absatz 3 Satz 1 SchwbVWO). 

-

Stimmengleichheit = 
Losentscheid

Sowohl für die Wahl der Vertrauensperson wie auch für die Wahl des Stellvertreters gilt: Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los (§ 13 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 2 SchwbV
WO).

-
161) Bei Stimmengleichheit ist kein zweiter Wahlgang, sondern allein der Losentscheid 

zulässig.162) Die Art des Losens ist nicht vorgeschrieben. Die Art des Losentscheids liegt im 
pflichtgemäßen Ermessen des Wahlvorstandes. Grundsätzlich ist jede Methode zulässig, die 
ein Zufallsergebnis ermöglicht und Manipulationen ausschließt.163) Deshalb ist das „Streich
holzziehen“ keine zulässige Form des Losentscheids, während zum Beispiel der Münzwurf eine 
zulässige Art des Losens ist.

-

164)

NiederschriftDer Wahlvorstand hält in der Niederschrift das Ergebnis der Wahl, die Zahl der abgegebenen 
gültigen und ungültigen Stimmzettel, die auf jeden Bewerber entfallende Stimmenzahl sowie 
die Namen der Gewählten fest. 

Annahme der WahlDie Gewählten sind vom Wahlvorstand unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Lehnt 
jemand die Wahl ab, tritt an seine Stelle der Bewerber mit der nächsthöchsten Stimmenzahl 
(§ 14 Absatz 2 SchwbVWO). 

WIE WIRD GEWÄHLT? 4
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Erklärt eine gewählte Person nicht binnen drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichti
gung dem Wahlvorstand die Ablehnung der Wahl, ist diese angenommen (§ 14 Absatz 1 Satz 2 
SchwbVWO).

-

Bekanntgabe 
Wahlergebnis

Sobald die Namen der Vertrauensperson und des stellvertretenden Mitglieds oder der stell
vertretenden Mitglieder endgültig feststehen, hat der Wahlvorstand sie durch zweiwöchigen 
Aushang in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben bekannt zu machen sowie unverzüglich 
dem Arbeitgeber und dem Betriebs- oder Personalrat mitzuteilen (§ 15 SchwbVWO). 

-

Stufenvertretung
Existiert eine Stufenvertretung nach § 180 SGB IX sollen die Wahlergebnisse auch der 
Stufenvertretung mitgeteilt werden wegen der anschließenden Wahl der Stufenver
tretung. 

-

Informationspflicht der Arbeitgeber 
Die Arbeitgeber haben die Schwerbehindertenvertretung unverzüglich dem Inte gra
tionsamt und der Agentur für Arbeit zu benennen (§ 163 Absatz 8 SGB IX). Dies gilt auch 
bei Wiederwahl sowie im Fall des Nachrückens (§ 177 Absatz 7 Satz 4 SGB IX). 

-

4
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WAHLKALENDER FÜR DAS FÖRMLICHE WAHLVERFAHREN

Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

1 Ende der Amtszeit der bisherigen 
Schwerbehindertenvertretung feststellen: 
Die Amtszeit endet (spätestens) am 

§ 177 
Absätze 5 und 7 
SGB IX

2 Bestellung des Wahlvorstandes 
(drei volljährige, in dem Betrieb oder in der 
Dienststelle Beschäftigte – einen davon als 
Vorsitzenden) und möglichst auch Bestellung 
von Ersatzmitgliedern durch die bisherige 
Schwerbehindertenvertretung

§ 1 SchwbVWO Spätestens acht Wochen 
vor Ablauf der Amtszeit der 
bisherigen Schwerbehinderten
vertretung (bei regelmäßigen 
Wahlen spätestens am 05.10.)

97, 99

-

War bislang eine Schwerbehindertenver
tretung nicht vorhanden oder wird sie nicht 
rechtzeitig tätig, wird der Wahlvorstand in 
einer Versammlung der schwerbehinderten 
Beschäftigten (Wahlberechtigten) gewählt, 
die vom Betriebs-/Personalrat oder von drei 
Wahlberechtigten oder vom Integrationsamt 
einberufen wird

- § 177 
Absatz 6 Satz 4 
SGB IX 
§ 1 Absatz 2 
SchwbVWO

Für die Einladung keine Frist, 
aber so rechtzeitig, dass 
Teilnahmemöglichkeit der 
Wahlberechtigten gewahrt ist

98, 99

3 Wahlvorbereitung durch den Wahlvorstand 
(siehe auch Ziffer 7)

§ 2 Absatz 2 
SchwbVWO

3.1 Festlegung der zu wählenden Anzahl der 
stellvertretenden Mitglieder der Schwer
behindertenvertretung (nach Erörterung 
mit der bisherigen Schwerbehindertenver
tretung, dem Betriebs-/Personalrat und 
dem Arbeitgeber)

-

-

§ 2 Absatz 4 
SchwbVWO

Spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag

100

3.2 Eventuell Beschluss über die schriftliche 
Stimmabgabe

§ 11 Absatz 2 
SchwbVWO

Spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag

100

3.3 Bestimmung von Ort, Tag und Zeit der 
Stimmabgabe 
Wahltag: 

§ 2 Absatz 3 
SchwbVWO

Spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag

100

3.4  Erlass und Aushang des Wahlausschreibens 
(16 Punkte inhaltlich durch SchwbVWO 
vorgeschrieben) als Abschrift oder Abdruck 
vom Tag seines Erlasses bis zum Wahltag 
an einer oder mehreren geeigneten, den 
Wahlberechtigten zugänglichen Stellen 
(ist in gut lesbarem Zustand zu erhalten) 

§ 5 
Absätze 1 und 2 
SchwbVWO

Spätestens sechs Wochen 
vor dem Wahltag

103/104

3.5 Information der ausländischen 
Wahlberechtigten, zum Beispiel in ihrer 
Muttersprache über Wahlverfahren, 
Aufstellung der Liste der Wahlberechtigten, 
Wahlvorschläge und Stimmabgabe

§ 2 Absatz 5 
SchwbVWO

Rechtzeitig
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Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

4 Liste der Wahlberechtigten 

4.1 Aufstellung der Liste der Wahlberechtigten 
mit Familienname, Vorname in alphabetischer 
Reihenfolge (erforderlichenfalls bei Namens
gleichheit Geburtsdatum) sowie Betrieb/
Dienststelle mit Unterstützung des Arbeit
gebers 

-

-

§ 3 SchwbVWO 
in Verbindung 
mit § 2 Absatz 6 
SchwbVWO 

Unverzüglich nach Bestellung/
Wahl des Wahlvorstandes 

101, 102

4.2 Auslegung der Liste der Wahlberechtigten 
(oder einer Abschrift) und der SchwbVWO 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe an 
geeigneter Stelle zur Einsicht 

§ 3 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 5 
Absatz 1 Nummer 4 
SchwbVWO 

Unverzüglich, spätestens mit 
Erlass des Wahlausschreibens 
(siehe Ziffer 3.4) 

4.3 Einsprüche gegen die Liste der 
Wahlberechtigten

§ 4 Absatz 1 
SchwbVWO

Bis zu zwei Wochen seit Erlass 
des Wahlausschreibens 

4.4  Entscheidung des Wahlvorstandes über 
Einsprüche gegen die Liste der Wahlberech
tigten; Mitteilung der Entscheidung an den 
Beschäftigten, der den Einspruch eingelegt 
hat, gegebenenfalls Berichtigung der Liste 
der Wahlberechtigten 

-
§ 4 Absatz 2 
SchwbVWO 

Unverzüglich, schriftliche 
Entscheidung muss spätestens 
am Tage vor Beginn der 
Stimmabgabe zugehen 

100

4.5 Überprüfung der Liste der Wahlberechtigten 
auf Vollständigkeit

§ 4 Absatz 3 Satz 1 
SchwbVWO

Nach Ablauf der Einspruchsfrist 
(siehe Ziffer 4.3)

4.6 Berichtigung/Ergänzung der Liste der 
Wahlberechtigten

§ 4 Absatz 3 Satz 2 
SchwbVWO

Bis zum Tag vor Beginn der 
Stimmabgabe

5 Wahlvorschläge

5.1 Schriftliche Einreichung von Wahlvorschlägen 
durch die Wahlberechtigten 

§ 6 Absatz 1 
SchwbVWO 

Bis zu zwei Wochen seit 
Erlass des Wahlausschreibens 

107
109, 110

5.2 Schriftliche Eingangsbestätigung mit Datum 
und Uhrzeit gegenüber Überbringer oder 
Vertreter des Wahlvorschlags (ausdrücklich 
benannt oder Unterzeichner an erster Stelle)

Unverzüglich 107, 108

5.3 Prüfung der Wahlvorschläge durch den 
Wahlvorstand

Spätestens nach Erreichen der 
Einreichfrist 

5.4 Aufforderung an Mehrfachbewerber (auf 
mehreren Wahlvorschlägen für dieselbe 
Funktion) zur Erklärung, welche Kandidatur 
aufrechterhalten werden soll; Aufforderung 
zur Erklärung innerhalb von drei Arbeitstagen

§ 6 Absatz 3 Satz 2 
SchwbVWO

Unverzüglich nach Feststellung 
der Mehrfachbewerbung

5.5 Aufforderung an Wahlberechtigte, die für 
dieselbe Funktion mehrere Wahlvorschläge 
unterzeichnet haben, zur Erklärung, welche 
Unterschrift aufrechterhalten werden soll; 
Aufforderung zur Erklärung innerhalb von drei 
Arbeitstagen

§ 6 Absatz 4 Satz 2 
SchwbVWO

Unverzüglich nach Feststellung 
der Mehrfachunterzeichnung
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Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

5.6 Beanstandung von Wahlvorschlägen mit heil
baren Mängeln (zum Beispiel Wahlvorschlag 
ohne schriftliche Zustimmung der Bewerber) 
dem jeweiligen Vertreter des Wahlvorschlags 
gegenüber und Aufforderung zur Mängel
beseitigung innerhalb von drei Arbeitstagen

-

-

Unverzüglich nach 
Feststellung der Mängel

5.7 Mitteilung der Ungültigkeit von 
Wahlvorschlägen an den jeweiligen Vertreter 
des Wahlvorschlags

Unverzüglich nach 
Feststellung der Ungültigkeit 

6 Wenn kein gültiger Wahlvorschlag für die 
Vertrauensperson und/oder nicht genug 
gültige Wahlvorschläge für stellvertretende 
Mitglieder eingereicht worden sind

6.1 Bekanntmachung einer Nachfrist von 
einer Woche für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen 

§ 7 Absätze 1 und 3 
SchwbVWO 

Unverzüglich nach Ablauf der 
Einreichungsfrist (siehe Ziffer 
5.1) 

111

6.2  Einreichung von Wahlvorschlägen § 7 Absätze 1 und 3 
SchwbVWO 

Bis zu einer Woche nach 
Bekanntgabe der Nachfrist 

107
109, 110

6.3 Eingangsbestätigung, Prüfung der innerhalb der 
Nachfrist eingereichten Wahlvorschläge durch 
den Wahlvorstand (siehe Ziffern 5.2 bis 5.7) 

siehe Ziffern 5.2 
bis 5.7 

Unverzüglich nach Eingang 
der Vorschläge 

107, 108

Wenn bis zum Ende der Nachfrist kein gültiger 
Wahlvorschlag für die Vertrauensperson vorliegt: 
Bekanntmachung, dass die Wahl nicht 
stattfindet 

§ 7 Absatz 2 
SchwbVWO 

Unverzüglich nach Ablauf 
der Nachfrist 

7 Weitere Wahlvorbereitungen durch 
den Wahlvorstand:

7.1 Bekanntmachung der Bewerber getrennt für 
das Amt der Vertrauensperson und des/der 
stellvertretenden Mitglieds/er, jeweils in 
alphabetischer Reihenfolge (Bekanntmachungs
form siehe Ziffer 3.4) 

-

§ 8 SchwbVWO Spätestens eine Woche vor 
Beginn der Stimmabgabe 

112

7.2 Bereitstellung gleicher Stimmzettel, 
Schreibstifte und Wahlumschläge 

§ 9 Absätze 2 und 3 
SchwbVWO 

Rechtzeitig vor Beginn 
der Stimmabgabe 

113

7.3 ��Wenn der Wahlberechtigte an der persön
lichen Stimmabgabe verhindert ist (zum 
Beispiel Urlaub, Krankheit), Aushändigung/
Versendung der Wahlunterlagen für die 
schriftliche Stimmabgabe (Wahlausschreiben, 
Stimmzettel und Wahlumschlag, persönliche 
Erklärung des Wählers und Freiumschlag, 
Merkblatt über Art und Weise der schrift
lichen Stimmabgabe) oder

-

-

��Wenn der Wahlvorstand schriftliche Stimm
abgabe beschlossen hat: Versendung der Wahl
unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe 

-
-

§ 11 Absatz 2 
SchwbVWO

Die Übermittlung der Brief
wahlunterlagen muss so 
rechtzeitig erfolgen, dass der 
durch die Post zurückgesandte 
oder auf andere Weise 
zurückgegebene Freiumschlag 
mit dem Wahlumschlag und 
dem ausgefüllten Stimm
zettel den Wahlvorstand noch 
rechtzeitig vor Abschluss der 
Stimmabgabe erreichen kann

-

-

114
115
116, 102
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Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

7.4 Bestellung von Wahlhelfern § 2 Absatz 1 
SchwbVWO 

Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe 

100

7.5 Beschaffung einer oder mehrerer Wahlurnen, 
Ausschilderung und Einrichtung des 
Wahllokals (zum Beispiel Wahlkabinen) 

§ 10 Absatz 1 
SchwbVWO 

Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe 

8 Tag der Wahl 
Während der Wahl müssen immer mindes
tens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes 
im Wahlraum anwesend sein; sind 
Wahlhelfer bestellt (siehe Ziffer 7.4), genügt 
die Anwesenheit eines Mitglieds des 
Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers

-
§ 10 Absatz 2 
SchwbVWO  

Bei regelmäßigen Wahlen 
zwischen dem 01.10. und 
dem 30.11., möglichst 
eine Woche vor Ablauf der 
Amtszeit der bisherigen 
Schwerbehindertenvertretung 

8.1 Persönliche Stimmabgabe im Wahlraum 
(wenn der Wahlvorstand nicht generelle 
schriftliche Stimmabgabe beschlossen hat) 
��Unbeobachtetes Ankreuzen auf dem 

Stimmzettel (geheime Wahl), Einlegen in 
Wahlumschlag durch den Wähler 

��Abgabe des Wahlumschlags an ein Mitglied 
des Wahlvorstandes 

��Vermerk der Stimmabgabe in der Liste 
der Wahlberechtigten 

��Einwurf des Wahlumschlags in die 
Wahlurne 

§ 10 SchwbVWO 

8.2  Schriftliche Stimmabgabe 
��  Öffnung der rechtzeitig eingegangenen 

Freiumschläge in öffentlicher Sitzung des 
vollständigen Wahlvorstandes 

��  Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
 Stimmabgabe 

��  Vermerk der Stimmabgabe in der Liste  
der Wahlberechtigten 

��  Einwurf des Wahlumschlags in die 
 Wahlurne 

§ 12 SchwbVWO Unmittelbar vor Abschluss 
der Wahl 

8.3 Öffentliche Auszählung der Stimmen durch 
den vollständigen Wahlvorstand 

§ 13 Absatz 1 
SchwbVWO 

Unverzüglich nach Abschluss 
der Wahl 

117/118

8.4 Feststellung des Wahlergebnisses: Der 
gesamte Wahlvorstand hat über das 
Ergebnis eine Niederschrift anzufertigen, die 
vom Vorsitzenden und mindestens einem 
weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu 
unterschreiben ist 

§ 13 SchwbVWO Unverzüglich nach Abschluss 
der Wahl 

117/118

9 Annahme der Wahl

9.1 Schriftliche Benachrichtigung der gewählten 
Bewerber gegen Empfangsbestätigung 

§ 14 Absatz 1 Satz 1 
SchwbVWO 

Unverzüglich nach Feststellung 
des Wahlergebnisses 

119

9.2 Möglichkeit der Ablehnung der Wahl § 14 Absatz 1 Satz 2 
SchwbVWO 

Binnen drei Arbeitstagen nach 
Zugang der Benachrichtigung 
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Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

10 Bekanntmachung der Gewählten 

10.1 Zweiwöchiger Aushang mit Namen 
der Gewählten an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten 
zugänglichen Stellen 

§ 15 SchwbVWO Unverzüglich, nachdem 
die Gewählten endgültig 
feststehen 

120

10.2 Mitteilung der Gewählten durch den 
Wahlvorstand an den Arbeitgeber und an 
den Betriebs-/Personalrat; gegebenenfalls 
an die Konzern-, Gesamt-, Bezirks- oder 
Hauptschwerbehindertenvertretung 
(nicht vorgeschrieben) 

§ 15 SchwbVWO Unverzüglich, nachdem 
die Gewählten endgültig 
feststehen 

120

10.3 Mitteilung der Gewählten durch den 
Arbeitgeber an das Integrationsamt und 
die Agentur für Arbeit 

§ 163 Absatz 8 
SGB IX 

Unverzüglich nach Erhalt der 
Mitteilung (siehe Ziffer 10.2) 

120

11  Letzter Tag für die Anfechtung der 
Wahl beim Arbeitsgericht  

Im Geltungsbereich 

11.1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 
sowie des Landespersonalvertretungsrechts 
in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
 Saarland, Schleswig-Holstein 

§ 177 Absatz 6 
Satz 2 SGB IX 
in Verbindung 
mit BetrVG oder 
Landespersonal
vertretungsrecht

-

Zwei Wochen 
beziehungsweise 
14 Kalendertage nach 
Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses 

11.2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
(BPersVG) sowie des Landespersonalver
tretungsrechts in Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen 

-
§ 177 Absatz 6 
Satz 2 SGB IX in 
Verbindung mit 
BPersVG oder 
Landespersonal
vertretungsrecht

-

Zwölf Arbeitstage 
nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses 

11.3 des Landespersonalvertretungsrechts 
in Brandenburg 

Zehn Arbeitstage 

12 Wahlunterlagen 

12.1 Vernichtung verspätet eingegangener    
(Briefwahl-)Freiumschläge 

§ 12 Absatz 2 
Satz 2 
SchwbVWO

Einen Monat nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses, wenn 
die Wahl nicht angefochten 
wurde, anderenfalls nach 
 rechts kräftigem Abschluss des 
Anfechtungsverfahrens 

12.2 Aufbewahrung der Wahlunterlagen 
durch die Vertrauensperson  

§ 16 SchwbVWO Mindestens bis zur Beendigung 
der Wahlperiode der gewählten 
Schwerbehindertenvertretung
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4.3 Vereinfachtes Wahlverfahren 

Die Anwendung des vereinfachten Wahlverfahrens setzt voraus, dass ein Betrieb weniger als 
50 Wahlberechtigte hat und „nicht aus räumlich weit auseinanderliegenden“ Teilen besteht 
(vergleiche Abschnitt 4.1). Maßgeblich ist die Lage der Betriebsteile eines mehrteiligen Be
triebs zueinander. Diese Voraussetzung soll sicherstellen, dass die Meinungsbildung und der 
Wahlprozess für die einzelnen Wahlberechtigten überschaubar sind.

-

165) 

Wechsel ins förmliche 
Wahlverfahren

Wenn die Voraussetzungen für die Durchführung des vereinfachten Wahlverfahrens vorliegen 
(siehe Abschnitt 4.1), darf weder auf Antrag eines Wahlberechtigten noch durch Beschluss der 
Wahlversammlung ins förmliche Wahlverfahren gewechselt werden, weil ansonsten die ge
samte Wahl anfechtbar ist.

-
166) 

Wahlversammlung und 
Wahlleitung

Im vereinfachten Wahlverfahren gibt es keinen Wahlvorstand. Seine Aufgaben übernehmen 
im vereinfachten Wahlverfahren die Teilnehmenden an der Wahlversammlung und die von ihr 
gewählte Wahlleitung. Zur Wahlversammlung lädt spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer 
Amtszeit die bisherige örtliche Schwerbehindertenvertretung durch Aushang oder sonst in ge
eigneter Weise ein (§ 19 Absatz 1 SchwbVWO). Existiert im Betrieb oder in der Dienststelle kei
ne örtliche Schwerbehindertenvertretung, obliegt die Einladung zur Wahlversammlung vor
rangig einer gegebenenfalls bestehenden Stufenvertretung, beispielsweise der Gesamt- oder 
der Bezirksschwerbehindertenvertretung (§ 180 Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 2 SGB IX). Nach § 19 
Absatz 1 SchwbVWO können auch drei Wahlberechtigte, der Betriebs- oder Personalrat oder – 
ausnahmsweise auch – das Integrationsamt einladen.

-
-
-

Einladung zur 
Wahlversammlung

Die Einladung zu dieser Wahlversammlung ist an keine Form oder Frist gebunden (zum Bei
spiel schriftlicher Aushang oder Einladung per E-Mail). Sie muss aber so rechtzeitig erfolgen 
und muss so bekannt gemacht werden, dass alle Wahlberechtigten teilnehmen können. Es 
wird empfohlen, die Einladung spätestens drei Wochen vor dem Termin bekannt zu geben so
wie, soweit vorhanden, zusätzlich im betrieblichen Intranet als barrierefreie Textdatei zu veröf
fentlichen wegen der Erreichbarkeit der sehbehinderten und blinden Wahlberechtigten sowie 
zur Erhöhung der Wahlbeteiligung.

-

-
-

Drei Wochen 

Wahlversammlung
Es ist auf keinen Fall zulässig, die Wahl auf der einmal jährlich stattfindenden Versamm
lung der schwerbehinderten Beschäftigten durchzuführen (§ 178 Absatz 6 SGB IX). Die 
Versammlungsteilnehmer können nicht spontan beschließen, dass ihre Versammlung 
nunmehr als Wahlversammlung im Sinne der §§ 19 und 20 SchwbVWO dienen soll, und 
dann Wahlen abhalten.

-

167) Zur Wahlversammlung ist immer gesondert einzuladen. 

Vorbereitung der 
Wahlversammlung

Die Vorbereitung der Wahlversammlung (Beschaffung von Blanko- oder Kopiervorlagen für 
Stimmzettel gleicher Farbe und Größe, der Wahlumschläge, eines Behälters für die Stimmzet
tel und Maßnahmen zum unbeobachteten Ausfüllen des Stimmzettels) trifft derjenige, der zur 
Wahlversammlung einlädt. Der Arbeitgeber hat dem Einladenden das nach § 163 Absatz 2 
SGB IX geführte Verzeichnis einschließlich der Namensverzeichnisse wahlberechtigter Leihar
beitnehmer zu überlassen.

-

-
168) Die Wahlordnung sieht nicht vor, dass eine Liste der Wahlberech

tigten vor Durchführung der Wahl aufgestellt wird. 
-

4
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Eine „Online“-Wahl ist im vereinfachten Wahlverfahren ausgeschlossen, da die Wahl im Rahmen 
einer Wahlversammlung durchgeführt wird (§ 20 SchwbVWO).169)

Wahl einer WahlleitungErste Aufgabe der Wahlversammlung ist die Wahl einer Wahlleitung. Eine besondere Vorschrift 
über die Beschlussfähigkeit der Wahlversammlung besteht nicht, sodass es allein auf die er
schienenen Wahlberechtigten ankommt. Die Wahlleitung wird von den anwesenden Wahlbe
rechtigten mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Die Wahlleitung kann, muss aber nicht 
selbst aktiv wahlberechtigt sein; zur Wahlleitung können etwa auch passiv Wahlberechtigte

-
-

170) 
gewählt werden.171) 

Der Wahlleiter hat die Wahlberechtigten in eine Liste aufzunehmen. Die Wahlleitung darf nur 
Wahlberechtigte zur Wahlversammlung zulassen. Sie muss die Wahlberechtigung in der Wahl
versammlung prüfen.

-
172) Wird der Einladende zum Wahlleiter gewählt, kann er eine vorberei

tete Liste zur Wahlversammlung mitbringen und gegebenenfalls in der Wahlversammlung 
ergänzen.

-

Prüfung der 
Wahlberechtigung

Für die Prüfung der Wahlberechtigung ist das Verzeichnis der schwerbehinderten und ihnen 
gleichgestellten Beschäftigten hilfreich. Die Schwerbehindertenvertretung kann monatlich 
ein fortlaufendes Verzeichnis bezogen auf den jeweiligen Stand der Beschäftigung aller im 
Betrieb beschäftigter schwerbehinderter Menschen mit den Angaben zu Name, Vorname, Per
sonalnummer, Beschäftigungsverhältnis, Geburtsdatum, Personalbereich und Einsatzstatus 
sowie den Kontaktdaten bestehend aus privater Anschrift, Telefonnummer und dienstlicher 
Anschrift beanspruchen.

-

173) 

Zahl der 
stellvertretenden 
Mitglieder

Die Wahlversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, wie viele stellvertretende 
Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung gewählt werden. Jeder Wahlgang beginnt da
mit, dass die Wahlleitung um – formlose – Wahlvorschläge bittet. Jeder Wahlberechtigte kann 
in der Wahlversammlung Kandidaten für die Wahl der Vertrauensperson und des stellvertre
tenden Mitglieds oder der stellvertretenden Mitglieder vorschlagen, auch sich selbst.

-

-
174) 

Zwei  
getrennte Wahlgänge

Vertrauensperson und stellvertretendes Mitglied oder stellvertretende Mitglieder werden in 
getrennten Wahlgängen auf zwei Stimmzetteln gewählt. Auch bei der Wahl mehrerer stell
vertretender Mitglieder sind insgesamt nur zwei Wahlgänge erforderlich, weil es die Wahlord
nung vorsieht (§ 20 Absatz 2 Satz 2 SchwbVWO). Der Wahlleiter erstellt für jeden der beiden 
Wahlgänge einen Stimmzettel, auf dem die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge mit 
Namen und Vornamen aufgeführt sind. Die Wahlleitung vervielfältigt den Stimmzettel in glei
cher Ausführung (zum Beispiel durch Kopieren). 

-
-

-

StimmabgabeBei der Stimmabgabe für die Vertrauensperson kreuzt der Wähler auf dem (kopierten) Stimm
zettel unbeobachtet einen Bewerber an. Bei der Stimmabgabe für die stellvertretenden Mit
glieder kreuzt er so viele Bewerber an wie Stellvertreter zu wählen sind. Er legt den Stimmzet
tel in einen Wahlumschlag und übergibt ihn der Wahlleitung. Die Wahlleitung hält den Namen 
des Wählers in der Wählerliste fest und legt den Wahlumschlag in Gegenwart des Wählers 
ungeöffnet in die Wahlurne. Auf die Verwendung eines Wahlumschlags kann nach der Recht
sprechung nicht verzichtet werden.

-
-
-

-
175) 

Keine Briefwahl 
Eine schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl) ist im Gegensatz zur Betriebsratswahl im ver
einfachten Wahlverfahren zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung nicht möglich. 

-

4



64 ZB  SPEZIAL SBV WAHL 2018

WIE WIRD GEWÄHLT?
V

ER
EI

N
FA

C
H

TE
S 

 W
A

H
LV

ER
FA

H
RE

N
 

Unzulässige 
Stimmabgaben

Eine Wahl durch Zuruf („Ich mach’s“)176) oder Handzeichen ist ungültig.177) Gleichfalls nichtig 
ist eine Wahl, bei der die Stimmzettel gemeinsam am Tisch ausgefüllt werden.178) Der Verzicht 
auf den Stimmzettel ist nicht zulässig, selbst dann, wenn alle damit einverstanden sind oder es 
nur einen einzigen Kandidaten gibt und die Wahlberechtigten ihre Zustimmung durch Beifall 
deutlich machen. 

Das weitere Verfahren – wie Stimmenauszählung, Losentscheid bei Stimmengleichheit, 
 Benachrichtigung der Gewählten, Bekanntmachung des Wahlergebnisses – verläuft wie im 
förmlichen Wahlverfahren. 

Niederschrift Die Wahlordnung schreibt für das vereinfachte Wahlverfahren nicht vor, dass über das Ergeb
nis der Wahl eine Niederschrift zu fertigen ist. Dies empfiehlt sich jedoch auf jeden Fall, um bei 
Ablehnung der Wahl den nachrückenden Bewerber oder später, bei vorzeitigem Ausscheiden 
der Vertrauensperson aus dem Amt, den nachrückenden Stellvertreter feststellen oder um den 
nächsten Wahltermin bestimmen zu können.

-

Die gewählten Bewerber haben das Recht, innerhalb von drei Arbeitstagen die Wahl abzuleh
nen (§ 19 Absatz 4 SchwbVWO in Verbindung mit § 13 SchwbVWO).

-

Aufbewahrung der 
Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen sind der gewählten Vertrauensperson zu übergeben und von ihr mindes
tens bis zum Ende der Wahlperiode aufzubewahren (§ 20 Absatz 4 in Verbindung mit § 16 
SchwbVWO).

-
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WAHLKALENDER FÜR DAS VEREINFACHTE WAHLVERFAHREN

Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

1 Ende der Amtszeit der bisherigen 
Schwerbehindertenvertretung feststellen:  
Die Amtszeit endet (spätestens) am 

§ 177  
Absätze 5 und 7 
SGB IX

2 Einladung zur Wahlversammlung   
(Aushang oder persönliche Einladung oder 
mündlich und so weiter) durch die bisherige 
Schwerbehindertenvertretung 

§ 19 SchwbVWO Empfehlung 
Drei Wochen vor Ablauf der 
Amtszeit der bisherigen 
Schwerbehindertenvertretung; 
mindestens zwei Wochen 
vor der Wahlversammlung 
(bei regelmäßigen Wahlen 
spätestens am 09.11.) 

122

War bislang eine Schwerbehindertenver
tretung nicht vorhanden oder wird sie nicht 
rechtzeitig tätig, können drei Wahlberechtigte, 
der Betriebs-/Personalrat oder das 
Integrationsamt zur Wahlversammlung 
einladen 

- § 19 Absatz 2 
SchwbVWO 

3 Wahlvorbereitung 
durch die zur Wahlversammlung einladende 
Person/Stelle 

§ 20 Absatz 3 
SchwbVWO 

Rechtzeitig vor Durchführung 
der Wahlversammlung 

123, 124

3.1 Bereitstellung gleicher Wahlumschläge und 
Schreibstifte, Blankovorlagen für Stimmzettel

3.2 Beschaffung eines Behälters zur Aufnahme 
der Wahlumschläge

3.3 Ausschilderung und Einrichtung des Ver
sammlungsraumes (zum Beispiel Aufstellung 
einer Wahlkabine); Überprüfung, ob ein 
Kopierer oder Ähnliches zur Verfügung steht

-

4  Durchführung der Wahlversammlung 

4.1 Wahl (formlos) einer Wahlleitung mit 
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Wahlberechtigten 

§ 20 Absatz 1 
Satz 1 SchwbVWO 

Zu Beginn der Wahlver
sammlung (bei regelmäßigen 
Wahlen zwischen dem 01.10. 
und dem 30.11. möglichst 
eine Woche vor Ablauf der 
Amtszeit der bisherigen 
Schwerbehindertenvertretung) 

- 125
126/127

4.2 Im Bedarfsfall Bestimmung von Wahlhelfern 
durch die Wahlversammlung 

§ 20 Absatz 1 
Satz 2 SchwbVWO 

4.3 Prüfung der Wahlberechtigung der 
Anwesenden durch die Wahlleitung  

4.4 Beschluss der Wahlversammlung mit 
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Wahlberechtigten, wie viele stellvertretende 
Mitglieder zu wählen sind 

§ 20 Absatz 2 
Satz 1 SchwbVWO 

4
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Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

4.5 Wahl der Vertrauensperson
��Sammlung von Vorschlägen für Kandidaten 

(formlos)  
§ 20 Absatz 2 
Satz 3 SchwbVWO 

��Vorbereitung des Wahlgangs durch die 
Wahlleitung (Erstellung einer Stimmzettel
Vorlage mit den Namen und Vornamen der 
Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge, 
Vervielfältigung, Austeilung zusammen mit 
Wahlumschlägen)

§ 20 Absatz 3 
Sätze 2 und 3 
SchwbVWO

123, 124
-

��Unbeobachtetes Ankreuzen eines Kandi
daten auf dem Stimmzettel (geheime Wahl), 
Einlegen in Wahlumschlag durch den 
Wähler 

- § 20 Absatz 3 Satz 3 
SchwbVWO

��Abgabe des Wahlumschlags an die 
Wahlleitung, Einlegen in Wahlbehälter 

§ 20 Absatz 3 Sätze 
4 und 5 SchwbVWO

��Namentliche Eintragung des Wählers in eine 
Liste 

§ 20 Absatz 3 Satz 5 
SchwbVWO

125

��Öffentliche Stimmenauszählung und 
Feststellung des Wahlergebnisses durch 
die Wahlleitung 

§ 20 Absatz 3 
Satz 6 und Absatz 4 
SchwbVWO

Unverzüglich nach Beendigung 
der Wahlhandlung

4.6 Wahl des stellvertretenden Mitglieds/der 
stellvertretenden Mitglieder im getrennten 
Wahlgang 

§ 20 Absatz 2 Satz 2 
SchwbVWO 

Sofort anschließend 

Verfahren wie bei der Wahl der Vertrauens
person (siehe Ziffer 4.5) mit einem Unter
schied: Auf dem Stimmzettel dürfen bei der 
Stimmabgabe so viele Kandidaten angekreuzt 
werden wie stellvertretende Mitglieder zu 
wählen sind 

-
-

§ 20 Absatz 3 
Satz 3, § 9 Absatz 4 
SchwbVWO

5 Benachrichtigung der gewählten Bewerber 
Die Gewählten sind schriftlich zu benachrich
tigen; auch eine mündliche Benachrichtigung 
ist möglich 

-
§ 14 Absatz 1 
Satz 1 SchwbVWO 

Unverzüglich nach 
Feststellung des 
Wahlergebnisses 

128

6  Möglichkeit zur Ablehnung der Wahl § 14 Absatz 1 
Satz 2 SchwbVWO 

Binnen drei Arbeitstagen nach 
Zugang der Benachrichtigung 

7 Bekanntmachung der Gewählten 

7.1 Zweiwöchiger Aushang mit Namen 
der Gewählten an einer oder mehreren 
geeigneten, den Wahlberechtigten 
zugänglichen Stellen 

§ 15 SchwbVWO Unverzüglich, nachdem 
die Gewählten endgültig 
feststehen 

129

7.2 Mitteilung der Gewählten durch den 
Wahlleiter an den Arbeitgeber und an den 
Betriebs-/Personalrat; gegebenenfalls 
an die Konzern-, Gesamt-, Bezirks- oder 
Hauptschwerbehindertenvertretung 
(nicht vorgeschrieben) 

§ 15 SchwbVWO Unverzüglich, nachdem 
die Gewählten endgültig 
feststehen 

129

4
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Ereignis/Aufgabe Rechtsgrundlage Frist Seite

7.3 Mitteilung der Gewählten durch den 
Arbeitgeber an das Integrationsamt und die 
Agentur für Arbeit 

§ 163 Absatz 8  
SGB IX 

Unverzüglich nach Erhalt 
der Mitteilung 
(siehe Ziffer 7.2) 

129

8 Letzter Tag für die Anfechtung der Wahl 
beim Arbeitsgericht 

Im Geltungsbereich 

8.1   des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) 
sowie des Landespersonalvertretungsrechts 
in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg,  Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-West falen, 
 Saarland, Schleswig-Holstein 

§ 177 Absatz 6 
Satz 2 SGB IX 
in Verbindung 
mit BetrVG oder 
Landespersonalver
tretungsrecht 

-

Zwei Wochen beziehungs
weise 14 Kalendertage 
nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses 

-

8.2  des Bundespersonalvertretungsgesetzes 
(BPersVG) sowie des Landespersonal
vertretungsrechts in Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen 

-
§ 177 Absatz 6 
Satz 2 SGB IX in 
Verbindung mit 
BPersVG oder 
Landespersonalver
tretungsrecht 

-

Zwölf Arbeitstage nach 
Bekanntgabe des Wahl
ergebnisses 

-

8.3  des Landespersonalvertretungsrechts 
in Brandenburg 

Zehn Arbeitstage

9 Wahlunterlagen 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen durch 
die Vertrauensperson 

§ 16 SchwbVWO Mindestens bis zur Beendi
gung der Wahlperiode der 
gewählten Schwerbehinder
tenvertretung

-

-

4



68 ZB  SPEZIAL SBV WAHL 2018

WIE WIRD GEWÄHLT?

4.4 Barrierefreie Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

UN-Behindertenrechts
konvention 

-
Mit Blick auf Artikel 3 des Grundgesetzes und die von der Bundesrepublik Deutschland ratifi
zierte UN-Behindertenrechtskonvention (2009) müssen die Wahlen zur Schwerbehinderten
vertretung barrierefrei durchgeführt werden. Die wesentlichen Arten von Behinderungen, 
die bei der barrierefreien Organisation und Durchführung der Wahl zu berücksichtigen sind, 
sind die körperlichen Behinderungen, die Sinnesbehinderungen und die geistige Behinde
rung.

-
-

-

Die Wahlordnung zur Schwerbehindertenvertretung in der aktuellen Fassung kennt nur eine 
Unterstützungsform behinderter Menschen bei der Wahl zur Schwerbehindertenvertretung: 
Ein behinderter Mensch legitimiert eine Person seines Vertrauens als Hilfe bei der Stimmabga
be (§ 10 Absatz 4 SchwbVWO). Weiterführende Regelungen zur Verwendung von neuen Infor
mationstechniken bei der Übermittlung von Wahlunterlagen fehlen ebenso wie Vorgaben zur 
Barrierefreiheit von Wahllokalen. 

-
-

4.4.1 Barrierefreie Vorbereitung der Wahl

Förmliches Verfahren
Das förmliche Verfahren ist – so sagt es der Name – sehr förmlich ausgestaltet. Eine Alter
native zum Wahlaushang sieht die SchwbVWO nicht vor. Anders als die Wahlordnung zum 
Betriebsrat regelt die SchwbVWO keine „ersetzende“ Online-Bekanntmachung, also die elekt
ronische Bekanntmachung anstelle des Aushangs.

-

-

Barrierefreie Unterrichtung bei sinnesbehinderten Menschen (§ 2 Absatz 5 SchwbVWO)
Die von der SchwbVWO vorgesehene Bekanntmachung durch Aushang läuft bei manchen 
blinden oder sehbehinderten Menschen ins Leere – abhängig von der Ausprägung der Sehstö
rung. Diese Wahlberechtigten müssen, damit eine barrierefreie Wahlteilnahme möglich ist, 
sonst in geeigneter Weise über die Inhalte des Wahlaushangs informiert werden. 

-

Wahlunterlagen in Papierform
Die Wahlunterlagen sollten DIN-A4-Format haben und auf weißem oder weißlichem Papier 
erstellt werden. Schriftart, Schriftgröße und Kontrast sollen so gewählt werden, dass die Les
barkeit erleichtert wird:

-

��  Gut lesbare Schriftarten sind die sogenannten serifenfreien Schriften wie zum Beispiel Arial 
oder Helvetica. 

��  Die Schriftgröße sollte mindestens 3 mm/12 Punkte betragen. Ein Zeilenabstand von min
destens 120 Prozent der Schriftgröße erhöht die Lesbarkeit.

-

��Schwarze Schrift auf weißem Hintergrund weist den optimalen Kontrast auf.

Ergänzende elektronische Wahlunterrichtung
Im förmlichen Wahlverfahren kann der Wahlvorstand beschließen, dass das Wahlausschrei
ben, Wahlvorschläge und Wählerlisten sowie die Wahlordnung zusätzlich in elektronischer 
Form veröffentlicht werden, um sehbehinderte und blinde Wahlberechtigte, die auf die opti
sche Vergrößerung von Dokumenten, Sprachausgabe oder Brailleschrift angewiesen sind, über 
die Wahl zu informieren. 

-

-

Bei der Bereitstellung der Wahlunterlagen in elektronischer Form ist ebenfalls auf eine barrie
refreie Ausführung zu achten. Weitere Informationen dazu finden Sie beim Aktionsbündnis für 

-

4
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barrierefreie Informationstechnik (AbI) unter www.di-ji.de > Startseite > Veröffentlichungen > 
Leitfäden > Dokumente.

Das Landesarbeitsgericht Frankfurt hat § 2 Absatz 5 SchwbVWO herangezogen. Blinden oder 
sehbehinderten Wahlberechtigten sind die Wahlunterlagen (Wahlausschreiben, Wählerlisten, 
Wahlvorschläge, Wahlordnung) in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen, wie dies auch für 
ausländische Wahlberechtigte vorgesehen ist, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. 
Die fehlende Barrierefreiheit von Wahlunterlagen kann zur Unwirksamkeit der gesamten Wahl 
führen.179)

Technische Lösungen 

Welche Art der Bekanntmachung geeignet ist, ist nicht vorgegeben. Die Vielfalt an individu
ellen, behinderungsbedingten Einschränkungen stellt die Wahlvorstände vor große Heraus
forderungen, die über § 5 Absatz 2 SchwbVWO weit hinausgehen.

-
-

180) Nicht jede Behinderung 
ist gleich ausgeprägt und nicht jeder blinde oder sehbehinderte Mensch ist in der Lage, seine 
Behinderung durch technische Lösungen zu kompensieren. 

BrailleschriftDie Bekanntmachung muss nicht zwingend in Brailleschrift erfolgen, wenn nicht sichergestellt 
ist, dass alle Betroffenen diese lesen können. 

IntranetIn Betrieben, in denen die betroffenen Wahlberechtigten sämtlich Zugang zum Intranet haben 
und entsprechende Vorrichtungen (Sprachausgabe, Ausgabe in Brailleschrift) vorhanden sind, 
kann die Information – ergänzend zu den Aushängen am „Schwarzen Brett“ – daher elekt
ronisch durch E-Mail oder durch Einstellen einer Datei in das Intranet, zum Beispiel in einen 
Dateiordner zur Wahl, geschehen, vorausgesetzt, dass alle betroffenen Wahlberechtigten auf 
dieses Verfahren hingewiesen worden sind.

-

181)

Entscheidend ist, dass der Wahlvorstand die behinderungsbedingten Einschränkungen in der 
Wahrnehmungsmöglichkeit erkennt und sicherstellt, dass auch die blinden oder sehbehinder
ten Beschäftigten vom Inhalt der Wahlaushänge Kenntnis erlangen.

-
182)

Elektronische Bekanntmachung 
Die elektronische Bekanntmachung ersetzt nicht den Aushang; erlaubt ist nur die ergänzende 
elektronische Bekanntmachung! 

Auslegung der Wählerliste an barrierefrei zugänglichen Stellen (§ 3 Absatz 2 SchwbVWO)
Die Vorschrift verlangt die Auslegung zur Einsicht an geeigneter Stelle. Diese Stellen müssen 
barrierefrei zugänglich sein.183)

Anhaltspunkte für die Auswahl von geeigneten Räumlichkeiten für die Wahl zur Schwerbehin
dertenvertretung sind:

-

��Gehwege müssen breit genug für die Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit Gehhilfen sein, 
eine feste und ebene Oberfläche haben und nur eine geringe Längsneigung (bei bis zu 10 m 
maximal sechs Prozent, bei längeren Steigungen maximal drei Prozent). 

��Zugänge müssen für Rollstuhlbenutzer barrierefrei, das heißt stufenlos und schwellenlos, 
erreichbar sein. Bei Höhenunterschieden zu den Eingängen sind (mobile) Rampen erforder
lich beziehungsweise die Erreichbarkeit des Wahllokals ist über Aufzüge sicherzustellen. 

-

WIE WIRD GEWÄHLT? 4
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��Ausstattungselemente (zum Beispiel Blumenkästen) im Eingangsbereich dürfen nicht die 
nutzbare Breite der Verkehrsflächen einengen. 

��Gebäudeeingangstüren sollten vorrangig automatisch zu öffnen und zu schließen sein. 
Karusselltüren und Pendeltüren sind keine barrierefreien Zugänge und als einziger Zugang 
für ein Wahllokal ungeeignet. 

��Alle Türen zum und im Wahllokal müssen deutlich erkennbar, leicht zu öffnen und zu schlie
ßen sowie sicher zu passieren sein. Türschwellen sind zu vermeiden. Die Durchgangsbreite 
muss mindestens 90 cm betragen. Türgriffe sollen greifsicher für sehbehinderte und moto
risch eingeschränkte Menschen sein. Drehgriffe und eingelassene Griffe sind nicht geeignet. 

-

-

��Für Menschen mit Sehbehinderungen oder mit kognitiven Einschränkungen sollte der Ein
gangsbereich kontrastreich gestaltet und ausreichend beleuchtet werden. Für blinde Men
schen ist eine Führung mit dem Langstock durch ertastbare Elemente wichtig. 

-
-

��Treppen sind für Menschen mit Geh- und Sehbehinderungen barrierefrei nutzbar, wenn sie 
gerade Läufe, Setzstufen und beidseitig durchgehende Handläufe haben. Eine gute Erkenn
barkeit der Treppenstufen wird zum Beispiel durch Markierungsstreifen an den Enden der 
Trittstufen sichergestellt. Für blinde Menschen sind vor Beginn und Ende einer Treppe Auf
merksamkeitsfelder wichtig, die taktil erfassbar sind. 

-

-

��Orientierungshinweise müssen auch für Sehbehinderte und Hörbehinderte leicht erfassbar 
sein. Informationen können visuell, auditiv und taktil gestaltet werden. 

��Wähler müssen die Möglichkeit haben, bei Bedarf eine behindertengerecht ausgestattete 
Toilettenanlage aufsuchen zu können.

�� Im Brandschutzkonzept für das Gebäude, in dem die Wahl durchgeführt wird, sind die Be
lange von Menschen mit motorischen und Sinneseinschränkungen zu berücksichtigen.

-

��Kommunikationsanlagen wie Türöffner-, Klingel-, Gegensprech-, Notruf- und Telekommuni
kationsanlagen sind in die barrierefreie Gestaltung einzubeziehen. Der besondere Bedarf 
für Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen ist zu berücksichtigen.

-

DIN-Norm für 
barrierefreies Bauen

Barrierefreier Wahlraum (§ 5 Absatz 1 Nummer 13 SchwbVWO)
Der Wahlvorstand hat dafür Sorge zu tragen, dass der ausgewählte Wahlraum barrierefrei, ins
besondere für Rollstuhlfahrer erreichbar ist. Da Wahllokale immer nur für ganz kurze Zeiträu
me in vorhandenen 

-
-

Gebäuden eingerichtet werden, ist es nicht immer möglich, alle Anforde
rungen nach der DIN-Norm 18040 für barrierefreies Bauen zu berücksichtigen. 

-

In Großbetrieben oder großen Dienststellen darf der Wahlvorstand auch mehrere Orte als 
Wahlräume bestimmen. Es muss dann zumindest einer der Wahlräume barrierefrei sein. 

Die unter „Ergänzende elektronische Wahlunterrichtung“ beschriebenen Anforderungen gel
tend entsprechend. Zusätzlich sind sicherzustellen: 

-

��die Zugänglichkeit zur Wahlurne und sicherer Aufenthalt im Wahllokal; dazu gehören eine 
ausreichende Raumbeleuchtung und nicht rutschende Bodenbeläge. Für Rollstuhlbenut
zer sollten unterfahrbare Tische mit einer Maximalhöhe von 85 cm und ausreichend gro
ße Wahlkabinen (1,10 m breit x 1,40 m tief) bereitgestellt werden. Informationstafeln sind 
für sehbehinderte Wähler gut lesbar anzubieten. Ausstattungselemente im Wahllokal sind 

-
-

4
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so zu gestalten, dass blinde oder sehbehinderte Menschen diese rechtzeitig als Hindernis 
wahrnehmen können. Eine der Wahlkabinen sollte so aufgestellt beziehungsweise gestal
tet werden, dass sehbehinderte und blinde Wähler mit einer Person des Vertrauens als Aus
füllhilfe vertraulich ihre Stimme abgeben können. Die Wahlurne sollte auch von Rollstuhl
fahrern und kleinwüchsigen Personen erreicht werden können. 

-
-
-

Vereinfachtes Verfahren

Zum Beispiel: 
durch Aushang 

Einladung zur Wahlversammlung (§ 19 Absatz 1 SchwbVWO)
Im vereinfachten Verfahren kann der Wahlleiter zur Wahlversammlung durch Aushang „oder 
sonst in geeigneter Weise“ einladen. Diese Regelung schließt die Unterrichtung in elektroni
scher Form ein, setzt aber voraus, dass alle Beschäftigten über einen Zugang zu den genutzten 
elektronischen Medien verfügen. 

-

Durchführung der Wahlversammlung

Gebärdensprach
dolmetscher 

-

Hör- und sehbehinderten Menschen ist eine möglichst gleichberechtigte Teilnahme an der Wahl
versammlung zu ermöglichen. Damit hörbehinderte Menschen korrekt über das Wahlverfahren 
und die Wahlbewerber informiert werden und die persönliche Vorstellung der Kandidaten ver
stehen und Nachfragen stellen können, sind bei Bedarf in der Wahlversammlung Gebärden
sprachdolmetscher oder andere Kommunikationshelfer (§ 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a) 
bis d) der Kommunikationshilfe-Verordnung – KHV) einzusetzen. Die Kosten des erforderlichen 
Gebärdensprachdolmetschereinsatzes sind Kosten der Wahl und vom Arbeitgeber zu tragen.  

-

-
-

4.4.2 Barrierefreie Stimmabgabe

Bei körperlicher Behinderung: Unterstützung durch eine Hilfsperson (§ 10 Absatz 4 SchwbVWO)
Die Wahlordnung zur Schwerbehindertenvertretung lässt die Unterstützung durch eine Hilfs
person zu.

-

VoraussetzungenDer Wahlberechtigte muss infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt 
sein. Die Regelung ist auf körperliche Gebrechen, die die Wahlhandlung beeinträchtigen, be
schränkt. Bei geistigen und seelischen Gebrechen ist keine Hilfe zulässig.

-
184)

Ausländische Wahlberechtigte 
Die Bestimmung kann nicht ausgedehnt werden auf Wahlberechtigte, die nicht fähig sind, 
in der deutschen Sprache zu kommunizieren.185) Dies folgt aus § 2 Absatz 5 SchwbVWO. 
Den Bedürfnissen ausländischer Wahlberechtigter, die der deutschen Sprache nicht mäch
tig sind, wird durch die Unterrichtung durch den Wahlvorstand gemäß den Anforderungen 
des § 2 Absatz 5 SchwbVWO Rechnung getragen.

-

185)  

Mangelnde 
Lesefähigkeit 

Die Unfähigkeit, in der deutschen Sprache zu kommunizieren, ist abzugrenzen von der Unkundig
keit zu lesen (funktionaler Analphabetismus). Bei mangelnder Lesefähigkeit des Wählers kann 
eine Behinderung bei der Stimmabgabe angenommen werden, sodass § 10 Absatz 4 SchwbV
WO (Hilfeleistung durch andere Person) anwendbar ist. Voraussetzung ist, dass der Wähler im 
Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und imstande ist, die Hilfsperson sinnvoll auszuwählen.

-

-

186) 
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Die Wahrung des Wahlgeheimnisses muss hinter dem Interesse, dass nach Möglichkeit alle 
Wahlberechtigten an der Wahl teilnehmen können, zurücktreten. 

Verfahren Der Wähler muss dem Wahlvorstand mitteilen, dass er behinderungsbedingt bei der Stimmab
gabe beeinträchtigt ist. Dabei muss er die Art der Beeinträchtigung, nicht aber das Krankheits
bild konkretisieren. Außerdem muss er die Person, die ihm helfen soll, bestimmen. Die Mittei
lung kann im Wahlraum mündlich erfolgen. 

-
-
-

Hilfsperson Der Wahlvorstand prüft die Voraussetzungen für die Hinzuziehung einer Hilfsperson bei der 
Stimmabgabe.187) Die im Wahlraum anwesenden Mitglieder des Wahlvorstandes, ersatzwei
se das allein anwesende Wahlvorstandsmitglied, entscheiden sodann durch Beschluss, dass 
der beeinträchtigte Wahlberechtigte eine Hilfsperson zur Wahlhandlung hinzuziehen darf. Die 
Entscheidung über die Zulassung oder Ablehnung einer Hilfsperson ist in die Niederschrift auf
zunehmen.  

-

-

Ersatzmitglieder
Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvorstandes sowie Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dürfen 
nicht als Hilfsperson bestimmt werden (§ 10 Absatz 4 Satz 2 SchwbVWO). Ersatzmitglieder 
des Wahlvorstandes dürfen als Hilfsperson bestimmt werden, solange sie nicht nachgerückt 
sind.188)

Hilfeleistung Wie die Hilfeleistung aussehen kann, hängt von der Art und Schwere der Beeinträchtigung 
ab. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zur Stimmabgabe 
zu beschränken (vergleiche § 57 Absatz 2 Satz 1 BWahlO). Die Hilfsperson darf nur den Willen 
des Wahlberechtigten ausführen. Sie darf den Wähler weder beraten noch ihm Vorschläge ma
chen, wie er wählen soll. Die Hilfsperson darf dem Wähler bei der Kennzeichnung des Stimm
zettels, beim Falten und gegebenenfalls beim Einlegen des Stimmzettels in den Wahlumschlag 
behilflich sein.

-
-

189) (Der Wahlumschlag wird vom Mitglied des Wahlvorstandes in die Wahlurne 
eingeworfen.)

Blindheit und Sehbehinderung 

Blindheit und eine erhebliche Sehbehinderung werden als körperliche Behinderung im Sinne 
des § 10 Absatz 4 SchwbVWO angesehen;190) blinde und sehbehinderte Menschen können 
demnach Hilfspersonen nach § 10 SchwbVWO bestimmen.

Wahlschablonen Wahlschablonen (anderer Begriff: Stimmzettelschablonen) ermöglichen blinden und sehbe
hinderten Wahlberechtigten die eigenständige Stimmabgabe. Der blinde oder sehbehinderte 
Mensch legt die Schablone auf den Stimmzettel und kann sich damit in Brailleschrift auf dem 
Stimmzettel orientieren. 

-

Persönliche Stimm abgabe 
Vorteil der Wahlschablonen ist, dass sie im Unterschied zur Hinzuziehung einer Hilfsperson 
eine persönliche und damit unmittelbare Stimmabgabe ermöglichen.191) Für die Beschaffung 
von Wahlschablonen ist der Wahlvorstand zuständig. Wahlschablonen werden von den regio
nalen Vereinen und Verbänden der blinden und sehbehinderten Menschen erstellt. Die Kosten 
für Wahlschablonen gehören zu den Kosten der Wahl, die vom Arbeitgeber zu tragen sind.

-
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Stimmzettelschablonen bei innerbetrieblichen Wahlen
Die Herstellung von Stimmzettelschablonen wie bei der Bundestagswahl (vergleiche § 45 
BWahlO) wird für innerbetriebliche Wahlen im vereinfachten Verfahren bereits aus zeitli
chen Gründen nicht in Betracht kommen. Sind mehrere wahlberechtigte blinde und seh
behinderte Menschen betroffen und sind technische Lösungen nicht verfügbar, könnte im 
förmlichen Verfahren der Wahlvorstand frühzeitig zu den regionalen Verbänden und Ver
einen der blinden und sehbehinderten Menschen wegen dieser Frage Kontakt aufnehmen.

-
-

-

Geistige Behinderung

Vollbetreuung
Personen, für die eine Betreuung zur Besorgung aller Angelegenheiten eingerichtet ist, dürfen 
nicht wählen (siehe Kapitel 2). Nur eine Vollbetreuung hat den Verlust des Wahlrechts zur Fol
ge, nicht aber eine Teilbetreuung, das heißt eine Betreuung, die auf einzelne Aufgabengebiete 
(beispielsweise die Sorge in gesundheitlichen Angelegenheiten) beschränkt ist. 

-

Danach haben auch Menschen mit geistiger Behinderung das Recht zu wählen, wenn nicht für 
sie eine Betreuung in allen Lebensbereichen angeordnet ist. Wahlberechtigte Menschen mit 
geistiger Behinderung können über die Wahl zusätzlich zum regulären Wahlaushang durch 
Informationen in Leichter Sprache mündlich oder schriftlich unterrichtet werden.

Leichte Sprache Leichte Sprache soll das Verstehen von Texten, die selbstständige Informationssuche und da
mit Selbstbestimmung von erwachsenen Menschen verbessern, die aus unterschiedlichen 
Gründen, vorübergehend oder dauerhaft, Probleme mit einem komplexen Satzbau haben und 
Fremdwörter nicht verstehen. Zur Zielgruppe der Leichten Sprache zählen Personen mit kogni
tiven Einschränkungen und Personen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist.

-

-

Das Netzwerk Leichte Sprache e. V. hat Grundsätze herausgegeben, die auf eine besonders 
leichte Verständlichkeit der deutschen Sprache abzielen. Sie umfassen neben Sprachregeln 
auch Rechtschreibregeln sowie Empfehlungen zu Typografie und Mediengebrauch. 

Sprachregeln

��Es werden kurze Sätze verwendet.
��Jeder Satz enthält nur eine Aussage.
��Es werden Aktivsätze eingesetzt.
�� Im Interesse der Verständlichkeit besteht ein Satz aus den Gliedern Subjekt + Prädikat + Objekt.
��Der Konjunktiv wird vermieden.
��Der Genitiv wird in den meisten Fällen durch präpositionale Fügungen mit „von“ ersetzt.
��Nicht verwendet werden Synonyme, Sonderzeichen und Verneinungen.
��  Präzise Mengenangaben sollen durch „viel“ oder „wenig“, Jahreszahlen durch „vor langer 

Zeit“ oder Ähnliches ersetzt werden.
��  Aber: Leichte Sprache ist nicht Kindersprache, speziell werden die Anreden „Du“ und „Sie“ wie 

in der Standardsprache verwendet.

RechtschreibregelnBei Zusammensetzungen wird durch Binde-Striche verdeutlicht, aus welchen Wörtern die Zusam
mensetzungen bestehen.

-

4
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Regeln zum Textinhalt Abstrakte Begriffe werden vermieden; wo sie notwendig sind, werden sie durch anschauliche 
Beispiele oder Vergleiche erklärt. Bildhafte Sprache wird vermieden. Wenn Fremdwörter oder 
Fachwörter vorkommen, werden sie erklärt. Abkürzungen werden bei der ersten Nennung 
durch die ausgeschriebene Form erklärt.

Empfehlungen zu 
Typografie und Medien

gebrauch
-

Wörter werden nicht in durchgehenden Großbuchstaben geschrieben. Kursive Schrift wird 
nicht verwendet. Texte werden übersichtlich gestaltet, zum Beispiel steht jeder Satz in einer ei
genen Zeile. Texte sind durchgehend linksbündig im Flattersatz. Es werden Aufzählungspunkte 
verwendet. Bild und Text fließen nicht ineinander. Bilder helfen, einen Text besser zu verstehen. 

-

4
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Das SGB IX und die gemäß § 183 SGB IX erlassene SchwbVWO treffen hinsichtlich der Kosten 
des Wahlverfahrens und des Schutzes der Wahl und der Wahlbewerber sowie der Wahlvor
stände oder Wahlleitungen keine besonderen Regelungen; vielmehr verweist § 177 Absatz 6  
Satz 2 SGB IX diesbezüglich auf das Betriebsverfassungs- oder Personalvertretungsrecht. 

-

5.1 Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers

Verzeichnis der 
schwerbehinderten 
Beschäftigten

Gemäß § 2 Absatz 6 SchwbVWO hat der Arbeitgeber den Wahlvorstand und den Wahlleiter bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Er hat ihnen insbesondere alle für die Anferti
gung der Liste der Wahlberechtigten erforderlichen Auskünfte und Unterlagen der bei ihm be
schäftigten schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten behinderten Menschen und sonstigen 
anrechnungsfähigen Personen (§ 163 Absätze 1 und 2 SGB IX) zur Verfügung zu stellen. Wenn 
der Wahlvorstand oder der Wahlleiter bei der Vorprüfung zur Aufstellung des Wählerverzeich
nisses zu der Ansicht gelangt, ein bestimmter Personenkreis erfülle die Kriterien eines wahl
berechtigten Beschäftigten, kann der Arbeitgeber diese Auffassung zwar infrage stellen und 
anzweifeln, seine gegenteilige Meinung aber nicht dadurch durchzusetzen versuchen, dass er 
dem Wahlvorstand oder Wahlleiter die strittigen Daten verweigert.

-
-

-
-

192) Diese Auskunftsansprü
che können gegebenenfalls durch einstweilige Verfügung im Eilverfahren arbeitsgerichtlich 
durchgesetzt werden. Für die vorgeschriebenen Wahlaushänge (§ 5 Absatz 2 SchwbVWO) ist 
ausreichender Raum zur Verfügung zu stellen; für die Wahl selbst, ist vom Arbeitgeber ein ge
eignetes Wahllokal bereitzuhalten. 

-

-
Wahlaushänge

5.2 Kosten der Wahl 

Freistellung von 
der Arbeit

Die Mitglieder des Wahlvorstandes und der Wahlleiter sind vom Arbeitgeber in dem Umfang, 
wie ihre Arbeitskraft für Wahlaufgaben beansprucht wird, von der Arbeit freizustellen (§ 20 
Absatz 3 Satz 2 BetrVG, § 24 Absatz 2 BPersVG).

Die Kosten der Vorbereitung und Durchführung der Wahl hat der Arbeitgeber zu tragen (§ 20 
 Absatz 3 Satz 1 BetrVG, § 24 Absatz 2 BPersVG). Dazu gehören insbesondere die Kosten für 
Schreibmaterial, Briefmarken, Stimmzettel und Wahlurne. Der Arbeitgeber hat auch die Kos
ten für notwendige Schulungen des Wahlvorstandes und der Wahlleiter zu tragen.

-
193)

5 
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Fahrtkosten
Zu den notwendigen, vom Arbeitgeber zu übernehmenden Aufwendungen gehören auch die 
Fahrtkosten, die durch die Teilnahme der Wahlberechtigten an der Versammlung zur Wahl des 
Wahlvorstandes (§ 1 Absatz 2 SchwbVWO) oder an der Wahlversammlung (§ 20 SchwbVWO) 
entstehen, zum Beispiel anreisende Außendienstmitarbeiter, Wahlberechtigte aus Nebenbe
trieben und zur Wahl zusammengefassten Betrieben oder Dienststellen sowie Wahlberechtig
te in ruhenden Arbeitsverhältnissen (vergleiche Kapitel 3). 

-
-

Arbeitsentgelt Zudem darf der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt nicht um die versäumte Arbeitszeit kürzen, 
die zur Ausübung des Wahlrechts beziehungsweise zur Betätigung im Wahlvorstand oder als 
Wahlleiter erforderlich ist (§ 20 Absatz 3 Satz 2 BetrVG, § 24 Absatz 2 Satz 2 BPersVG). 

5.3 Schutz der Wahl 

Ausübung des Stimmrechts Wahlschutz nach den § 20 Absatz 1 BetrVG, § 24 Absatz 1 BPersVG bedeutet, dass die Wahl 
von niemandem behindert oder in unerlaubter Weise beeinflusst werden darf. Untersagt ist 
insbesondere, 

��notwendige Schulungen für Mitglieder des Wahlvorstandes abzulehnen,
��die Wahlberechtigten bei der Ausübung ihres Stimmrechts zu beschränken (zum Beispiel 

durch die Streichung aus der Liste der Wahlberechtigten), 
��Behinderung durch die Lage beziehungsweise nicht behinderungsgerechte Gestaltung des 

Wahllokals, 
��die Zeit oder Dauer der Stimmabgabe zu beschränken,
��die Wahlbewerber bei ihrer Kandidatur zu behindern,
��dem Wahlvorstand wahlrechtlich erforderliche Informationen vorzuenthalten oder unvoll

ständig oder verspätet mitzuteilen oder eventuelle Änderungen nicht nachzumelden. 
-

Die Behinderung oder unzulässige Beeinflussung der Wahl kann mit Freiheitsstrafe bis zu ei
nem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet werden (§ 177 Absatz 6 Satz 2 SGB IX, § 119 Absatz 1 
Nummer 1 BetrVG). Sie kann die Anfechtbarkeit der Wahl, bei besonders groben Verstößen die 
Nichtigkeit der Wahl begründen (vergleiche Kapitel 8). Der Wahlvorstand und der Wahlleiter 
haben einen Anspruch auf Unterlassung von unzulässiger Wahlbeeinflussung und Wahlbehin
derung. Diesen Unterlassungsanspruch kann der Wahlvorstand beziehungsweise der Wahl
leiter gegebenenfalls auch im Wege einer einstweiligen Verfügung im Eilverfahren arbeitsge
richtlich durchsetzen.

-

-
-
-

194) 

5.4 Kündigungsschutz des Wahlvorstandes, des Wahlleiters, der Wahlinitiatoren 
und der Wahlbewerber 

Die Mitglieder des Wahlvorstandes und der Wahlleiter195) haben denselben Kündigungsschutz 
wie er bei Betriebs- oder Personalratswahlen besteht (§ 177 Absatz 6 Satz 2 SGB IX). § 15 Ab
satz 3 KSchG, § 103 BetrVG und §§ 24, 47 BPersVG sowie die Vorschriften der Landesperso
nalvertretungsgesetze finden entsprechende Anwendung. Die ordentliche Kündigung eines 
Mitglieds des Wahlvorstandes beziehungsweise des Wahlleiters ist vom Zeitpunkt seiner Be
stellung beziehungsweise Wahl an bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses unzulässig. 

-
-

-

5
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Kündigungsschutz 
Wahlinitiatoren

§ 177 Absatz 6 Satz 2 SGB IX verweist auch auf § 15 Absatz 3a KSchG. Nach dieser Vorschrift 
sind Wahlinitiatoren (§ 177 Absatz 2 SGB IX), die zu einer Versammlung zur Wahl eines Wahl
vorstandes einladen oder die Bestellung eines Wahlvorstandes beim Arbeitsgericht beantra
gen, ebenfalls gegen eine ordentliche Kündigung geschützt. Voraussetzung dieses Schutzes 
ist, dass eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht existiert oder die bisherige Vertrauens
person keinen Wahlvorstand bestellt und auch der Betriebs- oder Personalrat trotz § 1 Absatz 2 
Satz 2 SchwbVWO nicht zur Versammlung zur Wahl eines Wahlvorstandes einlädt.

-
-

-

196) 

Kündigungsschutz 
Wahlbewerber

Der Kündigungsschutz für einen Wahlbewerber besteht vom Zeitpunkt der Aufstellung des 
Wahlvorschlags an bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnis
ses. Der besondere Kündigungsschutz des Wahlbewerbers setzt seine Wählbarkeit voraus.

-
197) 

Der Wahlbewerber muss außerdem seiner Kandidatur zugestimmt haben.

Der Kündigungsschutz im förmlichen Wahlverfahren beginnt für diesen Wahlbewerber, so
bald ein Wahlvorschlag mit der erforderlichen Mindestzahl von Stützunterschriften (§ 6 Absatz 2 
SchwbVWO) vorliegt; der Wahlvorschlag muss noch nicht beim Wahlvorstand eingereicht wor
den sein. Der Kündigungsschutz setzt nicht voraus, dass das Wahlausschreiben schon erlassen 
ist.

-

-

198) 

Als Nachweis der Kandidatur im vereinfachten Wahlverfahren dient der Stimmzettel, auf dem 
der Wahlleiter die von den Wahlberechtigten in der Wahlversammlung vorgeschlagenen Per
sonen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt hat (§ 20 Absatz 3 Satz 2 SchwbVWO).

-

5.5 Versetzungs- und Abordnungsschutz im öffentlichen Dienst 

Besonderer SchutzWahlbewerber und Wahlvorstände oder Wahlleiter im öffentlichen Dienst haben einen beson-
deren Versetzungs- und Abordnungsschutz (§ 24 Absatz 1 Satz 3, § 47 Absatz 2 Sätze 1 und 2 
BPersVG). Sie dürfen gegen ihren Willen nur versetzt oder abgeordnet werden, wenn dies auch 
unter Berücksichtigung ihrer Mitgliedschaft im Wahlvorstand beziehungsweise ihrer Kandi-
datur aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist. Dieser Versetzungs- und Abord-
nungsschutz beginnt bei Mitgliedern des Wahlvorstandes mit dem Zeitpunkt ihrer Bestellung 
oder Wahl; bei den Wahlbewerbern mit dem Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags. 
Der Wahlleiter wird erst in der Wahlversammlung gewählt, daher sind die Regelungen nur 
eingeschränkt übertragbar. Der Versetzungs- und Abordnungsschutz endet mit der Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses. Die Landespersonalvertretungsgesetze können abweichende und 
ergänzende Regelungen treffen.

5.6 Versetzungsschutz in Betrieben der Privatwirtschaft 

Die Versetzung von Wahlvorständen und Wahlbewerbern, die zu einem Verlust des Amtes 
oder der Wählbarkeit führen würde, bedarf der Zustimmung des Betriebsrats, es sei denn, der 
Betroffene ist mit der Versetzung einverstanden (§ 103 Absatz 3 BetrVG). Aus dringenden be-
trieblichen Gründen kann das Arbeitsgericht die Zustimmung zu der Versetzung, wenn diese 
auch unter Berücksichtigung der betriebsverfassungsrechtlichen Stellung des betroffenen Ar-
beitnehmers notwendig ist, ersetzen (§ 103 Absatz 2 BetrVG). Unter Versetzung ist die Zuwei-
sung einer Tätigkeit in einem anderen Betrieb des Arbeitgebers zu verstehen.199)

5
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6  BESONDERHEITEN DER WAHL FÜR 
 EINZELNE BEREICHE

6.1 Wahl der Vertretung der schwerbehinderten Richterinnen und Richter 

Mindestens fünf § 177 Absatz 1 Satz 2 SGB IX sieht vor, dass bei Gerichten, denen mindestens fünf schwerbehin
derte beziehungsweise gleichgestellte Richter angehören, diese einen Richter oder eine Richte
rin zu ihrer Schwerbehindertenvertretung wählen. Da bei vielen kleinen Gerichten die Zahl von 
fünf schwerbehinderten Richtern erfahrungsgemäß selten erreicht wird, hat der Gesetzgeber 
weitgehende Möglichkeiten geschaffen, Gerichte für die Wahl einer Schwerbehindertenver
tretung der Richter zusammenzufassen. Im Benehmen mit dem Integrationsamt können Ge
richte unterschiedlicher Gerichtszweige, zum Beispiel Zivil- und Verwaltungsgerichte, sowie 
Gerichte unterschiedlicher Stufen, zum Beispiel Amts-, Land- und Oberlandesgerichte, zusam
mengefasst werden. Auch für die Zusammenfassung von Gerichten muss das Merkmal der 
räumlichen Nähe erfüllt sein.

-
-

-
-

-

200)

Richter und 
nichtrichterliche 

Beschäftigte 

An einem Gericht, an dem mindestens fünf schwerbehinderte Richter sowie mindestens fünf 
nichtrichterliche Beschäftigte tätig sind, ist neben der Schwerbehindertenvertretung der Rich
ter nach § 177 Absatz 1 Satz 2 SGB IX eine weitere Schwerbehindertenvertretung nach § 177 
Absatz 1 Satz 1 SGB IX zu bilden, zu der ausschließlich die nichtrichterlichen Beschäftigten 
wahlberechtigt und wählbar sind.

-

201) Das heißt, die Schwerbehindertenvertretungen der Rich
ter und des nichtrichterlichen Personals sind eigenständig und können nur getrennt voneinan
der gewählt werden; die Bildung einer gemeinsamen Schwerbehindertenvertretung ist nicht 
zulässig. 

-
-

Mindestzahl 
nicht erreicht

Erreicht eine der beiden Gruppen nicht die Mindestzahl für die Wahl einer eigenen Schwerbe
hindertenvertretung, so werden ihre Interessen von der jeweiligen Bezirksvertrauensperson 
der Richter beziehungsweise der Bezirksvertrauensperson des nichtrichterlichen Personals 
wahrgenommen. 

-

Anwendbare Vorschriften Für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richter und Richterin
nen gelten nur die §§ 24 bis 27 SchwbVWO. Dort ist in Anlehnung an die Vorschriften des Deut
schen Richtergesetzes über die Wahl des Richterrates für die Wahl der Schwerbehindertenver
tretung ein besonders ausgestaltetes, vereinfachtes Verfahren vorgesehen. Gemäß § 24 Absatz 1  
SchwbVWO ist zunächst ein Wahlausschreiben zu erlassen. Die Durchführung der Wahl er
folgt dann auf einer Wahlversammlung gemäß § 25 SchwbVWO. Die regelmäßige Wahl der 
Bezirksschwerbehindertenvertretungen der Richterinnen und Richter findet in der Zeit vom 

-
-
-

-
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1. Dezember bis 31. Januar, die regelmäßige Wahl der Hauptschwerbehindertenvertretung in der 
Zeit vom 1. Februar bis 31. März statt. Die Ausführungen zu Abschnitt 4.3 gelten entsprechend.

Bezirks- und Haupt
schwerbehindertenvertretung

-In der Gerichtsbarkeit gibt es ebenfalls Bezirks- und Hauptrichterräte für den jeweiligen Ge
richtszweig (Zivil-, Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits- und Sozialgerichte). Dort, wo solche Richter
räte gebildet sind, werden entsprechende Stufenvertretungen und wenigstens ein stellvertre
tendes Mitglied für die schwerbehinderten Richterinnen und Richter gewählt (§ 180 Absatz 4 
Satz 1, Absatz 5 SGB IX). Eine Besonderheit besteht dort, wo in einem Zweig der Gerichtsbar
keit bei den Gerichten der Länder mehrere örtliche Schwerbehindertenvertretungen zu wäh
len sind und in diesem Gerichtszweig kein Hauptrichterrat gebildet ist. Hier wird trotz Fehlens 
einer entsprechenden Vertretung der nicht behinderten Richterinnen und Richter eine Haupt
schwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richter gewählt (§ 180 Absatz 4 Satz 2 
SGB IX). 

-
-
-

-
-

-

Wählbar zur Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung der Richterinnen und Richter ist 
nur, wer selbst Richterin oder Richter ist (vergleiche § 180 Absatz 7 Halbsatz 1 in Verbindung 
mit § 177 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 1 Satz 2 SGB IX). 

6.2 Wahl der Vertretung der schwerbehinderten Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte 

§ 177 Absatz 1 Satz 2 SGB IX gilt für Staatsanwälte entsprechend, soweit für sie eine besondere 
Personalvertretung gebildet wird (§ 177 Absatz 1 Satz 3 SGB IX). 

Personalvertretungsgesetze 
der Länder

Die Frage, ob für Staatsanwälte eine besondere Personalvertretung gebildet wird, regelt das 
jeweilige Personalvertretungsgesetz. Besondere Personalvertretungen werden zum Beispiel 
bei den Generalstaatsanwaltschaften gebildet. Dort, wo das Landespersonalvertretungsrecht 
eine eigenständige Personalvertretung für Staatsanwälte vorsieht, so zum Beispiel in Bayern, 
Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, bilden die schwerbehinderten Staatsan-
wälte eine eigenständige Gruppe, die eine eigene Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Staatsanwälte wählt, wenn die Mindestzahl von fünf schwerbehinderten beziehungsweise 
gleichgestellten Staatsanwälten erreicht wird (§ 177 Absatz 1 Satz 3 SGB IX). Eine Zusammen-
fassung mit dem Verwaltungspersonal der Staatsanwaltschaft zur Wahl einer gemeinsamen 
Schwerbehindertenvertretung ist – auch wenn die Mindestzahl von fünf schwerbehinderten 
Staatsanwälten nicht erreicht wird – in diesen Bundesländern nicht möglich.202) Dies folgt aus 
der in § 177 Absatz 1 Satz 3 SGB IX angeordneten entsprechenden Anwendung der für die Rich-
ter geltenden Regelung des § 177 Absatz 1 Satz 3 SGB IX (siehe Abschnitt 6.1). 

Wie aus der entsprechenden Anwendung des § 177 Absatz 1 Satz 2 SGB IX folgt, haben nur 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte das aktive und passive Wahlrecht. Für die Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung und die Wahl der Stufenvertretungen der schwerbehinderten 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte verweist § 23 SchwbVWO auf die Vorschriften des ers-
ten und zweiten Teils (§§ 1 bis 22 SchwbVWO). 

Kein StaatsanwaltsratIn den Bundesländern, in denen es keinen Staatsanwaltsrat gibt, wählen die schwerbehin-
derten Staatsanwälte zusammen mit den übrigen schwerbehinderten Beschäftigten eine ge-
meinsame Schwerbehindertenvertretung. 

6
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6.3 Sonderregelungen für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 

Aktives und  
passives Wahlrecht

In Dienststellen der Bundeswehr sind gemäß § 177 Absatz 4 SGB IX auch schwerbehinderte 
Soldatinnen und Soldaten wahlberechtigt und auch Soldatinnen und Soldaten wählbar.203) 
§ 128 SGB IX wurde geändert; nach der Neufassung (§ 211 SGB IX) können auch Soldatinnen 
und Soldaten gleichgestellt werden; sie erlangen mit der Entscheidung der Bundesagentur für 
Arbeit das aktive und passive Wahlrecht.

Novelliertes Recht Das Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz (SBG) wurde in 2016 novelliert. Für Solda-
tinnen und Soldaten gilt das Bundespersonalvertretungsgesetz nach Maßgabe der §§ 60 bis 
62 entsprechend. Insoweit werden die Streitkräfte der Verwaltung gleichgestellt (§ 59 SBG). 

Wegen der Einzelheiten zum Wahlrecht wird auf die Regelungen des Kapitels 5 „Beteiligung 
der Soldatinnen und Soldaten durch Personalvertretungen“ (§§ 59 ff. SBG) verwiesen.

6.4 Besonderheiten im Kirchenrecht 

Unterschiedliche Regelungen Aufgrund des verfassungsrechtlichen Sonderstatus der Kirchen, ihrer karitativen und erzieheri-
schen Einrichtungen sowie der Religionsgesellschaften in Deutschland finden die allgemeinen 
staatlichen Gesetze und damit auch das SGB IX und die SchwbVWO keine Anwendung, wenn 
kirchliche Einrichtungen oder Institutionen eine eigene, spezielle kirchenrechtliche Regelung 
getroffen haben. Die Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist in den Mitarbeitervertretungsordnungen der katholischen Kirche (MAVO) 
und dem Mitarbeitergesetz sowie der Wahlordnung der evangelischen Kirchen unterschied-
lich geregelt. 

6.4.1 Katholische Kirche 

Mit Beschluss der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 27. April 
2015 haben die katholischen (Erz-)Bischöfe in der Bundesrepublik Deutschland jeweils für 
ihre Diözese, die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-
hältnisse und die Rahmenordnung für eine Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) erlassen. 

Mitarbeitervertretung 

Zur Sicherung ihrer Selbstbestimmung in der Arbeitsorganisation kirchlicher Einrichtungen 
wählen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Maßgabe kirchengesetzlicher Regelung 
Mitarbeitervertretungen, die an Entscheidungen des Dienstgebers beteiligt werden. 

Das Nähere regeln die Mitarbeitervertretungsordnungen in den Bistümern. Die MAVO beispiels-
weise für das Bistum Aachen in der Fassung vom 12. September 2011 erklärt in ihrem § 52 Ab-
satz 1 die Vorschriften des Sozialgesetzbuches IX für die Wahl entsprechend anwendbar. Damit 
folgt die Wahl den Vorschriften des § 177 SGB IX in Verbindung mit der SchwbVWO. 

Kirchliches Arbeitsgericht Für Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten der kirchlichen Ordnungen für ein Arbeitsvertrags- 
und des Mitarbeitervertretungsrechts gibt es unabhängige kirchliche Gerichte. Streitigkeiten, 
die die Rechtsstellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei kirchlichen Arbeitgebern betreffen, fallen nicht in die Zuständigkeit der Ar-
beitsgerichte (§ 2a Absatz 1 Nummer 3a ArbGG).
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So ist zum Beispiel gegen die Entscheidung des Wahlausschusses im Rahmen der Anfechtung 
der Wahl die Klage beim kirchlichen Arbeitsgericht innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig (§ 12 Absatz 3 MAVO). 

Die Wiederholung einer erfolgreich angefochtenen Wahl obliegt dem Wahlausschuss (§ 12 Ab-
satz 5 MAVO). 

6.4.2 Evangelische Kirche 

In der evangelischen Kirche finden sich spezielle Regelungen für die Vertrauensperson und 
ihre Wahl in den §§ 50 bis 52 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der evangelischen Kirche in 
Deutschland (MVG-EKD 2013) und in der Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbeiterver-
tretungen (vergleiche www.kirchenrecht-ekd.de). § 50 Absatz 1 Satz 2 MVG-EKD 2013 erklärt 
für die Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen 
und der stellvertretenden Personen die Vorschriften über die Wahl der Mitarbeitervertretung für 
entsprechend anwendbar.

Abweichender WahlterminNach § 15 Absatz 2 MVG-EKD 2013 finden die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen, 
so auch die Wahl der Vertrauensperson, alle vier Jahre im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 
statt. Die letzten regelmäßigen Wahlen wurden im Frühjahr 2017 durchgeführt. Gemäß § 50 
Absatz 1 MVG-EKD 2013 werden in Dienststellen, in denen mindestens fünf schwerbehinderte 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, eine Vertrauens-
person und mindestens ein Stellvertreter gewählt. Die Vorschrift erklärt außerdem die §§ 11, 
13 und 14 des MVG-EKD 2013 für entsprechend anwendbar. 

Wahlausschuss
§ 11 MVG-EKD 2013 regelt das Wahlverfahren unter Bezugnahme auf die kirchliche Wahlord-
nung. Danach gibt es statt eines „Wahlvorstandes“ einen „Wahlausschuss“. Eine Bestellung des 
„Wahlausschusses“ durch die Vertrauensperson für die Wahl der Vertrauensperson und deren 
Stellvertretung ist kirchenrechtlich nicht vorgesehen. § 13 enthält Vorschriften über den Wahl-
schutz und die Wahlkosten. § 14 regelt die Möglichkeit der Anfechtung der Wahl. 

Wahlordnung Die näheren Einzelheiten enthält die Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbeitervertretun-
gen (WahlO-MVG). Die Regelungen in § 15 weichen zum Teil erheblich von der SchwbVWO ab. 

WahlberechtigungWahlberechtigt sind alle in der Dienststelle, für die die Mitarbeitervertretung gewählt wird, 
beschäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Personen, die ge-
mäß § 151 Absatz 2 SGB IX mit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind (§ 15 Absatz 1 
WahlO-MVG). 

WahlvorschlägeWahlvorschläge können von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abgegeben werden, die be-
rechtigt sind, die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen zu wählen (§ 15 Absatz 1a WahlO-MVG). Gemäß § 50 Absatz 4 MVG-EKD sind auch nicht 
schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wählbar.

Briefwahl Die Wahl der Vertrauensperson wird im Briefwahlverfahren durchgeführt, ohne dass es eines 
Verlangens der Wahlberechtigten bedarf. Anstelle des Aushangs oder der sonstigen Bekannt-
gabe werden die Wahllisten den wahlberechtigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vom 
Wahlausschuss übersandt. 
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Wahlergebnis Gemäß § 14 Absatz 2 MVG-EKG 2013 ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären und die 
Wiederholung der Wahl anzuordnen, wenn kirchenrechtlich festgestellt wird, dass durch den 
Verstoß gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit oder 
das Wahlverfahren das Wahlergebnis beeinflusst oder geändert werden konnte. Die Wieder-
holung der Wahl ist nicht möglich, wenn in einem Dienststellenteil eine „verdrängende“ Neu-
wahl der Vertrauensperson während der laufenden Amtsperiode stattfindet. Eine solche Wahl 
ist nichtig.204)

Instanzen im Kirchenrecht Nach § 56 MVG-EKG 2013 sind zu kirchenrechtlichen Entscheidungen in erster Instanz die  
Kirchengerichte und in zweiter Instanz der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland berufen. Sie entscheiden gemäß § 60 Absatz 1 MVG-EKG 2013 über alle Strei-
tigkeiten, die sich aus der Anwendung des MVG zwischen den jeweils Beteiligten ergeben.205) 

Kirchengerichtlicher 
Beschluss

Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich (§ 60 Absatz 8 MVG-EKD 2013). Auf dieser 
gesetzlichen Grundlage hat der Kirchengerichtshof in Bezug auf die angefochtene Wahl der 
Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen festgestellt, dass 
eine gerichtliche Entscheidung, durch die eine mitarbeitervertretungsrechtliche Wahl für un-
wirksam erklärt wird, rechtgestaltend und nur für die Zukunft wirkt.206)

6.5 Bundesnachrichtendienst und Militärischer Abschirmdienst

Als Dienststelle im Sinne des Kapitel 5 SGB IX (§§ 177 ff.) gelten auch Teile und Stellen des Bun-
desnachrichtendienstes, die nicht zu seiner Zentrale gehören (§ 240 Nummer 3 Satz 1 SGB IX). 
Die Regelungen zur Zusammenfassung für die Wahl zur Schwerbehindertenvertretung (§ 177 
Absatz 1 Satz 4 und 5 SGB IX) und die Regelungen zur Wahl der Stufenvertretung (§ 180 SGB IX) 
sind nicht anzuwenden. 

Einheitliche Dienststelle 
Durch das BTHG ist § 240 SGB IX um einen Absatz 2 ergänzt worden. Danach gilt der Militä-
rische Abschirmdienst als einheitliche Dienststelle. Mit dieser Neuregelung wurde die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung für den Militärischen Abschirmdienst auf eine sichere ge-
setzliche Grundlage gestellt, die den besonderen Sicherheitsbedürfnissen Rechnung trägt. Die 
Zusammenfassung von Dienststellen entfällt damit.207)
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7.1 Allgemeines zur Wahl von Stufenvertretungen 

Dort, wo nach dem Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsrecht Stufenvertretungen 
der Beschäftigten gebildet sind, ist auch für die schwerbehinderten Beschäftigten eine Stu
fenvertretung zu wählen (§ 180 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 SGB IX). Das 
Wahlverfahren ist in § 22 SchwbVWO geregelt. 

-

Sonderregelungen zu den Stufenvertretungen der schwerbehinderten Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen sowie der schwerbehinderten Richter und Richterinnen sind im Kapitel 6 
erläutert. 

Nur eine StimmeBei der Wahl der Stufenvertretung hat jede Schwerbehindertenvertretung unabhängig von der 
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten, die sie vertritt, nur eine Stimme. 

Nur zwei 
Wahlberechtigte

Sind nur zwei Wahlberechtigte zur Wahl der Stufenvertretung vorhanden, erfolgt keine Wahl 
(§ 22 Absatz 2 SchwbVWO). Vielmehr bestimmen die beiden Wahlberechtigten im beidersei
tigen Einvernehmen, wer Stufenvertretung wird; kommt eine Einigung nicht zustande, ent
scheidet das Los. 

-
-

Der Losentscheid ist durch den Wahlvorstand vorzunehmen. Die Entscheidung hierüber trifft 
der Wahlvorstand als Kollegium durch Mehrheitsentscheid, nicht der Vorsitzende allein.208) Die 
Art des Losentscheids liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wahlvorstandes. Grundsätzlich ist 
jede Methode zulässig, die ein Zufallsergebnis ermöglicht und Manipulationen ausschließt.209)

Mehr als zwei 
Wahlberechtigte

Bei mehr als zwei Wahlberechtigten ist hingegen eine Wahl zu den Stufenvertretungen auf der 
Grundlage des § 22 Absatz 1 oder Absatz 3 SchwbVWO durchzuführen, wobei es bei drei oder 
vier Wahlberechtigten auch im förmlichen Wahlverfahren ausnahmsweise ausreicht, wenn 
ein Wahlvorschlag durch einen einzigen Wahlberechtigten unterzeichnet wird (§ 22 Absatz 1 
Satz 4 SchwbVWO).210)

Neu seit 2017§ 180 Absatz 7 SGB IX wurde durch das BTHG dahingehend geändert, dass die Wahlen zu den 
Stufenvertretungen auch bei räumlich weit auseinanderliegenden Betrieben oder Dienststel
len im vereinfachten Wahlverfahren durchgeführt werden können, soweit nach § 22 Absatz 3 
SchwbVWO rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit eine Versammlung nach § 180 Absatz 8 SGB IX 
stattfindet und es weniger als 50 wahlberechtigte Schwerbehindertenvertretungen gibt.

-

211) 

Obgleich in § 180 Absatz 8 SGB IX die Konzernschwerbehindertenvertretung nicht erwähnt ist, 
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kann sie gleichermaßen in einer Versammlung gewählt werden wie die übrigen Stufenvertre-
tungen.

Entscheidung über  
förmliches und vereinfachtes 

Wahlverfahren

§ 22 Absatz 1 Satz 1 SchwbVWO sieht die schriftliche Stimmabgabe vor. Es obliegt der bisher
gewählten Stufenvertretung, nach Prüfung der Wahlvoraussetzungen zu entscheiden, ob die
Wahl auf einer Versammlung im vereinfachten Wahlverfahren oder förmlich mit schriftlicher
Stimmabgabe durchgeführt wird.

Liegen die Voraussetzungen für die Durchführung der Wahl im vereinfachten Verfahren, also 
in einer Versammlung der Wahlberechtigten vor, ist in der Einladung zu dieser Versammlung 
aber ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sie zugleich als Wahlversammlung dient. Auf die 
Wahlversammlung nach § 22 Absatz 3 SchwbVWO und die dort geplante Wahl zur Stufen-
vertretung ist durch Aushänge an den allgemein zugänglichen Stellen in den Betrieben oder 
Dienststellen der aktiv Wahlberechtigten für die Wahl der Stufenvertretung hinzuweisen. 

Förmliches 
Wahlverfahren

Spätestens sechs Wochen vor dem jeweils geltenden Wahltermin hat der Wahlvorstand ein 
Wahlausschreiben zu erlassen, das von dem oder der Vorsitzenden und mindestens einem wei-
teren Mitglied des Wahlvorstandes unterschrieben ist. Das Wahlausschreiben muss zwingend 
die in § 5 Absatz 1 Nummern 1 bis 16 SchwbVWO aufgezählten Inhalte enthalten. Gemäß 
§ 22 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 SchwbVWO ist das Wahlausschreiben vom 
Tag seines Erlasses bis zum Wahltag an einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtig-
ten zugänglichen Stellen auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten. Besteht ein
Unternehmen aus mehreren Betrieben, so ist in jedem Betrieb mit aktiv Wahlberechtigten für
die Stufenvertretung212) am selben Tag eine Kopie des Wahlausschreibens an den Wahlberech-
tigten zugänglichen Stellen auszuhängen. Der Zeitpunkt des Erlasses des Wahlausschreibens
muss mit dem Tag des Aushangs übereinstimmen, da ab diesem Zeitpunkt die sechswöchige
Frist bis zum Wahltag und die zweiwöchige Ausschlussfrist bis zum Einreichen der Wahlvor-
schläge gemäß § 6 SchwbVWO berechnet werden.

Elektronische 
Bekanntmachung

Eine elektronische Bekanntmachung des Wahlausschreibens ist – anders als bei der Betriebs-
ratswahl – im Schwerbehindertenrecht nicht vorgesehen und demnach nicht ausreichend.139) 

Berechnung 
der Fristen

Bei der Berechnung der Fristen für den Aushang des Wahlausschreibens und den Einspruch ge-
gen die Liste der Wahlberechtigten sind bundesweite Feiertage und Feiertage nach den Feier-
tagsgesetzen der Länder zu berücksichtigen.

Durchführung der Wahl 
Auf die Ausführungen zur Durchführung zum förmlichen und vereinfachten Wahlverfah
rens wird in Kapitel 4 verwiesen. 

-

Amtszeit und Rechtsstellung Hinsichtlich Amtszeit und Rechtsstellung gelten für die Stufenvertretungen die Regelungen 
für die örtliche Schwerbehindertenvertretung entsprechend (§ 180 Absatz 7 Satz 1 SGB IX). 

Passives Wahlrecht Wählbar als Stufenvertretung sind die örtlichen Schwerbehindertenvertretungen, die Gesamt
schwerbehindertenvertretungen und/oder die Bezirksschwerbehindertenvertretungen. Darü
ber hinaus kann jede oder jeder Beschäftigte gewählt werden, der einem oder einer von der 
Stufenvertretung zu betreuenden Betrieb oder Dienststelle angehört und die übrigen Wähl
barkeitsvoraussetzungen des § 177 Absatz 3 SGB IX erfüllt (§ 180 Absatz 7 SGB IX in Verbin

-
-

-
-
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dung mit § 177 Absatz 3 SGB IX). Zu beachten sind auch die Regelungen in den Personalvertre-
tungsgesetzen des Bundes und der Länder.

WahlzeitraumDie Wahl der Stufenvertretungen hängt davon ab, dass die Schwerbehindertenvertretung der 
jeweils vorangehenden Stufe stattgefunden hat. Deshalb muss der regelmäßige Zeitraum der 
Wahl nach dem in § 177 Absatz 5 Satz 1 SGB IX genannten Zeitraum liegen. § 180 Absatz 7 
SGB IX bestimmt deshalb folgende Termine:

��  Für die Wahl der Gesamt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung: 1. Dezember bis 
31. Januar

��  Für die Wahl der Konzern- und Hauptschwerbehindertenvertretung: 1. Februar bis 31. März

7.2 Wahl der Konzern- und Gesamtvertrauensperson; gesetzliche Übertragung 
der Aufgaben einer Konzern- und Gesamtschwerbehindertenvertretung 

Gesamtschwerbehinderten-
vertretung

Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder für den Geschäftsbe-
reich mehrerer Dienststellen oder für personalvertretungsrechtlich verselbstständigte Dienst-
stellen in geheimer Abstimmung (vergleiche § 6 Absatz 3 BPersVG) ein Gesamtpersonalrat ge-
wählt, wählen die Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen 
eine Gesamtschwerbehindertenvertretung (§ 180 Absatz 1 SGB IX). Für Betriebe verschiedener 
Rechtsträger, zum Beispiel verschiedene GmbHs, kann keine gemeinsame Gesamtschwerbe-
hindertenvertretung gewählt werden. Auch in einem Gemeinschaftsbetrieb nach § 1 Absatz 2 
BetrVG kann keine Gesamtschwerbehindertenvertretung gewählt werden. Um eine Gesamt-
schwerbehindertenvertretung zu bilden, müssen die einzelnen Betriebe alle zu demselben 
Unternehmen gehören.213) Wahlberechtigt bei der Wahl einer Gesamtschwerbehindertenver-
tretung sind die örtlichen Vertrauenspersonen. 

Einleitung der WahlEs ist Aufgabe der Konzernvertrauensperson, die Wahl der Gesamtschwerbehindertenver-
tretung einzuleiten, sofern noch keine Gesamtvertrauensperson gewählt ist. Der Gesamtbe-
triebs- oder Gesamtpersonalrat ist nicht befugt, zu einer Wahlversammlung der Stufenvertre-
tung nach § 22 Absatz 3 SchwbVWO einzuladen. § 22 Absatz 3 SchwbVWO verweist nicht auf 
die entsprechende Anwendung des § 19 Absatz 2 SchwbVWO und stellt eine abschließende 
Regelung dar.214) Der Gesamtbetriebs- oder Gesamtpersonalrat hat auch keinen Rechtsanspruch, 
an der Wahlversammlung beobachtend teilzunehmen.215) 

Ist eine Schwerbehindertenvertretung nur in einem von mehreren selbstständigen Betrieben 
oder in einer der mehreren gleichstufigen selbstständigen Dienststellen gewählt, nimmt sie 
die Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr (§ 180 Absatz 1 Satz 2 
SGB IX). 

Konzernschwerbehinderten-
vertretung

Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wählen die Gesamtschwer-
behindertenvertretungen eine Konzernschwerbehindertenvertretung (§ 180 Absatz 2 Satz 1 
SGB IX). Die Errichtung eines Konzernbetriebsrats ist nicht obligatorisch (§ 54 Absatz 1 Satz 1 
BetrVG in Verbindung mit § 18 Absatz 1 AktG). Ist er aber errichtet, folgt daraus zwingend die 
Wahl einer Konzernschwerbehindertenvertretung.216) 

WahlberechtigteWahlberechtigt zur Konzernschwerbehindertenvertretung sind die Gesamtschwerbehinder-
tenvertretungen (§ 180 Absatz 2 Satz 1 SGB IX). Besteht ein Konzernunternehmen nur aus 
einem Betrieb und hat keine Gesamtschwerbehindertenvertretung, ist die für diesen Betrieb 
örtlich gewählte Schwerbehindertenvertretung wahlberechtigt (§ 180 Absatz 2 Satz 2 SGB IX). 
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Eine Konzernschwerbehindertenvertretung kann nur durch Wahl (bei zwei Wahlberechtigten 
durch Einvernehmen oder Los, vergleiche § 22 Absatz 2 SchwbVWO) legitimiert werden. 

Wahl nicht möglich
Gibt es nur eine Gesamtschwerbehindertenvertretung oder nur eine einzige örtliche Schwer
behindertenvertretung im Konzern, so ist eine Wahl einer Konzernschwerbehindertenvertre
tung nicht möglich.

-
-

217)

SCHEMATISCHE ÜBERSICHT ZUR WAHLBERECHTIGUNG  
ZUR GESAMT-/KONZERNSCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

KonzernvertrauenspersonKonzernvertrauensperson

GesamtvertrauenspersonGesamtvertrauensperson

Vertrauensperson Vertrauensperson 

Vertrauensperson Vertrauensperson 

Vertrauensperson Vertrauensperson 

GesamtvertrauenspersonGesamtvertrauensperson Vertrauensperson Vertrauensperson 

Vertrauensperson Vertrauensperson 

(Gesamt-)Vertrauensperson(Gesamt-)Vertrauensperson

7

7.3 Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung 

7.3.1 Bezirksschwerbehindertenvertretung 

Mehrstufige 
Verwaltungen

In mehrstufigen Verwaltungen werden für den Bereich der sogenannten Mittelbehörden (zum 
Beispiel die Regierungspräsidenten und Oberfinanzdirektionen) Bezirkspersonalräte gewählt. 
Parallel dazu sieht § 180 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 SGB IX vor, dass auch Bezirksschwerbe
hindertenvertretungen sowie wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt werden. 

-

Wahlberechtigt zur Wahl der Bezirksschwerbehindertenvertretung sind die Vertrauensperson 
der Mittelbehörde selbst sowie die Vertrauenspersonen der der Mittelbehörde nachgeordne
ten Dienststellen. Wählbar ist jeder und jede Beschäftigte des Geschäftsbereiches, wenn die 

-
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allgemeinen Voraussetzungen für die Wählbarkeit vorliegen (vergleiche § 180 Absatz 7 Satz 1 
in Verbindung mit § 177 Absatz 3 Satz 1 SGB IX). Das Wahlverfahren richtet sich nach § 22 
SchwbVWO; auf die Ausführungen in Abschnitt 7.1 wird daher verwiesen. 

Erstmalige Wahl einer Bezirks
schwerbehindertenvertretung

-Wenn keine Bezirksschwerbehindertenvertretung gewählt ist, ist es Aufgabe der Hauptschwer
behindertenvertretung, den Wahlvorstand für die Wahl einer Bezirksschwerbehindertenver
tretung zu bestellen. 

-
-

7.3.2 Hauptschwerbehindertenvertretung 

Bereich der  
obersten Dienstbehörden

Für den Bereich oberster Dienstbehörden (zum Beispiel Ministerien, Bundesagentur für Arbeit 
und Deutsche Rentenversicherung Bund) werden Hauptpersonalräte gebildet. Dementspre-
chend sind eine Hauptvertrauensperson und wenigstens ein stellvertretendes Mitglied zu 
wählen (§ 180 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 SGB IX). 

WahlberechtigungWahlberechtigt sind die Vertrauensperson der obersten Dienstbehörde selbst sowie die Be-
zirksvertrauenspersonen des Geschäftsbereichs (§ 180 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 SGB IX). Nicht 
wahlberechtigt für die Wahl der Hauptschwerbehindertenvertretung ist die Bezirksschwerbe-
hindertenvertretung.218) Die Wahlberechtigung der Bezirksschwerbehindertenvertretung bei 
den sogenannten Bündelungsbehörden (zum Beispiel Regierungspräsidenten beziehungswei-
se Bezirksregierungen), die Aufgaben verschiedener oberster Landesbehörden ausführen, ist 
eingeschränkt. Sie besteht nur für die Wahl der Hauptschwerbehindertenvertretung bei derje-
nigen obersten Dienstbehörde, die die Dienstaufsicht über die Bündelungsbehörde hat (zum 
Beispiel bei den Regierungspräsidenten in NRW219) und Bayern: Innenministerium). 

Weniger als zehnIst die Zahl der wahlberechtigten Bezirksschwerbehindertenvertretungen niedriger als zehn, 
sind neben der für das Ministerium selbst gebildeten Schwerbehindertenvertretung und den 
Bezirksschwerbehindertenvertretungen alle Schwerbehindertenvertretungen der nachgeord-
neten Dienststellen wahlberechtigt (§ 180 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 SGB IX). Eine Bezirks-
schwerbehindertenvertretung, die gleichzeitig auch örtliche Schwerbehindertenvertretung 
der Mittelbehörde oder einer nachgeordneten Dienststelle ist, hat doppeltes Stimmrecht.220) 
Ein mehrfaches Stimmrecht einer Person kommt auch dann in Betracht, wenn sie an mehreren 
Dienststellen örtliche Vertrauensperson ist.221) Für das Wahlrecht der Schwerbehindertenver-
tretungen ist es ohne Bedeutung, ob sie eine verselbstständigte Außen- oder Nebenstelle, eine 
nur mittelbar nachgeordnete Dienststelle oder eine Dienststelle, für die eine Bezirksschwer-
behindertenvertretung gebildet ist, vertreten. § 180 Absatz 3 Satz 2 SGB IX enthält insoweit 
keine § 6 Absatz 2 Satz 1 BPersVG entsprechende Differenzierung zwischen Schwerbehinder-
tenvertretungen der unmittelbar nachgeordneten und der weiter nachgeordneten Behörden. 

Wahlrecht der  
Schwerbehinderten
vertretungen

-

Dienststellen ohne eigenen 
„Unterbau“ 

Dagegen haben Schwerbehindertenvertretungen in Dienststellen, die der obersten Dienst-
behörde ohne Zwischenschaltung einer Mittelbehörde (zum Beispiel die Finanzgerichte in 
NRW, die direkt dem Justizministerium unterstehen, aber auch die sogenannten „besonderen 
Dienststellen“ der Bundesagentur für Arbeit nach § 367 Absatz 2 Satz 2 SGB III wie etwa die 
„Zentrale Auslands- und Fachvermittlung“, die direkt der Bundesagentur für Arbeit unterste-
hen) unmittelbar unterstellt sind, bei der  Wahl zur Hauptschwerbehindertenvertretung kein 
Wahlrecht.  

Das Wahlverfahren richtet sich nach § 22 SchwbVWO; auf die Ausführungen in Abschnitt 7.1 
wird daher verwiesen. 
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Wahltermin Die regelmäßigen Wahlen der Hauptschwerbehindertenvertretungen finden im Anschluss an 
die Wahl der Bezirksschwerbehindertenvertretungen vom 1. Februar bis 31. März statt (§ 180 
Absatz 7 Halbsatz 2 SGB IX), die nächsten Regelwahlen im Jahre 2019. 

SCHEMATISCHE ÜBERSICHT ZUR WAHLBERECHTIGUNG 
ZUR HAUPTSCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

HauptvertrauenspersonHauptvertrauensperson

BezirksvertrauenspersonBezirksvertrauensperson

Vertrauensperson in 
den Mittelbehörden
Vertrauensperson in 
den Mittelbehörden

Vertrauensperson in 
den Mittelbehörden
Vertrauensperson in 
den Mittelbehörden

Vertrauensperson in 
den Mittelbehörden
Vertrauensperson in 
den Mittelbehörden

BezirksvertrauenspersonBezirksvertrauensperson Vertrauenspersonen in den 
nachgeordneten Dienstbehörden

Vertrauenspersonen in den 
nachgeordneten Dienstbehörden

Vertrauenspersonen in den 
nachgeordneten Dienstbehörden

Vertrauenspersonen in den 
nachgeordneten DienstbehördenVertrauensperson in der

obersten Dienstbehörde
Vertrauensperson in der
obersten Dienstbehörde

Vertrauenspersonen in den 
nachgeordneten Dienstbehörden

(wenn weniger als 10 Bezirks-
vertrauenspersonen)

Vertrauenspersonen in den 
nachgeordneten Dienstbehörden

(wenn weniger als 10 Bezirks-
vertrauenspersonen)
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 WAHLANFECHTUNG

Weder das SGB IX noch die Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen (SchwbVWO) ent-
halten besondere Regelungen darüber, wann eine Wahl nichtig ist oder angefochten werden 
kann. § 177 Absatz 6 Satz 2 SGB IX erklärt insoweit die Vorschriften über die Wahlanfechtung 
im Betriebsverfassungs- beziehungsweise Personalvertretungsrecht für sinngemäß anwend-
bar; daher sind die dort geltenden allgemeinen Grundsätze sowie insbesondere § 19 BetrVG, 
§ 25 BPersVG und die entsprechenden Vorschriften der Landespersonalvertretungsgesetze 
 heranzuziehen. Zu unterscheiden ist danach zwischen der Geltendmachung der Nichtigkeit 
der Wahl und der Wahlanfechtung. 

Zwei unabhängige 
Wahlverfahren

Da die Wahl der Vertrauensperson und die Wahl des stellvertretenden Mitglieds oder der stell-
vertretenden Mitglieder in zwei getrennten Wahlgängen durchgeführt werden – und daher 
jedes der beiden Wahlverfahren unabhängig vom anderen mit Fehlern behaftet sein kann –, 
kann sowohl die Wahl der Vertrauensperson wie die des stellvertretenden Mitglieds oder der 
stellvertretenden Mitglieder für sich allein auf ihre Rechtsgültigkeit hin überprüft werden. 
Wird die Wahl der Vertrauensperson erfolgreich angefochten, endet jedoch auch das Amt des 
stellvertretenden Mitglieds oder der stellvertretenden Mitglieder.222)

WahlanfechtungsverfahrenFür Klagen zur Feststellung der Nichtigkeit der Wahl und für Wahlanfechtungsklagen ist seit 
einer Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG) im Jahre 2000 sowohl im Bereich der Pri-
vatwirtschaft wie auch im Bereich des öffentlichen Dienstes ausschließlich das Arbeitsgericht 
im kostenfreien Beschlussverfahren zuständig (§ 2a Absatz 1 Nummer 3a ArbGG). Dazu gehö-
ren auch Rechtsstreitigkeiten über die Wahl der Gesamtschwerbehindertenvertretung in ent-
sprechender Anwendung des § 2a Absatz 1 Nummer 3a ArbGG.223) Zu den Kosten einer Wahl, 
die von der Dienststelle nach § 24 Absatz 2 Satz 1 BPersVG zu tragen sind, können auch die 
notwendigen außergerichtlichen Kosten eines Wahlanfechtungsverfahrens gehören.224) Die 
außergerichtlichen Kosten eines erfolgreich durchgeführten Wahlanfechtungsverfahrens sind 
„Kosten der Wahl“, die vom Arbeitgeber zu tragen sind.225) 

Beide Klagearten laufen auf die nachträgliche Überprüfung einer bereits durchgeführten Wahl 
hinaus. Als „vorbeugender Rechtsschutz“ ist daneben auch denkbar, ein fehlerhaftes Wahlver-
fahren durch einstweilige Verfügung des Gerichts zu stoppen. Diese „Notbremse“ muss jedoch 
auf absolute Ausnahmefälle beschränkt bleiben, wenn der Fehler nicht beseitigt werden kann 
und die Nichtigkeit der Wahl zur Folge hätte.226) 
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8.1 Nichtigkeit der Wahl 

Grober Verstoß Es muss ein so grober und offensichtlicher Verstoß gegen wesentliche Grundsätze des gesetzli-
chen Wahlrechts vorliegen, dass nicht einmal der Anschein einer dem Gesetz entsprechenden 
Wahl der Schwerbehindertenvertretung oder des stellvertretenden Mitglieds vorliegt.227) Solche 
Verstöße können sein:228)

Ablauf der Amtszeit
�� Wahl einer Vertrauensperson, obwohl die Amtszeit der gewählten bisherigen Schwerbehin-

dertenvertretung noch gar nicht abläuft beziehungsweise obwohl das vorzeitige Erlöschen 
des Amts noch gar nicht feststeht (zum Beispiel, weil die bisherige Vertrauensperson ihren 
Rücktritt lediglich angekündigt, aber noch nicht vollzogen hat). 

Fehlende Abstimmung über Wahlvorstand
�� Fehlende Abstimmung, wenn sich mehr als drei Personen um das Amt als Wahlvorstand 

bewerben.229) 

Ausschluss bestimmter Gruppen
�� Wahl unter bewusstem Ausschluss bestimmter Gruppen (etwa aller wahlberechtigten 

gleichgestellten Beschäftigten oder aller schwerbehinderten nicht deutschen Staatsange-
hörigen). 

Offene Stimmabgabe
�� Wahl in der Wahlversammlung durch Zuruf oder Handheben statt der vorgeschriebenen 

geheimen Stimmabgabe per Stimmzettel. Auch wenn es nur einen Wahlbewerber gibt, alle 
anwesenden Wahlberechtigten in der Wahlversammlung mit einer Wahl ohne Stimmzettel 
einverstanden sind und wenn dieser Bewerber etwa per Akklamation einstimmig gewählt 
wird, ist die Wahl nichtig, weil jede Form einer offenen Stimmabgabe die Wahl nichtig macht.

Fehler bei Stimmenauszählung
��  Das systematische Öffnen der Wahlumschläge durch den Wahlvorstand und der Abgleich 

der Stimmzettel mit den schriftlichen Erklärungen der Briefwähler begründen als eklatan-
ter Verstoß gegen den elementaren Wahlgrundsatz der geheimen Wahl die Nichtigkeit der 
Wahl, auch wenn der Verstoß keine Auswirkungen auf das Wahlergebnis hatte.230)

Wahl außerhalb des  Wahlzeitraums
��  Wahl außerhalb des regelmäßigen Wahlzeitraums, ohne dass einer der Ausnahmefälle des 

§ 177 Absatz 5 Satz 2 SGB IX vorgelegen hat. 
��  Wenn im Wahlausschreiben für einen Wahlvorschlag Stützunterschriften von 22 Prozent 

der Wahlberechtigten verlangt werden.231) 

Mehrere Verstöße Liegen mehrere Verstöße gegen Wahlvorschriften vor, von denen keiner für sich genommen zur 
Nichtigkeit der Wahl führt, kann sich auch aus einer Gesamtwürdigung der einzelnen Verstöße 
nicht ergeben, dass die Wahl nichtig ist.232)

Recht zur Feststellung der 
Nichtigkeit der Wahl

Die Nichtigkeit der Wahl kann von jedermann, zu jeder Zeit und in jeder Form geltend gemacht 
werden, sofern ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung besteht; auf die formellen 
Voraussetzungen einer Wahlanfechtung gemäß § 19 BetrVG, § 25 BPersVG kommt es nicht 
an. Auch wenn die Nichtigkeit keiner förmlichen gerichtlichen Feststellung bedarf, ist es aus 
Gründen der Rechtssicherheit zu empfehlen, eine entsprechende Feststellungsklage beim Ar-
beitsgericht einzureichen. Das erforderliche rechtliche Interesse wird zum Beispiel den Wahl-
berechtigten, dem unterlegenen Wahlbewerber und dem Arbeitgeber zugebilligt; wegen ihrer 

8

https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__19.html


91ZB  SPEZIAL SBV WAHL 2018

NICHTIGKEIT DER WAHL UND WAHLANFECHTUNG  

personalvertretungs- beziehungsweise betriebsverfassungsrechtlichen Stellung gilt dies auch 
für die Personal- und Betriebsräte.233) Mangels Einbindung der Gewerkschaften in die Wahlen 
der Schwerbehindertenvertretungen durch das SGB IX besitzen sie keine Befugnis, die Feststel-
lung der Nichtigkeit einer solchen Wahl beim Arbeitsgericht zu beantragen.234)

8.2 Wahlanfechtung 

Anfechtungsgründe

Die Wahl der Vertrauensperson und/oder des stellvertretenden Mitglieds kann entsprechend 
§ 19 BetrVG und § 25 BPersVG angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften 
über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine Be-
richtigung nicht erfolgt ist. Anfechtungsgründe sind zum Beispiel: 

Ein Betrieb
Wahl mehrerer Schwerbehindertenvertretungen für einzelne Betriebsteile, obwohl es sich 
um einen einheitlichen Betrieb handelt.235) Dabei ist es erforderlich, dass die Wahl aller dieser 
Schwerbehindertenvertretungen angefochten wird; die Anfechtung der Wahl nur einer der 
mehreren Schwerbehindertenvertretungen ist unzulässig und reicht nicht aus, um die Ungül-
tigkeit der Wahl für all diese Vertrauenspersonen herbeizuführen.236) 

Auslegung der WählerlisteDie Liste der Wahlberechtigten wird entgegen § 3 Absatz 2 SchwbVWO nicht an geeigneter 
Stelle oder nicht in allen in verschiedenen Orten in Deutschland gelegenen Betriebsstätten, 
in denen schwerbehinderte und/oder gleichgestellte Wahlberechtigte tätig sind, zur Einsicht 
ausgelegt.237) 

Einsicht in WählerlisteEin wesentlicher Verstoß gegen Verfahrensvorschriften liegt vor, wenn in einem Betrieb, in 
dem auch nachts gearbeitet wird, die Wählerliste nur jeweils drei Stunden vormittags am Ar-
beitsplatz eines Mitglieds des Wahlvorstandes eingesehen werden kann.238) 

Änderung der WählerlisteDie Änderungen der Wählerliste am Wahltag durch den Wahlvorstand ist ein Anfechtungs-
grund. Der Wahlvorstand kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Liste der Wahlberechtigten 
nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten oder bei Eintritt oder Ausscheiden eines 
Wahlberechtigten bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe berichtigen oder ergänzen 
(§ 4 Absatz 3 SchwbVWO).

WahlausschreibenDas Wahlausschreiben wird nur in einzelnen und nicht in allen Betriebsstätten des Betriebs 
mit schwerbehinderten Wahlberechtigten ausgehängt.239) Verspäteter Aushang des Wahlaus-
schreibens nicht bereits am Tag seines Erlasses.240) 

Informationen nur in 
deutscher Sprache

Fehlen einer Information ausländischer Wahlberechtigter, die der deutschen Sprache nicht 
mächtig sind. Nach § 2 Absatz 5 SchwbVWO muss der Wahlvorstand dafür Sorge tragen, dass 
ausländische Wahlberechtigte rechtzeitig über das Wahlverfahren, die Aufstellung der Liste 
der Wahlberechtigten, die Wahlvorschläge, den Wahlvorgang und die Stimmabgabe in geeig-
neter Weise unterrichtet werden.241) 

RechtsschutzinteresseDas Rechtsschutzinteresse für die Anfechtung der Wahl einer Schwerbehindertenvertretung 
entfällt mit Ablauf ihrer Amtszeit, denn eine die Wahl für unwirksam erklärende gerichtliche 
Entscheidung könnte sich für die Beteiligten nicht mehr auswirken, da die erfolgreiche Anfech-
tung der Wahl nach § 177 Absatz 6 Satz 2 SGB IX in Verbindung mit § 19 BetrVG nur für die 
Zukunft wirkt.242)
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Wahlvorstand Unvollständige Besetzung des Wahlvorstandes am Wahltag.243) Anders als bei der Betriebsrats-
wahl ist für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung keine dem § 16 Absatz 1 Satz 2 BetrVG 
entsprechende Möglichkeit zur Erhöhung der Mitgliederzahl des Wahlvorstandes vorgesehen. 
Damit führt die Einsetzung eines zu großen Wahlvorstandes regelmäßig zur Anfechtbarkeit 
der Wahl.244) 

Grundsatz der 
geheimen Wahl

Der Grundsatz der geheimen Wahl erfordert, dass der Wahlvorstand geeignete Vorkehrungen 
für die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel trifft. Dies erfordert das Aufstellen von 
Wandschirmen oder Trennwänden, solange nicht in einem überwachbaren Nebenraum ge-
wählt wird. Entscheidend ist nicht, ob der Wähler tatsächlich beobachtet worden ist, sondern 
ob er subjektiv die Überzeugung haben konnte, unbeobachtet zu sein.245) Wahl auf der jährli-
chen Versammlung der schwerbehinderten Menschen (§ 178 Absatz 6 SGB IX) ohne vorherige 
Ankündigung.246) Verwendung von Stimmzetteln, die nicht mit den Bewerbernamen versehen 
sind.247)

Art der Bekanntmachung Der Aushang des Wahlausschreibens zur Konzernschwerbehindertenvertretung in nur einem 
Betrieb des Konzerns verstößt gegen § 22 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 SchwbV-
WO. Da § 5 Absatz 2 SchwbVWO nur den Aushang des Wahlausschreibens vorsieht, stellt die 
Versendung des Wahlausschreibens per Rundmail keine ausreichende Bekanntmachung dar. 
Gleiches gilt für die Veröffentlichung des Wahlausschreibens auf der Website im Intranet, im 
Extranet oder Internet der Konzernschwerbehindertenvertretung.248)

Der Wahlvorstand gewährt Wahlbewerbern oder Dritten Einsicht in die mit Stimmabgabever-
merken versehene Wählerliste während des noch laufenden Wahlverfahrens (= Verstoß gegen 
die Freiheit der Wahl und gegen den ungeschriebenen Grundsatz der Chancengleichheit).249)

Eine gegenüber dem Wahlausschreiben zeitlich vorgezogene Stimmenauszählung, ohne dass 
vorher Ort und Zeitpunkt dieser vorgezogenen Stimmenauszählung öffentlich im Betrieb be-
kannt gemacht worden sind. Dies gilt auch, wenn der Wahlvorstand hierbei vollzählig versam-
melt ist mangels Betriebsöffentlichkeit der Sitzung.250)

Bekanntgabe von Ort und 
Zeitpunkt der Öffnung

Bei generell angeordneter Briefwahl für alle Betriebsstätten müssen Ort und Zeitpunkt der 
Öffnung der Freiumschläge (= Wahlbriefe) im Voraus vom Wahlvorstand öffentlich bekannt 
gegeben werden. Die Freiumschläge dürfen daher entgegen teils verbreiteter Praxis nicht ohne 
vorherige Bekanntmachung geöffnet werden. Wahlvorstände sind daher gut beraten, wenn sie 
höchst vorsorglich mit der Bekanntgabe der Angaben zur Stimmenauszählung im Wahlaus-
schreiben zugleich auch über Ort und Zeit der Öffnung der Freiumschläge und der Prüfung der 
Briefwahlunterlagen informieren.251)

Eine schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl) mittels eines Freiumschlags, der entgegen § 11 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 SchwbVWO nicht vom Wahlvorstand oder einem Wahlhelfer mit 
Namen und Anschrift des Wählers versehen worden ist, ist unwirksam.252)

Fehlerhafte Briefwahlunterlagen, wenn die Freiumschläge nicht ausreichend frankiert sind, 
soweit es für das Wahlergebnis theoretisch und abstrakt relevant ist.253)

Stützunterschriften Stützunterschriften auf losen Blättern lassen sich nicht zweifelsfrei einem Wahlvorschlag zu-
ordnen und bilden mit diesem keine einheitliche Urkunde.254)

Zusammenfassung von 
Gerichten

Auch bei der Zusammenfassung von Gerichten muss – ebenso wie bei der Zusammenfassung 
sonstiger Dienststellen – das gesetzliche Merkmal der „räumlichen Nähe“ erfüllt sein.255)
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Falsches WahlverfahrenEine örtliche Schwerbehindertenvertretung eines Betriebs wird im vereinfachten Wahlverfah-
ren nach § 177 Absatz 6 Satz 3 SGB IX gewählt, obwohl dem Betrieb 50 oder mehr wahlberech-
tigte schwerbehinderte Menschen angehören.256)

Mehrere BetriebsteileWird die Schwerbehindertenvertretung eines aus mehreren Teilen bestehenden Betriebs in ei-
ner Wahlversammlung gewählt, obwohl die Betriebsteile räumlich weit auseinanderliegen, ist 
die Wahl anfechtbar.257)

Einsicht in Wählerliste
Der Wahlvorstand gewährt den wahlberechtigten schwerbehinderten Beschäftigten keine voll-
ständige Einsicht in die Wählerliste, sondern nur auszugsweise in einen Teil der Wählerliste.258)

Zahl der StimmzettelDie Wahl ist insoweit anfechtbar, als die Zahl der in den Wahlurnen befindlichen Stimmzet-
tel nicht mit der Zahl der Stimmabgabevermerke in der Wählerliste übereinstimmt und die 
Differenz so groß ist, dass sie das Ergebnis der Wahl der Vertrauensperson oder der Wahl be-
ziehungsweise der Reihenfolge der stellvertretenden Mitglieder der Schwerbehindertenver-
tretung beeinflussen kann.259)

Herstellung der 
Öffentlichkeit

Zur Wahrung des Grundsatzes der Öffentlichkeit bei der Auszählung der Stimmen und der 
Feststellung des Ergebnisses durch den Wahlvorstand reicht es nicht aus, dass der Vorgang im 
Großen und Ganzen beobachtet werden kann. Es muss von der Öffentlichkeit beispielsweise 
nachvollzogen werden können, ob der Stimmzettel ein Kreuz enthält und ob dies in der Strich-
liste vermerkt wird.260)

Isolierte Anfechtung 
der Wahl

Die Wahlen der Vertrauensperson und der stellvertretenden Mitglieder können isoliert ange-
fochten werden. Auf diesen Grundsatz aufbauend hat das BAG nunmehr in seiner Entschei-
dung klargestellt, dass bereits der beim Arbeitsgericht einzureichende Anfechtungsantrag klar 
zwischen den beiden Wahlen differenzieren muss. Sollen also sowohl die Wahl der Vertrauens-
person als auch die der stellvertretenden Mitglieder angefochten werden, muss dies bereits in 
der Zwei-Wochen-Frist im Anfechtungsschriftsatz deutlich zum Ausdruck gebracht werden.261)

Anfechtung binnen  
zwei Wochen

Die Anfechtung ist allerdings ausgeschlossen, wenn das Wahlergebnis durch den Verstoß 
nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Im Gegensatz zur Geltendmachung der Nich-
tigkeit der Wahl ist ihre Anfechtung von einigen förmlichen Voraussetzungen abhängig: Die 
Anfechtung ist fristgebunden. Sie muss gemäß § 19 BetrVG binnen zwei Wochen erklärt wer-
den. Fristbeginn ist sowohl im Betriebsverfassungs- wie im Personalvertretungsrecht der Tag 
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch Aushang durch den Wahlvorstand nach § 15 
SchwbVWO; unter Wahlergebnis sind dabei alle in § 13 Absatz 4 Satz 2 SchwbVWO aufgeführ-
ten Angaben zu verstehen.262) 

Fehlerhafte WählerlisteWer bewusst keinen Einspruch gegen die Richtigkeit einer fehlerhaften Wählerliste eingelegt 
hat, obwohl er es gekonnt hätte, verliert sein Anfechtungsrecht jedenfalls bezüglich der Män-
gel der Wählerliste. Er kann dann derartige Wahlfehler im Anfechtungsverfahren nicht mehr 
als Unwirksamkeitsgründe geltend machen.263) Anders sieht es aus mit dem Recht auf Anfech-
tung der Wahl. Das Recht, einen Wahlanfechtungsantrag zu stellen, kann nicht von einem vor-
herigen fristgerechten Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten abhängen. Eine dahin-
gehende Rechtsfolge hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen.264)

Besondere FristenBesondere Fristen gelten nach § 25 BPersVG im Bereich des Bundespersonalvertretungsgeset-
zes (zwölf Arbeitstage) sowie nach einigen Landespersonalvertretungsgesetzen, wo auf Ar-
beitstage oder Kalendertage abgestellt wird (siehe Wahlkalender). Arbeitstage sind hier die 
Tage von Montag bis Freitag, ausschließlich der gesetzlichen Feiertage. 
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Anfechtungsberechtigte
Die Wahl der Schwerbehindertenvertretung kann nicht von jedermann angefochten werden, 
der Betroffene muss vielmehr zum Kreis der Anfechtungsberechtigten gehören. Dazu zählen 
gemäß § 19 BetrVG, § 25 BPersVG drei oder mehr Wahlberechtigte sowie der Arbeitgeber.265)

Beteiligung der 
Gewerkschaften

Anders als das Betriebsverfassungs- beziehungsweise Personalvertretungsrecht sehen jedoch 
weder das SGB IX noch die SchwbVWO an irgendeiner Stelle eine Beteiligung der Gewerkschaf-
ten bei der Wahl der Schwerbehindertenvertretung vor; sie sind daher nicht als berechtigt an-
zusehen, die Wahl anzufechten.266) Vor diesem Hintergrund irritiert die Entscheidung des BAG 
vom 23. Juli 2014. In dieser wird nämlich die fehlende Notwendigkeit einer persönlichen Be-
schwerde bei der Wahlanfechtung durch drei Wahlberechtigte gerade mit dem Anfechtungs-
recht der Gewerkschaften begründet. Dies zeige, dass bei einer Wahlanfechtung das Allge-
meininteresse an der Ordnungsmäßigkeit der Wahl im Vordergrund stehe. Dabei betont das 
BAG, dass die Erwägung auch für die Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen und deren 
Stellvertreter gelte.267)

Wahlberechtigung bei 
Anfechtung

Die Wahlberechtigung eines die Wahl zur Schwerbehindertenvertretung anfechtenden Be-
schäftigten muss nur zum Zeitpunkt der Wahl gegeben sein. Ein späterer Wegfall der Wahlbe-
rechtigung durch Ausscheiden aus dem Betrieb nimmt dem Beschäftigten die Anfechtungs-
befugnis nicht. Nur wenn sämtliche die Wahl anfechtenden Beschäftigten aus dem Betrieb 
ausscheiden, führt dies zur Unzulässigkeit des Antrags, da für die Fortführung des Wahlan-
fechtungsverfahrens in diesem Fall kein Rechtsschutzbedürfnis mehr besteht.268)

Betriebs- und Personalräte Betriebs- und Personalräte haben – anders als bei gerichtlichen Nichtigkeitsfeststellungsver-
fahren – kein Anfechtungsrecht.269) Eine Wahlanfechtung gehört nach ständiger Rechtspre-
chung nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Personalvertretung.270)

Ablauf der 
Wahlanfechtungsfrist

Das BetrVG (§ 24 Absatz 1 Nummer 6) und die Personalvertretungsgesetze (zum Beispiel § 29 
Absatz 1 Nummer 7 BPersVG) räumen die Möglichkeit ein, auch noch nach Ablauf der Frist 
für die Wahlanfechtung gerichtlich die Nichtwählbarkeit eines Betriebs- oder Personalratsmit-
glieds im Zeitpunkt seiner Wahl feststellen zu lassen. Eine dementsprechende ausdrückliche 
Vorschrift kennt das SGB IX nicht. Wie der Umstand zeigt, dass dieses Verfahren zur Feststel-
lung der Nichtwählbarkeit nicht in den einschlägigen Wahlanfechtungsvorschriften (§ 19 Be-
trVG, § 25 BPersVG) geregelt ist, sondern stets im Abschnitt „Amtszeit des Betriebs- oder Per-
sonalrats“, gehört es nicht zur eigentlichen Wahlanfechtung. Es ist daher davon auszugehen, 
dass die Verweisung des § 177 Absatz 6 Satz 2 SGB IX auf die Vorschriften über die Wahlanfech-
tung im Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsrecht dieses besondere Feststellungs-
verfahren nicht umfasst. Im Bereich des SGB IX ist es daher nicht möglich, nach Ablauf der 
Wahlanfechtungsfrist noch eine gerichtliche Feststellung über die Nichtwählbarkeit der Ver-
trauensperson beziehungsweise ihrer stellvertretenden Mitglieder bezogen auf den Zeitpunkt 
der Wahl zu beantragen.271)

8.3 Vorläufiger Rechtsschutz 

Dauer des 
Anfechtungsverfahrens

Ein Wahlanfechtungsverfahren hat in der Praxis vor allem einen Nachteil: Das gerichtliche 
Verfahren dauert lange, in der Regel etliche Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis eine letzt-
instanzliche und damit rechtskräftige Entscheidung vorliegt. Dies besonders dann, wenn das 
Erstgericht keine Sprungrechtsbeschwerde zulässt. In dieser Zeit ist eine rechtswidrig gewählte 
Schwerbehindertenvertretung im Amt.272) Unter Umständen kann diese Schwerbehinderten-
vertretung über die Rechtsmittelverfahren sogar erreichen, dass über die Wahlanfechtung bis 
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NICHTIGKEIT DER WAHL UND WAHLANFECHTUNG  

zum Ablauf der regulären Amtsperiode nicht entschieden ist und sich das Verfahren damit 
erledigt. 

Einstweilige VerfügungEine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist die Beantragung einer einstweiligen Verfügung, zum 
Beispiel gegen eine unerlaubte Einflussnahme auf die Wahl durch Kandidaten, Arbeitgeber, 
Verleihbetrieb, Betriebs- oder Personalräte sowie Gewerkschaften. § 85 Absatz 2 ArbGG sieht 
die einstweilige Verfügung für das arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren vor. 

Wahlabbruch und 
Neuwahlen

Im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes können einzelne Maßnahmen des Wahlvorstandes 
korrigiert werden (vergleiche Abschnitt 8.1). Als weitreichende Maßnahme kann auch ein 
Wahlabbruch, verbunden mit der unverzüglichen Einleitung von Neuwahlen, verfügt werden. 
Dies wird allerdings nur in Betracht kommen, wenn der Fehler so schwerwiegend ist, dass 
er zur Nichtigkeit führt.273) Nicht möglich ist hingegen die Aussetzung der Wahl bis zur Klä-
rung einer streitigen Rechtsfrage; Ziel des vorläufigen Rechtsschutzes ist es, möglichst schnell 
Rechtssicherheit herbeizuführen und nicht für lange Zeit einen Zustand ohne eine gewählte 
Schwerbehindertenvertretung zu schaffen.274)

AntragsberechtigteAntragsberechtigt für eine einstweilige Verfügung sind dieselben Personen, die auch berech-
tigt wären, ein gerichtliches Nichtigkeitsfeststellungsverfahren zu beantragen. Ein Verfügungs-
grund ist regelmäßig gegeben, da die Angelegenheit wegen des laufenden Wahlverfahrens 
stets eilbedürftig ist. Ist die Wahl der Schwerbehindertenvertretung beendet, kommt vorläu-
figer Rechtsschutz nicht mehr in Betracht. Dann ist nur noch eine Wahlanfechtung möglich.

8
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9  FORMULARE 

9.1 Formulare für das förmliche Wahlverfahren – Kopiervorlagen 

Gleichzeitige Wahl Die Texte der Formulare gehen von dem Normalfall aus, dass die Vertrauensperson und das 
stellvertretende Mitglied oder die stellvertretenden Mitglieder gleichzeitig gewählt werden. 
Für die Nachwahl von stellvertretenden Mitgliedern gemäß § 17 SchwbVWO und bei generell 
angeordneter Briefwahl gemäß § 11 Absatz 2 SchwbVWO müssen sie entsprechend verändert 
werden.

Anpassung der 
Formulare

Auch für die Wahl der Stufenvertretungen gemäß § 22 SchwbVWO sowie bei den Wahlen nach 
Kirchenrecht oder bei Wahlen von Soldatinnen und Soldaten in Dienststellen und militärischen 
Einheiten der Bundeswehr – gemäß § 177 Absatz 4 SGB IX – müssen die Formulare entspre
chend angepasst werden, da zum Beispiel im Kirchenrecht der staatliche Begriff „Schwerbe
hindertenvertretung“ anders als im SGB IX regelmäßig nicht verwendet wird.

-
-

Notwendige Änderungen  
in Word

Sämtliche Formulare finden Sie auch auf der Website der BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen im Word-Format, da dieses Format eine sehr ein
fache und schnelle Anpassung im Falle notwendiger Änderungen der Formulare zulässt und 
zudem auch die Einträge in den Formularen digital gespeichert werden können ➜ 
www.integrationsaemter.de/wahlformulare 

-

SBV WAHL

20187
FORMULARE ONLINE 

Alle Formulare in dieser ZB SPEZIAL als Word-Dokumente 
zum Bearbeiten und Ausdrucken:

www.integrationsaemter.de/wahlformulare
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FORMULARE
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_________________________
(Name, Vorname)

Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen

(Ort)
, den _______________________________________________ 

BESTELLUNG DES WAHLVORSTANDES
für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung

der schwerbehinderten Menschen

Spätestens*) am ____________ läuft meine Amtszeit als Vertrauensperson ab. 
Gemäß § 1 Absatz 1 Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen bestelle ich 
zum Vorsitzenden des Wahlvorstandes

Frau/Herrn
_____________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Abteilung, Telefon)

Stellvertretende/r Vorsitzende/r: 
Frau/Herr

_____________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Abteilung, Telefon)

und zu weiteren Mitgliedern des Wahlvorstandes 

Frau/Herrn
_____________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Abteilung, Telefon)

Ersatzmitglied: 
Frau/Herr

_____________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Abteilung, Telefon)

und Frau/
Herrn

_____________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Abteilung, Telefon)

Ersatzmitglied: 
Frau/Herr

_____________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Abteilung, Telefon)

_____________________________________________
(Unterschrift)

Verteiler:
1) Mitglieder des Wahlvorstandes mit der Bitte, die Annahme des Amtes zu bestätigen; 

nach Bestätigung der Annahme:
2) Arbeitgeber/in zur Kenntnis
3) Betriebsrat/Personalrat zur Kenntnis
4) Vertrauensperson 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen! – § 1 Absatz 1 SchwbVWO –

SBV Wahl 2018
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FORMULARE
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Der Betriebsrat/Personalrat oder*):
1.
2.
3.

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
(Name, Vorname, Abteilung, Telefon) 

als Wahlberechtigte

______________________
(Ort)

, den ____________

ausgehängt am __________________________ 
an folgender Stelle: _______________________ 
_______________________________________

abgenommen am _________________________

An alle schwerbehinderten und  
gleichgestellten Beschäftigten:

EINLADUNG ZUR WAHL DES WAHLVORSTANDES

für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Menschen

Alle im Betrieb/in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten Menschen laden wir hiermit gem. 
§ 1 Absatz 2 Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen ein zu einer

VERSAMMLUNG

 am ____________, ____________ Uhr

in ______________________________

In dieser Versammlung soll der Wahlvorstand mit Vorsitzendem und jeweils ein Stellvertreter gewählt werden, um 
die Wahl einer Schwerbehindertenvertretung vorzubereiten und durchzuführen.

Bitte bringen Sie Ihren Schwerbehindertenausweis oder Ihren Gleichstellungsbescheid mit. Den Arbeitsausfall und  
ggf. Fahrtkosten, die durch die Teilnahme an dieser Versammlung entstehen, muss gemäß § 177 Absatz 6  
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 20 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz (bzw. Personal-
vertretungsrecht) der Arbeitgeber tragen.

_____________________________________________
(Unterschrift/en)

Verteiler:
1) Aushang
2) Arbeitgeber/in zur Kenntnis
3) Betriebsrat/Personalrat
4) Wahlvorstand

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

– § 1 SchwbVWO –
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FORMULARE
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_____________________________________
(Name, Vorname

(Abteilung, Telefon)

(Ort)
den 

)

_____________________________________

ANNAHME DES AMTES ALS WAHLVORSTAND
für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung

Ich nehme das Amt als stellvertretender/Vorsitzender/Ersatzmitglied*) des Wahlvorstandes an.

_____________________________________________
( )Unterschrift

Verteiler:
1) Vertrauensperson oder die zur Versammlung der Wahlberechtigten Einladenden
2) Wahlvorstand

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

SBV Wahl 2018
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FORMULARE
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SBV Wahl 2018

Der Wahlvorstand für die Wahl  
der Schwerbehindertenvertretung Ort

den

SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 

______________________,  _________ 
( ) 

1. Die Sitzung des Wahlvorstandes fand

am  von  bis statt.____________  ____________ ____________ 

2. An der Sitzung nahmen teil:

3. Der Wahlvorstand beschloss:

 _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________ ____________________________________________ 
( ) ( ) Unterschrift des Vorsitzenden Unterschrift eines weiteren Mitglieds

Verteiler: 
Wahlvorstand 

– § 2 Absatz 2 SchwbVWO –
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FORMULARE
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SBV Wahl 2018

Der Wahlvorstand für die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung 

________________________, den___________ 
 (Ort) 

erlassen und ausgehängt am ________________ 
(Datum) 

an folgender Stelle: ________________________ 
________________________________________ 
abgenommen am __________________________ 

(Datum) 

AUSLEGUNG DER LISTE DER WAHLBERECHTIGTEN

Die für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung wahlberechtigten schwerbehinderten und gleichgestellten Men
schen sind in einer Liste aufgeführt. Die Liste besteht einschließlich dieses Deckblattes aus insgesamt 
sicher miteinander verbundenen Blättern. Die Liste liegt (Ort der Auslegung der Liste angeben) zur 
Einsichtnahme aus. 

-
_________ 

_________ 

Berechtigt zur Einsichtnahme in die Wählerliste ist jeder Wahlberechtigte sowie jeder Beschäftigte, der ein berech
tigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft macht. Sie können innerhalb von zwei Wochen seit 
Erlass des Wahlausschreibens am , also bis zum , beim Wahlvorstand schriftlich Einspruch 
gegen die Richtigkeit der Liste der Wahlberechtigten einlegen (zum Beispiel, wenn ein Wahlberechtigter nicht in 
der Liste der Wahlberechtigten eingetragen ist oder wenn ein nicht Wahlberechtigter eingetragen ist). Zusammen 
mit der Liste der Wahlberechtigten liegt auch die Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen zur Einsicht aus. 

-

_________ _________

Unterschrift des  
Vorsitzenden

____________________________          __________________________          ___________________________ 
(

) 
(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds) 

(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds) 

Verteiler: 
1) Aushang dieses Formulars
2) Auslegung dieses Formulars mit Liste und Wahlordnung
3) Wahlvorstand

– § 3 SchwbVWO –
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LISTE DER WAHLBERECHTIGTEN BLATT 

Lfd. 
Nr. 

Familienname 
(in alphabetischer Reihen

folge) 
-

Vorname Bei Namens
gleichheit:  

Geburtsdatum 

- Betrieb/ 
Dienststelle 

Unterlagen für schriftliche Stimmabgabe Stimmabgabe Berichtigungen 
Ergänzungen 
Bemerkungen 

Lt. Beschluss 
des Wahlvor
standes am 

-
Ausgehändigt am  Übersandt am persönlich schriftlich 

– § 3 SchwbVWO –
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FORMULARE
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Der Wahlvorstand für die Wahl   
der Schwerbehindertenvertretung

__________________________, den___________ 
  (Ort)

erlassen und ausgehängt am _________________
  (Datum)

an folgender Stelle/an folgenden Stellen: 
_________________________

_________________________________________
abgenommen am __________________________ 

(Datum)

WAHLAUSSCHREIBEN
für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung

am ________________________

1. Zum Wahlvorstand wurden bestellt/gewählt *)
Frau/Herr _______________________________________________ als Vorsitzende(r)
Frau/Herr _______________________________________________ als weiteres Mitglied
Frau/Herr _______________________________________________ als weiteres Mitglied

(Name, Vorname, Abteilung, Telefon)

2. Wählbar als Vertrauensperson oder als stellvertretendes Mitglied ist jeder im Betrieb/in der Dienststelle nicht
nur vorübergehend Beschäftigte, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und dem Betrieb/der
Dienststelle seit mindestens 6 Monaten angehört. Auch nicht selbst schwerbehinderte Beschäftigte sind wähl
bar. Wer kraft Gesetzes dem Betriebsrat/Personalrat/Richterrat/Staatsanwaltsrat*) nicht angehören kann, ist
nicht wählbar.

-

3. Wahlberechtigt sind alle im Betrieb/in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten und gleichgestellten
Menschen. Sie können aber nur dann wählen, wenn sie in die Liste der Wahlberechtigten eingetragen sind.
Einsprüche gegen die Richtigkeit der Liste der Wahlberechtigten können nur innerhalb von zwei Wochen seit
dem Erlass dieses Wahlausschreibens, also spätestens bis zum _____________________ schriftlich beim
Wahlvorstand eingelegt werden.

4. Die Liste der Wahlberechtigten und die Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen liegen seit dem
________________ an jedem Arbeitstag bis zum Abschluss der Stimmabgabe jeweils von ________________
bis ________________ Uhr an folgendem Ort zur Einsichtnahme aus: _________________
__________________

5. Zu wählen sind die Vertrauensperson und _____________________ stellvertretende/s Mitglied/er. Vertrauens-
person und stellvertretende Mitglieder werden in zwei getrennten Wahlgängen gewählt.

6. Wir bitten die Wahlberechtigten, innerhalb von zwei Wochen seit dem Erlass dieses Wahlausschreibens, also
spätestens am _____________ schriftliche Wahlvorschläge beim Wahlvorstand einzureichen. Nach diesem
Termin eingehende Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Zur Wahl stehen nur die Bewerber, die in einem gültigen Wahlvorschlag vorgeschlagen worden sind.

Aus den Wahlvorschlägen muss sich eindeutig ergeben, wer als Vertrauensperson und wer als stellvertre-
tendes Mitglied vorgeschlagen wird; für beide Ämter kann dieselbe Person vorgeschlagen werden. Jeder
Bewerber kann nur in einem Wahlvorschlag benannt werden, es sei denn, dass sie/er in einem Wahlvor-
schlag als Vertrauensperson und im anderen als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen wird. Jeder
Wahlberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag für die Vertrauensperson und einen Wahlvorschlag für das
stellvertretende Mitglied unterzeichnen. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens ____________ Wahlbe-
rechtigten unterzeichnet sein und muss Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung
sowie erforderlichenfalls Betrieb oder Dienststelle der Bewerber angeben. Dem Wahlvorschlag ist die schrift-
liche Zustimmung der Bewerber im Original unterschrieben beizufügen. Auch die Stützunterschriften müssen
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FORMULARE
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SBV Wahl 2018

im Original vorgelegt werden.

Formulare für Wahlvorschläge sind beim Wahlvorstand erhältlich; die Benutzung der Formulare ist aber nicht 
zwingend erforderlich.

Die Namen der Bewerber aus gültigen Wahlvorschlägen werden nach Ablauf der Frist zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen bis zum Abschluss der Stimmabgabe an der gleichen Stelle wie dieses Wahlausschreiben 
ausgehängt.

7. Die Stimmabgabe findet statt
am  _______________________________

von _____________ bis _____________Uhr

in    _______________________________

*)  Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl an der persönlichen Stimmabgabe verhindert sind, können ihr
Wahlrecht schriftlich ausüben. Auf ihr Verlangen hat ihnen der Wahlvorstand die erforderlichen Unterlagen 
auszuhändigen oder zu übersenden.

*)  Der Wahlvorstand hat generelle schriftliche Stimmabgabe beschlossen. Die schriftliche Stimmabgabe (Brief-
wahl) findet statt am _______________, __________ Uhr, in __________________________.

*)  Wahlvorstand hat schriftliche Stimmabgabe beschlossen für ____________________________.

8. Die öffentliche Sitzung des Wahlvorstandes zur Auszählung der Stimmen und Feststellung des Wahlergebnis-
ses findet statt
am ________________________, ____________ Uhr, in __________________________________________

9. Einsprüche, Wahlvorschläge, Anträge auf Briefwahl (schriftliche Stimmabgabe) und sonstige Erklärungen sind
an den Wahlvorstand zu richten. Der Wahlvorstand ist an Arbeitstagen zu erreichen
von ____________ bis ____________ Uhr

in __________________________________________, Tel.: ___________________________________

_____________________________   ____________________________   ____________________________
(Unterschrift des 

Vorsitzenden)
(Unterschrift eines 
weiteren Mitglieds)

(Unterschrift eines 
weiteren Mitglieds)

Verteiler:
1) Aushang
2) Arbeitgeber/in zur Kenntnis
3) Betriebsrat/Personalrat zur Kenntnis
4) Wahlvorstand

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

– § 5 SchwbVWO – 
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FORMULARE
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Der Wahlvorstand für die Wahl 
der Stufenvertretung  

      __________________ , den      ______  
  (Ort) 

erlassen und ausgehängt am       ___________  
 (Datum) 
an folgender Stelle/an folgenden Stellen:  

      __________________________  
        __________________________________  
 abgenommen am       ____________________  
     (Datum) 

 
 

WAHLAUSSCHREIBEN 
für die Wahl der Stufenvertretung 

(Gesamtschwerbehindertenvertretung, Bezirksschwerbehindertenvertretung, 

Konzernschwerbehindertenvertretung, Hauptschwerbehindertenvertretung*) 

am       ___________________  

 
1. Zum Wahlvorstand wurden bestellt/gewählt *) 

Frau/Herr  als Vorsitzende(r) 
Frau/Herr  als weiteres Mitglied  
Frau/Herr 

      ___________________________________________
      ___________________________________________
      ___________________________________________ als weiteres Mitglied 

                             (Name, Vorname, Abteilung, Telefon) 

2. Wählbar als Gesamt-, Bezirks-, Konzern-, Hauptschwerbehindertenvertretung*) oder als stellvertretendes 
Mitglied ist jeder nicht nur vorübergehend Beschäftigte, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und 
einem von der Stufenvertretung zu betreuenden Betrieb oder Dienststelle seit mindestens 6 Monaten ange-
hört. Auch nicht selbst schwerbehinderte Beschäftigte sind wählbar. Wer kraft Gesetzes dem 
Gesamtbetriebsrat/Gesamtpersonalrat, Bezirkspersonalrat, Konzernbetriebsrat, Hauptpersonalrat, 
Gesamtrichterrat/Gesamtstaatsanwaltsrat*) nicht angehören kann, ist nicht wählbar. 

3. Wahlberechtigt sind für die Wahl der Gesamtschwerbehindertenvertretungen die gewählten örtlichen Schwer-
behindertenvertretungen. Die Bezirksschwerbehindertenvertretungen werden von der Vertrauensperson der 
Mittelbehörde selbst sowie den Vertrauenspersonen der der Mittelbehörde nachgeordneten Dienststellen ge-
wählt. Die Konzernschwerbehindertenvertretung wird von den Gesamtschwerbehindertenvertretern gewählt. 
Besteht eines der Konzernunternehmen nur aus einem Betrieb, ist die für den Betrieb gewählte Schwerbehin-
dertenvertretung auch wahlberechtigt. Die Hauptschwerbehindertenvertretung wird von der Vertrauensperson 
der obersten Dienstbehörde selbst sowie von den Bezirksvertrauenspersonen des Geschäftsbereichs der 
obersten Dienstbehörde gewählt. Gibt es nur weniger als 10 gewählte Bezirksschwerbehindertenvertreter, 
sind neben der für das Ministerium selbst gebildeten Schwerbehindertenvertretung und den Bezirksschwerbe-

-hindertenvertretungen alle Schwerbehindertenvertretungen der nachgeordneten Dienststellen wahlberech
tigt.*) Eine Vertretung bei der Stimmabgabe durch die stellvertretenden Mitglieder ist nicht zulässig. 

    Wählen darf nur, wer in die Liste der Wahlberechtigten eingetragen ist. Einsprüche gegen die Richtigkeit der 
Liste der Wahlberechtigten können nur innerhalb von zwei Wochen seit dem Erlass dieses 
Wahlausschreibens, also spätestens bis zum       _________________________________ schriftlich beim 
Wahlvorstand eingelegt werden. 

4. Die Liste der Wahlberechtigten und die Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen liegen seit dem  
      __________ an jedem Arbeitstag bis zum Abschluss der Stimmabgabe jeweils von       __________  
bis       ___________ Uhr an folgendem Ort zur Einsichtnahme aus:       _________________________  

       5. Zu wählen sind die Gesamt-, Bezirks-, Konzern-, Hauptschwerbehindertenvertretung*) und 
stellvertretende/s Mitglied/er. Gesamt-, Bezirks-, Konzern-, Hauptschwerbehindertenvertretung*) und 
stellvertretende Mitglieder werden in zwei getrennten Wahlgängen gewählt. 

6. Wir bitten die Wahlberechtigten, innerhalb von zwei Wochen seit dem Erlass dieses Wahlausschreibens, also 
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      _________spätestens am  schriftliche Wahlvorschläge beim Wahlvorstand einzureichen. Nach diesem 
Termin eingehende Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden. 

Zur Wahl stehen nur die Bewerber, die in einem gültigen Wahlvorschlag vorgeschlagen worden sind. 

Aus den Wahlvorschlägen muss sich eindeutig ergeben, wer als Gesamt-, Bezirks-, Konzern-, Hauptschwer-
behindertenvertretung*) und wer als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen wird; für beide Ämter kann 
dieselbe Person vorgeschlagen werden. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlvorschlag benannt werden, 
es sei denn, dass sie/er in einem Wahlvorschlag als Gesamt-, Bezirks-, Konzern-, Hauptschwerbehinderten-
vertretung*) und im anderen als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen wird. Jeder Wahlberechtigte kann 
nur einen Wahlvorschlag für die Gesamt-, Bezirks-, Konzern-, Hauptschwerbehindertenvertretung*) und 
einen Wahlvorschlag für das stellvertretende Mitglied unterzeichnen. Jeder Wahlvorschlag muss von 
mindestens       Wahlberechtigten unterzeichnet sein und muss Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsdatum, Art der Beschäftigung sowie erforderlichenfalls Betrieb oder Dienststelle der Bewerber 
angeben. Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung der Bewerber im Original unterschrieben 
beizufügen. Auch die Stützunterschriften müssen im Original vorgelegt werden. 

Formulare für Wahlvorschläge sind beim Wahlvorstand erhältlich; die Benutzung der Formulare ist aber nicht 
zwingend erforderlich. 

Die Namen der Bewerber aus gültigen Wahlvorschlägen werden nach Ablauf der Frist zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen bis zum Abschluss der Stimmabgabe an der gleichen Stelle wie dieses Wahlausschreiben 
ausgehängt. 

7. Die Wahlen der Stufenvertretung werden nach den Vorschriften des förmlichen Wahlverfahrens durchgeführt. 
Der Wahlvorstand hat generelle schriftliche Stimmabgabe beschlossen. Die schriftliche Stimmabgabe  

      ____________       _(Briefwahl) endet am   um  Uhr. 

8. Die öffentliche Sitzung des Wahlvorstandes zur Öffnung der Freiumschläge, der Wahlumschläge und die  
Stimmenauszählung  zur Feststellung des Wahlergebnisses findet   

am       _____________________ ,       ___ Uhr, in       _____________________________________  

betriebs-/dienststellenöffentlich statt. 

 
 

9. Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen sind an den Wahlvorstand zu richten. Der Wahlvorstand 
ist an Arbeitstagen zu erreichen 

von       ______ bis       ________ Uhr 

in       ___________________________________ Tel.:       ___________________________________  

  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

     ________________________        _______________________        _________________________  
 (Unterschrift des  

Vorsitzenden) 
(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds) 

(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds) 

Verteiler: 
1) Aushang 
2) Arbeitgeber/in zur Kenntnis 
3) Betriebsrat/Personalrat zur Kenntnis 
4) Wahlvorstand 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen! – § 5 SchwbVWO – 
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SBV Wahl 2018

Vertreter des Wahlvorschlags __________________ 
(Name) 

(wenn kein anderer Unterzeichner des Wahlvorschlags 
ausdrücklich als Vertreter bezeichnet ist, wird der an  
erster Stelle Unterzeichnete als Vertreter des Wahlvor- 
schlags angesehen) 

eingegangen am _____________, _________ Uhr 
 

_________________________________________    
(Unterschrift eines Mitglieds des Wahlvorstandes) 

WAHLVORSCHLAG
1. Für die Wahl zur Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen schlagen wir vor:

______________________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle)

2. Für die Wahl zum stellvertretenden Mitglied schlagen wir vor (Achtung: die Zahl der hier genannten Bewerber
darf die Zahl der stellvertretenden Mitglieder laut Wahlausschreiben nicht übersteigen! Wenn also laut Wahl-

-ausschreiben nur ein stellvertretendes Mitglied zu wählen ist, darf hier auch nur ein Bewerber genannt wer
den!):

______________________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle)

______________________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle)

______________________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle)

3. Die schriftliche Zustimmung der Bewerber ist als Anlage beigefügt.

4. Unterzeichner des Wahlvorschlags (Achtung: mindestens ein Zwanzigstel der Wahlberechtigten, mindestens
jedoch drei Wahlberechtigte! Die erforderliche Zahl von Unterschriften ist im Wahlausschreiben angegeben).

Lfd. Nr. Name Vorname Betrieb/Dienststelle Unterschrift 

(eventuell Fortsetzung auf der Rückseite) 

– § 6 SchwbVWO –
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SBV Wahl 2018

__________________________________________ ________________________, den __________ 
(Name, Vorname) (Ort) 

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich meine Zustimmung dazu, dass ich in dem Wahlvorschlag, der von _____________________ 
als Listenvertreter vertreten wird, als Bewerber für die Wahl zur Vertrauensperson der schwerbehinderten Men-
schen vorgeschlagen werde. 

_____________________________________________ 
(Unterschrift des Bewerbers) 

– § 6 Absatz 2 Satz 3 SchwbVWO –
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SBV Wahl 2018

__________________________________________ ________________________
(Name, Vorname) (Ort)

, den __________

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meine Zustimmung dazu, dass ich in dem Wahlvorschlag, der von _____________________ 
als Vertreter des Wahlvorschlags vertreten wird, als Bewerber für die Wahl zur stellvertretenden Vertrauens-
person der schwerbehinderten Menschen vorgeschlagen werde.

_____________________________________________
(Unterschrift des Bewerbers)

– § 6 Absatz 2 Satz 3 SchwbVWO –
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Der Wahlvorstand für die Wahl  
der Schwerbehindertenvertretung (Ort) 

__________________________, den_________ 

erlassen und ausgehängt am _______________ 
(Datum) 

an folgender Stelle: _______________________ 
_______________________________________ 
abgenommen am: ________________________ 

(Datum) 

BEKANNTMACHUNG ÜBER EINE NACHFRIST ZUR 
EINREICHUNG VON WAHLVORSCHLÄGEN 

für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung*) 

Innerhalb von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens vom ________________________ ist kein gülti-
-ger Wahlvorschlag für die Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen und kein gültiger Wahl

vorschlag für die Wahl des stellvertretenden Mitglieds der Schwerbehindertenvertretung/keine der Anzahl der zu 
wählenden stellvertretenden Mitglieder entsprechende Zahl von gültigen Wahlvorschlägen für die Wahl der stell-
vertretenden Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung beim Wahlvorstand eingegangen. 

Wir bitten die Wahlberechtigten, innerhalb einer Nachfrist von einer Woche, also spätestens 

am ________________________ 

schriftliche Wahlvorschläge beim Wahlvorstand einzureichen. Auf die Angaben im Wahlausschreiben vom 
________________________ betreffend Inhalt und Form der Wahlvorschläge wird hingewiesen. 

Geht auch innerhalb der Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung ein, 
kann die Wahl nicht stattfinden. 

(Unterschrift des 
Vorsitzenden) 

(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds) 

(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds) 

Verteiler: 
1) Aushang
2) Arbeitgeber/in zur Kenntnis
3) Betriebsrat/Personalrat zur Kenntnis
4) Wahlvorstand

*) Nichtzutreffendes bitte streichen! 

– § 7 SchwbVWO –

__________________________ _   _________________________ __________________________       
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SBV Wahl 2018

 Der Wahlvorstand für die Wahl  
der Schwerbehindertenvertretung 

___________________________
(Ort) 

, den_____________ 
 

   erlassen und ausgehängt am ____________________ 
      (Datum) 
   an folgender Stelle/an folgenden Stellen: 
____________________________ 
   ____________________________________________ 
   abgenommen am: _____________________________ 
     (Datum) 

 

 

BEKANNTMACHUNG DER BEWERBER 

für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung am _____________ 

Mit gültigen Wahlvorschlägen werden vorgeschlagen: 

1. Für die Wahl zur Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen 

lfd. 
Nr. 

Familienname 
(in alphabetischer Reihenfolge) 

bei Namensgleichheit: 
Vorname 

bei Namensgleichheit: 
Geb.-Datum 

    

    

    

    

    

    

 

2. Für die Wahl zum stellvertretenden Mitglied der Schwerbehindertenvertretung 

lfd. 
Nr. 

Familienname 
(in alphabetischer Reihenfolge) 

bei Namensgleichheit: 
Vorname 

bei Namensgleichheit: 
Geb.-Datum 

    

    

    

    

    

    

 

 
___________________________        ___________________________        ___________________________ 
 (Unterschrift des  

Vorsitzenden) 
(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds) 

(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds)  

 

Verteiler: 
1) Aushang 
2) Arbeitgeber/in zur Kenntnis 
3) Betriebsrat/Personalrat zur Kenntnis 
4) Wahlvorstand 

 

– § 8 SchwbVWO – 
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SBV Wahl 2018

STIMMZETTEL 
Dieser Stimmzettel besteht aus den Teilen 1. und 2.: Bitte kennzeichnen Sie beide Teile! 

1. Wahl der VERTRAUENSPERSON der schwerbehinderten Menschen 

Bitte kennzeichnen Sie den von Ihnen gewählten Bewerber für das Amt der Vertrauensperson durch 
Ankreuzen . Dieser Teil des Stimmzettels ist ungültig, wenn Sie mehr als einen Bewerber ankreu-
zen! 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

  

 

 
 

2. 
Wahl des STELLVERTRETENDEN MITGLIEDS/der STELLVERTRETENDEN MITGLIEDER*) der 
Schwerbehindertenvertretung  
Bitte kennzeichnen Sie den/die*) von Ihnen gewählten Bewerber für das Amt des/der stellvertretenden 
Mitglieds/Mitglieder*) durch Ankreuzen . Dieser Teil des Stimmzettels ist ungültig, wenn Sie mehr 
als ____________ Bewerber ankreuzen! 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bewerber sind jeweils in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!    – § 8 SchwbVWO – 
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Der Wahlvorstand für die Wahl  
der Schwerbehindertenvertretung 
 
 

 

 
 

 

MERKBLATT
über die 

SCHRIFTLICHE STIMMABGABE 
(Briefwahl) 

Der Wahlvorstand hat Ihnen folgende Unterlagen für die schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl) ausgehän-
digt/übersandt: 

– das Wahlausschreiben, 
– den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 
– eine vorgedruckte, von Ihnen abzugebende Erklärung, 
– einen Freiumschlag mit dem Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe“. 

Bitte geben Sie Ihre Stimme in folgender Weise ab: 

1. Kennzeichnen Sie unbeobachtet persönlich den Stimmzettel und stecken Sie ihn in den Wahlumschlag.  
Den Wahlumschlag dürfen Sie nicht beschriften, sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig. 

2. Unterschreiben Sie unter Angabe von Ort und Datum die vorgedruckte Erklärung. 

3. Stecken Sie den Wahlumschlag und die unterschriebene vorgedruckte Erklärung in den Freiumschlag und 
senden bzw. übergeben Sie den Freiumschlag so rechtzeitig dem Wahlvorstand, dass er dort vor Abschluss der 
Stimmabgabe vorliegt; der Termin ist im Wahlausschreiben angegeben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wähler, die infolge ihrer Behinderung in der Stimmabgabe beeinträchtigt sind, können eine Person ihres Ver-
trauens bestimmen, die in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Tätigkeiten behilflich sein soll (aber nicht durch 
Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahlhelfer). 

– § 11 Absatz 1 Satz 3 SchwbVWO – 

SBV Wahl 2018
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Achtung: Bitte zusammen mit dem Wahlumschlag im Freiumschlag an den Wahlvorstand übersenden oder 
übergeben! Nicht in den Wahlumschlag stecken! 

ERKLÄRUNG

Bitte entweder Text 1. oder Text 2. unterschreiben: 

1. 

ODER 

2. 

– § 11 Absatz 1 Satz 2 SchwbVWO – 

Ich versichere gegenüber dem Wahlvorstand, dass ich den Stimmzettel persönlich gekenn-
zeichnet habe. 

_______________________ _______________________________ 
            (Ort, Datum)         (Unterschrift des Wählers) 

Ich versichere gegenüber dem Wahlvorstand, dass ich den Stimmzettel durch eine Person mei-
nes Vertrauens kennzeichnen ließ, da ich infolge meiner Behinderung in der Stimmabgabe 
beeinträchtigt bin/da ich des Lesens unkundig bin. 

________________________ _______________________________ 
(Ort, Datum)            (Unterschrift des Wählers) 

Wenn der Wähler nicht selbst  
unterschreiben kann: 

   _______________________________ 
        (Unterschrift der vom Wähler zur 

Unterstützung benannten Person)         

SBV Wahl 2018
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WAHLUMSCHLAG
 
 
 

(Inhalt: Stimmzettel) 

 
Adressfeld für Freiumschlag (z.B. DIN A5): 

 

 

– § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4 SchwbVWO – 

Absender: 

_________________________________________ 
(Name) 

_________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

_________________________________________ 
(PLZ, Ort) 

    
    An den Wahlvorstand 

für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung      
    

 

(Straße, Hausnummer) 

(PLZ, Ort)  

 ACHTUNG: 
 SCHRIFTLICHE 
 STIMMABGABE

  _________________________________________ 
   
   _________________________________________ 
    
    _________________________________________ 
eingegangen am ___________________ 

                  um  ___________________ Uhr _________________________________________ 
    

SBV Wahl 2018
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Der Wahlvorstand für die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung

_______________________
(Ort)

, den ___________

SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

1. Die öffentliche Sitzung des Wahlvorstandes zur Auszählung der Stimmen und Feststellung des Wahlergebnis-
ses fand am ________________ von ________________ bis ________________ statt.

2. An der Sitzung nahmen teil

2.1 der vollständige Wahlvorstand: (Namen)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2.2 Wahlhelfer: (Namen) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

3. Abgegeben wurden ____________ Stimmzettel (verspätet eingegangene Freiumschläge zur schriftlichen

Stimmabgabe sind in dieser Zahl nicht enthalten). Davon waren

____________ vollständig gültig,

____________ teilweise ungültig hinsichtlich der Wahl der Vertrauensperson,

____________ teilweise ungültig hinsichtlich der Wahl des/der stellvertretenden Mitglieds/er,

____________ vollständig ungültig,

____________ Wahlumschläge wurden leer abgegeben.

4. Wahl der Vertrauensperson

__________________________________________________________________      ______ gültige Stimmen
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

     ______ gültige Stimmen__________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

     ______ gültige Stimmen__________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

     ______ gültige Stimmen__________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

     ______ gültige Stimmen__________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

Zur Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen ist (nach Losentscheid wegen Stimmengleichheit)*) 
gewählt: _______________________________________________________________________________

(Name, Vorname)

SBV Wahl 2018
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5. Wahl des stellvertretenden Mitglieds / der stellvertretenden Mitglieder:

__________________________________________________________________     ______ gültige Stimmen
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

     ______ gültige Stimmen__________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

     ______ gültige Stimmen__________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

     ______ gültige Stimmen__________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

     ______ gültige Stimmen__________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)

Zum stellvertretenden Mitglied der Schwerbehindertenvertretung ist/sind (nach Losentscheid wegen Stimmen-
gleichheit)*) gewählt:

Erstes stellvertretendes Mitglied: 

________________________________________________________________
(Name, Vorname)

____________________________    __________________________      _________________________

Zweites stellvertretendes Mitglied: 

Drittes stellvertretendes Mitglied:

(Unterschrift des 
Vorsitzenden) 

(Unterschrift eines 
weiteren Mitglieds) 

(Unterschrift eines 
weiteren Mitglieds)

Verteiler:
Wahlvorstand

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

– § 13 Absatz 4 SchwbVWO –

SBV Wahl 2018
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Der Wahlvorstand für die Wahl  
der Schwerbehindertenvertretung 

_______________________
(Ort) 

, den ____________ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

_____________________________________________  Gegen Empfangsbestätigung 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

Sehr geehrte _________________________________ 

Sie sind am ____________ zur Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen/zum ____________ stell-
vertretenden Mitglied der Schwerbehindertenvertretung*) gewählt worden. 

Die Wahl gilt als angenommen, wenn Sie nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang dieses Schreibens 
dem Wahlvorstand erklären, dass Sie die Wahl ablehnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

__________________________      __________________________      __________________________ 
 (Unterschrift des  

Vorsitzenden) 
(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds) 

(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds)  

 

 

Verteiler: 
1) Bewerber 
2) Wahlvorstand 

 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen! 

– § 14 SchwbVWO – 

SBV Wahl 2018
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Der Wahlvorstand für die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung

________________________, den ___________
       (Ort)

ausgehängt am ___________ um _________ Uhr
(Datum, Uhrzeit)

an folgender Stelle: ______________________
_________________________________

abgenommen am: _________________________ 
(Datum)

WAHLERGEBNIS *)
Am ________________________ wurden gewählt:

VERTRAUENSPERSON DER SCHWERBEHINDERTEN MENSCHEN

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geb.-Datum, Tel.-Nr., E-Mail, Art d. Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle)

STELLVERTRETENDE/S MITGLIED/ER DER SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

1. stellvertretendes Mitglied

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geb.-Datum, Tel.-Nr., E-Mail, Art d. Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle)

2. stellvertretendes Mitglied

_________________________________________________________________________________

3. stellvertretendes Mitglied

_________________________________________________________________________________

Ihre Amtszeit hat am ________________________ mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses begonnen/beginnt am 
________________________ nach Ablauf der Amtszeit der bisherigen Schwerbehindertenvertretung und endet 
am ________________________

__________________________  __________________________
(Unterschrift des 

Vorsitzenden)

 _________________________
(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds)

(Unterschrift eines  
weiteren Mitglieds)

Verteiler
1) Aushang
2) gewählte Bewerber
3) Arbeitgeber/in zur Kenntnis
4) Betriebs-/Personalrat zur Kenntnis
5) Integrationsamt zur Kenntnis
6) Agentur für Arbeit zur Kenntnis
7) Wahlvorstand

8) ggf. Stufenvertretung

– § 15 SchwbVWO, § 163 Absatz 8 SGB IX –

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

Feld für Absenderangabe bei Mitteilungen an Integrationsamt/Agentur für Arbeit

BA-Nr.  _  _  _  _  _   _  _  _ 
Bitte geben Sie bei Mitteilung an das Integrationsamt/Agentur für Arbeit die vollständige 
Adresse der Firma/des Betriebes und die 8-stellige Betriebsnummer (vergeben von der 
Agentur für Arbeit) an!

SBV Wahl 2018
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9.2 Formulare für das vereinfachte Wahlverfahren – Kopiervorlagen 

Gleichzeitige WahlDie Texte der Formulare gehen von dem Normalfall aus, dass die Vertrauensperson und das 
stellvertretende Mitglied oder die stellvertretenden Mitglieder am gleichen Tage gewählt wer-
den. Für die Nachwahl von stellvertretenden Mitgliedern gemäß § 21 SchwbVWO müssen sie 
entsprechend verändert werden.

Anpassung der 
Formulare

Auch für die Wahl der Stufenvertretungen gemäß § 22 SchwbVWO sowie bei den Wahlen nach 
Kirchenrecht oder bei Wahlen von Soldatinnen und Soldaten in Dienststellen und militärischen 
Einheiten der Bundeswehr – gemäß § 177 Absatz 4 SGB IX – müssen die Formulare entspre-
chend angepasst werden, da zum Beispiel im Kirchenrecht der staatliche Begriff „Schwerbe-
hindertenvertretung“ anders als im SGB IX regelmäßig nicht verwendet wird.

Notwendige  
Änderungen in Word

Sämtliche Formulare finden Sie auch auf der Website der BIH Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen im Word-Format, da dieses Format eine sehr ein-
fache und schnelle Anpassung im Falle notwendiger Änderungen der Formulare zulässt und 
zudem auch die Einträge in den Formularen digital gespeichert werden können ➜ 
www.integrationsaemter.de/wahlformulare

FORMULARE ONLINE 

Alle Formulare in dieser ZB SPEZIAL als Word-Dokumente 
zum Bearbeiten und Ausdrucken:

www.integrationsaemter.de/wahlformulare

SBV WAHL

20187
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__________________________________________ 
(Name, Vorname)
Schwerbehindertenvertretung oder:*)  
Der Betriebsrat/Personalrat oder:*)

_______________________ _________

___________________________

____________

________________________________________ 

_________________________

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________
als Wahlberechtigte

(Ort)
,den 

ausgehängt am 

an folgender Stelle/folgenden Stellen: 

abgenommen am 

An alle schwerbehinderten und 
gleichgestellten Beschäftigten:

EINLADUNG ZUR WAHLVERSAMMLUNG

für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung

Alle im Betrieb/in der Dienststelle beschäftigten schwerbehinderten Menschen werden hiermit gemäß 
§ 19 Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen eingeladen zu einer

WAHLVERSAMMLUNG

 am ____________, ____________ Uhr

in ______________________________

In dieser Versammlung sollen die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen und stellvertretende Mit-
glieder der Schwerbehindertenvertretung gewählt werden *).

Bitte bringen Sie Ihren Schwerbehindertenausweis oder Ihren Gleichstellungsbescheid mit. Den Arbeitsausfall 
und ggf. Fahrtkosten, die durch die Teilnahme an dieser Versammlung entstehen, muss gemäß § 177 Absatz 6 
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 20 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz (bzw. Personal-
vertretungsrecht) der Arbeitgeber tragen.

Unverzüglich nach Beendigung der Wahlhandlung zählt die Wahlleitung im Wahllokal öffentlich die Stimmen aus und 
stellt das Ergebnis fest.

(Unterschrift/en)

Verteiler:
1) Aushang
2) eventuell persönlich an alle Wahlberechtigten
3) Arbeitgeber/in zur Kenntnis
4) Betriebsrat/Personalrat zur Kenntnis
5) Vertrauensperson

*) Nichtzutreffendes bitte streichen! – § 19 SchwbVWO  –

SBV Wahl 2018
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STIMMZETTEL
(vereinfachtes Wahlverfahren) 

Wahl der VERTRAUENSPERSON der schwerbehinderten Menschen 

Bitte kennzeichnen Sie den von Ihnen gewählten Bewerber für das Amt der Vertrauensperson durch
Ankreuzen . Dieser Stimmzettel ist ungültig, wenn Sie mehr als einen Bewerber ankreuzen! 

 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

SBV Wahl 2018

9

Die Bewerber sind jeweils in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen! 
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STIMMZETTEL
(vereinfachtes Wahlverfahren) 

Wahl des STELLVERTRETENDEN MITGLIEDS/der STELLVERTRETENDEN MITGLIEDER*) der 
Schwerbehindertenvertretung  
Bitte kennzeichnen Sie den/die*) von Ihnen gewählten Bewerber für das Amt des/der stellvertretenden 
Mitglieds/Mitglieder*) durch Ankreuzen . Dieser Teil des Stimmzettels ist ungültig, wenn Sie mehr 
als ____________ Bewerber ankreuzen! 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

 ____________________________________________________________________________ ☐ 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung) 

SBV Wahl 2018
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*) Nichtzutreffendes bitte streichen! 
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LISTE DER WÄHLER IN DER WAHLVERSAMMLUNG AM _______________________   Blatt ________ 

 

Lfd. 
Nr. 

Name bei Namensgleichheit: 
Vorname 

bei Namensgleichheit: 
Geburtsdatum 

Persönliche Stimm-
abgabe zur Wahl der 
Vertrau-

-ensper
son 

Stellv. 
Mitglie-

der 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

SBV Wahl 2018

9



126 ZB  SPEZIAL SBV WAHL 2018

FORMULARE
V

ER
EI

N
FA

C
H

TE
S 

 W
A

H
LV

ER
FA

H
RE

N
 

FO
RM

U
LA

RE

Die Wahlleitung für die Wahl der
Schwerbehindertenvertretung 

NIEDERSCHRIFT
über die Wahlversammlung 

1. Die Wahlversammlung fand am _______________ von _______________ bis _______________ statt.

2. Die Wahlversammlung wählte zur Wahlleitung:

______________________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art der Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle)

3. Die Wahlversammlung bestimmte zu Wahlhelfern:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Die Wahlversammlung beschloss mit einfacher Stimmenmehrheit, _________________ stellvertretende/s
Mitglied/er zu wählen.

5. Die öffentliche Auszählung der Stimmen und Feststellung des Wahlergebnisses erfolgte jeweils unmittelbar
nach Beendigung der Wahlhandlung.

5.1 Für die Wahl der Vertrauensperson wurden _________________ Stimmzettel abgegeben. Davon waren 
_________________ gültig und _________________ ungültig. 

 __________________________________________________________________ _________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung) gültige 

Stimmen
__________________________________________________________________ _________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung) gültige 

Stimmen
__________________________________________________________________ _________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung) gültige 

Stimmen
__________________________________________________________________ _________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung) gültige 

Stimmen
__________________________________________________________________ _________
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung) gültige 

Stimmen

SBV Wahl 2018
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 Zur Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen ist (nach Losentscheid wegen Stimmengleichheit)*) 
gewählt: 

 ____________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname) 
 

5.2 Für die Wahl des stellvertretenden Mitglieds/der stellvertretenden Mitglieder *) wurden ______________ 
Stimmzettel abgegeben. Davon waren  

 ____________ gültig und ____________ ungültig. 

 __________________________________________________________________ _________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)   gültige 

Stimmen       
__________________________________________________________________ _________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)   gültige 

Stimmen       
__________________________________________________________________ _________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)   gültige 

Stimmen       
__________________________________________________________________ _________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Art d. Beschäftigung)   gültige 

Stimmen       

 
 
Zum stellvertretenden Mitglied der Schwerbehindertenvertretung ist/sind (nach Losentscheid wegen  
Stimmengleichheit)*) gewählt: 

 Erstes stellvertretendes Mitglied: _______________________________________________________ 
                   (Name, Vorname) 

 Zweites stellvertretendes Mitglied: ______________________________________________________ 
                    (Name, Vorname) 
 

6. Die Gewählten nahmen unmittelbar nach Feststellung des Wahlergebnisses die Wahl an.*) 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
          (Unterschrift der Wahlleitung) 

 

 

Verteiler: 
Wahlleitung 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen! 

 

 

SBV Wahl 2018
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_______________________Die Wahlleitung für die Wahl  der 
Schwerbehindertenvertretung (Ort) 

, den ____________ 

__________________________________________ 
(Name, Vorname, Abteilung, Telefon) 

Gegen Empfangsbestätigung 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Sehr geehrte Frau/Herr *) ____________________________________________ 

Sie sind am ______________ zur Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen/zum ___________ stell-
vertretenden Mitglied der Schwerbehindertenvertretung *) gewählt worden. 

Die Wahl gilt als angenommen, wenn Sie nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang dieses Schreibens 
mir gegenüber erklären, dass Sie die Wahl ablehnen. 

_____________________________________________ 
(Unterschrift der Wahlleitung) 

Verteiler: 
1) Bewerber
2) Wahlleitung

*) Nichtzutreffendes bitte streichen! 

– § 20 Absatz 4 und § 14 SchwbVWO –

SBV Wahl 2018
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________________________Die Wahlleitung für die Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung  (Ort) 

, den___________ 

erlassen und ausgehängt am ________________ 
(Datum) 

an folgender Stelle/folgenden Stellen: ____________ 
________________________________________ 
abgenommen am __________________________ 

(Datum) 

WAHLERGEBNIS *) 
Am ________________________ wurden gewählt: 

 VERTRAUENSPERSON DER SCHWERBEHINDERTEN MENSCHEN

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geb.-Datum, Tel.-Nr., E-Mail, Art d. Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle) 

 STELLVERTRETENDE/S MITGLIED/ER DER SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

1. stellvertretendes Mitglied

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geb.-Datum, Tel.-Nr., E-Mail, Art d. Beschäftigung, Betrieb/Dienststelle) 

2. stellvertretendes Mitglied

________________________________________________________________________________

3. stellvertretendes Mitglied

________________________________________________________________________________

Ihre Amtszeit hat am ________________________ mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses begonnen/beginnt 
am ________________________ nach Ablauf der Amtszeit der bisherigen Schwerbehindertenvertretung und  
endet am ________________________ 

__________________________ 
(Unterschrift der 

Wahlleitung) 

Verteiler 
1) Aushang
2) gewählte Bewerber
3) Arbeitgeber/in zur Kenntnis
4) Betriebs-/Personalrat zur Kenntnis
5) Integrationsamt zur Kenntnis
6) Agentur für Arbeit zur Kenntnis
7) Wahlvorstand

8) ggf. Stufenvertretung

9) ggf. Intranet

– § 20 Absatz 4 und § 15 SchwbVWO,
§ 163 Absatz 8 SGB IX – *) Nichtzutreffendes bitte streichen! 

Feld für Absenderangabe bei Mitteilungen an Integrationsamt/Agentur für Arbeit

BA-Nr.  _   _   _   _   _   _   _   _ 
Bitte geben Sie bei Mitteilung an das Integrationsamt/Agentur für Arbeit die vollständige 
Adresse der Firm a/des Betriebes und die 8-stellige Betriebsnummer (vergeben von der 
Agentur für Arbeit) an! 

SBV Wahl 2018
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10  GESETZES- UND VERORDNUNGSTEXTE

10.1 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Auszug 

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047), die zuletzt durch 
Artikel 23 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541)  geändert worden ist. 

Teil 3
Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht)

§ 177 
Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung

(1) 1In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen 
nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensperson und wenigstens 
ein stellvertretendes Mitglied gewählt, das die Vertrauensperson im Falle der Verhinderung 
vertritt. 2Ferner wählen bei Gerichten, denen mindestens fünf schwerbehinderte Richter oder 
Richterinnen angehören, diese einen Richter oder eine Richterin zu ihrer Schwerbehinderten-
vertretung. 3Satz 2 gilt entsprechend für Staatsanwälte oder Staatsanwältinnen, soweit für sie 
eine besondere Personalvertretung gebildet wird. 4Betriebe oder Dienststellen, die die Voraus-
setzungen des Satzes 1 nicht erfüllen, können für die Wahl mit räumlich nahe liegenden Be-
trieben des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienststellen derselben Verwaltung zusammen-
gefasst werden; soweit erforderlich, können Gerichte unterschiedlicher Gerichtszweige und 
Stufen zusammengefasst werden. 5Über die Zusammenfassung entscheidet der Arbeitgeber 
im Benehmen mit dem für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschließlich Gerichten 
zuständigen Integrationsamt. 

(2) Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigten schwerbehin-
derten Menschen. 

(3) 1Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vorübergehend Beschäf-
tigten, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb oder der Dienst-
stelle seit sechs Monaten angehören; besteht der Betrieb oder die Dienststelle weniger als ein 
Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechsmonatigen Zugehörigkeit. 2Nicht wählbar 
ist, wer kraft Gesetzes dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat nicht 
angehören kann. 

10 
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SOZIALGESETZBUCH

(4) In Dienststellen der Bundeswehr sind auch schwerbehinderte Soldatinnen und Soldaten 
wahlberechtigt und auch Soldatinnen und Soldaten wählbar. 

(5) 1Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. Novem-
ber statt. 2Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn

1.  das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein stellvertretendes Mit-
glied nicht nachrückt, 

2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder 
3. eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist.  

3Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung stattgefunden, wird die Schwerbehindertenvertretung in dem 
auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu gewählt. 4Hat die 
Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung zum Beginn des für die regelmäßigen Wahlen 
festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, wird die Schwerbehindertenvertretung 
im übernächsten Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu gewählt. 

(6) 1Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in geheimer und unmittel-
barer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 2Im Übrigen sind die Vorschrif-
ten über die Wahlanfechtung, den Wahlschutz und die Wahlkosten bei der Wahl des Betriebs-, 
Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates sinngemäß anzuwenden. 3In Betrieben 
und Dienststellen mit weniger als 50 wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen wird 
die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied im vereinfachten Wahlverfahren ge-
wählt, sofern der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich weit auseinanderliegenden 
Teilen besteht. 4Ist in einem Betrieb oder einer Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung 
nicht gewählt, so kann das für den Betrieb oder die Dienststelle zuständige Integrationsamt zu 
einer Versammlung schwerbehinderter Menschen zum Zwecke der Wahl eines Wahlvorstan-
des einladen. 

(7) 1Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. 2Sie beginnt mit der 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit der bisherigen Schwerbehinder-
tenvertretung noch nicht beendet ist, mit deren Ablauf. 3Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die 
Vertrauensperson es niederlegt, aus dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhältnis ausscheidet 
oder die Wählbarkeit verliert. 4Scheidet die Vertrauensperson vorzeitig aus dem Amt aus, rückt 
das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied für den Rest der Amts-
zeit nach; dies gilt für das stellvertretende Mitglied entsprechend. 5Auf Antrag eines Viertels 
der wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen kann der Widerspruchsausschuss bei 
dem Integrationsamt (§ 202) das Erlöschen des Amtes einer Vertrauensperson wegen grober 
Verletzung ihrer Pflichten beschließen. 

(8) In Betrieben gilt § 21a des Betriebsverfassungsgesetzes entsprechend. 

§ 180 
Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung

(1) 1Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder für den Geschäfts-
bereich mehrerer Dienststellen ein Gesamtpersonalrat errichtet, wählen die Schwerbehinder-
tenvertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen eine Gesamtschwerbehinderten-
vertretung. 2Ist eine Schwerbehindertenvertretung nur in einem der Betriebe oder in einer der 
Dienststellen gewählt, nimmt sie die Rechte und Pflichten der Gesamtschwerbehindertenver-
tretung wahr. 

10
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(2) 1Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wählen die Gesamtschwer-
behindertenvertretungen eine Konzernschwerbehindertenvertretung. 2Besteht ein Konzern-
unternehmen nur aus einem Betrieb, für den eine Schwerbehindertenvertretung gewählt ist, 
hat sie das Wahlrecht wie eine Gesamtschwerbehindertenvertretung. 

(3) 1Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein Bezirks- oder Haupt-
personalrat gebildet ist, gilt Absatz 1 sinngemäß mit der Maßgabe, dass bei den Mittelbehör-
den von deren Schwerbehindertenvertretung und den Schwerbehindertenvertretungen der 
nachgeordneten Dienststellen eine Bezirksschwerbehindertenvertretung zu wählen ist. 2Bei 
den obersten Dienstbehörden ist von deren Schwerbehindertenvertretung und den Bezirks-
schwerbehindertenvertretungen des Geschäftsbereichs eine Hauptschwerbehindertenvertretung 
zu wählen; ist die Zahl der Bezirksschwerbehindertenvertretungen niedriger als zehn, sind auch 
die Schwerbehindertenvertretungen der nachgeordneten Dienststellen wahlberechtigt. 

(4) 1Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein Bezirks- oder Hauptrichterrat 
gebildet ist, gilt Absatz 3 entsprechend. 2Sind in einem Zweig der Gerichtsbarkeit bei den Ge-
richten der Länder mehrere Schwerbehindertenvertretungen nach § 177 zu wählen und ist 
in diesem Zweig kein Hauptrichterrat gebildet, ist in entsprechender Anwendung von Absatz 
3 eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen. 3Die Hauptschwerbehindertenvertre-
tung nimmt die Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung gegenüber dem Präsidialrat wahr.

(5) Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen 1 bis 4 neu zu wählen ist, wird wenigs-
tens ein stellvertretendes Mitglied gewählt. 

(6) 1Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten 
Menschen in Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe oder 
Dienststellen des Arbeitgebers betreffen und von den Schwerbehindertenvertretungen der 
einzelnen Betriebe oder Dienststellen nicht geregelt werden können, sowie die Interessen 
der schwerbehinderten Menschen, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle tätig sind, für 
die eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt ist; dies umfasst auch Verhandlungen 
und den Abschluss entsprechender Inklusionsvereinbarungen. 2Satz 1 gilt entsprechend für 
die Konzern-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung sowie für die Schwerbehinder-
tenvertretung der obersten Dienstbehörde, wenn bei einer mehrstufigen Verwaltung Stufen-
vertretungen nicht gewählt sind. 3Die nach Satz 2 zuständige Schwerbehindertenvertretung 
ist auch in persönlichen Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, über die eine über-
geordnete Dienststelle entscheidet, zuständig; sie gibt der Schwerbehindertenvertretung der 
Dienststelle, die den schwerbehinderten Menschen beschäftigt, Gelegenheit zur Äußerung. 
4Satz 3 gilt nicht in den Fällen, in denen der Personalrat der Beschäftigungsbehörde zu betei-
ligen ist. 

(7) § 177 Absatz 3 bis 8, § 178 Absatz 1 Satz 4 und 5, Absatz 2, 4, 5 und 7 und § 179 gelten 
entsprechend, § 177 Absatz 5 mit der Maßgabe, dass die Wahl der Gesamt- und Bezirksschwer-
behindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. Januar, die der Konzern- und 
Hauptschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Februar bis 31. März stattfindet, § 
177 Absatz 6 mit der Maßgabe, dass bei den Wahlen zu überörtlichen Vertretungen der zweite 
Halbsatz des Satzes 3 nicht gilt. 

(8) § 178 Absatz 6 gilt für die Durchführung von Versammlungen der Vertrauens- und der Be-
zirksvertrauenspersonen durch die Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertre-
tung entsprechend. 
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10.2 Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen (SchwbVWO)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 1990 (BGBl. I S. 811), die zuletzt durch Artikel 19 
Absatz 21 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) geändert worden ist.

Erster Teil
Wahl der Schwerbehindertenvertretung in Betrieben und Dienststellen 

Erster Abschnitt 
Vorbereitung der Wahl

§ 1  
Bestellung des Wahlvorstandes

(1) Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit bestellt die Schwerbehindertenvertre-
tung einen Wahlvorstand aus drei volljährigen in dem Betrieb oder der Dienststelle Beschäftig-
ten und einen oder eine von ihnen als Vorsitzenden oder Vorsitzende.

(2) 1Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht vor-
handen, werden der Wahlvorstand und dessen Vorsitzender oder Vorsitzende in einer Ver-
sammlung der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen 
(Wahlberechtigte) gewählt. 2Zu dieser Versammlung können drei Wahlberechtigte oder der 
Betriebs- oder Personalrat einladen. 3Das Recht des Integrationsamtes, zu einer solchen Ver-
sammlung einzuladen (§ 177 Absatz 6 Satz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), bleibt 
unberührt.

§ 2  
Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) 1Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch. 2Er kann volljährige in dem 
Betrieb oder der Dienststelle Beschäftigte als Wahlhelfer oder Wahlhelferin zu seiner Unter-
stützung bei der Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimmenzählung bestellen.

(2) 1Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit seiner Mit-
glieder gefaßt. 2Über jede Sitzung des Wahlvorstandes ist eine Niederschrift aufzunehmen, 
die mindestens den Wortlaut der gefassten Beschlüsse enthält. 3Die Niederschrift ist von dem 
Vorsitzenden oder der Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu un-
terzeichnen.

(3) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten; sie soll innerhalb von sechs 
Wochen, spätestens jedoch eine Woche vor dem Tage stattfinden, an dem die Amtszeit der 
Schwerbehindertenvertretung abläuft.

(4) Der Wahlvorstand beschließt nach Erörterung mit der Schwerbehindertenvertretung, dem 
Betriebs- oder Personalrat und dem Arbeitgeber, wie viele stellvertretende Mitglieder der 
Schwerbehindertenvertretung in dem Betrieb oder der Dienststelle zu wählen sind.

(5) Der Wahlvorstand soll dafür sorgen, daß ausländische Wahlberechtigte rechtzeitig über das 
Wahlverfahren, die Aufstellung der Liste der Wahlberechtigten, die Wahlvorschläge, den Wahl-
vorgang und die Stimmabgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden.
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(6) 1Der Arbeitgeber unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 2Er gibt 
ihm insbesondere alle für die Anfertigung der Liste der Wahlberechtigten erforderlichen Aus-
künfte und stellt die notwendigen Unterlagen zur Verfügung. 

§ 3  
Liste der Wahlberechtigten

(1) 1Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten auf. 2Die Wahlberechtigten sollen 
mit Familienname, Vorname, erforderlichenfalls Geburtsdatum sowie Betrieb oder Dienststelle 
in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden.

(2) Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist unverzüglich nach Einleitung der 
Wahl bis zum Abschluß der Stimmabgabe an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen.

§ 4  
Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten

(1) Wer wahlberechtigt oder in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigt ist und ein be-
rechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen Wahl glaubhaft macht, kann innerhalb von 
zwei Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich Einspruch ge-
gen die Richtigkeit der Liste der Wahlberechtigten einlegen. 

(2) 1Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich. 2Hält er den 
Einspruch für begründet, berichtigt er die Liste der Wahlberechtigten. 3Der Person, die den Ein-
spruch eingelegt hat, wird die Entscheidung des Wahlvorstandes unverzüglich mitgeteilt; die 
Entscheidung muss ihr spätestens am Tag vor dem Beginn der Stimmabgabe zugehen.

(3) 1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die Liste der Wahlberechtigten noch-
mals auf ihre Vollständigkeit hin überprüfen. 2Im übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist 
die Liste der Wahlberechtigten nur bei Schreibfehlern, offenbaren Unrichtigkeiten, in Erledi-
gung rechtzeitig eingelegter Einsprüche oder bei Eintritt oder Ausscheiden eines Wahlberech-
tigten bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt werden.

§ 5  
Wahlausschreiben

(1) 1Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltage erläßt der Wahlvorstand ein Wahlausschrei-
ben, das von dem oder der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren Mitglied des Wahl-
vorstandes zu unterschreiben ist. 2Es muß enthalten:

1. das Datum seines Erlasses,
2. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes,
3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zur Schwerbehindertenvertretung
4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese Verordnung zur Ein-

sicht ausliegen,
5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die Liste der Wahlberechtigten eingetragen ist 

und dass Einsprüche gegen die Richtigkeit der Liste der Wahlberechtigten nur vor Ablauf 
von zwei Wochen seit dem Erlaß des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand schriftlich 
eingelegt werden können; der letzte Tag der Frist ist anzugeben,

6. die Zahl der zu wählenden stellvertretenden Mitglieder,
7. den Hinweis, daß Schwerbehindertenvertretung und stellvertretende Mitglieder in zwei 

getrennten Wahlgängen gewählt werden und daß sich aus den Wahlvorschlägen ergeben 
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muß, wer als Schwerbehindertenvertretung und wer als stellvertretende Mitglieder vorge-
schlagen wird,

8. den Hinweis, daß Wahlberechtigte sowohl einen Wahlvorschlag für die Wahl der Schwer-
behindertenvertretung als auch für die Wahl des stellvertretenden Mitglieds unterzeich-
nen können und daß ein Bewerber oder eine Bewerberin sowohl als Schwerbehinderten-
vertretung als auch als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden kann,

9. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen nach Erlaß des Wahlaus-
schreibens beim Wahlvorstand einzureichen; der letzte Tag der Frist ist anzugeben,

10. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein 
muß (§ 6 Abs. 2 Satz 1),

11. den Hinweis, daß die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge gebunden ist und daß nur sol-
che Wahlvorschläge berücksichtigt werden dürfen, die fristgerecht (Nummer 9) eingereicht 
sind,

12. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlvorschläge bis zum Abschluß der Stimmab-
gabe durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise bekanntgegeben werden,

13. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,
14. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimmabgabe (§ 11 Abs. 1), falls der 

Wahlvorstand nicht die schriftliche Stimmabgabe beschlossen hat (§ 11 Abs. 2),
15. den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des Wahlvorstandes, in der das 

Wahlergebnis abschließend festgestellt wird,
16. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen gegenüber dem 

Wahlvorstand abzugeben sind (Anschrift des Wahlvorstandes).

(2) Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tage seines Erlasses bis zum 
Wahltag an einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom 
Wahlvorstand auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten.

§ 6  
Wahlvorschläge

(1) 1Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen seit Erlaß des Wahlausschrei-
bens schriftliche Vorschläge beim Wahlvorstand einreichen. 2Es können ein Bewerber oder 
eine Bewerberin als Schwerbehindertenvertretung und ein Bewerber oder eine Bewerberin als 
stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. 3Hat der Wahlvorstand die Wahl mehrerer 
stellvertretender Mitglieder beschlossen, können entsprechend viele Bewerber oder Bewerbe-
rinnen dafür benannt werden. 4Ein Bewerber oder Bewerberin kann sowohl als Schwerbehin-
dertenvertretung als auch als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden.

(2) 1Jeder Wahlvorschlag muß von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 
von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. 2Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Art der 
Beschäftigung sowie erforderlichenfalls Betrieb oder Dienststelle der Bewerber oder Bewer-
berinnen sind anzugeben. 3Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung der Bewerber 
oder Bewerberinnen beizufügen.

(3) 1Eine Person, die sich bewirbt, kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden, es sei 
denn, sie ist in einem Wahlvorschlag als Schwerbehindertenvertretung und in einem anderen 
Wahlvorschlag  als stellvertretendes Mitglied benannt. 2Der Wahlvorstand fordert eine Person, 
die mit ihrer schriftlichen Zustimmung auf mehreren Wahlvorschlägen für dasselbe Amt be-
nannt ist, auf, innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären, auf welchem der Wahlvorschläge 
sie benannt bleiben will. 3Wird diese Erklärung nicht fristgerecht abgegeben, wird der Bewer-
ber oder die Bewerberin von sämtlichen Wahlvorschlägen gestrichen.
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(4) 1Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt nur auf einem Wahlvorschlag. 2Der Wahl-
vorstand hat einen Wahlberechtigten, der mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet hat, schrift-
lich gegen Empfangsbestätigung aufzufordern, binnen drei Arbeitstagen seit dem Zugang der 
Aufforderung zu erklären, welche Unterschrift er aufrechterhält. 3Gibt der Wahlberechtigte 
diese Erklärung nicht fristgerecht ab, zählt seine Unterschrift auf keinem Wahlvorschlag.

§ 7  
Nachfrist für Wahlvorschläge

(1) 1Ist nach Ablauf der in § 6 Abs. 1 genannten Frist kein gültiger Wahlvorschlag für die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung eingegangen, hat dies der Wahlvorstand sofort in der glei-
chen Weise bekanntzumachen wie das Wahlausschreiben und eine Nachfrist von einer Woche 
für die Einreichung von Wahlvorschlägen zu setzen. 2In der Bekanntmachung ist darauf hin-
zuweisen, daß die Wahl nur stattfinden kann, wenn innerhalb der Nachfrist mindestens ein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird.

(2) Gehen innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvorschläge für die Wahl der Schwerbehinder-
tenvertretung nicht ein, hat der Wahlvorstand sofort bekanntzumachen, daß die Wahl nicht 
stattfindet.

(3) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend, wenn für die Wahl der stellvertretenden Mitglieder kein 
gültiger Wahlvorschlag eingeht oder wenn die Zahl der für dieses Amt gültig vorgeschlagenen 
Bewerber oder Bewerberinnen nicht der vom Wahlvorstand beschlossenen Zahl der stellver-
tretenden Mitglieder entspricht.

§ 8  
Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen

Der Wahlvorstand macht spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe die Namen der 
Bewerber und Bewerberinnen aus gültigen Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfolge, 
getrennt nach Bewerbungen für die Schwerbehindertenvertretung und als stellvertretendes 
Mitglied, bis zum Abschluss der Stimmabgabe in gleicher Weise bekannt wie das Wahlaus-
schreiben. 

Zweiter Abschnitt 
Durchführung der Wahl

§ 9  
Stimmabgabe

(1) Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für eine Person abgeben, die rechtswirksam 
als Bewerber oder Bewerberin vorgeschlagen ist.

(2) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahlumschlag ausgeübt. 
2Auf dem  Stimmzettel sind die Personen, die sich für das Amt der Schwerbehindertenvertre-
tung und als stellvertretendes Mitglied bewerben, getrennt in alphabetischer Reihenfolge un-
ter Angabe von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Art der Beschäftigung aufgeführt. 
3Die Stimmzettel müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung 
haben. 4Das gleiche gilt für die Wahlumschläge.

(3) Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, soll der Stimmzettel einen Hinweis dar-
auf enthalten, wie viele Bewerber oder Bewerberinnen im Höchstfall angekreuzt werden dürfen.
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(4) 1Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im Stimmzettel jeweils vorgesehenen 
Stelle die von dem Wählenden gewählte Person für das Amt der Schwerbehindertenvertre-
tung und der Stellvertretung gekennzeichnet. 2Werden mehrere stellvertretende Mitglieder 
gewählt, können Bewerber oder Bewerberinnen in entsprechender Anzahl angekreuzt werden.

(5) Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige Anzahl der Bewerber und Bewerberinnen 
angekreuzt oder die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen sich der 
Wille des Wählers oder der Wählerin nicht zweifelsfrei ergibt, sind ungültig.

§ 10  
Wahlvorgang

(1) 1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die unbeobachtete Kennzeichnung der 
Stimmzettel im Wahlraum zu treffen und für die Bereitstellung einer Wahlurne oder mehre-
rer Wahlurnen zu sorgen. 2Die Wahlurne muß vom Wahlvorstand verschlossen und so einge-
richtet sein, daß die eingeworfenen Wahlumschläge nicht herausgenommen werden können, 
ohne daß die Urne geöffnet wird.

(2) Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes im 
Wahlraum anwesend sein; sind Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen bestellt (§ 2 Abs. 1 Satz 2), 
genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines Wahlhelfers oder ei-
ner Wahlhelferin.

(3) 1Der Wähler oder die Wählerin händigt den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel einge-
legt ist, dem mit der Entgegennahme der Wahlumschläge betrauten Mitglied des Wahlvor-
standes aus, wobei der Name des Wählers oder der Wählerin angegeben wird. 2Der Wahlum-
schlag ist in Gegenwart des Wählers oder der Wählerin in die Wahlurne einzuwerfen, nachdem 
die Stimmabgabe in der Liste der Wahlberechtigten vermerkt worden ist.

(4) 1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, bestimmt eine 
Person, die ihm  bei der Stimmabgabe behilflich sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. 
2Personen, die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvorstandes sowie Wahlhelfer 
und Wahlhelferinnen dürfen nicht als Person nach Satz 1 bestimmt werden. 3Die Hilfeleistung 
beschränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers oder der Wählerin zur Stimmabga-
be; die nach Satz 1 bestimmte Person darf gemeinsam mit dem Wähler oder der Wählerin die 
Wahlzelle aufsuchen. 4Die nach Satz 1 bestimmte Person ist zur Geheimhaltung der Kenntnis-
se verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 5Die 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für des Lesens unkundige Wähler und Wählerinnen.

(5) Nach Abschluß der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln, wenn die Stimmenzählung nicht 
unmittelbar nach Beendigung der Wahl durchgeführt wird.

§ 11  
Schriftliche Stimmabgabe

(1) 1Der Wahlvorstand übergibt oder übersendet den Wahlberechtigten, die an der persönlichen 
Stimmabgabe verhindert sind, auf deren Verlangen

1. das Wahlausschreiben,
2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,
3. eine vorgedruckte Erklärung, die der Wähler oder die Wählerin abgibt,
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4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender Namen 
und Anschrift der wahlberechtigten Person sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe” trägt.

2In der Erklärung nach Nummer 3 versichert der Wähler oder die Wählerin gegenüber dem 
Wahlvorstand, dass er oder sie den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat oder unter 
den Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 durch eine andere Person hat kennzeichnen lassen. 3Der 
Wahlvorstand soll zusätzlich zu den Unterlagen nach den Nummern 1 bis 4 ein Merkblatt über 
die schriftliche Stimmabgabe übersenden oder übergeben. 4Er vermerkt die Übergabe oder 
Übersendung der Unterlagen in der Liste der Wahlberechtigten.

(2) 1Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe beschließen. 2Für diesen Fall sind die 
in Absatz 1 bezeichneten Unterlagen den Wahlberechtigten unaufgefordert zu übersenden.

(3) 1Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass der Wähler oder die Wählerin

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in den Wahlumschlag einlegt,
2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Datums unterschreibt und
3. den Wahlumschlag und die unterschriebene, vorgedruckte Erklärung in dem Freiumschlag 

verschließt und diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder übergibt, daß er 
vor Abschluß der Wahl vorliegt.

2Der Wähler oder die Wählerin kann unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 die in den 
Nummern 1 bis 3 bezeichneten Tätigkeiten durch eine andere Person verrichten lassen.

§ 12  
Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen

(1) 1Unmittelbar vor Abschluß der Wahl öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung die bis 
zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die schriftliche Stimmabgabe ordnungsgemäß er-
folgt (§ 11), legt der Wahlvorstand die Wahlumschläge nach Vermerk der Stimmabgabe in der 
Liste der Wahlberechtigten ungeöffnet in die Wahlurne.

(2) 1Verspätet eingehende Freiumschläge hat der Wahlvorstand mit einem Vermerk über den Zeit-
punkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. 2Sie sind einen Monat nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten ist.

§ 13  
Feststellung  des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Wahl nimmt der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung 
der Stimmen vor und stellt das Ergebnis fest.

(2) 1Gewählt für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als stellvertretendes Mitglied 
ist der Bewerber oder die Bewerberin, der oder die jeweils die meisten Stimmen erhalten hat. 
2Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) 1Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, ist als zweites stellvertretendes Mit-
glied der Bewerber oder die Bewerberin mit der zweithöchsten Stimmenzahl gewählt. 2Ent-
sprechendes gilt für die Wahl weiterer stellvertretender Mitglieder. 3Für die Wahl und die Rei-
henfolge stellvertretender Mitglieder gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

10



139ZB  SPEZIAL SBV WAHL 2018

WAHLORDNUNG SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNGEN

(4) 1Der Wahlvorstand fertigt eine Niederschrift des Wahlergebnisses, die von dem oder der 
Vorsitzenden sowie mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes unterschrieben 
wird. 2Die Niederschrift muß die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel, 
die auf jeden Bewerber und jede Bewerberin entfallenen Stimmenzahlen sowie die Namen der 
gewählten Bewerber und Bewerberinnen enthalten.

§ 14  
Benachrichtigung der Gewählten und Annahme der Wahl

(1) 1Der Wahlvorstand benachrichtigt die für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als 
stellvertretendes Mitglied Gewählten unverzüglich schriftlich gegen Empfangsbestätigung von 
ihrer Wahl. 2Erklärt eine gewählte Person nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der 
Benachrichtigung dem Wahlvorstand ihre Ablehnung der Wahl, ist diese angenommen.

(2) 1Wird eine Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle der Person, die abgelehnt hat, der Bewerber oder 
die Bewerberin für das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder als stellvertretendes Mit-
glied mit der nächsthöheren Stimmenzahl. 2Satz 1 gilt für die Wahl mehrerer stellvertretender 
Mitglieder mit der Maßgabe, dass jeweils der Bewerber oder die Bewerberin mit der nächsthö-
heren Stimmenzahl nachrückt.

§ 15  
Bekanntmachung  der Gewählten

Sobald die Namen der Personen, die das Amt der Schwerbehindertenvertretung oder des stell-
vertretenden Mitglieds innehaben, endgültig feststehen, hat der Wahlvorstand sie durch zwei-
wöchigen Aushang in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben bekanntzumachen (§ 5 Abs. 2) 
sowie unverzüglich dem Arbeitgeber und dem Betriebs- oder Personalrat mitzuteilen.

§ 16  
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekanntmachungen und Stimmzettel, 
werden von der Schwerbehindertenvertretung mindestens bis zur Beendigung der Wahlperiode 
aufbewahrt.

§ 17  
Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds

1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein stellvertretendes Mitglied noch 
nicht gewählt, bestellt die Schwerbehindertenvertretung unverzüglich einen Wahlvorstand. 
2Der Wahlvorstand hat die Wahl eines oder mehrerer Stellvertreter für den Rest der Amtszeit 
der Schwerbehindertenvertretung unverzüglich einzuleiten. 3Im übrigen gelten die §§ 1 bis 16 
entsprechend. 

Dritter Abschnitt 
Vereinfachtes Wahlverfahren

§ 18  
Voraussetzungen

Besteht der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich weiter auseinanderliegenden Tei-
len und sind dort weniger als fünfzig Wahlberechtigte beschäftigt, ist die Schwerbehinderten-
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vertretung in einem vereinfachten Wahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 
zu wählen.

§ 19  
Vorbereitung  der Wahl

(1) Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die Schwerbehindertenvertretung die 
Wahlberechtigten durch Aushang oder sonst in geeigneter Weise zur Wahlversammlung ein.

(2) Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht vorhan-
den, können drei Wahlberechtigte, der Betriebs- oder Personalrat oder das Integrationsamt zur 
Wahlversammlung einladen.

§ 20  
Durchführung der Wahl

(1) 1Die Wahlversammlung wird von einer Person geleitet, die mit einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt wird (Wahlleitung). 2Die Wahlversammlung kann zur Unterstützung der Wahlleitung 
Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen bestimmen.

(2) 1Die Wahlversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, wie viele stellvertreten-
de Mitglieder zu wählen sind. 2Die Schwerbehindertenvertretung und ein oder mehrere stell-
vertretende Mitglieder werden in getrennten Wahlgängen gewählt; mehrere stellvertretende 
Mitglieder werden in einem gemeinsamen Wahlgang gewählt. 3Jeder Person, die wahlberech-
tigt ist, kann Personen zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung und ihrer stellvertretenden 
Mitglieder vorschlagen.

(3) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahlumschlag ausge-
übt. 2Auf dem Stimmzettel sind von der Wahlleitung die vorgeschlagenen Personen in al-
phabetischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname und Vorname aufzuführen; die 
Stimmzettel und Wahlumschläge müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit 
und Beschriftung haben. 3Die Wahlleitung verteilt die Stimmzettel und trifft Vorkehrungen, 
daß die Wähler und Wählerinnen ihre Stimme unbeobachtet abgeben können; § 9 Abs. 4   
gilt entsprechend. 4Der Wähler oder die Wählerin übergibt den Wahlumschlag, in den der 
Stimmzettel eingelegt ist, der Wahlleitung. 5Diese legt den Wahlumschlag in Gegenwart des 
Wählers oder der Wählerin ungeöffnet in einen dafür bestimmten Behälter und hält den Na-
men des Wählers oder der Wählerin in einer Liste fest. 6Unverzüglich nach Beendigung der 
Wahlhandlung zählt er öffentlich die Stimmen aus und stellt das Ergebnis fest.

(4) § 13 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 14 bis 16 gelten entsprechend.

§ 21  
Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds

1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein stellvertretendes Mitglied noch 
nicht gewählt, lädt die Schwerbehindertenvertretung die Wahlberechtigten unverzüglich zur 
Wahlversammlung zur Wahl eines oder mehrerer stellvertretender Mitglieder ein. 2Im übrigen 
gelten die §§ 18 bis 20 entsprechend. 

10



141ZB  SPEZIAL SBV WAHL 2018

WAHLORDNUNG SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNGEN

Zweiter Teil
Wahl der Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung in Betrieben 
und Dienststellen

§ 22  
Wahlverfahren

(1) 1Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung werden durch 
schriftliche Stimmabgabe gewählt (§§ 11, 12). 2Im übrigen sind § 1 Abs. 1, §§ 2 bis 5, 7 bis 10 
und 13 bis 17 sinngemäß anzuwenden. 3§ 1 Abs. 2 findet sinngemäß mit der Maßgabe Anwen-
dung, daß sich die Wahlberechtigten auch in sonst geeigneter Weise über die Bestellung eines 
Wahlvorstandes einigen können. 4§ 6 findet sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, daß 
bei weniger als fünf Wahlberechtigten die Unterzeichnung eines Wahlvorschlages durch einen 
Wahlberechtigten ausreicht.

(2) 1Bei nur zwei Wahlberechtigten bestimmen diese im beiderseitigen Einvernehmen abwei-
chend von Absatz 1 die Konzern-, Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung. 
2Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet das Los.

(3) 1Sofern rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit der Konzern-, Gesamt-, Bezirks- oder Haupt-
schwerbehindertenvertretung eine Versammlung nach § 180 Absatz 8 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch stattfindet, kann die Wahl abweichend von Absatz 1 im Rahmen dieser Ver-
sammlung durchgeführt werden. 2§ 20 findet entsprechende Anwendung. 

Dritter Teil
Wahl der Schwerbehindertenvertretung, Bezirks- und  Hauptschwerbehindertenvertretung 
der schwerbehinderten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen

§ 23  
Wahlverfahren

Für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung, der Bezirks- und Hauptschwerbehinderten-
vertretung der schwerbehinderten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in den Fällen des § 
177 Absatz 1 Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch gelten die Vorschriften des Ersten 
und Zweiten Teils entsprechend.

Vierter Teil
Wahl der Schwerbehindertenvertretung, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung 
der schwerbehinderten Richter und Richterinnen

§ 24   
Vorbereitung der Wahl der Schwerbehindertenvertretung der Richter und Richterinnen

(1) 1Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die Schwerbehindertenvertretung 
der schwerbehinderten Richter und Richterinnen die Wahlberechtigten schriftlich oder durch 
Aushang zu einer Wahlversammlung ein. 2Die Einladung muß folgende Angaben enthalten:

1. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zur Schwerbehindertenvertretung
2. den Hinweis über eine für Zwecke der Wahl erfolgte Zusammenfassung von Gerichten,
3. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten und diese Verordnung zur Ein-

sicht ausliegen,
4. Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung.
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(2) 1Ist in dem Gericht eine Schwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richter und 
Richterinnen nicht vorhanden, laden drei wahlberechtigte Richter und Richterinnen, der Richt-
errat oder der Präsidialrat zu der Wahlversammlung ein. 2Das Recht des Integrationsamtes, zu 
einer solchen Versammlung einzuladen (§ 177 Absatz 6 Satz 4 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch), bleibt unberührt.

§ 25  
Durchführung der Wahl

(1) Die Wahlversammlung beschließt unter dem Vorsitz des oder der lebensältesten Wahlbe-
rechtigten das Wahlverfahren und die Anzahl der stellvertretenden Mitglieder der Schwerbe-
hindertenvertretung.

(2) 1Die Leitung der Wahlversammlung hat die Gewählten unverzüglich von ihrer Wahl zu be-
nachrichtigen. 2§ 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 sowie die §§ 15 und 16 gelten entsprechend.

§ 26 
Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds

1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied vorzeitig aus dem Amt aus oder ist ein stellver-
tretendes Mitglied noch nicht gewählt, lädt die Schwerbehindertenvertretung der schwerbe-
hinderten Richter und Richterinnen unverzüglich zur Wahlversammlung zur Wahl eines oder 
mehrerer stellvertretender Mitglieder für den Rest ihrer Amtszeit ein. 2Im übrigen gelten die §§ 
24 und 25 entsprechend.

§ 27   

Wahl der Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung  
der schwerbehinderten Richter und Richterinnen

Für die Wahl der Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten 
Richter und Richterinnen gelten die §§ 24 bis 26 entsprechend. 

Fünfter Teil 
Schlußvorschriften

§ 28  
Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 72 des 
Schwerbehindertengesetzes auch im Land Berlin.

§ 29  
(Inkrafttreten)
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10.3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) – Auszug

In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), die zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2509) geändert worden ist.

§ 1
Errichtung von Betriebsräten

(1) 1In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, 
von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt. 2Dies gilt auch für gemeinsame 
Betriebe mehrerer Unternehmen.

(2) Ein gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen wird vermutet, wenn

1.    zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die Betriebsmittel sowie die Arbeitnehmer von 
den Unternehmen gemeinsam eingesetzt werden oder

2.   die Spaltung eines Unternehmens zur Folge hat, dass von einem Betrieb ein oder mehrere 
Betriebsteile einem an der Spaltung beteiligten anderen Unternehmen zugeordnet wer-
den, ohne dass sich dabei die Organisation des betroffenen Betriebs wesentlich ändert.

§ 2
Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrau-
ensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeit-
gebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.

(2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der im Be-
trieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung des Arbeitge-
bers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu gewähren, soweit dem nicht unumgängli-
che Notwendigkeiten des Betriebsablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz 
von Betriebsgeheimnissen entgegenstehen.

(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere 
die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 3
Abweichende Regelungen

(1) Durch Tarifvertrag können bestimmt werden:

1. für Unternehmen mit mehreren Betrieben
a) die Bildung eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats oder
b) die Zusammenfassung von Betrieben,

wenn dies die Bildung von Betriebsräten erleichtert oder einer sachgerechten Wahrnehmung 
der Interessen der Arbeitnehmer dient;

2.    für Unternehmen und Konzerne, soweit sie nach produkt- oder projektbezogenen Ge-
schäftsbereichen (Sparten) organisiert sind und die Leitung der Sparte auch Entscheidun-
gen in beteiligungspflichtigen Angelegenheiten trifft, die Bildung von Betriebsräten in den 
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Sparten (Spartenbetriebsräte), wenn dies der sachgerechten Wahrnehmung der Aufgaben 
des Betriebsrats dient;

3.   andere Arbeitnehmervertretungsstrukturen, soweit dies insbesondere aufgrund der Be-
triebs-, Unternehmens- oder Konzernorganisation oder aufgrund anderer Formen der Zu-
sammenarbeit von Unternehmen einer wirksamen und zweckmäßigen Interessenvertre-
tung der Arbeitnehmer dient;

4.    zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Gremien (Arbeitsgemeinschaften), die der un-
ternehmensübergreifenden Zusammenarbeit von Arbeitnehmervertretungen dienen;

5.    zusätzliche betriebsverfassungsrechtliche Vertretungen der Arbeitnehmer, die die Zusam-
menarbeit zwischen Betriebsrat und Arbeitnehmern erleichtern.

(2) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 4 oder 5 keine tarifliche Regelung und gilt auch 
kein anderer Tarifvertrag, kann die Regelung durch Betriebsvereinbarung getroffen werden.

(3) 1Besteht im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a keine tarifliche Regelung und besteht 
in dem Unternehmen kein Betriebsrat, können die Arbeitnehmer mit Stimmenmehrheit die 
Wahl eines unternehmenseinheitlichen Betriebsrats beschließen. 2Die Abstimmung kann von 
mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern des Unternehmens oder einer im Unter-
nehmen vertretenen Gewerkschaft veranlasst werden.

(4) 1Sofern der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung nichts anderes bestimmt, sind Re-
gelungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erstmals bei der nächsten regelmäßigen Betriebsratswahl 
anzuwenden, es sei denn, es besteht kein Betriebsrat oder es ist aus anderen Gründen eine 
Neuwahl des Betriebsrats erforderlich. 2Sieht der Tarifvertrag oder die Betriebsvereinbarung 
einen anderen Wahlzeitpunkt vor, endet die Amtszeit bestehender Betriebsräte, die durch die 
Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 entfallen, mit Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

(5) 1Die aufgrund eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3  
gebildeten betriebsverfassungsrechtlichen Organisationseinheiten gelten als Betriebe im Sin-
ne dieses Gesetzes. 2Auf die in ihnen gebildeten Arbeitnehmervertretungen finden die Vor-
schriften über die Rechte und Pflichten des Betriebsrats und die Rechtsstellung seiner Mitglie-
der Anwendung.

§ 4 
Betriebsteile, Kleinstbetriebe

(1)1Betriebsteile gelten als selbständige Betriebe, wenn sie die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 
Satz 1 erfüllen und

1.  räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt oder
2.  durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig sind.

2Die Arbeitnehmer eines Betriebsteils, in dem kein eigener Betriebsrat besteht, können mit 
Stimmenmehrheit formlos beschließen, an der Wahl des Betriebsrats im Hauptbetrieb teilzu-
nehmen; § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 3Die Abstimmung kann auch vom Betriebsrat des 
Hauptbetriebs veranlasst werden. Der Beschluss ist dem Betriebsrat des Hauptbetriebs spätes-
tens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit mitzuteilen. 4Für den Widerruf des Beschlusses 
gelten die Sätze 2 bis 4 entsprechend.

(2) Betriebe, die die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfüllen, sind dem Hauptbe-
trieb zuzuordnen.
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§ 5
Arbeitnehmer

(1)1Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes sind Ar-
beiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, unabhängig 
davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit beschäftigt werden. 2Als Arbeit-
nehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb 
arbeiten. 3Als Arbeitnehmer gelten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte), Soldaten (Solda-
tinnen und Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer 
Berufsausbildung Beschäftigten, die in Betrieben privatrechtlich organisierter Unternehmen 
tätig sind.

(2) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht

1.  in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen Ver-
tretung der juristischen Person berufen ist;

2.  die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder die Mitglieder einer anderen Per-
sonengesamtheit, soweit sie durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertre-
tung der Personengesamtheit oder zur Geschäftsführung berufen sind, in deren Betrieben;

3.  Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwie-
gend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist; 

4.  Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend 
zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder Erziehung beschäftigt 
werden;

5.  der Ehegatte, der Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte ersten Grades, die in häus-
licher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben.

(3) 1Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, keine 
Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender Angestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und 
Stellung im Unternehmen oder im Betrieb

1.  zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebsabteilung 
beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder 

2.  Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis zum Arbeitgeber 
nicht unbedeutend ist oder 

3.  regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die Entwicklung des 
Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung besondere Er-
fahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er dabei entweder die Entscheidungen im 
Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei 
Vorgaben insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei 
Zusammenarbeit mit anderen leitenden Angestellten gegeben sein.

2Für die in Absatz 1 Satz 3 genannten Beamten und Soldaten gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im Zweifel, wer

1.  aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des Sprecherausschusses oder von Aufsichts-
ratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung den 
leitenden Angestellten zugeordnet worden ist oder 

2.  einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen überwiegend leitende Ange-
stellte vertreten sind, oder 
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3.  ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für leitende Angestellte in dem Unter-
nehmen üblich ist, oder, 

4.  falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel bleiben, ein regelmäßiges Jah-
resarbeitsentgelt erhält, das das Dreifache der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch überschreitet.

§ 7
Wahlberechtigung

1Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
2Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese 
wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden.

§ 8 
Wählbarkeit

(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehören oder als 
in Heimarbeit Beschäftigte in der Hauptsache für den Betrieb gearbeitet haben. 2Auf diese 
sechsmonatige Betriebszugehörigkeit werden Zeiten angerechnet, in denen der Arbeitnehmer 
unmittelbar vorher einem anderen Betrieb desselben Unternehmens oder Konzerns (§ 18 Abs. 1 
des Aktiengesetzes) angehört hat. 3Nicht wählbar ist, wer infolge strafgerichtlicher Verurtei-
lung die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

(2) Besteht der Betrieb weniger als sechs Monate, so sind abweichend von der Vorschrift in 
Absatz 1 über die sechsmonatige Betriebszugehörigkeit diejenigen Arbeitnehmer wählbar, die 
bei der Einleitung der Betriebsratswahl im Betrieb beschäftigt sind und die übrigen Vorausset-
zungen für die Wählbarkeit erfüllen.

§ 20
Wahlschutz und Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats behindern. Insbesondere darf kein Arbeitnehmer in 
der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden.

(2) Niemand darf die Wahl des Betriebsrats durch Zufügung oder Androhung von Nachteilen 
oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen.

(3) Die Kosten der Wahl trägt der Arbeitgeber. Versäumnis von Arbeitszeit, die zur Ausübung 
des Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand oder zur Tätigkeit als Vermittler (§ 18a) erfor-
derlich ist, berechtigt den Arbeitgeber nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts.

§ 21a
Übergangsmandat *)

(1) 1Wird ein Betrieb gespalten, so bleibt dessen Betriebsrat im Amt und führt die Geschäfte 
für die ihm bislang zugeordneten Betriebsteile weiter, soweit sie die Voraussetzungen des § 1 
Abs. 1 Satz 1 erfüllen und nicht in einen Betrieb eingegliedert werden, in dem ein Betriebsrat 
besteht (Übergangsmandat). 2Der Betriebsrat hat insbesondere unverzüglich Wahlvorstände 
zu bestellen. Das Übergangsmandat endet, sobald in den Betriebsteilen ein neuer Betriebsrat 
gewählt und das Wahlergebnis bekannt gegeben ist, spätestens jedoch sechs Monate nach 
Wirksamwerden der Spaltung. 3Durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung kann das Über-
gangsmandat um weitere sechs Monate verlängert werden.
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(2) 1Werden Betriebe oder Betriebsteile zu einem Betrieb zusammengefasst, so nimmt der Be-
triebsrat des nach der Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer größten Betriebs oder Betriebs-
teils das Übergangsmandat wahr. 2Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Spaltung oder Zusammenlegung von Betrieben 
und Betriebsteilen im Zusammenhang mit einer Betriebsveräußerung oder einer Umwand-
lung nach dem Umwandlungsgesetz erfolgt.

*) Diese Vorschrift dient der Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 
12. März 2001 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung 
von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebs-
teilen (ABl. EG Nr. L 82 S. 16).

§ 24
Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Betriebsrat erlischt durch

1. Ablauf der Amtszeit,
2.  Niederlegung des Betriebsratsamtes,
3.  Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
4.  Verlust der Wählbarkeit,
5.    Ausschluss aus dem Betriebsrat oder Auflösung des Betriebsrats aufgrund einer gerichtlichen 

Entscheidung,
6.    gerichtliche Entscheidung über die Feststellung der Nichtwählbarkeit nach Ablauf der in  

§ 19 Abs. 2 bezeichneten Frist, es sei denn, der Mangel liegt nicht mehr vor.
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10.4 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) – Auszug

In der Fassung vom 15. März 1974 (BGBl. I S. 693), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) geändert worden ist.

[Allgemeine Vorschriften]
§ 6 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen 
und Betriebe der in § 1 genannten Verwaltungen sowie die Gerichte.

(2) 1Die einer Behörde der Mittelstufe unmittelbar nachgeordnete Behörde bildet mit den ihr 
nachgeordneten Stellen eine Dienststelle; dies gilt nicht, soweit auch die weiter nachgeordne-
ten Stellen im Verwaltungsaufbau nach Aufgabenbereich und Organisation selbständig sind. 
2Behörden der Mittelstufe im Sinne dieses Gesetzes sind die der obersten Dienstbehörde un-
mittelbar nachgeordneten Behörden, denen andere Dienststellen nachgeordnet sind.

(3) 1Nebenstellen und Teile einer Dienststelle, die räumlich weit von dieser entfernt liegen, 
gelten als selbständige Dienststellen, wenn die Mehrheit ihrer wahlberechtigten Beschäftig-
ten dies in geheimer Abstimmung beschließt. 2Der Beschluß ist für die folgende Wahl und die 
Amtszeit der aus ihr hervorgehenden Personalvertretung wirksam.

(4) Bei gemeinsamen Dienststellen des Bundes und anderer Körperschaften gelten nur die im 
Bundesdienst Beschäftigten als zur Dienststelle gehörig.

§ 7 

1Für die Dienststelle handelt ihr Leiter. Er kann sich bei Verhinderung durch seinen ständigen 
Vertreter vertreten lassen. 2Bei obersten Dienstbehörden kann er auch den Leiter der Abteilung 
für Personal- und Verwaltungsangelegenheiten, bei Bundesoberbehörden ohne nachgeordne-
te Dienststellen und bei Behörden der Mittelstufe auch den jeweils entsprechenden Abtei-
lungsleiter zu seinem Vertreter bestimmen. 3Das gleiche gilt für sonstige Beauftragte, sofern 
der Personalrat sich mit dieser Beauftragung einverstanden erklärt.

[Wahl und Zusammensetzung des Personalrates]
§ 13 

(1) 1Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, es sei denn, daß sie infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu 
wählen oder zu stimmen, nicht besitzen. 2Beschäftigte, die am Wahltage seit mehr als sechs 
Monaten unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind, sind nicht wahlberechtigt.

(2) 1Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr wahlberechtigt, sobald die Abordnung 
länger als drei Monate gedauert hat; im gleichen Zeitpunkt verliert er das Wahlrecht bei der al-
ten Dienststelle. 2Das gilt nicht für Beschäftigte, die als Mitglieder einer Stufenvertretung oder 
des Gesamtpersonalrates freigestellt sind. 3Satz 1 gilt ferner nicht, wenn feststeht, daß der 
Beschäftigte binnen weiterer sechs Monate in die alte Dienststelle zurückkehren wird.4Hin-
sichtlich des Verlustes des Wahlrechts bei der alten Dienststelle gelten die Sätze 1 und 3 ent-
sprechend in Fällen einer Zuweisung nach § 29 des Bundesbeamtengesetzes oder auf Grund 
entsprechender arbeitsvertraglicher Vereinbarung.
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(3) Beamte im Vorbereitungsdienst und Beschäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind 
nur bei ihrer Stammbehörde wahlberechtigt.

§ 14 

(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltage

1. seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich ihrer obersten Dienstbehörde angehören und
2.  seit einem Jahr in öffentlichen Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben beschäf-

tigt sind.

2Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen, nicht besitzt.

(2) Die in § 13 Abs. 3 genannten Personen sind nicht in eine Stufenvertretung wählbar.

(3) Nicht wählbar sind für die Personalvertretung ihrer Dienststelle die in § 7 genannten Perso-
nen sowie Beschäftigte, die zu selbständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten der 
Dienststelle befugt sind.

§ 19 

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.

(2) 1Besteht der Personalrat aus mehr als einer Person, so wählen die Beamten und Arbeitneh-
mer ihre Vertreter (§ 17) je in getrennten Wahlgängen, es sei denn, daß die wahlberechtigten 
Angehörigen jeder Gruppe vor der Neuwahl in getrennten geheimen Abstimmungen die ge-
meinsame Wahl beschließen. 2Der Beschluß bedarf der Mehrheit der Stimmen aller Wahlbe-
rechtigten jeder Gruppe.

(3) 1Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt. 2Wird nur ein 
Wahlvorschlag eingereicht, so findet Personenwahl statt. 3In Dienststellen, deren Personalrat 
aus einer Person besteht, wird dieser mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. 4Das gleiche 
gilt für Gruppen, denen nur ein Vertreter im Personalrat zusteht.

(4) 1Zur Wahl des Personalrates können die wahlberechtigten Beschäftigten und die in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. 2Jeder Wahlvorschlag der 
Beschäftigten muß von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Gruppenange-
hörigen, jedoch mindestens von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. 3In jedem Fall ge-
nügt die Unterzeichnung durch 50 wahlberechtigte Gruppenangehörige. 4Die nach § 14 Abs. 3 
nicht wählbaren Beschäftigten dürfen keine Wahlvorschläge machen oder unterzeichnen.

(5) Ist gemeinsame Wahl beschlossen worden, so muß jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten 
von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftigten unterzeichnet sein; 
Absatz 4 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(6) 1Werden bei gemeinsamer Wahl für eine Gruppe gruppenfremde Bewerber vorgeschlagen, 
muß der Wahlvorschlag von mindestens einem Zehntel der wahlberechtigten Angehörigen der 
Gruppe unterzeichnet sein, für die sie vorgeschlagen sind. 2Absatz 4 Satz 3, 4 gilt entsprechend.

(7) Jeder Beschäftigte kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden.
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(8) 1Besteht in einer Dienststelle kein Personalrat, so können die in der Dienststelle vertrete-
nen Gewerkschaften zur Wahl des Personalrates Wahlvorschläge machen. 2Auf diese Wahlvor-
schläge sind die Absätze 4 bis 6 nicht anzuwenden.

(9) 1Jeder Wahlvorschlag einer Gewerkschaft muß von zwei Beauftragten unterzeichnet sein; 
die Beauftragten müssen Beschäftigte der Dienststelle sein und einer in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaft angehören. 2Bei Zweifeln an der Beauftragung kann der Wahlvorstand 
verlangen, daß die Gewerkschaft die Beauftragung bestätigt.

§ 22 

Findet eine Personalversammlung (§ 20 Abs. 2, § 21) nicht statt oder wählt die Personalver-
sammlung keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn der Leiter der Dienststelle auf Antrag von min-
destens drei Wahlberechtigten oder einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft.

§ 24 

(1) 1Niemand darf die Wahl des Personalrates behindern oder in einer gegen die guten Sitten 
verstoßenden Weise beeinflussen. 2Insbesondere darf kein Wahlberechtigter in der Ausübung 
des aktiven und passiven Wahlrechts beschränkt werden. 3§ 47 Abs. 1, 2 Satz 1 und 2 gilt für 
Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahlbewerber entsprechend.

(2) 1Die Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. Notwendige Versäumnis von Arbeitszeit infolge 
der Ausübung des Wahlrechts, der Teilnahme an den in den §§ 20 bis 23 genannten Personal-
versammlungen oder der Betätigung im Wahlvorstand hat keine Minderung der Dienstbezüge 
oder des Arbeitsentgeltes zur Folge. 2Für die Mitglieder des Wahlvorstandes gelten § 44 Abs. 1 
Satz 2 und § 46 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.

§ 25 

Mindestens drei Wahlberechtigte, jede in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft oder der 
Leiter der Dienststelle können binnen einer Frist von zwölf Arbeitstagen, vom Tage der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, die Wahl beim Verwaltungsgericht anfechten, 
wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlver-
fahren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, daß durch den 
Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflußt werden konnte.
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AktG Aktiengesetz
ArbG Arbeitsgericht
ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz
ArbuR Arbeit und Recht (Zeitschrift)
AÜG Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
BAG Bundesarbeitsgericht
BayPVG Bayerisches Personalvertretungsgesetz
BBG Bundesbeamtengesetz
BeamtStG Beamtenstatusgesetz
BEEG Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl Bundesgesetzblatt
BGleiG Bundesgleichstellungsgesetz
BPersVG  Bundespersonalvertretungsgesetz
BPersVWO Wahlordnung zum Bundespersonalvertretungsgesetz
br Behindertenrecht (Zeitschrift)
BSG Bundessozialgericht
BTHG Bundesteilhabegesetz
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BWahlG Bundeswahlgesetz
BWO Bundeswahlordnung 
DB Der Betrieb (Zeitschrift)
DBGrG Deutsche Bahn Gründungsgesetz
FPflZG Familienpflegezeitgesetz
GdB Grad der Behinderung
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
jurisPR-ArbR  juris PraxisReport Arbeitsrecht (Zeitschrift)
KSchG Kündigungsschutzgesetz
LAG Landesarbeitsgericht
LPVG BW Landespersonalvertretungsgesetz Baden-Württemberg 
LPVG Landespersonalvertretungsgesetz
LPVG NRW  Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen – 

 Landespersonalvertretungsgesetz 
MAVO Mitarbeitervertretungsordnung
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MuSchG  Mutterschutzgesetz
MVG-EKD Mitarbeitervertretungsgesetz der evangelischen Kirche in Deutschland 
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
ÖD Öffentlicher Dienst
OVG Oberverwaltungsgericht
PersR Der Personalrat (Zeitschrift)
PersVG Personalvertretungsgesetz
PersVG LSA Sächsisches Personalvertretungsgesetz
PflegeZG Pflegezeitgesetz
PostPersRG Postpersonalrechtsgesetz
SächsPersVG Sächsisches Personalvertretungsgesetz
SBG Soldatinnen- und Soldatenbeteiligungsgesetz
SBV Schwerbehindertenvertretung
SchwbG Schwerbehindertengesetz
SchwbVWO Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen
SGB  Sozialgesetzbuch
SGB II Sozialgesetzbuch – Zweites Buch
SGB III Sozialgesetzbuch – Drittes Buch 
SGB IV Sozialgesetzbuch – Viertes Buch
SGB VI Sozialgesetzbuch – Sechstes Buch
SGB IX Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch
StGB Strafgesetzbuch
TV-L Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
WahlO-MVG Wahlordnung zum Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen 
WfbM Werkstatt für behinderte Menschen
WOBetrVG  Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes  

(Wahlordnung – WO)
ZfPR Zeitschrift für Personalvertretungsrecht
ZTR  Zeitschrift für Tarifrecht
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12 
ENDNOTEN

1) BAG, Beschluss vom 15.02.2005, 9 AZR 635/03
2)     Pahlen in: Neumann Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage 2010, § 94 Randnummer 1; 

Schimanski in: Gemeinschaftskommentar zum SGB IX (GK-SGB IX), Stand: Mai 2002, § 94
Randnummer 3; Adlhoch in: Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 12

3)  BAG, Beschluss vom 18.01.2012, 7 ABR 72/10; LAG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom
15.01.2016, 6 TaBV 1113/15, Randnummer 15

4) BAG, Beschluss vom 22.06.2005, 7 ABR 57/04, NZA 2005, 1248/1249
5) BAG, Beschluss vom 13.08.2008, 7 ABR 21/07, DB 2009, 184 (redaktioneller Leitsatz)
6)  BAG, Beschluss vom 17.02.1983, 6 ABR 64/81; BAG, Beschluss vom 17.01.2007, 7 ABR 63/05,

DB 2007, 1872 = NZA 2007, 703
7) BAG, Beschluss vom 25.09.1986, 6 ABR 68/84; BAG, Beschluss vom 14.05.1997, ABR 26/96
8)  BAG, Beschluss vom 24.02.1976, 1 ABR 62/75; LAG München, Beschluss vom 21.10.1987,

5 TaBV 9/87 
9) LAG Köln, Beschluss vom 06.02.2015, 4 TaBV 60/14
10)  BAG, Beschluss vom 17.02.1983, 6 ABR 64/81; BAG, Beschluss vom 28.06.1995, 7 ABR 59/94;

BAG, Beschluss vom 29.01.1992, 7 ABR 27/91
11) LAG Düsseldorf, Beschluss vom 13.01.2016, 12 TaBV 67/14
12)  Ebenso Düwell in: Dau/Düwell/Haines, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 22,

 wonach gemäß § 87 Absatz 1 Satz 2 SGB IX möglichst ein Gleichlauf mit dem Wahl- und
Vertretungsbezirk des Betriebsrats bestehen soll

13) BAG, Beschluss vom 13.03.2013, 7 ABR 70/11
14) BAG, Beschluss vom 24.04.2013, 7 ABR 71/11
15) BAG, Beschluss vom 07.05.2008, 7 ABR 15/07, NZA 2009, 328 mit Anmerkung Haas/Salo

mon, NZA 2009, 299
-

16) BAG, Beschluss vom 10.11.2004, 7 ABR 17/04, br 2005, 107
17) Vergleiche Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 22
18) Cramer/Fuchs/Hirsch/Ritz, SGB IX, 6. Auflage, § 94 Randnummer 16
19)  Cramer/Fuchs/Hirsch/Ritz, SGB IX, 6. Auflage, § 94 Randnummer 8
20) BVerwG, Beschluss vom 25.09.1995, 6 P 44/93; Cramer, Schwerbehindertengesetz, 5. Auf

lage, § 24 Randnummer 5; Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 23. Die Ge
genansicht zieht die Grenze bei sechs Monaten in Anlehnung an § 2 Absatz 1 SGB IX: Pahlen
in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 7; Knittel,
SGB IX, 5. Auflage, § 94 Randnummer 3

-
-

21) Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 1 Randnummer 23
22) Vergleiche BAG, Urteil vom 19.03.2008, 5 AZR 435/07, NZA 2008, Seite 760 zur betriebli

chen Praxiserprobung nach § 16 SGB II alte Fassung
-

12 
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https://lexetius.com/2008,3296
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https://lexetius.com/2007,794
https://www.jurion.de/urteile/bag/1986-09-25/6-abr-68_84/
https://www.jurion.de/urteile/bag/1976-02-24/1-abr-62_75/
https://openjur.de/u/854344.html
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https://www.betriebsratswahl.de/urteil/257/66285/bag-7-abr-59-94
https://www.jurion.de/urteile/bag/1992-01-29/7-abr-27_91/
http://www.lag-duesseldorf.nrw.de/beh_static/entscheidungen/entscheidungen/tabv/0067-14.pdf
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https://www.jurion.de/urteile/bag/2008-05-07/7-abr-15_07/
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23)   Schimanski, GK-SGB IX, Stand: Juni 2003, § 94 Randnummer 49; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 
17. Lieferung, § 94 Randnummer 27

24)   Masuch in: Hauck/Noftz, SGB IX, Stand: September 2001, § 94 Randnummer 11; Schimanski, 
GK-SGB IX, Stand: Juni 2003, § 94 Randnummer 48

25)  BAG, Urteil vom 31.07.2014, 2 AZR 434/13 
26)   LAG Köln, Beschluss vom 03.09.2007, 14 TaBV 20/07, zum möglichen Mehrfachwahlrecht 

bei Betriebsratswahlen; VG Berlin, Beschluss vom 19.06.2013, 61 K 17.12 PVL, wonach es 
auf eine „überwiegende Tätigkeit“ nicht ankomme

27) Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 6; Knittel, SGB IX,  
5. Auflage, § 94 Randnummer 4; Jahn, SGB für die Praxis, § 94 Randnummer 6 (Bearb. 
Schell); Kossens von der Heide/Maaß, Praxiskommentar zum Behindertenrecht (SGB IX), 
§ 94 Randnummer 6; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 33; an
derer Ansicht Hoff in: Bihr/Fuchs/Krauskopf/Lewering, SGB IX, § 94 Randnummer 4; für 
Stellen gemäß § 7 Absatz 2 Nummern 2 bis 5 SchwbG = § 73 Absatz 2 Nummern 2 bis 5, 
ebenfalls anderer Ansicht Gröninger/Thomas, SchwbG, § 24 Randnummer 5 

-

28)   Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 29; Pahlen in: Neumann/
Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 23; Wiegand/Hohmann, 
SchwbVWO, 2. Auflage, § 1 Randnummer 23

29)  BAG, Beschluss vom 13.03.1991, 7 ABR 89/89, DB 1992, 99 
30)  LAG Hamm, Beschluss vom 16.03.1988, 3 TaBV 76/87, DB 1988, 2058
31)  Leube ZTR 2012, 207, 211; Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 13
32)   Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, § 94 Randnummer 5; Knittel, SGB IX, 5. Auf-

lage, § 94 Randnummer 4
33)   VG Aachen, Beschluss vom 25.11.1999, 16 K 371/99. PVL; Knittel, SGB IX; 5. Auflage, § 94 

Randnummer 4; Hohmann/Wiegand, SchwbVWO, 2. Auflage, § 1 Randnummer 23; Düwell, 
LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 16

34)  Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 23 
35)   BAG, Beschluss vom 29.01.1992, 7 ABR 27/91, DB 1992, 1429 (für Zeitungszusteller); LAGE 

§ 611 BGB Nummern 13 und 14; Schimanski, GK-SGB IX, Stand: Juni 2003, § 94 Randnum-
mer 45 

36)   Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 4
37)   BAG, Beschluss vom 27.06.2001, 7 ABR 50/99, br 2001, 203; BAG, Beschluss vom 16.04.2003, 

7 ABR 27/02, br 2003, 188 
38)  BAG, Beschluss vom 17.02.2010, 7 ABR 51/08 
39)  Vergleiche Adlhoch in: Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 43a 
40)   Vergleiche Adlhoch in: Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 43a;  

BAG, Beschluss vom 15.12.2011, 7 ABR 65/10 
41)   BAG, Beschluss vom 29.03.1974, 1 ABR 27/73; BAG, Beschluss vom 25.05.2005, 7 ABR 

45/04, NZA 2005, 1002; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 39 f.
42)   BAG, Beschluss vom 29.03.1974, 1 ABR 27/73, Randnummer 28, zum Wehrdienst bei Betriebs-

ratswahlen; Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 16 
43)  Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 16 
44)  Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 15
45)  Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 15.08.2017, AZ Va2-58098-54
46)   Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, § 94 Randnummer 4; Knittel, SGB IX, 

5. Auflage, § 94 Randnummer 5; Wiegand/Homann, SchwbVWO, § 1 Randnummer 24 
47)   Masuch in Hanck/Noftz, SGB IX, § 94 Randnummer 11; Neumann, Pahlen, Majerski-Pahlen, 

SGB IX, § 94 Randnummer 23; Schimanski, GK-SGB IX, § 94 Randnummer 47; Ernst/Adlhoch/
Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 31 

48)   Vergleiche Adlhoch in: Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 42
49)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 4; 

Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 1 Randnummer 24

12 ENDNOTEN
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50)   BVerwG, Beschluss vom 15.05.2002, 6 P 18.01; BAG, Beschluss vom 16.04.2003, 7 ABR 
53/02, NZA 2003, 1345; BayVGH, Beschluss vom 14.11.2001, 17 P 01.638, DVBl. 2002, 787; 
Kuhlmann, br 2002, 1; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 41  

51)  Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 16
52)   BAG, Urteil vom 15.01.1991, 1 AZR 105/90, NZA 1991, 695; BAG, Beschluss vom 14.05.1997, 

7 ABR 26/96, NZA 1997, 1245; BAG, Beschluss vom 10.11.2004, 7 ABR 12/04, NZA 2005, 707 
= DB 2005, 1067

53)   Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 23; Ernst/Adl-
hoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 32; Hoff in: Bihr/ Fuchs/Krauskopf/
Lewering § 94 Randnummer 4; Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX, 2. Auflage, § 94 Rand-
nummern 6 und 19; anderer Ansicht Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 
13/16; Masuch in Hanck/Noftz, SGB IX, § 94 Randnummer 10; Schimanski, GK-SGB IX, § 94 
Randnummer 47 

54)   Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 5; 
Knittel, SGB IX, 5. Auflage, § 94 Randnummer 5, Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, 
§ 94 Randnummer 32; Hoff in: Bihr/Fuchs/Krauskopf/Lewering § 94 Randnummer 4; Kos-
sens/von der Heide/Maaß, SGB IX, 2. Auflage, § 94 Randnummer 6 und 19; anderer Ansicht 
Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 13/16; Masuch in: Hanck/Noftz, SGB IX, 
§ 94 Randnummer 10; Schimanski, GK-SGB IX, § 94 Randnummer 47 

55)   Finke/Kadoke in: Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, § 136 Randnummer 73a unter Bezugnahme 
auf Werkstattempfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe (BAGüS) – WE/BAGüS, Stand: Mai 2013, unter 4.3.3 Seite 52; ebenso Sachadae, 
jurisPR-ArbR 43/2014 Anmerkung 3; anderer Ansicht Adlhoch in: br 2017, 63

56)   Hahn in: Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht, 5. Auflage, 
SGB II § 16d Randnummer 4

57)    Koch in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 16. Auflage, BetrVG, § 5 Randnummer 5, 
anderer Ansicht Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 15 mit der Begründung, 
dass die Beschäftigung der Ein-Euro-Jobber nach § 99 Absatz 1 BetrVG mitbestimmungs-
pflichtig ist, so BAG, Beschluss vom 02.10.2007, 1 ABR 60/06 zu § 16 Absatz 3 Satz 2 SGB II 
alte Fassung

58)  Adlhoch in: Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 25 
59)  Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 16
60)   Vergleiche BVerwG, Beschluss vom 22.09.2015, 5 P 12/14 zu den Auswirkungen der Perso-

nalgestellung nach § 4 Absatz 3 TVöD auf die Wahlberechtigung zum Personalrat der ge-
stellenden Dienststelle; LAG Baden-Württemberg, Beschluss vom 17.04.2013, 4 TaBV 7/12 

61)   BVerwG, Beschluss vom 18.09.2013, 6 PB 25/13 
62)  BVerwG, Beschluss vom 08.12.1999, 6 P 11.98, DÖV 2000, 600/601 = DVBl. 2000, 1126
63)    Cramer, SchwbG, § 24 Randnummer 4; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 

Randnummer 46; Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnum-
mer 10

64)   Treml, br 1986, 57; Schimanski, GK-SGB IX, § 94 Randnummer 41; Masuch in: Hanck/Noftz, 
SGB IX, § 94 Randnummer 9 

65)    Masuch in: Hanck/Noftz, SGB IX, § 94 Randnummer 8; Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, 
SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 14

66)  Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 12
67)    Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 33c; 

Knittel, SGB IX, 5. Auflage, § 94 Randnummer 61; Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Rand-
nummer 12 

68)    Koch in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 16. Auflage 2016, BetrVG, § 24 Randnummer 3; 
Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 98

69)    OVG Hamburg, Beschluss vom 02.04.2001, 8 Bf 1/01. PVL, br 2002, 135, 136; Ernst/Adlhoch/
Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 57
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70)    Cramer, SchwbG, § 24 Randnummer 16; Masuch in: Hanck/Noftz, SGB IX, § 94 Randnum-
mer 39; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 58

71)    BAG, Beschluss vom 22.06.2005, 7 ABR 57/04, NZA 2005, 1248, 1249 mit weiteren Nach-
weisen

72)   LAG Frankfurt, Beschluss vom 01.09.1988, 12 TaBVGa 155/88, DB 1989, 184; LAG Hamburg, 
Beschluss vom 19.08.1991, 5 TaBV 9/91, DB 1992, 587 f.; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. 
Lieferung, § 94 Randnummer 61

73)   OVG NRW, Beschluss vom 25.05.2005, 1 B 453/05. PVL, NZA-RR 2005, 504; BVerwG, Urteil 
vom 13.06.1966, VII P 2.66, ZBR 1967, 284  

74)  OVG NRW, Beschluss vom 25.05.2005, 1 B 453/05. PVL, NZA – RR 2005, 504; Ilbertz/Widmaier,  
BPersVG, § 27 Randnummer 28a

75)  BVerwG, Beschluss vom 18.01.1990, 6 P 8.88 
76)  Karpf, Neue Rechtsstellung der Schwerbehindertenvertretung und weitere Neuregelungen 

im Schwerbehindertenrecht durch das BTHG, br 2017, 30, 32
77)  OVG NRW, Beschluss vom 25.05.2005, 1 B 453/05. PVL 
78)  BAG, Beschluss vom 29.07.2009, 7 ABR 91/07
79)  LAG Hamm, Urteil vom 09.02.1994, 3 Sa 1376/93 zum Ersatzmitglied des Betriebsrats
80)  Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX, 2. Auflage, § 94 Randnummer 35; Pahlen in: Neu-

man/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 43 
81)  Kohte/Liebsch, Reha-Recht, Fachbeitrag B4-2017
82)  Ritz/Dopatka in Cramer/Fuchs/Hirsch/Ritz, SGB IX, 6. Auflage, § 94 Randnummer 22
83)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 33b
84)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 33c
85)  Ritz/Dopatka in: Cramer/Fuchs/Hirsch/Ritz, SGB IX, 6. Auflage, § 94 Randnummer 22
86)  Cramer, SchwbG, § 24 Randnummer 12d
87)  Cramer, SchwbG, § 24 Randnummer 5; Schimanski, GK-SGB IX, § 94 Randnummer 55; 

Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 30; Neumann/Pahlen/
Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 23

88)  BSG vom 14.03.1994, 11 BAr139/93; die dagegen eingelegte Verfassungsbeschwerde wurde 
nicht zur Entscheidung angenommen, BVerfG vom 07.07.1994, 1 BvR 1481/92

89)  BayVGH, Beschluss vom 01.07.1987, 18 C 87.00852; BSG, Beschluss vom 14.03.1994, 11 
BAR 139/33; Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 23 

90)  Deinert /Welti, Stichwortkommentar Behindertenrecht, Randnummer 3 ff.
91)  LAG Köln, Beschluss vom 03.09.2007,14 TaBV 20/07, ArbuR 2008, 230
92)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 23 
93)  Frank Lorenz in: Däubler/Hjort/Schubert/Wolmerath, Arbeitsrecht – Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte des § 14 AÜG, 4. Auflage 2017, beck-online 
94)  BAG, Beschluss vom 02.10.2007, 1 ABR 60/06, NZA 2008, 244, BVerwG, Beschluss vom 

21.03.2007, 6 P 8/06, PersR 2007, 309 
95)  Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 15.08.2017, AZ Va2-58098-54
96)  Leube ZTR 2012, 207, 211
97)  BAG, Beschluss vom 10.11.2004, 7 ABR 12/04
98)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 23
99)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX; 12. Auflage, § 94 Randnummer 4; 

Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 1 Randnummer 24
100)  BAG, Beschluss vom 16.04.2003, 7 ABR 53/02 
101)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 23
102)  BVerwG, Beschluss vom 22.09.2015, 5 P 12.14
103)  VGH Hessen, Beschluss vom 18.11.2010, 22 A 959/10.PV = ZfPR Online 4/2011, 15
104)  BVerwG, Beschluss vom 18.01.2013, 6 PB 17/12; ebenso OVG NW, Beschluss vom 13.06.2013, 

6 PB 25/13, bestätigt BVerwG, Beschluss vom 18.09.2013, 6 PB 25/13 
105)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 30

12

https://lexetius.com/2005,2111
https://www.rehadat-recht.de/de/suche/index.html?GIX=&suchbegriffe=&aktenzeichen=7%20ABR%2091%2F07&suchmaske-submit=Suchen&connectdb=rechtsgrundlagen_result&infobox=%2Finfobox1.html&serviceCounter=1&wsdb=REC&from=1
https://lexetius.com/2007,3953
https://www.rehadat-recht.de/de/suche/index.html?referenznr=R/R2291&connectdb=rechtsgrundlagen_detail&infobox=%2Finfobox1.html&serviceCounter=1&wsdb=REC&detailCounter=0&from=1&anzahl=1&tab=langtext&suche=index.html?aktenzeichen=*7+ABR+12%2F04*
https://lexetius.com/2003,1576
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2007/14_TaBV_20_07beschluss20070903.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2005/1_B_453_05_PVLbeschluss20050525.html
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1966-06-13/bverwg-vii-p-266/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2005/1_B_453_05_PVLbeschluss20050525.html
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1990-01-18/bverwg-6-p-8_88/
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2005/1_B_453_05_PVLbeschluss20050525.html
https://www.jurion.de/urteile/bsg/1994-06-30/11-bar-139_93/
https://www.bverwg.de/220915B5P12.14.0
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:4201098
http://www.bverwg.de/180113B6PB17.12.0
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2013/6_UF_25_13_Beschluss_20130808.html


157ZB  SPEZIAL SBV WAHL 2018

ENDNOTEN

106)  LAG Köln, Urteil vom 08.01.2003, ArbuR 2003, 394
107)  BAG, Beschluss vom 10.10.2012, 7 ABR 42/11
108)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 25
109)  BAG, Beschluss vom 10.11.2004, 7 ABR 12/04
110)  Cramer, SchwbG, § 24 Randnummer 11; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 

Randnummer 48; einschränkend VG Mainz, Beschluss vom 23.01.2002, 2 K 473/11.MZ 
111)  BAG, Urteil vom 23.01.2002, 7 AZR 611/00 
112)  BAG, Urteil vom 25.06.2014, 7 AZR 847/12
113)  ArbG Kaiserslautern, Beschluss vom 26.06.1984, 2 BV 11/84, NZA 1984, 331
114)  VG Aachen, Beschluss vom 25.11.1999, 16 K 371/99. PVL, PersR 2000,131 
115)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 28
116)  BAG, Beschluss vom 10.10.2012, 7 ABR 53/11
117)  Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 28
118)  BAG, Urteil vom 27.06.2001, 7 ABR 50/99, br 2001, 203 
119)  Koch in: Schaub Arbeitsrechtshandbuch, § 217 Grundzüge der Betriebsratswahl, Randnum-

mer 12, 17. Auflage 2017
120)  BVerwG, Beschluss vom 11.03.1982, 6 P 8.80, PersV 1983, 405; kritisch dazu mit ausführ-

licher Begründung hinsichtlich der Wahl der Schwerbehindertenvertretung Riebe br 1995, 
183 f.

121)  Däubler in: Deinert/Welt, Stichwortkommentar Behindertenrecht, 2014, Randnummer 16 
122)  VG Sigmaringen, Beschluss vom 16.04.2014, PL 11 K 473/14
123)  BVerwG, Beschluss vom 22.09.2015, 5 P 12.14 
124)  VGH Hessen, Beschluss vom 18.11.2010, 22 A 959/10.PV = ZfPR Online 4/2011, 15
125)  BAG, Beschluss vom 16.11.2005, 7 ABR 9/05, br 2006, 105 = NZA 2006, 340
126)  BAG, Beschluss vom 16.11.2005, 7 ABR 9/05, br 2006, 105
127)  Cramer, SchwbWO alte Fassung, § 1 Randnummer 2; Heuser, br 1990, 28
128)  BAG, Urteil vom 07.05.1986, 2 AZR 349/85, br 1988, 43
129)  Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 35 und § 1 

SchwbVWO Randnummer 5; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 77; 
Kossens/von der Heide/Maaß, Erläuterungen zu § 15 SchwbVWO; anderer Ansicht Cra-
mer, SchwbWO alte Fassung Randnummer 2 (erneute Einladung zu einer Versammlung 
der Wahlberechtigten); anderer Ansicht auch Schimanski, GK-SGB IX, § 94 Randnummer 84 
(die Wahl könne dann nicht stattfinden) 

130)  Düwell/Sachadae, NZA 2014, Seite 1241 
131)  Gröninger/Thomas, § 24 SchwbWO alte Fassung Randnummer 13; Pahlen in: Neumann/

Pahlen/Majerski-Pahlen, § 1 SchwbVWO Randnummer 6
132)  Cramer, SchwbWO alte Fassung, § 1 Randnummer 2; Treml, br 1986, 58; anderer Ansicht 

Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, § 1 SchwbVWO Randnummer 6 (auch der Wahlvor-
stand selbst kann seinen Vorsitzenden wählen) 

133)  LAG Köln, Beschluss vom 29.05.2013, 3 TaBVGa 3/13
134)  VG Köln, Beschluss vom 17.12.1984, PVL 14/84, DB 1987, 1204
135)  Cramer, SchwbWO alte Fassung, § 11 Randnummer 2; Pahlen in: Neumann/Pahlen/Ma-

jerski-Pahlen, § 94 Randnummer 37 und § 11 SchwbVWO Randnummer 3
136)  LAG Köln, Beschluss vom 08.03.2012, 13 TaBV 82/11; BAG, Beschluss vom 13.10.2004, 7 ABR 

5/04; LAG München, Beschluss vom 25.06.2013, 9 TaBV 11/13, wonach Übersetzung des 
Wahlausschreibens entbehrlich sei trotz Migrationshintergrunds etwa bei Beschäftigten in 
qualifiziertem Ausbildungsberuf in einem rein deutschen Umfeld 

137)  LAG Köln, Beschluss vom 26.01.2016, 12 TaBV 60/15
138)  Vergleiche LAG Hamm, Beschluss vom 15.03.2016, 7 TaBV 63/15 zu den Folgen bei Verstoß 

gegen § 5 Absatz 2 SchwbVWO
139)  LAG Köln, Beschluss vom 11.04.2008, 11 TaBV 80/07, br 2009, 91
140)  BAG, Beschluss vom 05.05.2004, 7 ABR 44/03, NZA 2004, 1285 = BB 2005, 108
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141)  Adlhoch, Vertrauenspersonen fragen, br 2014, 99 
142)  ArbG Stuttgart, Beschluss vom 11.05.2011, 22 BV 411/10 nicht veröffentlicht, nachgehend 

Beschluss vom 23.07.2014, 7 ABR 23/12
143)  BAG, Beschluss vom 21.03.2017, 7 ABR 19/15, NZA 2017, 1075 f.
144)  BAG, Beschluss vom 20.01.2010, 7 ABR 39/08; LAG Köln, Beschluss vom 24.11.2011, 6 TaBV 

67/11, Randnummer 18
145)  VG Hannover, Beschluss vom 25.01.1990, PL A 50/89
146)  LAG Frankfurt, Beschluss vom 16.03.1987, 12 TaBVGa 29/87, DB 1987, 1204
147)  BAG, Beschluss vom 25.05.2005, 7 ABR 39/04; ebenso BAG, Beschluss vom 20.01.2010, 7 ABR 

39/08, Randnummer 36 
148)  BAG, Beschluss vom 12.02.1960, 1 ABR 13/59; LAG Frankfurt, Beschluss vom 20.04.1989,  

12 TaBVGa 46/89, NZA 1990, 117; LAG BW, Urteil vom 12.03.2003, 4 Sa 45/02, br 2003, 154, 
156 (zum Recht, sich auf einer Wahlversammlung nach § 20 Absatz 2 Satz 3 SchwbVWO 
selbst als Wahlbewerber vorzuschlagen)  

149)  Vergleiche § 187 Absatz 1 BGB und in: Pahlen in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 
12. Auflage, § 6 SchwbVWO Randnummer 1

150)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 6 Randnummer 35; BVerwG, Beschluss vom 
17.07.1980, 6 P4/80 

151)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 6 Randnummer 86
152)  LAG Baden-Württemberg, Beschluss vom 12.01.2012, 3 TaBV 7/11 
153)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 7 Randnummern 27, 34
154)  OVG Münster, Beschluss vom 26.03.2013, 20 A 2098/12.PVB, für BPersVG 
155)  ArbG Hamburg, Beschluss vom 07.06.2017, 13 BV 13/16 
156)  Hessischer VGH, Beschluss vom 29.01.1986, HPV TL 1436/85, ZBR 1987, 331; LAG Düssel-

dorf, Beschluss vom 13.12.2016, 9 TaBV 85/16 
157)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 11 Randnummer 33
158)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 11 Randnummer 36
159)  BAG, Beschluss vom 10.07.2013, 7 ABR 83/11 
160)  LAG Köln, Beschluss vom 20.05.2016, 4 TaBV 98/15, Bezeichnung „in den Räumen des 

 Betriebsrates/Wahlvorstandes“ ist nicht hinreichend konkret
161)  LAG München, Beschluss vom 27.09.2005, 8 TaBV 29/05
162)  Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 96a 
163)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 22 Randnummer 32 
164)  BVerwG, Beschluss vom 15.05.1991, 6 P 15.89, NJW 1991, 3231 (zum Streichholzziehen); 

BayVGH, Beschluss vom 13.02.1991, 17 P 90.3560 
165)  BAG, Beschluss vom 07.04.2004, 7 ABR 42/03; LAG Baden-Württemberg, Beschluss vom 

10.04.2003, 21 TaBV 4/02 
166)  Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 69
167)  OVG NW, Beschluss vom 27.01.1984, CB 12/83, Guter Wille 1986, 94; Schimanski, GK-SGB IX, 

§ 94 Randnummer 145; Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 19 Randnummer 10 
168)  Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 74
169)  ArbG Hamburg, Beschluss vom 07.06.2017, 13 BV 13/16 
170)  Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 97 Randnummer 11, wonach kein generelles beobachten-

des Teilnahmerecht von Mitgliedern des Personalrats an der Wahlversammlung besteht, da 
nicht öffentlich 

171)  OVG NW, Beschluss vom 27.09.2000, 1 A 1541/99. PVB, Randnummer 17, br 2001, 147, 148; 
Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 95; anderer Ansicht Pahlen 
in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 38 und § 20 
SchwbVWO Randnummer 1a

172)  LAG Köln, Beschluss vom 25.04.2012, 9 TaBV 96/11  
173)  ArbG Bonn, Beschluss vom 21.01.2015, 4 BV 81/14
174)  LAG BW, Urteil vom 12.03.2003, 4 Sa 45/02, br 2003, 154, 156 
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175)  Hessisches LAG, Beschluss vom 01.12.2011, 9 TaBV 130/11 sowie Beschluss vom 15.03.2012, 
9 TaBV 118/11 und vom 14.03.2013, 9 TaBV 223/12; anderer Ansicht OVG Münster, Be-
schluss vom 27.09.2000, 1 A 1541/99.PVB, br 2001, 147 

176)  LAG Baden-Württemberg, Beschluss vom 04.05.2016, 10 TaBV 2/16 
177)  Schimanski, GK-SGB IX, § 94 Randnummer 150; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, 

§ 94 Randnummer 122
178)  Düwell in: LPK-SGB IX, § 94 Randnummer 69
179)  LAG Frankfurt, Beschluss vom 24.09.2015, 9 TaBV 12/15 
180)  Vergleiche Kohte/Liebsch, DVfR Reha-Recht, Beitrag B 6-2016, 3
181)  LAG Frankfurt, Beschluss vom 24.09.2015, 9 TaBV 12/15 
182)  Sachadae, jurisPR-ArbR, 47/2016 Anmerkung 5 zu LAG Frankfurt, Beschluss vom 29.04.2015, 

9 TaBV 12/15 ebenso Kohte/Liebsch, am angegebenen Ort
183)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 3 Randnummer 26 unter Bezugnahme auf 

Sachadae, 2013, 401
184)  BVerfG, Beschluss vom 15.02.1967, 2 BvC 2/66 = NJW 1967, 924; siehe auch unter 3. geis-

tige Behinderung 
185)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 10 Randnummer 41
186)  BVerfG, Beschluss vom 15.02.1967, 2 BvC 2/66 = NJW 1967, 924; Wiegand/Hohmann, 

SchwbVWO, 2. Auflage, § 10 Randnummer 42; vergleiche auch § 57 Bundeswahlordnung: 
„Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder der wegen seiner körperlichen Beeinträch-
tigungen gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die 
Wahlurne zu werfen, bestimmt eine andere Person, deren Hilfe er sich bei der Stimmab-
gabe bedienen will, und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt“ 

187)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 10 Randnummer 40, Sachadae, juris PR- 
ArbG Anmerkung 5

188)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 10 Randnummer 48
189)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 10 Randnummer 44
190)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 10 Rundnummer 36 
191)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 10 Rundnummer 37 unter Bezugnahme auf 

Sachadae, Die Wahl der Schwerbehindertenvertretung, 2013, 435 f. 
192)  VG Aachen, Beschluss vom 30.03.2012, 16 L 92/12. PVL 
193)  LAG Hamburg, Urteil vom 14.03.2012, H 6 Sa 116/11 mit weiteren Nachweisen
194)  ArbG Regensburg, Beschluss vom 06.06.2002, 6 BVGa 6/02 S 
195)  LAG Hamm, Urteil vom 11.01.1984, 3 Sa 488/83; ArbG Stuttgart, Urteil vom 24.04.2008,  

10 Ca 1658/07 mit weiteren Nachweisen
196)  Vergleiche ausführlich dazu Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 113 
197)  BAG, Urteil vom 26.09.1996, 2 AZR 528/95, NZA 1997, 666
198)  BAG, Urteil vom 19.04.2012, 2 AZR 299/11; BAG, Urteil vom 07.07.2011, 2 AZR 377/10
199)  Adlhoch in: Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, SGB IX, § 94 Randnummer 115
200)  BVerwG, Beschluss vom 08.12.1999, 6 P 11.98, PersR 2000, 207 
201)  BVerwG, Beschluss vom 08.12.1999, 6 P 11.98, PersR 2000, 207 = NZA-RR 2000, 333; Grö-

ninger/Thomas § 24 SchwbG Randnummer 7; Cramer, SchwbG, § 24 Randnummern 3 und 
3a; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 98; Müller-Wenner in: 
Müller-Wenner/Schorn, SGB IX Teil 2, § 94 Randnummer 18; so auch Pahlen in: Neumann/
Pahlen/Majerski-Pahlen, SGB IX, 12. Auflage, § 94 Randnummer 8; anderer Ansicht Masuch 
in: Hanck/Noftz, SGB IX, § 94 Randnummer 15 

202)  Cramer, SchwbG, § 24 Randnummer 3a; Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 
Randnummer 101; so auch Pahlen in: Neumann/Pahlen/Pahlen-Majerski-Pahlen, SGB IX, 
12. Auflage; § 94 Randnummer 9; anderer Ansicht Masuch in: Hanck/Noftz, SGB IX, § 94 
Randnummer 15 

203)  Karpf, Neue Rechtsstellung der SBV und weitere Neuregelungen, br 2017, 33 
204)  Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland, Beschluss vom 15.04.2013, 
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II-0124/U15-12 
205)  Vergleiche KGH.EKD, Beschluss vom 25.02.2009, II-0124/N63-07 
206)  KGH.EKD, Beschluss vom 30.01.2006, I-0124/L39-05
207)  Karpf, Neue Rechtsstellung der SBV und weitere Neuregelungen, br 2017, 33
208)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 22 Randnummer 31
209)  Wiegand/Hohmann, SchwbVWO, 2. Auflage, § 22 Randnummer 32
210)  Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 97 Randnummer 19
211)  Karpf, Neue Regelungen der SBV und weitere Neuregelungen, br 2017, 33; BAG, Beschluss 

vom 23.07.2014, 7 ABR 23/12, betreffend die Wahl einer Hauptschwerbehindertenvertre-
tung ist durch die Änderung hinfällig 

212)  Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 97 Randnummer 18
213)  So für den Gesamtbetriebsrat BAG, Urteil vom 13.02.2007, 1 AZR 184/06
214)  Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 93 Randnummer 20
215)  Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 97 Randnummer 11
216)  Vergleiche Trenk-Hinterberger in: Lachwitz/Schellhorn/Welti, HK-SGB IX, § 97 Randnummer 15
217)  LAG Hamburg, Beschluss vom 07.02.2013, 7 TaBV 10/12; bestätigt BAG, Beschluss vom 

04.11.2015, 7 ABR 62/13; Kossens in: Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX, 2. Auflage 
§ 97 Randnummer 5; anderer Ansicht Düwell in: LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 97 Randnummer 
43 sowie VG Hamburg, Beschluss vom 15.02.1988, 2 FB 2/87, für die Hauptschwerbehinde-
rung 

218)  BAG, Beschluss vom 24.05.2006, 7 ABR 40/05
219)  OVG Koblenz, Beschluss vom 14.12.1988, 4 A 3/88, ZBR 1989, 181
220)  Knittel, SGB IX, 5. Auflage, § 97 Randnummer 22 
221)  LAG Köln, Beschluss vom 03.09.2007, 14 TaBV 20/07
222)  BAG, Beschluss vom 29.07.2009, 7 ABR 91/07, br 2009, 205
223)  BAG, Beschluss vom 11.11.2003, 7 AZB 40/03, br 2004, 12 = NZA 2004, 1372; BAG,  Beschluss 

vom 22.3.2012, 7 AZB 51/11
224)  BAG, Beschluss vom 07.07.1999, 7 ABR 4/98 (Leitsatz)
225)  BVerwG, Beschluss vom 29.08.2000, 6 P 7.99
226)  Zum vorbeugenden einstweiligen Rechtsschutz bei Wahl der Schwerbehindertenvertretung 

siehe Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 123
227)  LAG Hamm, Beschluss vom 13.08.1980, 3 TaBV 2/80, OVG NW, Beschluss vom 22.05.1985, 

CL 14/84 
228)  Ernst/Adlhoch/Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 122 
229)  ArbG Bielefeld, Beschluss vom 06.07.1987, 4 BV 9/87, NZA 1987, 680 
230) LAG Hessen, Beschluss vom 10.11.2011, 9 TaBV 104/11
231)  LAG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 21.03.1990, 5 TaBV 8/90, für Betriebsratswahl
232)  BAG, Beschluss vom 19.11.2003, 7 ABR 24/03, NZA 2004, 395 = DB 2004, 2819 
233)  ArbG Kaiserslautern, Beschluss vom 26.06.984, 2 BV 11/84, NZA 1984, 331; Ernst/Adlhoch/

Seel, SGB IX, 17. Lieferung, § 94 Randnummer 122 
234)  OVG NW, Beschluss vom 07.04.2004, 1 A 4778/03, br 2006, 20; offen gelassen BAG, 

 Beschluss vom 29.07.2009, 7 ABR 25/08, Randnummer 14; anderer Ansicht Düwell in: 
 LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 87 für Anfechtung und wohl erst recht für Nich-
tigkeit

235)  BAG, Beschluss vom 07.12.1988, 7 ABR 10/88, DB 1989, 1525 = NZA 1989, 731; BAG, Beschluss 
vom 31.05.2000, 7 ABR 78/98, DB 2000, 2482 = NZA 2000, 1350

236)  BAG, Beschluss vom 14.11.2001, 7 ABR 40/00, NZA 2002, 1231; OVG Bautzen, Beschluss 
vom 10.04.2013, PL 9 A 891/11 

237)  BAG, Beschluss vom 05.05.2004, 7 ABR 44/03, NZA 2004, 1285 = BB 2005, 108
238)  LAG Köln, Beschluss vom 16.01.1991, 2 TaBV 37/90
239)  BAG, Beschluss vom 05.05.2004, 7 ABR 44/03
240)  VG Berlin, Urteil vom 03.05.2013, 5 K 441.12
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241)  LAG Köln, Beschluss vom 08.03.2012, 13 TaBV 82/11, br 2013, 94
242)  BAG, Beschluss vom 18.03.2015, 7 ABR 6/13 
243)  VG Köln, Beschluss vom 17.12.1984, PVL 14/84, Guter Wille 1986, 94 
244)  Boemke in: jurisPR-ArbR 13/2012 Anmerkung 6; Knittel, SGB IX, 5. Auflage, § 94 Randnum-

mer 74 
245)  LAG Düsseldorf, Beschluss vom 13.12.2016, 9 TaBV 85/16 
246)  OVG Münster, Beschluss vom 27.01.1984, CB 12/83, Guter Wille 1986, 94
247)  VG Düsseldorf, Beschluss vom 19.12.1985, PVL 31/85, Guter Wille 1986, 94
248)  LAG Köln, Beschluss vom 11.04.2008, 11 TaBV 80/07, br 2009, 91
249)  BAG, Beschluss vom 06.12.2000, 7 ABR 34/99 
250)  LAG München, Beschluss vom 10.03.2008, 6 TaBV 87/07; LAG Nürnberg, Beschluss vom 
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ENDNOTEN

276) BVerwG, Beschluss vom 18.01.2013, 6 PB 17/12
277) Düwell, LPK-SGB IX, 4. Auflage, § 94 Randnummer 98

Soweit nicht anders angegeben, sind die Entscheidungen der juris-Datenbank entnommen: 
www.juris.de
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BIH MEDIEN

Der Herausgeber dieser Schriften ist die BIH 
 Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter 
und  Hauptfürsorgestellen.

Die Schriften stehen als PDF zum Download zur Verfügung:
www.integrationsaemter.de/publikationen

Die gedruckten Broschüren können Sie bestellen bei Ihrem Integrationsamt:
www.integrationsaemter.de/kontakt

https://www.integrationsaemter.de/publikationen
https://www.integrationsaemter.de/kontakt
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BIH MEDIEN

ZB Behinderung & Beruf
Zeitschrift, vier Ausgaben im Jahr

��  Ausführliche Informationen zu einem 
 Schwerpunktthema

��  Aktuelle Rechtsprechung, verständlich 
 dargestellt

��  Interviews und Reportagen
��Nachrichten und Literaturhinweise

ZB Recht
Sozialgesetzbuch IX 

Mit Verordnungen zum Schwerbehindertenrecht
��  Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 

(SchwbAV)
��  Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen 

(SchwbVWO)
��  Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV)
��  Werkstättenverordnung (WVO) 
��Allgemeines  Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

ZB SPEZIAL
Themenhefte

��Was heißt hier behindert?
��SBV Guide: Praxisleitfaden
��Wahl der Schwerbehindertenvertretung
�� Informationen für Arbeitgeber
��  Finanzielle Leistungen
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ZB Ratgeber
Basiswissen kompakt 

��Der besondere Kündigungsschutz
��Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)
��Behinderung und Ausweis
��Ausgleichsabgabe
��Die Leistungen des Integrationsamtes 
��  Nachteilsausgleiche   

(in Vorbereitung)

ZB info 
Arbeitshilfen für die betriebliche Praxis

��Betriebliches Eingliederungsmanagement 
��Wegweiser SGB IX
��Leistungen im Überblick
��Wichtige Urteile
��Wegweiser Rehabilitationsträger
��Wahl der Schwerbehindertenvertretung
��Das neue SGB IX

ABC Behinderung & Beruf
Schwerbehinderte Menschen beschäftigen

��  Fachlexikon mit über 300 Stich wörtern aus  
dem Themenbereich Behinderung und Beruf

��Übersicht über Fördermöglichkeiten
��  Daten und Fakten zur Beschäftigung  

schwerbehinderter Menschen
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Das Online-Angebot  
der Integrationsämter 

��  Kontaktadressen der Integrations-
ämter und Integrationsfachdienste

��ZB-Archiv (ab Ausgabe 1/2005)
��Online-Fachlexikon ABC  

Behinderung & Beruf
��Publikationen, Fortbildungs-

angebote, Gesetze
��BIH Forum 
��Kurs online 

www.integrationsaemter.de

BIH LeistungsNavi
Web-App

��Förderung individuell  ermitteln
���Welche Leistungen kommen 

infrage?
���Sind die Voraussetzungen erfüllt?
���Wo und wie wird der Antrag 

gestellt?
���www.integrationsaemter.de

www.integrationsaemter.de
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BIH MEDIEN

https://www.integrationsaemter.de
https://www.integrationsaemter.de
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KURSE

Die Integrationsämter bieten ein modular aufeinander abgestimmtes Kursprogramm.

Grundkurs: 
Der dreitägige Kurs für die Schwerbehindertenvertretung bildet die Basis. Es führt in die prak-
tische Arbeit ein.

Aufbaukurse: 
Die zwei- bis dreitägigen Kurse vertiefen das Wissen, erweitern den vorhandenen Kenntnis-
stand und vermitteln Sicherheit in der Ausübung des Amtes. Sie richten sich an alle diejenigen, 
die bereits erste Praxiserfahrungen gesammelt haben.

Seminare und Informationsveranstaltungen: 
Sie werden zu ausgewählten Themen veranstaltet und wenden sich an erfahrene Funktions-
träger oder an besondere Zielgruppen, wie etwa an Inklusionsbeauftragte und Personalverant-
wortliche, an Betriebs- und Personalräte sowie an Stufenvertretungen.

Das aktuelle Fortbildungsprogramm Ihres Integrationsamtes finden Sie unter   
www.integrationsaemter.de/kurs-vor-ort

https://www.integrationsaemter.de/kurs-vor-ort


SBV WAHL KOMPAKT
Alles was Sie brauchen

Alle Unterlagen!

ZB SPEZIAL  
SBV WAHL 2018
Ratgeber, Wahlkalender, Formulare,  
Aushang

Als PDF unter: 
www.integrationsaemter.de/wahl

FORMULARE ONLINE 
Word-Dokumente zum Bearbeiten  
und Ausdrucken

www.integrationsaemter.de/wahlformulare

Erst mal fit machen

WAHL NAVI
Interaktiver Wahlkalender

www.wahlnavi.integrationsaemter.de

KURS VOR ORT
Gründlich vorbereiten

Kursprogramm der Integrationsämter  
unter:
www.integrationsaemter.de/kurs-vor-ort

Wie organisieren?

ZB INFO  
SBV WAHL 2018
Handlungshilfe, Checklisten

Als PDF unter: 
www.integrationsaemter.de/wahl

Fragen? Fragen!

BIH FORUM
Experten geben Auskunft

www.integrationsaemter.de/forum

Wie läuft die Arbeit?

ZB SPEZIAL  
SBV GUIDE
Praxisleitfaden

Als PDF unter: 
www.integrationsaemter.de/wahl
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SBV WAHL KOMPAKT

... alles online
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Die Schriften können Sie bestellen bei Ihrem Integrationsamt:
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 bei der Wahl Ihrer 
 Schwerbehindertenvertretung! 



Ihr Ansprechpartner 
bei Fragen zu Behinderung und Beruf 

KVJS-Integrationsamt 
Erzbergerstraße 119 
76133 Karlsruhe 
Telefon 0721 8107-0 

Lindenspürstraße 39 
70176 Stuttgart 
Telefon 0711 6375-0 

Kaiser-Joseph-Straße 170 
79098 Freiburg 
Telefon 0761 2719-0 

info@kvjs.de 
www.kvjs.de 
www.kvjs-fortbildung.de 
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